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Finanz- und Steuerfragen 	 10997 C 

Zweite Beratung des von den Fraktionen 
des GB/BHE und der DP eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Ä nderung 
des Bundeswahlgesetzes (Drucksache 
3027) in Verbindung mit der 

Zweiten Beratung des von der Fraktion 
der SPD eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Bundes-
wahlgesetzes (Drucksache 3097, Um-
druck 959)   10997 C 
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zur Geschäftsordnung 	 10998 A 

Abstimmungen 	  10997 C, D 
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Gesetzes über die Deutsche Genossen-
schaftskasse (Drucksache 2889); Schrift-
licher Bericht des Ausschusses für Geld 
und Kredit (Drucksache 3098, Umdruck 
957)   10998 B 

Dewald (SPD), Berichterstatter 
(Schriftlicher Bericht) 	 11027 C 

Beschlußfassung 	  10998 C 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Errichtung einer Stif

-

tung „Preußischer Kulturbesitz" und 
zur Übertragung von Vermögenswerten 
des ehemaligen Landes Preußen auf die 
Stiftung (Drucksache 1670); Schriftlicher 
Bericht des Ausschusses für Kultur-
politik (Drucksache 3104)   10998 D 

Frau Dr. Maxsein (CDU/CSU), Be-
richterstatterin (Schriftlicher Be-
richt)   11028 A 

Beschlußfassung 	  10999 A 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über die Aufhebung von 
Zuzugsbeschränkungen im Land Baden-
Württemberg (Drucksache 2759); Münd-
licher Bericht des Ausschusses für Ange-
legenheiten der inneren Verwaltung 
(Drucksache 3094)   10999 A 

Frau Dr. Ilk (FDP), Bericht-
erstatterin 	  10999 A 

Beschlußfassung 	  10999 B 

Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU, FVP, DP ein-
gebrachten Entwurfs eines Zweiten Ge-
setzes zur Änderung des Flüchtlings -
Notleistungsgesetzes (Drucksache 2928); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Angelegenheiten der inneren Verwaltung 
(Drucksachen 3095, zu 3095, Umdruck 
946)   10999 B 

Engell (GB/BHE), Berichterstatter 
(Schriftlicher Bericht) 	 11030 A 

Abstimmungen 	  10999 C 

Dritte Beratung des Entwurfs eines Zwei-
ten Gesetzes zur Änderung und Ergän-
zung des Personenstandsgesetzes (Druck-
sachen 2987, 848, zu 848); Zusammen-
stellung der Beschlüsse in zweiter Be-
ratung (Drucksache 3190, Umdruck 954) 

Metzger (SPD) . . . . . . 11000 A, 11005 B, 
11006 A, D, 11007 C, 11010 B 

Dr. Kliesing (CDU/CSU) 	 11005 A 

Frau Dr. Schwarzhaupt (CDU/CSU) 11005 B, 
11006 A, 11007 C 

Frau Dr. Ilk (FDP) . . . . 11008 A, 11011 A (( 

Dr. Kopf (CDU/CSU) 	 11009 C 

Dr. Schröder, Bundesminister des 
Innern 	  11011 B 

Spies (Emmenhausen) (CDU/CSU) 
(Schriftliche Erklärung zur Schluß-
abstimmung) 	  11030 D 

Dr. Graf Henckel (CDU/CSU) 
(Schriftliche Erklärung zur Schluß-
abstimmung) 	  11031 A 

Abstimmungen 	  11011 C 

Namentliche Abstimmungen . . . . . 11007 D, 
11009 A, C, 11041 

Unterbrechung der Sitzung . 	 11011 D 

Bericht der Bundesregierung über die 
Lage der Landwirtschaft gemäß §§ 4 
und 5 des Landwirtschaftsgesetzes 
(Drucksachen 3200, zu 3200)   11011 D 

Dr. h. c. Lübke, Bundesminister für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten   11011 D 

Besprechung vertagt 	  11017 C 

Erste Beratung des Entwurfs eines Ge-
setzes über die Ausübung der Kranken - 
und Kinderkrankenpflege (Kranken-
pflegegesetz) (Drucksache 3107) . . . . 11017 C 

Überweisung an den Ausschuß für Fra

-

gen des Gesundheitswesens 	 11017 C 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit (Drucksache 1111); Schrift-
licher Bericht des Ausschusses für Ar-
beit (Drucksache 3100, Umdruck 945) . . 11017 C 

Becker (Pirmasens) (CDU/CSU), 
Berichterstatter (Schriftlicher Be

-

richt) 	  11031 B 

Beschlußfassung 	  11017 D 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes über den Beitritt der Bundes-
republik Deutschland zum Abkommen 
über die Vorrechte und Befreiungen der 
Sonderorganisationen der Vereinten 
Nationen vom 21. November 1947 und 
über die Gewährung von Vorrechten und 
Befreiungen an andere zwischenstaat-
liche Organisationen (Drucksache 2397); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für 
auswärtige Angelegenheiten (Druck-
sache 3152, Umdruck 951)   11018 A 

Abstimmungen 	  11018 A 
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Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über Sicherheitskinefilme 
(Sicherheitsfilmgesetz) (Drucksache 2631); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für 
Angelegenheiten der inneren Verwal-
tung (Drucksache 3093)   11018 B 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD) . . 	 11018 C 

Beschlußfassung 	  11018 C, D 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes über den Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zum Allgemeinen Ab-
kommen vom 2. September 1949 über 
die Vorrechte und Befreiungen des 
Europarates (Drucksache 2398); Münd-
licher Bericht des Ausschusses für aus-
wärtige Angelegenheiten (Drucksache 
3153, Umdruck 952)   11018 D 

Gräfin Finckenstein (CDU/CSU), 
Berichterstatterin 	  11019 A 

Abstimmungen 	  11019 A 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über den Beitritt der 
Bundesrepublik Deutschland zu dem 
Abkommen vom 22. November 1950 über 
die Einfuhr von Gegenständen erziehe-
rischen, wissenschaftlichen oder kul-
turellen Charakters (Drucksache 2769); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Kulturpolitik (Drucksache 3136) . . . . 11019 B 

Gontrum (CDU/CSU), Bericht-
erstatter (Schriftlicher Bericht) . 	 11032 B 

Abstimmungen 	  11019 B 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Tabaksteuergesetzes (Drucksachen 2895, 
2910 [neu]); Schriftlicher Bericht des 
Ausschusses für Finanz- und Steuer-
fragen (Drucksachen 3176, zu 3176) . .   11019 C 

Peters (SPD), Berichterstatter 
(Schriftlicher Bericht) 	 11032 D 

Beschlußfassung 	  11019 C 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über das Abkommen 
zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und Kanada vom 4. Juni 1956 zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und 
zur Verhinderung der Steuerverkür-
zung bei den Steuern vom Einkommen 
(Drucksache 2946); Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Finanz- und Steuer-
fragen (Drucksachen 3150, zu 3150) .   11019 D 

Corterier (SPD), Berichterstatter 
(Schriftlicher Bericht) 	 11034 D 

Beschlußfassung 	  11019 D  

Zweite und dritte Beratung des von der  
Fraktion der FDP eingebrachten Ent

-

wurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Beförderungsteuergesetzes und des von 
den Abgeordneten Müller-Hermann, 
Raestrup u. Gen. eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Beförderungsteuergesetzes (Drucksachen 
2566, 2593); Schriftlicher Bericht des 
Ausschusses für Finanz- und Steuer-
fragen (Drucksachen 3024, zu 3024, Um

-

druck 956) 	  11020 A 

Dr. Gülich (SPD), Berichterstatter 
(Schriftlicher Bericht) 	 11035 A 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister 
für Verkehr 	  11020 B 

Vizepräsident Dr. Jaeger 	 11020 C 

Abstimmungen 	  11020 D 

Zweite und dritte Beratung des vom Bun-
desrat eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung des Güterkraft-
verkehrsgesetzes (GüKG) (Drucksachen 
2626, 1336); Schriftlicher Bericht des 
Ausschusses für Verkehrswesen (Druck-
sache 3057, Umdrucke 948, 949, 950, 953, 
955, 958)   11021 A 

Berichterstattung: 

Spörl (CDU/CSU) : 
als Berichterstatter 	 11021 A 
Schriftlicher Bericht 	 11036 B 

Zur Geschäftsordnung: 

Müller-Hermann (CDU/CSU) . . . 11021 D 

Dr. Bleiß (SPD) 	  11022 A 

Stegner (GB/BHE) 	  11022 C 

Rückverweisung mit den Umdrucken an 
den Ausschuß für Verkehrswesen . . 11022 C 

Beratung des Schriftlichen Berichts des 
Ausschusses für Verkehrswesen über 
den Antrag der Abg. Müller-Hermann, 
Raestrup u. Gen. betr. Eindämmung des 
unechten Werkverkehrs (Drucksachen 
3163, 2573)   11022 D 

Scheuren (SPD), Berichterstatter 
(Schriftlicher Bericht) 	 11039 C 

Beschlußfassung 	  11022 D 

Beratung des Schriftlichen Berichts des 
Ausschusses für Verkehrswesen über 
den Antrag der Abg. Dr. Bleiß u. Gen. 
betr. Straßenverkehrs -Zulassungs-Ord-
nung (StVZO) (Drucksachen 3121, 2420) 11022 D 

Rümmele (CDU/CSU), Berichterstat

-

ter (Schriftlicher Bericht) . . . . 11039 D 

Beschlußfassung 	  11023 A 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zum Abkommen vom 
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 21. Mai 1954 über die Arbeitsbedingun-
gen der Rheinschiffer (Drucksache 2875); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit (Drucksache 3128)   11023 A 

Franzen (CDU/CSU), Berichterstat-
ter (Schriftlicher Bericht) . . . 	 11040 B 

Beschlußfassung 	  11023 A 

Beratung der Entschließungen der 45. Jah-
reskonferenz der Interparlamentarischen 
Union (Drucksache 3112)   11023 B 

Überweisung an den Ausschuß für aus-
wärtige Angelegenheiten 	 11023 B 

Beratung des Mündlichen Berichts des 
Ausschusses für Verteidigung über den 
Antrag der Fraktion der SPD betr. Lage 
von Militärflugplätzen und anderen 
militärischen Einrichtungen (Druck-
sachen 3130, 2767)   11023 B 

Dr. Mommer (SPD) 	  11023 B 

Schneider (Bremerhaven) (DP) . . 	 11023 D 

Beschlußfassung 	  11024 C 

Beratung des Mündlichen Berichts des 
Haushaltsausschusses über den Antrag 
des Bundesministers der Finanzen betr. 
Nachträgliche Genehmigung der  über-  
und außerplanmäßigen Ausgaben für 
das Rechnungsjahr 1953 (Drucksachen 
3149, 1828)   11024 C 

Beschlußfassung 	  11024 C 

Beratung des Mündlichen Berichts des 
Haushaltsausschusses über den Antrag 
der Abg. Dr. Conring, Dr. Vogel, 
Giencke, Glüsing u. Gen. betr. Bundes-
mittel für den Insel- und Küstenschutz 
sowie für wasserwirtschaftliche Maß-
nahmen im Küstengebiet im Haushalts-
jahr 1957 (Drucksachen 3148, 2995) . . . 11024 D 

Beschlußfassung 	  11024 D 

Erste Beratung des von den Abg. Höcherl, 
Wacher (Hof), Frau Geisendörfer, Unertl, 
Frau Dr. h. c. Weber (Aachen), Hübner, 
Schneider (Bremerhaven) u. Gen. einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über den Laden-
schluß (Drucksache 3137) in Verbin-
dung mit der 

Ersten Beratung des von den Abg. Dr. 
Böhm (Frankfurt), Dr. Dresbach, Kühl-
thau u. Gen. eingebrachten Entwurfs 
eines Zweiten Gesetzes über den Laden-
schluß (Drucksache 3213)   11024 D 

Rasner (CDU/CSU) (zur Geschäfts-
ordnung) 	  11025 A 

Überweisung an die Ausschüsse für Ar-
beit, für Wirtschaftspolitik und für 
Sonderfragen des Mittelstandes . . . 11025 A 

Redaktionelle Berichtigung zur Beschluß-
fassung in der 187. Sitzung über das 
Angestelltenversicherungs -Neuregelungs-
gesetz   11025 C 

Nächste Sitzung 	  11025 C 

Anlage 1: Liste der beurlaubten Abgeord

-

neten 	  11025 B 

Anlage 2: Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD zur zweiten Beratung des Ent-
wurfs einer Wehrdisziplinarordnung 
(Umdruck 935 [zweiter Teil])   11026 A 

Anlage 3: Änderungsantrag der Fraktion 
der CDU/CSU zur zweiten Beratung 
des Entwurfs einer Wehrdisziplinarord-
nung (Umdruck 936)   11026 B 

Anlage 4: Änderungsantrag des Abg. Lotze 
zur zweiten Beratung des Entwurfs einer 
Wehrdisziplinarordnung (Umdruck 937 
[neu] [zweiter Teil])   11026 C 

Anlage 5: Änderungsantrag der Abg. Dr. 
Jaeger, Berendsen, Dr. Götz u. Gen. zur 
dritten Beratung des Entwurfs einer 
Wehrdisziplinarordnung (Umdruck 947) 11026 C 

Anlage 6: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten über den Entwurf eines Ge-
setzes über das Abkommen vom 3. Juni 
1955 zu dem.  am 6. Mai 1882 im Haag 
unterzeichneten Internationalen Vertrag 
betr. die polizeiliche Regelung der 
Fischerei in der Nordsee (Drucksache 
3034)   11026 D 

Anlage 7: Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD zum Entwurf eines Gesetzes 
über das Abkommen vom 3. Juni 1955 
zu dem am 6. Mai 1882 im Haag unter-
zeichneten Internationalen Vertrag betr  
die polizeiliche Regelung der Fischerei 
in der Nordsee (Umdruck 927)   11027 B 

Anlage 8: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Geld und Kredit über den 
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Än-
derung des Gesetzes über die Deutsche 
Genossenschaftskasse (Drucksache 3098) 11027 C 

Anlage 9: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Kulturpolitik über den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Errichtung 
einer Stiftung „Preußischer Kultur-
besitz" und zur Übertragung von Ver-
mögenswerten des ehemaligen Landes 
Preußen auf die Stiftung (Drucksache 
3104)   11028 A 

Anlage 10: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Angelegenheiten der inne-
ren Verwaltung über den von den Frak- 
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tionen der CDU/CSU, FVP, DP einge-
brachten Entwurf eines Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Flüchtlings -Notlei-
stungsgesetzes (zu Drucksache 3095) . . 11030 A 

Anlage 11: Änderungsantrag der Abg. 
Maier (Freiburg), Dr. Kihn (Würzburg), 
Frau Dr. ilk,  Engel!,  Dr. Schranz zum 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Flüchtlings-Notleistungs-
gesetzes (Umdruck 946)   11030 C 

Anlage 12: Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD zum Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung und Ergänzung 
des Personenstandsgesetzes (Umdruck 
954)   11030 C 

Anlage 13: Schriftliche Erklärung des Abg  
Spies (Emmenhausen) (CDU/CSU) zur 
Schlußabstimmung über den Entwurf 
eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
und Ergänzung des Personenstands-
gesetzes . .   11030 D 

Anlage 14: Schriftliche Erklärung des 
Abg. Dr. Graf Henckel (CDU/CSU) zur 
Schlußabstimmung über den Entwurf 
eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
und Ergänzung des Personenstands-
gesetzes   11031 A 

Anlage 15: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Arbeit über den Entwurf 
eines Gesetzes zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit (Drucksache 3100) . . . 11031 B 

Anlage 16: Änderungsantrag des Abg. 
Sabel zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit (Um-
druck 945)   11031 D 

Anlage 17: Änderungsantrag des Abg. Dr  
Dr. h. c. Prinz zu Löwenstein zur zwei-
ten Beratung des Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung des Gesetzes über 
den Beitritt der Bundesrepublik 
Deutschland zum Abkommen über die 
Vorrechte und Befreiungen der Sonder-
organisationen der Vereinten Nationen 
vom 21. November 1947 und über die 
Gewährung von Vorrechten und Befrei-
ungen an andere zwischenstaatliche 
Organisationen (Umdruck 951) . . . . 11032 A 

Anlage 18: Änderungsantrag der Abg. 
Gräfin Finckenstein zur zweiten Bera-
tung des Entwurfs eines Gesetzes über 
den Beitritt der Bundesrepublik Deutsch-
land zum Allgemeinen Abkommen vom 
2. September 1949 über die Vorrechte 
und Befreiungen des Europarates (Um-
druck 952)   11032 B 

Anlage 19: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Kulturpolitik über den Ent-
wurf eines Gesetzes über den Beitritt 
der Bundesrepublik Deutschland zu 
dem Abkommen vom 22. November 1950 
über die Einfuhr von Gegenständen er-
zieherischen, wissenschaftlichen oder 
kulturellen Charakters (Drucksache 3136) 11032 B 

Anlage 20: Schriftlicher Bericht des Aus

-

schusses für Finanz- und Steuerfragen 
über den Entwurf eines Vierten Gesetzes 
zur Änderung des Tabaksteuergesetzes 
(zu Drucksache 3176)   11032 D 

Anlage 21: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Finanz- und Steuerfragen 
über den Entwurf eines Gesetzes über 
das Abkommen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und Kanada vom 
4. Juni 1956 zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung bei den Steuern vom 
Einkommen (zu Drucksache 3150) . . . 11034 D 

Anlage 22: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Finanz- und Steuerfragen 
über den von der Fraktion der FDP 
eingebrachten Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Beförderungsteuer-
gesetzes und des von den Abgeordneten 
Müller-Hermann, Raestrup u. Gen. ein-
ebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 

Änderung des Beförderungsteuergesetzes 
(zu Drucksache 3024)   11035 A 

Anlage 23: Änderungsantrag der Fraktion 
der FDP zur zweiten Beratung des von 
der Fraktion der FDP eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Ä nderung 
des Beförderungsteuergesetzes (Um-
druck 956)   11036 B 

Anlage 24: Schriftlicher Bericht des Aus

-
schusses für Verkehrswesen über den 	 
vom Bundesrat eingebrachten Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Güter-
kraftverkehrsgesetzes (Drucksache 3057) 11036 B 

Anlage 25: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Verkehrswesen über den 
Antrag der Abg. Müller-Hermann, Rae-
strup u. Gen. betr. Eindämmung des 
unechten Werkverkehrs (Drucksache 
3163)   11039 C 

Anlage 26: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Verkehrswesen über den 
Antrag der Abg. Dr. Bleiß u. Gen. betr. 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(Drucksache 3121) 	  11039 D 

Anlage 27: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Arbeit über den Entwurf 
eines Gesetzes zum Abkommen vom 
21. Mai 1954 über die Arbeitsbedingun-
gen der Rheinschiffer (Drucksache 3128) 11040 B 
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Die Sitzung wird um 9 Uhr durch den Präsiden-
ten  D. Dr. Gerstenmaier eröffnet. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Meine Damen und  Herren! Ich darf zunächst dem 
Herrn Kollegen Höfler und dem Herrn Kollegen 
Dr. Preller zum 60. Geburtstage gratulieren. 

(Beifall.) 

Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden ohne 
Verlesung in den Stenographischen Bericht aufge-
nommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 8. Februar 1957 
den nachstehenden Gesetzen zugestimmt bzw. einen Einspruch 
gemäß Art. 77 Abs. 3 des Grundgesetzes nicht eingelegt: 

Gesetz zum Protokoll vom 7. Juni 1955 über die Bedingun-
gen für den Beitritt Japans zum Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen, 

Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der Ver-
teidigung (Landbeschaffungsgesetz), 

Gesetz über die Fürsorge für Körperbehinderte und von 
einer Körperbehinderung bedrohte Personen (Körperbe-
hindertengesetz), 

Erstes Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes 
über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen 
Gründen in Gebieten außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlins (West) in Gewahrsam genommen 
wurden, 

Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Rentenversicherung 
der Arbeiter (Arbeiterrentenversicherungs -Neuregelungsge-
setz — ArVNG). 

Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Rentenversicherung 
der Angestellten (Angestelltenversicherungs -Neuregeiungs-
gesetz — AnVNG), 

Der Herr Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen 
hat am 8. Februar 1957 unter Bezug auf § 17 Abs. 5 des 
Postverwaltungsgesetzes den Voranschlag der Deutschen Bun-
despost für das Rechnungsjahr 1957 zur Kenntnisnahme über-
sandt, der im Archiv ausliegt. 

Der Herr Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen 
hat unter dein 9. Januar 1957 unter Bezugnahme auf § 19 
Abs. 6 des Postverwaltungsgesetzes den Geschäftsbericht der 
Deutschen Bundespost über das Rechnungsjahr 1955 zur Kennt-
nisnahme vorgelegt. Er ist den Mitgliedern des Hauses zwi-
schenzeitlich zugeleitet worden; ein Exemplar liegt im Archiv 
zur Kenntnisnahme aus. 

Der Herr Stellvertreter des Bundeskanzlers hat unter dem 
7. Februar 1957 gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 des Zuckergesetzes 
die Verordnung Z Nr. 1/57 über Preise für Zuckerrüben der 
Ernte 1956 übersandt, die im Archiv zur Kenntnisnahme aus-
liegt. 

Der Herr Bundesminister der Justiz hat unter dem 13. Fe-
bruar 1957 die Kleine Anfrage 286 der Fraktion der SPD be-
treffend Jagdunfälle (Drucksache 2798) beantwortet. Sein 
Schreiben wird als Drucksache 3207 verteilt. 

Der Herr Bundesminister der Finanzen hat unter dem 
18. Februar 1957 die Kleine Anfrage 321 der Fraktion der 
SPD betreffend Investitionsfinanzierung der Deutschen Bundes-
post (Drucksache 3141) beantwortet. Sein Schreiben wird als 
Drucksache 3219 verteilt. 

Der Herr Bundesminister für Verkehr hat unter dem 12. Fe-
bruar 1957 die Kleine Anfrage 322 der Fraktion der SPD be-
treffend Veröffentlichung des Jahresabschlusses der Deutschen 
Bundesbahn (Drucksache 3142) beantwortet. Sein Schreiben 
wird als Drucksache 3205 verteilt. 

Wir kommen zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fortsetzung der zweiten und dritte Bera-
tung .des Entwurfs einer Wehrdisziplinar-
ordnung (WDO) (Drucksache 2181); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Verteidigung (6. Ausschuß) (Drucksache 3126, 
Umdrucke 935, 936, 937 [neu], 947). 

(Erste Beratung: 138. Sitzung.) 

In der letzten, in der 192. Sitzung am  8. Februar 
1957 wurde bei der Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD Umdruck 935 
Ziffer 15 zu § 42 der Wehrdisziplinarordnung die 
Beschlußunfähigkeit des Hauses festgestellt. Wir 
fahren heute mit der zweiten Beratung fort und 
beginnen zunächst mit einer Wiederholung der Ab-
stimmung über den Änderungsantrag Umdruck 935 
Ziffer 15*). Wer diesem Änderungsantrag der Frak-
tion der SPD zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Da  wieder Unei-
nigkeit im Vorstand besteht, wiederholen wir die 
Abstimmung. Wer für den Änderungsantrag ist, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — 
Das letzte war die Mehrheit; der Änderungsantrag 
ist abgelehnt. 

Wer dem § 42 in der Ausschußfassung zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen — Gegen-
probe! — Angenommen. 

§ 43. — Hier liegen zwei Änderungsanträge vor, 
zunächst der Änderungsantrag der Fraktion der 
SPD Umdruck 935 Ziffer 16*). Wird dieser -Ände-
rungsantrag begründet? 

(Zuruf von der SPD: Entfällt!) 

— Der Änderungsantrag entfällt. 

Dann liegt hier ein zweiter Änderungsantrag, 
ein Änderungsantrag des Abgeordneten Lotze, auf 
Umdruck 937 Ziffer 2 a**) vor. Wünscht der Herr 
Abgeordnete Lotze das Wort zur Begründung? — 
Herrr Abgeordneter Lotze zur Begründung! 

Lotze (CDU/CSU): Herr Pr äsident! Meine Damen 
und  Herren! Ich habe beantragt, den § 43 Abs. 1 
Nr. 4 und im Zusammenhang damit den § 47 und 
den § 48 Abs. 2 Satz 2 zu streichen. Da es sich hier 
um eine einheitliche Angelegenheit handelt, bitte 
ich den Herrn Präsidenten um die Genehmigung, 
die Änderungsanträge zusammen begründen zu 
dürfen. 

Der § 47, auf den es hier im wesentlichen an
-kommt, nennt als Disziplinarstrafe die sogenannte 

Dienstgradherabsetzung. 

(Große Unruhe.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, Herr Abgeordneter. Meine Damen und Her-
ren, ich bitte doch um Gehör für den Redner. Man 
versteht mit Mühe sein eigenes Wort. 

Bitte fahren Sie fort, Herr Abgeordneter. 

Lotze (CDU/CSU): Meine Damen und Herren, 
ich habe schon bei der letzten Beratung dieses Ent-
wurfs gesagt, daß er sehr viele Unklarheiten ent-
hält und in vielen Dingen inkonsequent ist. Eine 
dieser großen Inkonsequenzen ist der § 47 mit der 
Dienstgradherabsetzung. 

Die Verteidiger dieses Gesetzentwurfs haben 
gesagt, man wolle sich nach Möglichkeit an die 
Bundesdisziplinarordnung anlehnen. Das ist jedoch 
in weitem Maße nicht geschehen; es ist auch bei 
§ 47 nicht geschehen, denn die Dienstgradherab- 

*) Siehe Anlage 2. 
**) Siehe Anlage 4. 
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setzeng ist d er Bundesdisziplinarordnung unbe-
kannt. Sie ist allerdings in einzelnen Länderdiszi-
plinarordnungen vorgesehen. In der Wehrdiszipli-
narordnung ist sie aber besonders fehl am Platze. 
Die Disziplinarordnungen aller Kontingente der 
deutschen Wehrmacht kannten, soweit ich sie über-
sehen kann, bis in die Anfänge dieser Disziplinar-
ordnung die Dienstgradherabsetzung als Strafe 
nicht, mit einer einzigen Ausnahme: daß innerhalb 
der Mannschaftsdienstgrade durch eine Disziplinar-
strafe herabgestuft werden konnte, also ein Gefrei-
ter zum Mann, ein Obergefreiter zum Gefreiten. 

Im übrigen kennen wir in der deutschen Wehr-
geschichte diese Art der Disziplinarstrafe nicht. Es 
wirddaher sehr gründlich zu überlegen sein, ob 
diese Strafe bloß deswegen eingeführt werden soll, 
weil einzelne ausländische Staaten sie haben. Eis ist 
doch so, daß ein militärischer Vorgesetzter in einem 
ganz anderen Maße Autorität hat als ein gewöhn-
licher Beamter. Bei einer Behörde brauchen nur 

der Leiter der Behörde und der Leiter einer Ab-
teilung mit Autorität bekleidet zu sein; alle ande-
ren können ihre Autorität mehr oder weniger von 
daher ableiten. In einem solchen Rahmen ist daher 
eine Disziplinarstrafe der Dienstgradherabsetzung 
denkbar. Trotzdem kennen wir sie im Bundesdiszi-
plinarrecht nicht. 

Daß diese Strafe nun bei der Wehrmacht neu 
eingeführt werden soll, begegnet meinen schwer-
sten Bedenken, einfach aus dem sachlichen Grunde, 
daß die Autorität des Vorgesetzten in einer Art und 
Weise angegriffen wird,  die  unerträglich ist. In 
früheren Zeiten gab es entweder den Rangverlust 
oder man sagte, der Mann ist noch tragbar, und 
dann wurde er in anderer Weise bestraft; aber man 
hat in der deutschen Armee niemals 'einen Oberst 
zum Oberstleutnant oder gar zum Hauptmann  oder 
einen Leutnant zum Felbwebel oder einen Feld-
webel zum Unteroffizier herabgestuft, weil man 
sich sagte: Das geht nicht, das entspricht nicht der 
deutschen Anschauung von einer Wehrmacht und 
von einem Vorgesetzten. 

Ich bin der Überzeugung, daß bei Anwendung 
dieser Strafe der damit verfolgte Zweck nicht er-
reicht wird, sondern dann ist die Autorität des Vor-
gesetzten dahin, auch wenn er in eine andere 
Truppe versetzt wird; denn das spricht sich herum. 
Bei ,dieser Strafe ist der Mann selbst nicht nur be-
straft, sondern bekommt dann auch einen charak-
terlichen Fehler weg; wenn einer im Disziplinar-
verfahren plötzlich vom Major zum Oberleutnant 
wird, ist er nicht mehr zu gebrauchen. 

Darum bitte ich Sie inständig, meine Damen und 
Herren, führen Sie  die  Strafe der Dienstgradher-
absetzung, die wir in  unserer Wehrmacht noch nie 
gehabt haben, die ihr wesensfremd ist, die unzweck-
mäßig und schlecht ist, nicht ein, sondern stimmen 
Sie meinem Änderungsantrag zu. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu das 
Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Berendsen. 

Berendsen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich glaube, Herrn Kollegen 
Lotze ist ein Irrtum unterlaufen. Die Dienstgrad-
herabsetzung ist in der preußischen und deutschen 
Tradition wohl bekannt gewesen; sie ist nur sehr, 
sehr selten angewendet worden. Ich glaube des-
halb, daß wir hier nicht von einer Tradition ab-
weichen, sondern daß wir etwas tun, was in einem 
großen Wehrpflichtheer als notwendig erscheint. 

In der Regierungsvorlage ist eine Dienstgradher-
absetzung in der Stufenfolge der Laufbahnstrafen 
zwischen der Einstufung in eine niedrigere Dienst-
altersstufe und der Entfernung aus dem Dienst-
verhältnis vorgesehen. Die Dienstgradherab-
setzung entspricht im Beamtenrecht — auch das 
wurde eben von Ihnen nicht ganz richtig erwähnt 
— der Versetzung in ein Amt mit geringerem End-
grundgehalt. Bei Berufssoldaten ist gemäß § 39 
des Soldatengesetzes der niedrigste Dienstgrad der 
des Feldwebels. Ist ein Berufssoldat als Feldwebel 
nicht mehr tragbar, so ist seine Entfernung aus 
dem Dienstverhältnis auszusprechen. Bei Angehö-
rigen der Reserve tritt die Dienstgradherabsetzung 
bis zum niedrigsten Mannschaftsdienstgrad an die 
Stelle der Entfernung aus dem Dienstverhältnis, 
die für einen Angehörigen der Reserve nicht in 
Betracht kommt. 

Die Regierungsvorlage geht von dem Grundsatz 
aus, daß Disziplinarstrafen für alle Dienstgrade 
gleich sind. Dieser Grundsatz würde durchbrochen, 
wenn bezüglich der Dienstgradherabsetzung bei 
den Offizieren ein Sonderrecht geschaffen würde. 
Für Offiziere der Reserve müßte dann überdies 
eine neue Strafe gefunden werden. In der frühe-
ren Wehrmacht gab es in dieser Hinsicht nur die 
gerichtliche Ehrenstrafe des Rangverlustes. Es hat 
aber mehr und mehr die Auffassung Boden ge-
wonnen, daß es Fälle gibt, in denen ein Offizier 
oder Unteroffizier zwar nicht mehr in seinem bis-
herigen Dienstgrad tragbar ist, wohl aber als Trä-
ger einer Funktion woanders durchaus noch ver-
wendet werden kann. In solchen Fällen konnte nur 
im Gnadenwege geholfen werden. Das ist früher 
in einer Reihe von Fällen auch geschehen. Der 
Verlust des bisherigen Dienstgrades hat nicht zur 
Folge, daß der Bestrafte von der Wiederbeförde-
rung ausgeschlossen ist Es soll aber nicht so sein, 
daß die Dienstgradherabsetzung nur für kurze Zeit 
ausgesprochen und automatisch wieder aufgehoben 
wird. Es ist zweckmäßiger, dem Betreffenden einen 
solchen Denkzettel zu geben, daß er nur durch Lei-
stung seinen früheren Dienstgrad wieder erreichen 
kann. 

Ich möchte also im Namen meiner Fraktion und 
der Koalition bitten, den Antrag unseres Kollegen 
Lotze abzulehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Wird dazu wei-
ter das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag Umdruck 937 (neu) »), zu-
nächst Ziffer 2 a. Wer diesem Änderungsantrag 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Abgelehnt. 

Wer dem § 43 in der Ausschußfassung zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Angenommen. — Der Änderungs-
antrag der SPD, Umdruck 935 Ziffer 17 

(Zuruf von der SPD: Entfällt!) 

ist erledigt. 
§§ 44, 45 und 46; kein Änderungsantrag. Wird 

zu den aufgerufenen Paragraphen das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer 
den aufgerufenen Paragraphen zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Angenommen. 

*) Siehe Anlage 4. 
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§ 47. Das ist der Komplex, zu dem der Herr 

Abgeordnete Lotze gesprochen hat. Der Herr Ab-
geordnete Lotze begründet nicht neu. Wer dem 
Änderungsantrag Umdruck 937 Ziffer 2 b zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Abgelehnt. Wer dem § 47 in der 
Ausschußfassung zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Angenommen. 

§ 48. Hierzu liegt wieder der Änderungsantrag 
des Herrn Abgeordneten Lotze vor, Ziffer 2 c. Wer 
diesem Änderungsantrag zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ab-
gelehnt. Wer dem § 48 in der Ausschußfassung 
zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Angenommen. 

§ 49 gehört zu dem gleichen Komplex, Ände-
rungsantrag des Herrn Abgeordneten Lotze. Wer 
dem Änderungsantrag Umdruck 937 Ziffer 3 zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Abgelehnt. 

Wer dem § 49 in der Ausschußfassung zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Angenommen. 

§ 50 soll entfallen. — § 51. Wird zu den beiden 
Paragraphen das Wort gewünscht? — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wer dem Vorschlag des 
Ausschusses zu § 50 zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ange-
nommen. Wer dem § 51 zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ange-
nommen. 

Zu § 52 liegt auf Umdruck 936**) ein Änderungs-
antrag der Fraktion der CDU/CSU vor. Wird der 
Änderungsantrag begründet? — Bitte sehr, Herr 

1 Abgeordneter Kortmann. 

Kortmann (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem Um-
druck 936 liegt Ihnen ein Antrag vor, in § 52 
Abs. 1 Satz 1 die Worte „im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister der Justiz" zu streichen. Es 
handelt sich um die Einrichtung der Truppen-
dienstgerichte. Die Truppendienstgerichte gehören 
zum Geschäftsbereich des Bundesministers für Ver-
teidigung. Es handelt sich also um eine reine An-
gelegenheit der Exekutive . in Ausführung einer 
gesetzlichen Ordnung. Darum ist nicht einzusehen, 
warum daran noch ein anderes Ministerium betei-
ligt sein muß. Wir sind der Ansicht, daß dadurch 
der Verfahrensweg nur unnötig erschwert ist. Da 
eine Notwendigkeit dazu nicht vorliegt, bitten wir 
Sie um die Annahme unseres Antrags auf Um-
druck 936, in dem wir in Abs. 1 Satz 1 die Strei-
chung der Worte „im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister der Justiz" vorsehen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu das 
Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Merten! 

Merten (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir widersprechen diesem Antrag der 
Fraktion der CDU/CSU. Die Worte „im Einverneh-
men mit dem Bundesminister der Justiz" sind im 
Ausschuß aus dem Grund in  diesen  § 52 Abs. 1 
Satz 1 eingefügt worden, weil wir versuchen woll-
ten, bei diesem Gesetz ähnlich, wie es bei anderen 
auch versucht werden soll, eine Zusammenfassung 

**) Siehe Anlage 3.  

der Rechtsprechung bei dem Ministerium zu er-
reichen, zu dem sie gehört, nämlich beim Bundes-
ministerium der Justiz. 

Wenn hier gesagt worden ist, es handle sich um 
eine reine Angelegenheit der Exekutive, so ist das 
ein Irrtum. Es handelt sich nicht um eine Angele-
genheit der Exekutive, sondern um eine Angelegen-
heit der Rechtsprechung nach Art. 19 Abs. 4 des 
Grundgesetzes, die als dritte Gewalt ihre Sonder-
stellung hat. Wir haben heute schon Gerichte, die 
beim Innenministerium .ressortieren; wir haben an-
dere Gerichte, die beim Arbeitsministerium ressor-
tieren; wir haben Gerichte, die beim Finanzmini-
sterium ressortieren. Sie wollen jetzt Gerichte 
schaffen, die beim Verteidigungsministerium res-
sortieren, und das Durcheinander, das auf diesem 
Gebiet besteht, dadurch noch vergrößern, anstatt 
sich der Regelung anzuschließen, allmählich alle 
Fragen der Rechtsprechung dahin zu bringen, wo 
sie hingehören, nämlich zum Bundesministerium 
der Jusitz. 

Aus diesen wohlerwogenen Gründen, vor allen 
Dingen aber auch aus Gründen, die das Grundge-
setz 'hierfür vorgesehen hat, hat der Ausschuß sich 
entschlossen, diese Worte in den Paragraphen hin-
einzuschreiben. Wir b itten  Sie daher, im Interesse 
der Vereinheitlichung unserer Rechtspflege dem 
Änderungsantrag der CDU/CSU-Fraktion Ihre Zu-
stimmung nicht zu geben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Jaeger. 

Dr. Jaeger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Rede, die Herr Kollege 
Merten hier gehalten hat, ist außerordentlich be-
achtlich, denn er hat  sich für eine einheitliche Ge-
richtsbarkeit unter dem Justizministerium ausge-
sprochen. Als wir bei der Beratung des Arbeitsge-
richtsgesetzes hierüber sprachen und ich mich dafür 
einsetzte, die Arbeitsgerichte dem Justizministe-
rium zu unterstellen, hat seine Fraktion dem leb-
haft widersprochen. Dieser bedeutsame und erfreu-
liche Gesinnungswandel verdient bei dieser Gele-
genheit festgestellt zu werden. 

Des weiteren: Im Augenblick haben wir leider 
Gottes kein einheitliches Gerichtswesen unter dem 
Justizministerium. Im Augenblick ist das Diszipli-
nargerichtswesen beim Bundesministerium des In-
nern verankert. Im Augenblick ist es also sinnlos, 
hier das Einvernehmen mit dem Bundesjustizmini-
sterium herbeizuführen, das mit den Disziplinar-
gerichten auch außerhalb der Bundeswehr nichts 
zu tun hat. Dann müßte man schon das Bundes-
ministerium des Innern hier anfügen. Das ist aber 
nicht notwendig. Das Bundesinnenministerium hat 
seine Dienstgerichte, das Bundesverteidigungsmini-
sterium hat die seinen. In der obersten Instanz sind 
sie im Bundesdisziplinarhof zusammengefaßt. 

Unter diesen Umständen glauben wir, auf diese 
 Bestimmung verzichten zu können, und ich bitte 

Sie, dem Streichungsantrag zuzustimmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen? — Herr Abgeordneter Merten. 

Merten (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich glaube, aus den Argumenten des 
Herrn Kollegen Dr. Jaeger ein Resümee in der 
Form ziehen zu dürfen, ,daß er sagt: Wenn wir in 
der Vergangenheit etwas falsch gemacht haben, 
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dann ist das die Begründung dafür, daß es auch in 
aller Zukunft falsch gemacht werden muß. 

(Widerspruch von der CDU/CSU.) 

-- Genauso haben Sie argumentiert. 

(Abg. Dr. Jaeger: Keinesfalls!) 

Sie haben gesagt, Sie seien zwar damals dafür ge-
wesen, die Dinge beim Justizministerium ressortie-
ren zu lassen; 

(Abg. Dr. Jaeger: Sie waren dagegen!) 

aber  weil wir es damals falsch gemacht haben, 
müßten Sie es heute auch falsch machen. 

Ich bitte Sie, diesen Argumenten nicht zu folgen, 
sondern nun endlich zu versuchen — nachdem man 
Erfahrungen gesammelt hat,  die  z. B. bei der Schaf-
fung der Arbeitsgerichtsbarkeit noch nicht vorla-
gen —, den falschen Weg zu verlassen und gemein-
sam den richtigen Weg zu gehen. 

Ich bitte Sie daher nochmals, den Antrag der 
CDU abzulehnen, weil die Begründung, die für die-
sen Antrag gegeben wurde, in keiner Weise über-
zeugend war. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine weitere 
Wortmeldung. Abstimmung. Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU Umdruck 936*). Wer ihm 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Das Präsidium kann sich nicht 
einigen; die Abstimmung muß wiederholt werden. 
Meine Damen und Herren, wer dem Änderungs-
antrag zustimmen will, den bitte ich, sich vom Platz 
zu erheben. — Gegenprobe! Das Präsidium kann 

 sich nicht entscheiden; wir müssen auszählen. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 

Es sind lediglich noch die Berliner Kollegen im 
Saal. 

(Zuruf von der SPD: Leider!) 

Ich bitte, die Türen zu schließen. — Die Auszäh-
lung beginnt. — Ich bitte, die Türen zu öffnen. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 

Ich bitte, die Auszählung zu beenden. — 

Ich bitte, die Türen zu schließen. Die Auszählung 
ist beendet. 

Meine Damen und Herren, die Auszählung hat 
ergeben: 182 Ja-Stimmen, 149 Nein-Stimmen, 3 Ent-
haltungen; der Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU 'auf Umdruck 936 ist angenommen. Da-
durch wird § 52 geändert. 

Wer dem § 52 in  der durch die Annahme des Än-
derungsantrages geänderten Fassung zustimmen 
will, den bitte ich um 'ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Das letzte ist die Minderheit; der Para-
graph ist in der geänderten Fassung angenommen. 

Nun, meine Damen und Herren, liegen bis zu 
§ 86 keine Änderungsanträge mehr vor. Ich unter-
stelle, daß das Haus damit einverstanden ist, daß 
ich die §§ 53 bis 85 zusammen aufrufe. — Das Haus 
ist damit einverstanden. Wird zu den aufgerufenen 
§§ 53 bis 85 der Vorlage das Wort gewünscht? — 
Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer den aufgeru-
fenen §§ 53 bis  85 zustimmen will, den bitte ich 

*) Siehe Anlage 3.  

um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? Die aufgerufenen Paragraphen sind angenom-
men. 

Zu § 86 liegt ein Änderungsantrag ,der Fraktion 
der SPD auf Umdruck 935 Ziffer 18*) vor. Wird zur 
Begründung das Wort gewünscht? — Herr Abge-
ordneter Merten. 

Merten (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit Umdruck 935 Ziffer 18 beantragen 
wir, § 86 des Entwurfs in der Form zu ändern, 
daß die  Hauptverhandlung öffentlich ist. Der jetzt 
vorliegende Ausschußentwurf sieht vor, daß die 
Hauptverhandlungen der Wehrdienstgerichte nicht-
öffentlich sind. Diese Regelung schließt sich an die 
Vorschriften an, die in der Bundesdisziplinarord-
nung in § 60 niedergelegt sind. In der Begründung 
zum Regierungsentwurf der Wehrdisziplinarord-
nung heißt es, daß dieselben Gründe, die den Ge-
setzgeber veranlaßt hätten, in der Bundesdiszipli-
narordnung die Öffentlichkeit auszuschließen, auch 
hier maßgebend seien. Die Gründe werden aber im 
einzelnen nicht aufgeführt. Die SPD-Fraktion hält 
diese Regelung in der Bundesdisziplinarordnung für 
falsch und beantragt daher, vorzuschreiben, daß die 
Hauptverhandlung der Wehrdienstgerichte öffent-
lich ist. 

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht von 
Bedeutung, zu wissen, daß sowohl der Regierungs-
entwurf zur Bundesdisziplinarordnung als auch die 
Stellungnahme des Bundesrats die Öffentlichkeit 
der Hauptverhandlung gefordert haben. 

(Unruhe.) 

— Ich bitte den Herrn Präsidenten um Entschuldi-
gung, wenn ich durch meine Stimme die Unterhal-
tungen hier im Saale stören sollte. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter, Sie haben ganz recht. Ich muß fast selbst um 
Nachsicht bitten, daß ich immer wieder ermahnen 
muß. Aber, meine Damen und Herren, ich bitte 
erstens einmal, Platz zu nehmen, und zweitens, dem 
Redner mit Aufmerksamkeit zuzuhören. Man ver-
steht wirklich kaum sein eigenes Wort. 

Bitte, fahren Sie fort. 

Merten (SPD): Ich sagte, daß bei der Verabschie-
dung der Bundesdisziplinarordnung sowohl der Re-
gierungsentwurf als auch die Stellungnahme des 
Bundesrats die Öffentlichkeit der Hauptverhand-
lung vorsahen. Auch das Reichsbeamtengesetz und 
die meisten Landesbeamtengesetze aus der Zeit vor 
1933 haben vorgesehen, daß die entsprechenden Ver-
handlungen öffentlich waren. Als bei der Verab-
schiedung der Bundesdisziplinarordnung von die-
sem Grundsatz abgewichen wurde, ging man, so-
weit ich das habe feststellen können, davon aus, 
daß es sich beim Disziplinarverfahren nicht um ein 
gerichtliches, sondern um ein Verwaltungsverfah-
ren handle, dessen Zweck ähnlich wie ein Ehren-
gerichtsverfahren darin besteht, unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit den Beamtenkörper von ungeeig-
neten Elementen zu reinigen. Diese  Auffassung wi-
derspricht aber dem Charakter der Disziplinarge-
richte als Gerichte und widerspricht daher auch an 
dieser Stelle dem Charakter der Wehrdienstgerich-
te; denn es handelt sich hier umechte Gerichte, 
wie ich bereits vorhin auszuführen die Ehre hatte, 

*) Siehe Anlage 2. 
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und man würde dem Art. 19 Abs. 4 des Grundgeset-
zes nicht Rechnung tragen, wenn man diese Institu-
tionen nicht als Gerichte, sondern als Verwaltungs-
einrichtungen ansehen wollte. Hier handelt es sich 
weder um ein Ehrengericht noch um eine Verwal-
tungsangelegenheit, und es geht hier nicht darum, 
durch interne Reinigungsvorgänge die Bundeswehr 
von ungeeigneten Elementen zu säubern. Man muß 
bei dieser Gelegenheit an den Grundsatz denken, 
daß die Öffentlichkeit des gerichtlichen Verfahrens 
eines der Fundamente ist, auf denen ein freiheit-
licher demokratischer Rechtsstaat aufgebaut wird, 
und man sollte daher den Grundsatz der Öffent-
lichkeit des Gerichtsverfahrens an keiner Stelle, 
also auch nicht an dieser Stelle, antasten. 

Alle Erwägungen, die dafür sprechen, daß Ge-
richtsverhandlungen öffentlich sind, gelten auch für 
die Verhandlungen der Wehrdienstgerichte.  Ich 
möchte hier einen Satz zitieren, der  den Mitglie-
dern des Verteidigungsausschusses ohne Zweifel be-
kannt sein wird, weil er in einem Buch steht, das 
uns überreicht worden ist. Im Jahre 1929 schrieb 
Arthur Brand in seinem Buch über  die „Rechtsver-
hältnisse der Reichsbeamten", daß sich die Öffent-
lichkeit der Verhandlung durchaus bewährt habe, 
und zwar die Öffentlichkeit der Verhandlungen, die 
damals, 1929, schon 56 Jahre bestanden hat. Auch 
nach Erlaß der Bundesdisziplinarordnung haben 
immer noch einige Länder am Grundsatz der  Öf-
fentlichkeit in der Hauptverhandlung im Diszipli-
narrecht festgehalten. Es ist daher nicht einzuse-
hen, warum sich die Hauptverhandlung gegen Sol-
daten in Disziplinar- und Beschwerdesachen hinter 
verschlossenen Türen abspielen soll. 

Neben rechtlichen Erwägungen halte ich es auch 
 im Interesse des Verhältnisses von Bundeswehr und 
Öffentlichkeit für falsch, hier  zu einer Art Geheim-
justiz zu kommen, ,die sich hinter verschlossenen 
Türen abspielt und die daher von vornherein und 
mit Recht im Volk als anrüchig angesehen werden 
muß. Wir glauben, daß im Gegenteil die Öffentlich-
keit ein berechtigtes Interesse daran hat, sich durch 
die  Teilnahme an den Verhandlungen der Wehr-
dienstgerichte, d. h. der Truppendienstgerichte und 
des Wehrdienstsenats, ein Bild über die Verhält-
nisse innerhalb der Bundeswehr zu machen. Bei der 
Behandlung von Beschwerden vor diesen Institutio-
nen liegt die Öffentlichkeit selbstverständlich und 
allgemein auch im Interesse dessen, der dort sein 
Recht sucht, nämlich des Beschwerdeführers. 

Im Falle von Disziplinarsachen wird vielfach der 
Einwand erhoben, daß die Öffentlichkeit der Ver-
handlung dem Betreffenden, der als Beschuldigter 
vor Gericht steht, schaden könnte. Ich gebe zu, daß 
das 'in einzelnen Fällen durchaus möglich ist. Aber 
bei der Abwägung der beiderseitigen Interessen, 
des Interesses der Öffentlichkeit und  des  Interesses 
des einzelnen, an diesen Verhandlungen muß doch 
wohl das Interesse der Öffentlichkeit größeres Ge-
wicht haben als das Interesse des 'einzelnen. Dieses 
Interesse liegt auch bei allen anderen gerichtlichen 
Verfahren vor. Man hat niemals daran gedacht, in 
einem Strafprozeß die Öffentlichkeit deshalb aus-
zuschalten, weil das im Interesse des Beschuldigten 
zweckmäßig gewesen wäre, sondern hier sind nur 
die Gründe für die Ausschaltung der Öffentlichkeit 
maßgebend, die das  Gerichtsverfassungsgesetz vor-
sieht. Damit ,die Rechtspflege durch die Öffentlich-
keit kontrolliert werden kann, beantragen wir, daß 
die Öffentlichkeit auch in den Verhandlungen der 
Truppendienstgerichte und des Wehrdienstsenats 
gesichert wird. 

Soweit ein Interesse des Staates daran besteht, 
daß die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, wird 
dem durch die Anwendung der §§ 172 bis  174 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes Genüge getan. Wenn 
Fälle von Jugendlichen behandelt werden, können 
die Bestimmungen des Jugendgerichtsgesetzes über 
den Ausschluß der Öffentlichkeit ausreichenden 
Schutz gewähren. 

Ich sage in diesem Zusammenhange gleich, daß 
wir uns vorbehalten, auch bei späterer Gelegenheit 
in der Bundesdisziplinarordnung eine Regelung in 
dem Sinne zu erstreben, wie wir sie hier für die 
Wehrdisziplinarordnung vorschlagen. 

Wir glauben, daß die Gelegenheit gekommen ist, 
mit  einer Änderung der bisherigen Praxis anzu-
fangen, und bitten Sie daher, dem § 86 in der Fas-
sung, wie wir sie auf Umdruck 935 Ziffer 18 vor-
schlagen, zuzustimmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Götz. 

Dr. Götz (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es kann keinem Zweifel un-
terliegen, daß die Öffentlichkeit eines gerichtlichen 
Verfahrens zu den Eckpfeilern eines freiheitlichen 
und demokratischen Rechtsstaats gehört. Niemand 
denkt daran, diesen allgemeinen rechtsstaatlichen 
Grundsatz anzutasten oder gar einer Geheimjustiz 
das Wort zu reden. Aber es kann wohl ebenso-
wenig zweifelhaft sein, daß sich die allgemeinen 
Grundsätze strafgerichtlicher, zivilgerichtlicher 
oder verwaltungsgerichtlicher Verfahren nicht 
ohne weiteres auf ein Disziplinarverfahren über-
tragen lassen. Das Gerichtsverfassungs- und das 
Gerichtsverfahrensrecht kennen ja bereits in be-
stimmten Fällen den gesetzlichen Ausschluß der 
Öffentlichkeit, so z. B. in Ehesachen. Diese Tat-
sache zeigt doch, daß für die Entscheidung des Ge-
setzgebers über die Frage der Öffentlichkeit oder 
Nichtöffentlichkeit der Hauptverhandlung die 
Eigenart des jeweiligen Gerichtsverfahrens mitbe-
stimmend oder ausschlaggebend ist. 

Herr Kollege Merten hat  schon darauf hingewie-
sen, daß die Regierungsvorlage in der wesentlichen 
Bestimmung dieses § 86, nämlich in Satz 1 — Die 
Hauptverhandlung ist nicht öffentlich" —, wörtlich 
der Regelung entspricht, die im § 60 der Bundes-
disziplinarordnung, dort ebenfalls Satz 1, für das 
Disziplinarverfahren gegen Bundesbeamte getrof-
fen worden ist.  Der  Bundestag ist seinerzeit in der 
zweiten Lesung der  Bundesdisziplinarordnung der 
Empfehlung 'des Beamtenrechtsausschusses gefolgt 
und hat — allerdings das muß ich zugeben, mit 
knapper Mehrheit — die Nichtöffentlichkeit für die 
Hauptverhandlung beschlossen, und zwar aus 
Gründen der Rücksichtnahme auf dienstliche Be-
lange und die Interessen des Beschuldigten. 

In der Begründung des Regierungsentwurfs zu 
§ 86 der Wehrdisziplinarordnung heißt es, wie 
Herr Kollege Merten ebenfalls schon angeführt 
hat, daß dieselben Gründe, die den Gesetzgeber 
veranlaßt haben, in der Bundesdisziplinarordnung 
die Nichtöffentlichkeit der Hauptverhandlung vor-
zuschreiben, auch für das Disziplinarverfahren 
gegen Soldaten gelten. Ich bin im Gegensatz zur 
Auffassung meines Kollegen Merten der Meinung, 
daß das Disziplinarverfahren ein Verfahren eige-
ner Art ist und zumindest weitgehend Ähnlichkeit 
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mit Ehrengerichtsverfahren hat, die seit jeher un-
ter Ausschluß der Öffentlichkeit durchgeführt wur-
den. 

Herr Kollege Merten hat darauf hingewiesen, 
daß in der Begründung des Gesetzentwurfs die 
Gründe nicht angeführt sind, die für die Nicht-
öffentlichkeit der Hauptverhandlung sprechen. Ich 
darf mir erlauben, nur einige Besonderheiten eines 
Disziplinarverfahrens gegen Soldaten anzuführen, 
die meines Erachtens eben doch den grundsätz-
lichen Ausschluß der Öffentlichkeit rechtfertigen. 

Erstens. Das disziplinargerichtliche Verfahren 
unterscheidet sich meines Erachtens von allen an-
deren Gerichtsverfahren dadurch, daß es dem aus-
schließlichen Zweck dient, die Zwangsmittel einer 
besonderen Gemeinschaft durchzusetzen. Sein Ziel 
ist es, den Verstoß gegen besondere Pflichten einer 
bestimmten Gruppe von Menschen zu ahnden, den 
Betroffenen zur Ordnung zu rufen und ihn mehr 
oder weniger eindringlich zu ermahnen und letz-
ten Endes ihn aus der Gemeinschaft auszuschlie-
ßen, wenn es erforderlich ist. Gerade hierin glaube 
ich doch eine gewisse Ähnlichkeit mit der Ehren-
gerichtsbarkeit erblicken zu können. 

Zweitens. Das disziplinargerichtliche Verfahren 
oder, deutlicher gesagt, die Verhängung von Lauf-
bahnstrafen in einem disziplinargerichtlichen Ver-
fahren richtet sich doch meist gegen Soldaten, die 
eine Vorgesetztenstellung bekleiden. Führt das 
Verfahren nicht zur Dienstentlassung des Betref-
fenden, so können auch bereits durch die bloße Er-
örterung von Einzelheiten aus der Verhandlung in 
einer breiteren Offentlichkeit die Unbefangenheit 
des Beschuldigten im Benehmen im dienstlichen 
und außerdienstlichen Bereich und selbst sein Ruf 
und sein Ansehen in Mitleidenschaft gezogen wer-
den, so daß sich für seine weitere Verwendung 
ernsthafte Schwierigkeiten ergeben können. Ich 
glaube, daß das selbst für den Fall eines Freispru-
ches gilt. Solche Überlegungen aber könnten dazu 
führen, daß ein disziplinargerichtliches Verfahren 
auch in den Fällen, in denen es durchaus am Platze 
wäre, nach Möglichkeit vermieden wird. Das wäre 
weder im Interesse der Sache noch, in manchen 
Fällen, im Interesse des Beschuldigten selbst, na-
mentlich dann, wenn der Beschuldigte es im Hin-
blick auf eine unvermeidliche Bloßstellung in der 
Öffentlichkeit vorzieht, seine Entlassung unter 
Verzicht auf alle Rechte zu erwirken. 

Weiter ist zu berücksichtigen, daß in einem dis-
ziplinargerichtlichen Verfahren die persönlichsten 
Angelegenheiten des Betroffenen in weit größerem 
Umfang offengelegt werden als in anderen Ver-
fahren. Die Personalakten sind Gegenstand der 
Verhandlung. Ich glaube, der Schutz der durchaus 
berechtigten Interessen des Betroffenen kann ins-
besondere auch im Falle eines Freispruchs objektiv 
und einheitlich nur durch den gesetzlichen Aus-
schluß der Öffentlichkeit erreicht werden. Auf 
ähnlichen Erwägungen beruht ja auch der Aus-
schluß der Öffentlichkeit im Verfahren vor dem 
Jugendgericht, das u. a. verhindern soll, das Fort-
kommen des Jugendlichen durch die Zulassung un-
beteiligter Personen unnötig zu erschweren. 

Der gesetzliche Ausschluß der Öffentlichkeit 
dient also in erster Linie dem wohlverstandenen 
Interesse des Betroffenen; aber  ich glaube, daß 
auch dienstliche Belange — denken Sie nur an die 
Geheimhaltung dienstlicher Vorgänge — durchaus 
die Nichtöffentlichkeit der Hauptverhandlung  

rechtfertigen. Ein nur zeitweiser Ausschluß der 
Öffentlichkeit könnte in der an der Verhandlung 
beteiligten Öffentlichkeit sehr leicht falsche Vor-
stellungen, falsche Vermutungen über Gründe und 
Hintergründe hervorrufen, die sowohl dem Be-
schuldigten selbst als auch dem Ansehen der 
Truppe abträglich sein können. 

Nun darf ich noch erwähnen, daß gegen den § 86 
in der Fassung des Ausschusses und in der Fassung 
der Regierungvorlage im Laufe des Gesetzge-
bungsverfahrens von keiner Seite Einwendungen 
erhoben worden sind, weder von seiten des Bun-
desrates noch von seiten der mit dieser Materie 
befaßten Ausschüsse des Bundestages. Auch in der 
ausführlichen Stellungnahme des Deutschen An-
waltvereins und des Verbandes Deutscher Solda-
ten sind keine Einwendungen gegen die vorgese-
hene Nichtöffentlichkeit in der Hauptverhandlung 
erhoben worden. 

Die Vorschrift des § 86 ist ja auch dadurch auf-
gelockert, daß der Vorsitzende immer die Befugnis 
hat, die Anwesenheit weiterer Personen zu gestat-
ten, die ein berechtigtes persönliches Interesse an 
dem Gegenstand der Verhandlung haben. 

Schließlich wird eine gesetzliche Garantie gegen 
mögliche Mißbräuche oder Mißstände durch eine 
Vorschrift im Entwurf des Gesetzes über den 
Wehrbeauftragten geschaffen, die vorsieht, daß 
dieser Wehrbeauftragte in Straf- und in Diszipli-
narverfahren, die seinen Aufgabenbereich berüh-
ren, allen Verhandlungen der Gerichte, auch so-
weit sie unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt-
finden, beiwohnen kann. 

Ich glaube, daß durch diese in § 86 in der Fas-
sung des Ausschusses festgelegte Regelung sowohl 
dem rechtsstaatlichen Gedanken der Öffentlichkeit 
eines gerichtlichen Verfahrens als eben auch der 
besonderen Eigenart eines Disziplinarverfahrens 
Rechnung getragen ist, und bitte Sie daher, den 
Antrag der SPD abzulehnen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen? — Herr Abgeordneter Merten. 

Merten (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte hier einiges klarstellen. 
Herr Kollege Götz meint, daß die in diesem Gesetz 
vorgesehenen gerichtlichen Verfahren den Charak-
ter einer Ehrengerichtsbarkeit hätten. 

(Abg. Dr. Götz: Sie sind ähnlich!) 
Ich möchte im Namen der SPD-Fraktion hiermit 

,ausdrücklich feststellen, daß wir da völlig entgegen-
gesetzter Auffassung sind. Weder bei der Beratung 
der Bundesdisziplinarordnung noch bei der Be-
ratung des vorliegenden Gesetzentwurfs ist jemals 
,die Auffassung vertreten worden, daß es sich hier 
um eine Art von Ehrengerichtsbarkeit handle. Das 
ist im Rahmen des Beamtenkörpers ebenso falsch, 
wie es im Rahmen der Bundeswehr falsch ist. Es 
handelt sich hier um echte Gerichtsbarkeit, und 
wenn es sich um echte Gerichtsbarkeit handelt, ist 
es verkehrt und unsinnig, die Ö ffentlichkeit aus-
zuschließen, weil man dadurch nämlich alles das 
hervorruft, was Sie, Herr Kollege Götz, vermieden 
wissen wollen. Dann kommen in der Öffentlichkeit 
völlig falsche Vermutungen, was denn da hinter 
verschlossenen Türen für eine Art von Justiz geübt 
wird. 
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Die Gründe, die Sie gegen die Öffentlichkeit an-

geführt haben, könnten Sie auch in vollem Umfang 
gegen die Öffentlichkeit aller strafgerichtlichen 
Verfahren schlechthin aufführen; und wenn Sie an 
dieser Stelle, beim disziplinargerichtlichen Verfah

-

ren, anfangen wollen, mit dieser Begründung die 
Öffentlichkeit auszuschließen, dann ist zu vermuten, 
daß Sie demnächst auch in der Strafgerichtsbarkeit 
mit ähnlichen Methoden anfangen wollen. Denn 
die Begründung, die Sie gegeben haben, gilt für 
beide. 

Ich will Ihnen nur das eine sagen: durch diese Art 
von Geheimjustiz, wie sie hier festgelegt werden 
soll, werden Sie das Verhältnis zwischen Öffentlich-
keit und Bundeswehr einer ganz erheblichen Be-
lastung aussetzen. Denn das, was hier geschieht, 
führt doch einfach dazu, daß wieder, wie es in der 
Vergangenheit war, aus den Berufssoldaten und 
den Soldaten auf Zeit eine Art besonderer Kaste mit 
einer eigenen Gerichtsbarkeit, in die niemand hin-
einschauen kann, gemacht wird. Sie kapseln doch 
damit nur die von diesem Gesetz Betroffenen von 
der Öffentlichkeit ab, und Sie tun weder ihnen noch 
unseren politischen Verhältnissen einen Gefallen 
damit. Sie machen nicht n u r durch diese Methode, 
aber mit durch diese Methode aus der Bundeswehr 
letzten Endes den Fremdkörper, der sie niemals 
werden darf. Alles, was wir bisher auf dem Gebiete 
der Gesetzgebung geleistet haben, hat doch diesem 
Bestreben entgegengewirkt. Deswegen kann ich 
gar nicht begreifen, daß Sie sich mit derartiger Lei-
denschaftlichkeit dafür einsetzen, daß nun hier ein 
anderer Weg beschritten werden soll, als wir ihn 
bisher in dem Verhältnis Bundeswehr und Öffent-
lichkeit beschritten haben. 

 Ich bitte Sie deswegen sehr dringend, sich noch 
einmal zu überlegen, ob Sie unserem Antrag nicht 
stattgeben können. Die Begründung dafür, daß die 
Öffentlichkeit in vielen Fällen ausgeschlossen wer-
den muß, steht ja in unserem Antrag drin. Das sind 
die Gründe, die das Gerichtsverfassungsgesetz und 
das Jugendgerichtsgesetz vorsehen. Die Gründe 
werden selbstverständlich auch hier anzuerkennen 
sein. Aber die Gründe für den Ausschluß der Öffent-
lichkeit, die über diese Regelungen hinausgehen, 
halten wir gerade im Interesse der Bundeswehr für 
völlig verfehlt und für einen Schritt auf dem Wege 
dazu, ,daß hier nun doch etwas in das Verhältnis 
Öffentlichkeit und Bundeswehr hineinkommt, was 
wir bisher unter allen Umständen haben vermeiden 
wollen. Wir bitten Sie daher, unserem Antrag statt-
zugeben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Dr. Jaeger! 

Dr. Jaeger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Herr Kollege Merten hat 
völlig zu Unrecht dramatische Akzente aufgesetzt, 
die an diesem Punkte gar nicht gegeben sind. Wir 
haben die Öffentlichkeit nicht nur bei den Diszipli-
nargerichten der Soldaten — wie wir es hier wün-
schen — ausgeschlossen, sondern genauso bei denen 
der Beamten. Es wird doch hoffentlich niemand in 
diesem Hause behaupten wollen, die  Beamtenschaft 
sei in Deutschland eine Kaste für sich, die sich vom 
übrigen Volk völlig abschließe. Sowenig das in dem 
einen Fall dadurch bewirkt worden ist, kann es im 
anderen Fall dadurch bewirkt werden. Der Unter-
schied besteht darin: bei der Strafgerichtsbarkeit 
wird ein öffentliches Gesetz, das die Ordnung der  

gesamten Öffentlichkeit schützen soll, verletzt, und 
die Öffentlichkeit ist interessiert, hierüber Bescheid 
zu wissen. Disziplinarverstöße sind ganz anderer, 
sind in einem viel größeren Umfang subjektiver und 
persönlicher Art. Hier überwiegt das subjektive 
Interesse des einzelnen das öffentliche Interesse. 
Aus diesem Grunde werden wir hier nicht zustim-
men, daß die Öffentlichkeit der Verhandlung ein-
geführt wird. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine weiteren 
Wortmeldungen. Wir stimmen ab. Wer dem Ände-
rungsantrag 935*) Ziffer 18 zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Das letzte ist die Mehrheit; der Antrag ist abge-
lehnt. 

Wer dem § 86 in der Fassung des Ausschusses zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — § 86 ist angenommen. 

Meine Damen und Herren, Änderungsanträge 
liegen nun nicht mehr vor. Ich unterstelle das Ein-
verständnis des Hauses damit, daß ich die §§ 87 bis 
121, die Einleitung und die Überschrift aufrufe. 
Wird dazu das Wort gewünscht? — Das Wort wird 
nicht gewünscht. Wer den aufgerufenen Paragra-
phen, der Einleitung und der Überschrift zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Angenommen. 

Dritte Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Merten! 

Merten (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Im Namen der sozialdemokratischen 
Fraktion habe ich folgende Erklärung zur dritten 
Lesung der Wehrdisziplinarordnung abzugeben. 

Die in zweiter Lesung verabschiedete Wehrdiszi-
plinarordnung stellt zweifellos gegenüber dem in 
der Vergangenheit auf diesem Gebiet geltenden 
Recht einen gewissen Fortschritt dar. Wir begrüßen 
es, daß in bezug auf die Disziplinarstrafen keine 
Unterschiede zwischen Offizieren, Unteroffizieren 
und Mannschaften mehr gemacht werden. Aller-
dings bedauern wir in diesem Zusammenhang, daß 
es nicht möglich gewesen ist, diesen Unterschied 
auch bei den Stufen der Disziplinargewalt in § 17 
des Gesetzentwurfs restlos zu beseitigen. Wir halten 
diesen letzten Rest einer sogenannten Klassenjustiz 
in dem Gesetz für einen Fehler, den zu beseitigen 
wir in Zukunft bemüht sein werden. 

Wir begrüßen ferner, daß es gelungen ist, die 
Würdigung besonderer Leistungen durch Anerken-
nung in diesem Gesetz zu regeln und damit zum 
Ausdruck zu bringen, daß nicht nur die Strafe, son-
dern auch Lob und Anerkennung zweckmäßige und 
erfolgversprechende Mittel zur Aufrechterhaltung 
der Disziplin in der Truppe sind. 

Die bereits in der Wehrbeschwerdeordnung ein-
geleitete Entwicklung, die Rechte des einzelnen Sol-
daten durch ausreichende Beschwerdemöglichkeiten 
zu sichern und ihn vor jeder Willkür zu schützen, 
hat auch in dem vorliegenden Gesetz eine Weiter-
führung gefunden. Wir begrüßen das, weil wir der 
Auffassung sind, daß nur dann von einem Menschen 
treuer Dienst und Einsatz von Person und Leben 
für Recht und Freiheit verlangt werden kann, wenn 
auch ihm gegenüber der Staat sich zu diesem gegen- 

*) Siehe Anlage 2. 
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seitigen Treueverhältnis bekennt und Recht und 
Freiheit der einzelnen Persönlichkeit umfassend 
sichert. 

Diese Grundsätze scheinen uns im vorliegenden 
Entwurf im allgemeinen gesichert zu sein. Die von 
uns in der zweiten Lesung vorgelegten Änderungs-
anträge sollten der Festigung und Sicherung dieser 
Grundsätze dienen. Die Mehrheit des Hauses hat 
leider geglaubt, uns ,auf diesem Wege nicht in allen 
Fällen folgen zu können. Wir bedauern dies insbe-
sondere auch im Interesse des Geistes, von dem wir 
wünschen, daß er innerhalb der Bundeswehr leben-
dig ist und gefestigt wird. Wenn Recht und Freiheit 
und treuer Dienst für das  Ganze nicht leere Begriffe 
sein sollen, so müssen wir — das sehen wir als 
unsere Pflicht an — durch den Inhalt unserer Ge-
setzgebung diese  Werte im Volk und damit auch in 
der Bundeswehr zur lebendigen Wirklichkeit wer-
den lassen. 

Die sozialdemokratische Fraktion hat in der Ver-
gangenheit und wird in der Zukunft keine Gelegen-
heit vorübergehen lassen, sich für die persönlichen 
Rechte der Soldaten aller Dienstgrade in der Bun-
deswehr tatkräftig einzusetzen. Sie will dem Vor-
gesetzten helfen, die Disziplin in der Bundeswehr 
aufrechtzuerhalten, und sie will den Untergebenen 
schützen, durch Akte der Willkür beschwert zu 
werden. Die sozialdemokratische Fraktion ist der 
Überzeugung, daß dies nicht allein durch die Schaf-
fung fortschrittlicher gesetzlicher Vorschriften mög-
lich ist, sondern daß es in diesem Zusammenhang 
entscheidend darauf ankommt, die Menschen zu 
finden, deren Charaktereigenschaften sie befähigen, 
die  Bundeswehr in dem Geiste aufzubauen, der nach 
unserem Willen auch bei der Gestaltung der Gesetze 
lebendig war. 

Da in dem vorliegenden Gesetzentwurf nach der 
Auffassung der sozialdemokratischen Fraktion die 
positiven Elemente überwiegen, wird die sozialde-
mokratische Fraktion trotz ihrer Bedenken gegen-
über einigen Bestimmungen dem Gesetzentwurf in 
dritter Lesung ihre Zustimmung geben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen zur allgemeinen Aussprache? — Meine 
Damen und Herren, ich mache darauf aufmerksam, 
daß in der dritten Lesung auch Änderungsanträge 
vorliegen. Herr Kollege Merten, Sie haben soeben 
eine Erklärung abgegeben. Ich würde empfehlen, 
wenn weitere Erklärungen abgegeben werden sol-
len, dies vor der Schlußabstimmung zu tun. Jetzt 
haben wir die  allgemeine Aussprache. — Keine 
Wortmeldungen in der allgemeinen Aussprache 
mehr. 

Dann kommen wir zu dem Änderungsantrag Um-
druck 947*) Ziffer 1 zu § 15. Zur Begründung hat das 
Wort Herr Abgeordneter Dr. Jaeger. 

Dr. Jaeger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Namens meiner politischen 
Freunde darf ich .den Antrag Umdruck 947, und 
zwar, wenn es der Herr Präsident gestattet, der Ein-
fachheit halber Ziffern 1 und 2, die in innerem Zu-
sammenhang stehen, gemeinsam, begründen. 

Das Hohe Haus hat in der zweiten Lesung ein-
stimmig beschlossen, von einem verschärften Arrest 
abzusehen. Das Hohe Haus hat hier zweifellos gute 
Gründe gehabt, auch wenn mir einige Akzente der 

') Siehe Anlage 5.  

Debatte allzu dramatisch gesetzt zu sein schienen. 
Jedenfalls war das Hohe Haus der Meinung, daß 
der verschärfte Arrest nicht mehr zeitgemäß sei. 

Andererseits habe ich den Eindruck, daß viele 
Mitglieder des Hauses ihre Entscheidung nicht ohne 
Bedenken gefällt haben. Sie haben Bedenken da-
gegen, daß man stark abgestumpften, sozusagen 
hartgesottenen Soldaten durch den einfachen Frei-
heitsentzug nicht genügend wirkungsvoll begegnen 
kann, daß sich solche Leute ihren Kameraden gegen-
über, die in dieser Zeit Dienst leisten müssen, viel-
leicht sogar bevorzugt fühlen. 

Es gibt jedoch eine Lösung, die auch diese Beden-
ken ausräumt. Man muß sich zunächst an das Grund-
prinzip des Disziplinarrechts erinnern, das darin 
besteht, daß die Disziplinarstrafe auf die Persönlich-
keit des Täters abgestimmt sein muß. Der Vorge-
setzte und die Gerichte sind nicht wie der Strafrich-
ter an bestimmte Strafrahmen und Strafarten ge-
bunden, sondern sollen die der Einzelpersönlichkeit 
gemäße und ihrer Ausbildung nützliche Maßnahme 
ergreifen. Unter diesem Gesichtspunkt scheint 
uns die Lösung möglich, die wir Ihnen vorgeschla-
gen haben: Man sollte die einfache Einschließung 
in den zwei Formen vorsehen, daß sie entweder völ-
ligen Abschluß von der Truppe und vom Dienst be-
deutet oder aber daß der Bestrafte seinen Dienst in 
der Truppe weiter versieht, die dienstfreie Zeit aber 
in der Arrestzelle zu verbringen hat. Es kann völlig 
dahingestellt bleiben, ob die eine Art des Arrestes 
eine Verschärfung gegenüber der anderen bedeutet. 
Es wird von der Persönlichkeit des zu Bestrafenden 
abhängen, ob er die eine oder die andere Strafart 
als die schwerere empfindet, und es wird der Ver-
antwortung des bestrafenden Vorgesetzten oblie-
gen, zu entscheiden, mit welcher Form der beiden 
Strafarten bei dem Täter der Zweck erreicht wird, 
ihn zur Selbstbesinnung, zur Ordnung und damit 
zur militärischen Disziplin zu bringen. 

Ich darf Sie deshalb bitten, unserem Antrag zuzu-
stimmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine Wortmel-
dungen? 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Um-
druck 947*) Ziffer 1 ab.  Wer ihm zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Der Änderungsantrag Umdruck 947 Ziffer 2 ist 
schon begründet. Wer ihm zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! —
Enthaltungen? — Einstimmig ,angenommen. 

Meine Damen und Herren, damit sind die Ände-
rungsantr äge zur dritten Lesung erledigt. Ich fra-
ge, ob ,das Wort zu Erklärungen gewünscht wird. 

Herr Abgeordneter Dr. Götz! 

Dr. Götz (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Meine Fraktion stimmt einem 
Gesetz zu, dem sie in der Zeit der Beratung ihre 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat,  weil sie 
der Auffassung ist, daß dieses Gesetz einen der 
Eckpfeiler des inneren Gefüges darstellt. Uns  fällt 
die Zustimmung zu diesem Gesetz deshalb leicht, 
weil wir der Überzeugung sind, ,daß dieses Gesetz 
den Vorstellungen entspricht, die dieses Hohe Haus 
in der Vergangenheit übereinstimmend von dem 

*) Siehe Anlage 5. 
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inneren Gefüge und seinen Fundamenten gehabt hat, 
und weil wir der Überzeugung sind, daß die neue 
Wehrdisziplinarordnung in der Tat eine gute und 
gelungene Synthese zwischen alten und bewährten 
Grundsätzen des  Disziplinarrechtes für Soldaten 
und neuen Gedanken darstellt, die sich aus unse-
rem Bestreben ergeben, die Rechtsstaatlichkeit 
auch im militärischen Bereich herzustellen. Wir 
begleiten dieses Gesetz mit dem dringenden 
Wunsch, daß sich bei seiner Handhabung zur För-
derung und Erhaltung der Disziplin in der Truppe 
jederzeit der Gedanke durchsetzen möge und zum 
Tragen komme, auf dem dieses Gesetz aufgebaut 
ist, Tauf dem es begründet ist, nämlich der Gedanke 
der Erziehung. Der Disziplinarvorgesetzte möge 
sich in der Handhabung der Disziplinargewalt 
nicht 'als Richter, sondern als Erzieher seiner Trup-
pe fühlen und ,danach handeln. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird das Wort 
zu weiteren Erklärungen gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Schlußabstimmung. Wer 
dem Entwurf einer Wehrdisziplinarordnung in 
dritter Lesung zustimmen will, den bitte ich, sich 
zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Das Gesetz einer Wehrdisziplinarordnung ist in 
dritter Lesung angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses unter Ziffer 2 auf Seite 9 der 
Drucksache 3126, die zu dem Gesetzentwurf einge-
gangenen Eingaben für erledigt zu erklären. Wer 
diesem Antrag zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. —Gegenprobe! — Angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über das Abkommen vom 
3. Juni 1955 zu dem am 6. Mai 1882 im Haag 
unterzeichneten Internationalen Vertrag be-
treffend die polizeiliche Regelung der Fische-
rei in der Nordsee (Drucksache 2667); 

Schriftlicher Bericht*) des Ausschusses für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (26. 
Ausschuß) (Drucksache 3034, Umdruck 927).

(Erste Beratung: 160. 'Sitzung.) 

Ich frage, ob der Herr Berichterstatter das Wort 
zur Berichterstattung wünscht. — Das ist nicht der 
Fall. 

Ich rufe zunächst den Artikel 1 auf. Hier liegt 
auf Umdruck 927**) ein Änderungsantrag der Frak-
tion der SPD vor. 

Bitte sehr, Herr Abgeordneter Hansing. 

Hansing (Bremen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! In Artikel 1 Abs. 1 des 
Abkommens vom 5. Juni 1955 betreffend die po-
lizeiliche Regelung der Fischerei in der Nordsee 
heißt es: 

Die Überwachung der Fischerei auf Grund des 
am 6. Mai 1882 im Haag unterzeichneten In-
ternationalen Vertrags betreffend die polizei-
liche Regelung der Fischerei in der Nordsee 
wird von Schiffen der  Seestreitkräfte der 
Unterzeichnerregierungen ausgeübt. 

*) Siehe Anlage 6. 
**) Siehe Anlage 7. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 20.( 
April 1956 verfassungsrechtliche Bedenken g egen 
diesen Paragraphen angemeldet, weil die Ü ber

-

tragung anderer als Verteidigungsaufgaben auf die 
Streitkräfte nicht möglich sei. Wir möchten uns 
diesen Bedenken des Bundesrats anschließen; aber 
wir haben auch noch andere wichtige Gründe da-
für, daß wir den Änderungsantrag gestellt haben. 
Der Vertrag über die polizeiliche Regelung der 

 Fischerei in der Nordsee stammt aus dem Jahre 
1882, also  aus einer Zeit,  in der die Nordsee im 
engeren Sinne Fanggebiet war. Damals sollte die 
Überwachung dazu dienen, daß Reibereien zwi-
schen den einzelnen Nationen 'vermieden werden. 
Diese Aufgabe ist aber  im Laufe der Jahrzehnte 
weitestgehend in den Hintergrund getreten; denn 
die eigentliche Nordsee ist nicht mehr allein Fang-
gebiet. Heute werden weite Reisen durchgeführt, 
und es gibt kaum noch Streitigkeiten zwischen den 
fischenden Nationen. 

Mit dem Wiederaufbau 'der Fischereiflotte im 
Jahre 1948 bestand eine einmalige Gelegenheit, 
einen Fischereischutz aufzubauen, der ganz auf 
diesen Wirtschaftszweig ausgerichtet ist. Es ist 
hundertprozentig gelungen, eine Organisation auf-
zubauen, die den Belangen der Hochseefischerei 
gerecht wird.  

Ich sagte schon, 'daß die Aufgabe des 'Schutzes in 
dem alten Sinne weitgehend in den Hintergrund 
getreten ist. Heute haben die Schutzboote andere 
Aufgaben, z. B. die Aufgabe, Menschen, die  Ian 

 Bord der Fischereiboote erkrankt sind, 'zu helfen 
oder Schiffen, die auf der Hochsee manöverierun-
fähig geworden sind, beizustehen. In der Hochsee-
fischerei sind 10 000 Seeleute tätig. Im Jahre 1955 
leisteten die Seeschutzboote 1800 Menschen Hilfe, 
die 'an Bord von Hochseefischereibooten erkrankt 
oder verunglückt waren. 

Wir müssen die Sache aber auch von der tech-
nischen Seite betrachten. An Bord der Seeschutz

-

boote befinden sich Spezialgruppen, z. B. Taucher 
und besondere 'Gruppen, für den Wetterdienst oder 
für biologische und andere Beobachtungen, die 
Aufgaben wahrnehmen, die in diesem Wirtschafts-
zweig der Hochseefischerei anfallen. 

Die Tätigkeit unserer Fischereischutzboote hat 
ihren Eindruck auf andere Nationen nicht verfehlt. 
Es sind sogar Vertragspartner wie Holland und 
Dänemark dazu übergegangen, einen zivilen 
Schutz dieser Art einzurichten. Andere Länder wie 
Island, Norwegen und Portugal, die nicht zu den 
Vertragspartnern gehören, führen ebenfalls einen 
zivilen Seeschutz durch. 

Nun erklärt die Bundesregierung, daß wir den 
zivilen Seeschutz 'durchaus behalten wollten. Wenn 
die Bundesregierung diese Absicht hat, muß sie 
es aber auch in diesem Gesetz klar zum Ausdruck 
bringen. Das müßte wenigstens in der Form ge-
schehen, wie es der Bundesrat wünscht, nämlich 
daß durch eine Bestimmung klargestellt wird, daß 
nur von der in Art. 1 Abs. 2 vorgesehenen Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht wird. Wir glauben je-
denfalls, daß die bisherige Fassung der Gesetzes-
vorlage keine Garantie dafür gibt, daß man  nicht 
doch einen anderen Weg einschlagen wird. 

Was die Regierung aber noch weiter sehen müß-
te, ist folgendes. Die zivilen Seeschutzboote haben 
die Berechtigung, fremde Hoheitsgewässer und 
fremde Häfen anzufahren. Die Seestreitmacht hat 
nicht das Recht, Hoheitsgewässer fremder Staaten 
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oder einen fremden Hafen ohne vorherige Geneh-
migung anzulaufen. Das heißt, ein Schiff der See-
streitmacht muß sieben Tage vorher die Genehmi-
gung des betreffenden Landes einholen. Was  das 

 bedeutet, wenn einmal schnelle Hilfe notwendig 
ist,  davon kann sich auch jeder, der nicht selbst 
an der Küste wohnt, ein Bild machen. 

Unser Antrag bedeutet nicht, daß wir gegen die 
Marine sind. Wir meinen, daß ,die Aufgabenstel-
lung gegenüber der Marine völlig falsch ist. Hier 
handelt es sich um eine zivile Angelegenheit, die 
eindeutig ,auf den Wirtschaftszweig Hochseefische-
rei zugeschnitten ist. Ich möchte einmal einen Ver-
gleich ziehen zwischen dem jetzigen zivilen See-
schutz und der Kriegsmarine, die in der Zeit von 
1925 bis 1937 diese Aufgabe ausgeführt hat. Im 
Jahre 1955 führten die deutschen zivilen Schutz-
boote 21 Seereisen mit 508 Tagen durch, in den 13 
Jahren der Reichsmarine führten die  drei See-
schutzschiffe insgesamt 83 Reisen durch. Die Ange-
legenheit ist also heute weit wichtiger und für 
diesen Beruf weit interessanter geworden. 

Ich möchte abschließend wiederholen: Niemand 
von uns hat etwas gegen die Seestreitkräfte; aber 
es  handelt sich hier  einzig und ,allein um eine zivile 
Aufgabe. Es geht darum, das Vertrauensverhältnis 
zwischen dem Fischereischutz einerseits und den 
Hochseefischern ,und ihren Familien andererseits 
nicht zu zerstören. Es  gilt ,aber auch, das Vertrau-
ensverhältnis zwischen dem Fischereischutz und 
den Reedern und der Wirtschaft nicht zu zer-
stören. Wer also wirklich  den  zivilen Seeschutz 
will, muß in Art. 1 hineinbringen, daß der staat-
liche Schutz von Schiffen der zivilen Verwaltung 
ausgeübt wird. 

Ich bitte Sie recht herzlich, unserem Antrag zu-
zustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
,der Herr Abgeordnete Struve. 

Struve (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die hier anstehende Frage hat uns 
auch im Ausschuß sehr eingehend beschäftigt. Es 
geht aus dem Schriftlichen Bericht*) hervor und ist 
eben auch von meinem Herrn Vorredner noch ein-
mal herausgestellt worden, daß der Fischereischutz 
früher Angelegenheit der Marine war und 1948 
von dem zivilen Sektor übernommen worden ist. 
Es steht auch eindeutig fest, daß sich diese Art des 
Fischereischutzes bewährt hat. Wir haben noch in 
diesem Jahr einen dritten Neubau aufgelegt, so 
daß nach den zwei Schiffen in der Größe von 700 
und 430 t, die für diese Aufgabe zur Verfügung 
stehen, ein drittes in der Größe von 1000 t zum 
Einsatz kommen kann. Es ist schon hervorgehoben 
worden, daß etwa 10 000 Menschen zu betreuen 
sind; an anderer Stelle wird sogar die Zahl 12 000 
genannt. Wir wollen in dem Zusatzabkommen vom 
Juni 1955 den derzeitigen Zustand sanktionieren. 
Meine Fraktion ist der Auffassung, daß eine zu-
sätzliche Festlegung im internationalen Vertrag 
nicht notwendig ist. Das besagt nicht, daß wir etwa 
die Absicht hätten, die Dinge jetzt umzuorganisie-
ren und von einer bewährten Einrichtung abzu-
gehen. Wir sind aber der Meinung, daß man sich 
den Weg nicht verbauen darf, daß unter Umstän-
den bei völlig neuen Verhältnissen oder bei zusätz-
lichen Aufgaben auch einmal ein anderes Schiff, 

s) Siehe Anlage 6.  

meinetwegen dermaleinst vielleicht auch eins von 
unserer Marine, zusätzlich zum Einsatz kommen 
kann. 

Es ist schon hervorgehoben worden, daß vor 
allen Dingen die technische Art der Betreuung, 
Wetterdienst usw., ohne Zweifel von allen genutzt 
wird, einerlei, ob nun zivil oder irgendwie anders. 
Die Berichte der beiden im Einsatz befindlichen 
Schiffe zeigen, daß insbesondere die ärztliche Be-
treuung sehr umfangreich ist. Wir wissen ferner, 
daß auch in der Fischerei — ähnlich wie in anderen 
Berufszweigen, ähnlich wie in der Landwirtschaft 

große Umstellungen durchaus wahrscheinlich, 
um nicht zu sagen: notwendig sind. Diese Dinge 
sind in Entwicklung begriffen. 

Wir meinen, daß es durchaus nicht erforderlich 
ist, die Dinge in diesem internationalen Vertrag 
vom deutschen Parlament aus eindeutig zusätzlich 
festzulegen. Wir bitten also, die Fassung der Regie-
rungsvorlage, Drucksache 2667, unverändert anzu-
nehmen und den Antrag der SPD-Fraktion abzu-
lehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Walter. 

Walter (DP): Herr Präsident! Meine Damen! 
Meine Herren! Der Herr Kollege von der SPD hat 
mit Recht gesagt, daß es sich beim Fischereischutz 
in der Nordsee um eine zivile Angelegenheit han-
delt. Wir wollen diese zivile Aufgabe, die unsere 
Fischereischutzboote in der Nordsee wahrnehmen, 
nicht stören, weil sich diese Einrichtung bewährt 
hat und weil wir hoffen, daß sie sich auch in Zu-
kunft bewähren wird. 

Nun aber, verehrter Herr Kollege, zum Schutz 
der Fischerei in der Nordsee gehört noch etwas 
anderes als die Betreuung unserer Hochseefischer. 
Sie haben doch wahrscheinlich in der jüngsten Ver-
gangenheit gelesen, daß an der norwegischen Küste 
die Kriegsfahrzeuge eingreifen mußten, um die 
norwegische Fischerei vor Ü bergriffen zu schützen. 
Sie haben wohl auch vernommen, daß der Wal-
fänger Olympic Challenger mit deutscher Besatzung 
sogar 200 Meilen von der Küste entfernt an der 
peruanischen Küste aufgebracht und mit hohen 
Strafen belegt wurde. Sie werden weiter wahr-
scheinlich haben feststellen können, daß unsere 
Fischdampfer hin und wieder auch unter Island 
aufgebracht werden. Sehen Sie, das ist der 
Fischereischutz, der meiner Ansicht nach unter kei-
nen Umständen von den jetzt im Einsatz befind-
lichen zivilen Fischereischutzbooten ausgeübt wer-
den kann. Was wollen Sie denn z. B. gegen Fili-
buster unternehmen, die an unserer Küste fischen, 
wenn die Heringsschwärme an unserer Küste hoch-
ziehen? Oder betrachten Sie die Fischgründe unter 
Helgoland oder die Fischgründe an der schleswig-
holsteinischen Küste nicht als schutzbedürftig? 

(Widerspruch bei der SPD.) 

Wenn da Übergriffe von Fischereifahrzeugen an-
derer Nationen erfolgen, dann werden unsere zivi-
len Schutzboote wenig tun können. Sie können sich 
doch nicht auf die Back dieses zivilen Schutzbootes 
stellen und den Filibustern mit dem Leuwagen 
drohen, daß sie sich aus unseren Fischgründen zu 
verholen haben! Sehen Sie, da muß schon etwas 
anderes geschehen! 

(Abg. Wehr: Dann wollen Sie doch etwas 
anderes!) 
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— Wir wollen gar nichts anderes. Wir wollen, daß 
das, was in der Ausschußfassung festgelegt wor-
den ist, 

(Abg. Wehr: Das ist das nicht!) 

angenommen wird. Es sollen also die Voraus-
setzungen dafür geschaffen werden, daß unsere 
Hochseefischerei vor Übergriffen geschützt werden 
kann. 

Aus diesem Grunde ist es notwendig, daß die 
Regierungsvorlage angenommen und Ihr Antrag 
abgelehnt wird. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Kriedemann! 

Kriedemann (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich möchte doch glauben, daß 
alle diejenigen, die dem Herrn Abgeordneten Wa

l-

t er aufmerksam zugehört haben, ein bißchen er-
schreckt sind über die Argumentation, die er hier 
losgelassen hat. Mich veranlaßt diese Argumen-
tation, noch einmal mit Nachdruck auf die Motive 
hinzuweisen, die  unserem Antrag zugrunde liegen. 

Es ist dem Kollegen Walter sicherlich entgangen, 
aus welchen Gründen und in welchem Umfang sich 
die Fischerei aus den deutschen Hoheitsgewässern 
entfernt hat. Wenn er sagt, es passiert doch gele-
gentlich, daß deutsche Fischereiboote, weil sie die 
Hoheitsgrenzen eines fremden Landes verletzten, 
dort von Militärfahrzeugen oder Polizeifahrzeugen 
aufgebracht werden, und wenn er meint, daß wir
dagegen etwas unternehmen müssen, schwebt ihm 
hoffentlich nicht vor, daß in einem solchen Falle die 
deutsche Fischerei in diesen Gewässern unter mili-
tärischem Schutz ihren Geschäften nachgeht. Die 
deutsche Fischereischutzflotte braucht keinen mili-
tärischen Schutz, und die deutschen Küstenge-
wässer brauchen einen solchen militärischen Schutz 
auch nicht. Das  liegt nicht daran, daß wir oder die 
anderen so friedfertig sind, sondern daran, daß 
in unseren Gewässern keiner fischt. Das kommt 
am deutlichsten darin zum Ausdruck, daß die deut-
sche  Hochseefischerei heute Reisen unternehmen 
muß, die in früheren Zeiten gar nicht denkbar und 
nicht nötig waren. 

Wir möchten hier etwas klarstellen. Diese Klar-
stellung  geschieht nach unserer Ansicht auch im 
Interesse unserer Beziehungen zu den übrigen Na-
tionen. Wenn jemand glaubt, daß unser Antrag 
etwa eine Spitze gegen die im Aufbau befindliche 
deutsche Kriegsmarine hat, dann macht er sich die 
Sache zu leicht. Das eine hat mit dem anderen gar 
nichts zu tun. Wir möchten aber unter allen Um-
ständen verhindern, daß an dieser Geschichte im-
mer wieder herumgeknabbert wird aus Gründen 
oder aus Absichten, die dem, wofür wir hier sehr 
viel Geld ausgeben, nämlich ,dem Fischereischutz 
im Sinne der Betreuung der Menschen und der 
Schiffe fern von der Heimat, nur abträglich sein 
könnten. 

Es gibt gar keinen Notstand, der uns veranlas-
sen oder dazu zwingen könnte, auf den Absatz 2 
zurückzugehen. Es kann jeden Tag jemand sagen, 
daß man an diesen Booten nur eine andere Fahne 
hochzuziehen und den Männern, die auf diesen Boo-
ten fahren, eine Kokarde an die Mütze zu stecken 
brauchte, und dann könnten wir uns durchaus nach 
Absatz 1 benehmen. Daß das der Fischerei und 
unserer Situation  in  der Welt abträglich wäre, ist 
ganz ohne Zweifel. 

Wir möchten hier dem guten Beispiel einiger  
anderer Länder folgen, die ihren Fischereischutz 
ebenfalls im Bereich der zivilen Verwaltung betrei-
ben, und möchten hier eindeutig feststellen, daß wir 
den Weg gehen wollen, den wir mit unserem An-
trag vorschlagen. 

Wir können uns eine solche Regelung leisten, 
ohne irgend etwas zu riskieren. Mit dieser Klar-
stellung würden wir Ruhe in  einen Bereich brin-
gen, in dem Ruhe sein sollte. Zugleich würden wir 
,damit alle Versuche abschneiden, immer noch ein-
mal wieder zu probieren, ob man nicht aus Tradi-
tion oder aus irgendwelchen anderen Gründen doch 
etwas anderes machen könnte. Wir würden 
insbesondere klarstellen, daß wir solche Überle-
gungen, wie sie Herr Abgeordneter Walter hier so-
eben geäußert hat, überhaupt nicht anstellen. 

Aus all diesen Gründen bitten wir Sie ernstlich, 
unserem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei , der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine weiteren 
Wortmeldungen. 

Wir stimmen ab über den Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD ,auf Umdruck 927*). Wer zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Das zweite ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Artikel 1 
in der Ausschußfassung. Wer zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Der  Artikel ist angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 2, — Artikel 3, — Einleitung 
und Überschrift. — Änderungsanträge liegen nicht 
vor. Wird das Wortgewünscht? — Das Wort wird 
nicht gewünscht. Wer zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ange-
nommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 
Wer dem Entwurf eines Gesetzes über das Ab-
kommen vom 3. Juni 1955 zu dem Internationalen 
Vertrag betreffend die polizeiliche Regelung der 
Fischerei in der Nordsee zustimmen will, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Das erste 
war die Mehrheit; das Gesetz ist angenommen. 

Punkt 3 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des  von der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 
(Drucksache 2922). 

Ich frage, ob das Wort zur Einbringung ge-
wünscht wird. — Herr Abgeordneter Kühn. 

Kühn (Köln) (SPD), Antragsteller: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Mit der Drucksache 2922 
bringen wir den Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Einkommensteuergesetzes ein mit dem 
Ziel, die Steuerbegünstigung der Zuwendungen 
finanzieller Art an politischen Parteien wieder ab-
zuschaffen, die Sie, meine Herren von der CDU, 
vor zwei Jahren gegen uns beschlossen haben. Da-
mit greifen wir ein Problem auf, das wie kaum ein 

*) Siehe Anlage 7. 
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anderes Stoff zur Polemik enthält. Aber ich glaube, 
wir sollten zunächst einmal den Versuch machen, 
ich möchte sagen, unsere Einsicht zu strapazieren. 
Deshalb bitte ich Sie, die Regierungsfraktion dieses 
Hauses, die Sie ja die Profiteurfraktion dieser ge-
setzlichen Bestimmung sind, um Ihre Einsicht und 
um die Erkenntnis, daß Parteisubsidien aus Steuer-
mitteln mit Demokratie unvereinbar sind, 

(Sehr gut! bei der SPD) 

daß Sie die Demokratie damit zu Grabe tragen, daß 
die freiheitliche Gestaltung unseres Staatswesens 
durch eine solche Methode 'tödlich verletzt werden 
muß. Es ist meines Erachtens einer der sowohl mo-
ralisch als !auch staatspolitisch fragwürdigsten Be-
schlüsse, die die Mehrheit dieses Hauses gefaßt hat. 

In !der Formulierung des § 10 b haben Sie  den 
Versuch gemacht, die Finanzierung von Parteien 
mit der Unterstützung religiöser und wissenschaft-
licher Zwecke gleichzustellen. Ich glaube, das ist 
nicht vergleichbar. Wenn Sie den Versuch machen, 
die Zuwendungen von materiellen Interessenten an 

 politische Parteien — Zuwendungen, die in  die  Mil-
lionen gehen — moralisch gleichzubewerten mit der 
Unterstützung religiöser oder wissenschaftlicher 
Zwecke, dann machen Sie den — ich will ein gelin-
des Wort sagen — irreführenden Versuch, den 
Glanz des einen iauf das andere strahlen zu lassen, 
den Glanz einer guten Sache zu mißbrauchen für 
eine sehr fragwürdige Sache. 

Als wir damals, im November 1954, unseren An-
trag berieten und diese Gesetzesnovelle diskutier-
ten, haben Sie, meine Herren von der CDU, dem 
Kollegen Elbrächter die sehr peinliche Aufgabe 
überlassen, die steuerliche Abzugsfähigkeit politi-
scher Subsidiengelder zu begründen, obwohl Ihre 
Fraktion, die Fraktion der CDU, hier hätte stehen 
müssen; denn S i e sind die Hauptnutznießer dieser 
Bestimmung gewesen. Hier hätte Herr Professor 
Erhard und hier hätte Herr Adenauer stehen müs-
sen, um diesen Gesetzentwurf und diese Bestim-
mung zu begründen. Sie haben offensichtlich Ihren 
sonst so sorgfältig gehüteten Führungsanspruch in 
der Koalition diesmal den Empfängern der kleine-
ren Brosamen überlassen; wie ich überhaupt sagen 
muß: immer, wenn es sich um solche Diskussionen 
handelt — genau wie neulich, als hier an dieser 
Stelle idie unvertretbare Zuwendung des Volkswa-
genwerks an die Parteisubsidienfonds diskutiert 
worden ist —, üben Sie eine merkwürdige Zurück-
haltung, dann muß von Ihren Gegnern hier, von 
uns, mehrfach die Aufforderung an Sie erfolgen, 
sich zu stellen und Ihre Prinzipien hier zu vertre-
ten. Das letzte Mal hat dann Herr Kollege Dresbach 
hier gestanden. Ich habe der Debatte nicht beiwoh-
nen können, habe sie aber sehr sorgfältig im Proto-
koll nachgelesen. Herr Kollege Dresbach, Sie haben 
einmal den „Orden gegen die tierischen Ernst" be-
kommen. Sie haben ihn berechtigterweise bekom-
men, und ich habe mich sehr darüber gefreut. 

(Zuruf von der SPD: Ist aber schon lange 
her!) 

Für diese Rede hätten Sie den Orden gegen die 
menschliche Logik verdient, 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

und Sie haben ja auch sehr wohl begriffen, Herr 
Kollege Dresbach, daß Sie hier in einer schlechten 
Sache gestanden haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Dresbach.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Kollege 
Dresbach, ich nehme an, daß Sie eine Zwischen-
frage stellen wollen. Bitte! 

Dr. Dresbach (CDU/CSU): Herr Kühn, ich habe 
mir später folgende Interpretation gegeben: er 
sprach lehrhaft, sachlich, aber nicht unbedingt zur 
Sache. Sind Sie jetzt zufrieden? 

Kühn (Köln) (SPD): Ich bin zufrieden. Sie haben 
darüber hinaus sogar in einem Zusammenhang ge-
sagt, daß es eine Bestimmungsmensur gewesen sei, 
die Sie übernommen hätten, weil Sie sie hätten 
übernehmen müssen. 

(Heiterkeit bei der SPD.) 

Sie haben in einer schlechten Sache versucht, das 
Beste daraus zu machen. Mit Ihrem Herzen, Herr 
Kollege Dresbach, haben Sie bei unserer Argumen-
tation gestanden. 

(Abg. Dr. Dresbach: Nein, nein!) 

— Das liest man aus den Zeilen heraus. 

(Widerspruch des Abg. Dr. Dresbach.) 

Was hat damals der Kollege Elbrächter an 
 sachlichen Argumentationen hier vorgetragen? Ich 

habe es noch einmal sehr sorgfältig im Protokoll 
nachgelesen. Er hat gesagt, die Arbeit der politi-
schen Parteien sei staatspolitisch notwendig; die 
politische Arbeit habe genauso den Anspruch, re-
spektiert zu werden, weil sie eine Arbeit für die 
Allgemeinheit sei. Er  hat  davon gesprochen, daß 
man die Notwendigkeiten ides parlamentarisch-de-
mokratischen Systems auch erfüllen müsse, und zu 
diesen politischen Notwendigkeiten gehöre nun ein-
mal Geld für die politischen Parteien. Er hat wei-
ter gesagt, ,der Staat, der doch den Nutzen von der 
politischen Arbeit habe, solle auf den Teil des 
Steueraufkommens, das die Interessenten den Par-
teien geben, verzichten. 

Wenn Sie die Summe dieser Argumente noch ein-
mal sorgfältig überdenken, dann werden Sie er-
kennen, daß hier richtige Argumente mit falschen 
gemischt sind. Aber auch die richtigen Argumente 
sind damals von Ihnen, Herr Kollege Elbrächter, 
zu falschen Konsequenzen geführt worden. Es ist 
richtig, daß die Parteien staatspolitisch notwendig 
sind; es ist richtig, daß sie den Anspruch auf Re-
spektierung ihrer Arbeit erheben können. Darin 
sind wir uns alle einig, und das ist ja auch im 
Grundgesetz niedergelegt worden. Es ist ebenso 
richtig, daß zur politischen Arbeit Geld gehört. 
Aber der entscheidende Unterschied zwischen Ihnen, 
die Sie diese Bestimmung in das  Gesetz hineinge-
bracht haben, und uns ist der, daß nach unserer 
Auffassung das Geld für die politischen Parteien 
nicht aus dem allgemeinen Steuersäckel genommen 
werden darf, sondern aus den Taschen derjenigen, 
die sich zu den politischen Parteien bekennen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Dies ist ein entscheidender Gegensatz. 

„Der Staat hat den Nutzen." Herr Kollege Elb-
rächter, das ist eine unter Umständen sehr proble-
matische Formulierung; denn darin kommt ein biß-
chen die Gleichsetzung von Partei und Staat zum 
Ausdruck. Wir haben ja schon so oft in diesem 
Hause darüber diskutieren müssen, daß Sie, meine 
Herren von der Koalition, allzu häufig die  Nei-
gung praktizieren, den Staat zu einem Instrument 
der Koalition zu machen, 

(Zustimmung bei der SPD) 
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immer wieder den Staat zum Hilfsinstrument einer 
Partei zu machen, was er nicht ist und in der De-
mokratie nie und nimmer sein darf. Ich werde 
Ihnen gleich aus den Ermunterungsbriefen, mit 
denen Ihre finanziellen Förderergesellschaften das 
Geld der Industrie für die CDU zu gewinnen ver-
suchen, einige Zweckbestimmungen vorlesen. Dann 
werden Sie erkennen, daß es sich hier nicht um das 
Wohl der Allgemeinheit handelt, sondern um das 
Ansprechen des persönlichen Profitinteresses be-
stimmter Gruppen, die bestimmten politischen Par-
teien zu einem parteipolitischen Sieg verhelfen 
sollen. 

(Sehr richtig! bei der SPD. — Zurufe von 
der CDU/CSU.) 

Das ist ein wesentlich anderes als das, was Sie be

-

haupten. Es ist immer wieder der traurige und be-
wußt irreführende Versuch anzutreffen — in die-
sern Hause haben wir vielfach darüber diskutiert — , 

eine Identifizierung von Regierung und Staat, von 
Koalitionsinteresse und Staatsinteresse zu prak-
tizieren. Wir haben schon einmal, als es um die 
Verwendung des Informationsfonds des Herrn 
Bundeskanzlers ging, dem Bericht des Bundesrech-
nungshofs die Kritik entnehmen müssen, daß die 
Grenze zwischen staatspolitischer und parteipoliti-
scher Aufklärung verwischt worden sei. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Sie versuchen immer wieder, in den Fragen des 
Staates im ganzen und in der Politik im einzelnen, 
das Interesse von Staat und Koalition zu identifi-
zieren. Aber lassen Sie mich sagen: Gesetze machen 
nach den Nützlichkeitsüberlegungen einer Regie-
rung — wie immer auch diese Regierung zusam-
mengesetzt sein mag — heißt die Demokratie zu 
Grabe  tragen. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Das Gesetz, das Sie damals verabschiedet haben, 
war ja bei diesem Zu-Grabe-Tragen der Demokra-
tie nicht der erste Spatenstich. Wir haben diese 
Dinge immer diskutieren müssen. Das letzte Mal 
ging es hier darum, daß insgesamt eine Viertelmil-
lion von einem Werk, das zum Bundesvermögen 
gehört, vom Volkswagenwerk, im Laufe einer Le-
gislaturperiode in die Fördererkasse der Koalitions-
parteien hineingesteckt werden. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
Jedes Jahr 60 000 DM macht bis auf den Restbetrag 
von 10 000 DM eine Viertelmillion, die  während 
einer Legislaturperiode aus einem dem Bund ge-
hörenden Werk in die Kassen von einigen Parteien 
geschleust wird. Wir bestreiten nicht, daß Geld der 
Staatsbürger an Parteien gehen soll, aber sie sol-
len es selbst aus ihrer eigenen Tasche für die Par-
teien bezahlen, mit deren Gesinnung sie sich iden-
tifizieren. Den Wahlkampf materieller Großinter-
essen mit dem Geid der Volksmassen, mit den Steu-
ergroschen zu finanzieren, ist unmoralisch und anti-
demokratisch. Das Volk hat ein Recht zu sagen: 
Finanziert euren Wahlkampf nicht mit unserem 
Geld! Es ist gestattet, Geld an politische Parteien zu 
geben, und meine Partei nimmt dieses Geld wie 
Ihre Partei, wenn es von den Trägern einer Gesin-
nung als Opfer für ihre Gesinnung, für die Partei 
gegeben wird. 

(Abg. Pelster: Und vorher von der Steuer 
abgesetzt wird!) 

— Nein, wir haben gegen dieses Gesetz gestimmt! 
Wir glauben, daß das Opfer des Gesinnungsträgers 
für seine Partei ein privates Opfer sein muß. 

(Zustimmung bei der SPD.)  

Mein verehrter Herr Kollege, in einer Diskussion 
trat mir einmal ein CDU-Redner entgegen und 
wollte die besondere demokratische Qualifikation 
der CDU dadurch belegen, daß er sagte: In unserer 
CDU gibt es nur einen gleichen Parteibeitrag für 
alle. Sehen Sie, das ist in meiner Partei nicht üblich. 
In meiner Partei geht man von der Überlegung aus, 
daß jemandem, der mehr verdient, auch ein höheres 
Opfer zugemutet werden darf. 

(Erneute Zustimmung bei der SPD.) 
So haben wir eine Parteibeitragsgestaltung, die 
nach dem Einkommen gestaffelt ist. Wer wenig ver-
dient, wird wenig geben; wer viel verdient, wird 
gehalten, auch viel der Partei zu opfern. Das ist 
ein Prinzip der Parteifinanzierung, das von jeder 
Partei akzeptiert werden sollte. Die Parteifinan-
zierung ist nur als das Opfer des Mannes zu recht-
fertigen, der für seine Gesinnung auch selbst etwas 
gibt. Ich hätte nicht einmal sehr viel dagegen, daß 
Leute mehr geben wollen, wie sie das bei Ihnen 
eben auch tun. Aber bitte, dann sollen sie es aus 
der eigenen Tasche und in der Öffentlichkeit tun, 
damit jeder Wähler bei ,der Wahl die Möglichkeit 
hat, nach der Abwandlung eines Sprichwortes zu 
verfahren: Sage mir, wer dich finanziert, und ich 
sage dir, wessen Interessen du vertrittst! 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Lenze 
[Attendorn] : Der Satz stimmt nicht!) 

Wenn der Staatsbürger das kann, dann wird er 
wohl auch die Einsicht finden, daraus seine Konse-
quenzen abzuleiten. An dem, was Sie hier im Ein-
kommensteuergesetz fixiert haben, wird ein Grund-
übel unserer ganzen politischen Situation sichtbar, 
die Problematik einer nur formalen Demokratie, 
die zwar stolz darauf ist und stolz darauf sein 
kann, jedem Staatsbürger dein gleichen Stimmzettel 
bei der politischen Entscheidung zur Verfügung zu 
stellen, die aber diese Gleichheit des Staatsbürgers 
hinten herum wieder wegfälscht, indem sie einzel-
nen die Gelegenheit gibt, mit großen Schecks, die 
vorher in die Hilfskassen von Parteien gesteckt 
werden, die Meinungsbildung des Volkes zu ver-
fälschen. 

(Abg. Lenze [Attendorn] : Dann machen 
Sie ein Parteifinanzierungsgesetz!) 

Auch in der Politik gilt doch nicht selten der Grund-
satz: Wes Brot du ißt, des Lied  du  singst. Man soll 
sichtbar machen, woher man sein Geld bekommt. 
Dann kann der Staatsbürger seine Konsequenz dar-
aus ableiten. Sie wollen doch nicht etwa sagen, daß 
die Leute, die Ihnen in der Summe Millionen in 

 Ihre Parteihilfskassen hineinstecken, das nicht nach 
dem Grundsatz tun: Wes Brot ihr eßt, des  Lied 
werdet ihr nach der Wahl singen müssen?! 

(Beifall bei der SPD.) 
Wer das propagandistisch nahrhafte Brot helfender 
Schecks nimmt, wird sich auch die Noten für das 
politische Regierungslied vorschreiben lassen müs-
sen, das er nach einem eventuellen Wahlsieg singen 
wird. 

(Zuruf von der Mitte: Hier hat es doch 
keine einseitige Politik gegeben! Das ist 

j a Unsinn!) 

Der Kollege Hellwig hat letztens am Schluß der 
Debatte hier einiges zu sagen versucht. Er ist ja 
wohl, glaube ich, nicht ursachverständig in der 
Materie der Finanzierung der Koalition. Er hat die 
Wahrheit, daß nämlich Sie aus diesen Fonds rie-
sige Summen bekommen, in das Gebiet des Mär-
chens verweisen wollen. 

(Abg. Pelster: Sehr richtig!) 
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— „Sehr richtig!", der Zwischenruf kommt nicht 
schlecht. Wir werden hier gleich einmal ein paar 
Summen zitieren. Ich habe Ihnen eben bereits ge-
sagt, daß allein aus dem einen Werk, aus dem 
Volkswagenwerk, in der Legislaturperiode eine 
Viertelmillion in Ihre Kassen geflossen ist. Und es 
gibt einen zweiten Fall, auf den wir zu sprechen 
kommen; der macht auch im Laufe der Legislatur-
periode eine Viertelmillion. Und wenn wir die  vie-
len anderen Millionen, die wir gleich dazuaddieren 
werden, zusammenzählen, dann werden Sie fest-
stellen, daß wir nicht sehr weit von der Summe 
entfernt sind - die in der Öffentlichkeit diskutiert 
worden ist; es ist bereits eine dreistellige Millionen-
zahl geworden —, die Ihnen im Bundestagswahl-
kampf zur Verfügung stehen wird. 

Der Herr Kollege Hellwig hat das alles hier so 
etwas als Märchen zu bezeichnen versucht. 

(Zuruf von der Mitte: Ist es ja auch!) 

Er hat dazu gesagt, die Offenlegungspflicht in 
einem Parteiengesetz wäre das Entscheidende. 
Meine Damen und Herren, wir sind uns in dieser 
Beziehung vollkommen einig, und wir wissen alle, 
daß wir — und das ist insbesondere ein Appell an 
die Bundesregierung — hier immer noch den Ge-
setzgebungsauftrag des Grundgesetzes zu verwirk-
lichen haben, ein Parteiengesetz zu schaffen, nach 
dem die Finanzgebarung der Parteien vor der Öf-
fentlichkeit transparent gemacht werden muß. Aber 
ich habe ein bißchen das Gefühl, daß nicht etwa  
das,  was wir hier an Zahlen anführen, ins  Gebiet 
des Märchens gehört, wie Hellwig damals meinte, 
sondern daß das Parteiengesetz das zehntausend 
und erste Märchen im Regierungsprogramm sein 
wird. 

Die Steuerabziehbarkeit diene der Offenlegung, 
meinte Hellwig damals. Ich bedaure, daß er nicht 
hier ist; ich hätte gern mit ihm darüber gestritten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Hellwig.) 

— Ah, sehr schön, Herr Kollege Hellwig, ich bin 
Ihnen sehr dankbar. Sie haben damals gesagt, die 
Abziehbarkeit der Zuwendungen an politische Par-
teien diene der Offenlegung der Finanzgebarung 
der  Parteien. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Frage? 

Kühn (Köln) (SPD): Bitte! 

Dr. Hellwig (CDU/CSU): Herr Kollege Kühn, ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn  Sie  mir genau sagten, 
wo und wann ich eine derartige Rede gehalten 
haben soll. Ich kann mich nur daran erinnern, hier 
einmal einen Zwischenruf in diesem Zusammen-
hang gemacht zu haben. 

Kühn (Köln) (SPD): Herr Kollege Hellwig, Sie 
haben im November 1954 — ich glaube, es war 
1954 —, als wir dieses Gesetz diskutiert haben, 
im Bundestag eine Rede gehalten, die ich im Ste-
nogramm sehr sorgfältig nachgelesen habe. Da 
haben Sie von dieser Stelle hier oben gesprochen 
und haben von dieser Stelle hier oben gesagt, daß 
die Abziehbarkeit von der Steuer der Offenlegung 
der Parteifinanzierung dienlich sei. — Ich bin 
Ihnen sehr 'dankbar, wenn Sie den Finger schüt-
teln, dann wollen Sie  also  sagen, daß Sie sich in 
Übereinstimmung mit mir befinden, daß Sie also 
auch meinen, die Abziehbarkeit diene nicht der 
Transparenz. — Bitte  schön! 

Dr. Hellwig (CDU/CSU): Ich weiß nicht, Herr 
Kollege Kühn, ob Sie sich nicht irren. Ich habe zu 
dieser Frage von dieser Stelle doch nicht gespro-
chen. Hier müßte Ihrerseits ein Irrtum vorliegen. 

Kühn (Köln) (SPD): Ich werde Ihnen den Text 
zeigen. Ich glaube jedoch, daß es im Augenblick 
genügt, wenn ich sage, daß Sie also offensichtlich 
mit mir einer Meinung darin sind, daß die Ab-
ziehbarkeit nicht der Durchsichtigkeit dient. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Kollege 
Hellwig, wollen Sie eine Frage stellen? 

Dr. Hellwig (CDU/CSU): Ja. Ich frage Herrn Kol-
legen Kühn, ob er meine Bemerkung etwa so ver-
standen hat, als ob ich ihm in der Sache beipflich-
tete. Ich würde das für eine Schlußfolgerung hal-
ten, die er keinesfalls zu ziehen berechtigt ist. Ich 
habe nur klargestellt, daß ich hier zu dieser Frage 
nicht gesprochen habe. 

Kühn (Köln) (SPD): Herr Kollege Hellwig, ich bin 
mir vollends klar darüber, daß ich gerade mit 
Ihnen in der Sache in keiner Weise einig sein 
kann; denn gerade Sie sind ja einer derjenigen, 
die, glaube ich, die leidenschaftlichsten Befürwor-
ter dieser Art der Koalitionsfinanzierung sind. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es gibt in Ihrer Fraktion eine ganze Reihe von 
Kollegen, bei denen damals die namentliche Ab-
stimmung ergeben hat, daß sie mit uns einer Mei-
nung sind. Es zeigt sich eine sehr interessante Er-
scheinung. wenn man einmal das Ergebnis der 
namentlichen Abstimmung über das damalige Ge-
setz — ich möchte jetzt fast sagen — soziologisch 
analysiert. Die christlichen Gewerkschaftskollegen 
von der CDU-Fraktion haben damals nämlich fast 
geschlossen mit uns gestimmt, mit Ausnahme der-
jenigen, die offensichtlich der gesinnungswandeln-
den Beeinflussung des Ministeriums unterlegen 
sind und eben für die Koalition gestimmt haben, 
während Herr Pferdmenges, Herr Kollege Hoogen, 
Herr Kollege Hellwig damals für die Absetzbar-
keit der Parteisubsidien von der Steuer gestimmt 
haben. 

(Zuruf von der SPD: Natürlich!) 

Deshalb kann ich gar  nicht auf die abenteuerliche 
Idee kommen, daß Sie mit mir in dieser Frage 
übereinstimmen könnten, Herr Kollege. 

Nun will ich Ihnen ein paar Beispiele für die 
illegale — ich meine: die moralisch illegale — 
Parteifinanzierung geben. Da ist die  schamhaft 
„Staatsbürgerliche Vereinigung 1954" genannte 
Organisation, eine Tarnorganisation, würde ich 
sagen — und nehmen Sie das jetzt so deutlich, 
wie ich es sage —, zur indirekten Unterstützung 
der sowjetischen Propaganda. Denn durch die Art 
dieser Parteifinanzierung liefern Sie den östlichen 
Feinden der Demokratie nur Material. Die werden 
nämlich sagen, daß durch solche Beeinflussungen, 
durch riesige Kapitalien die politische Willensbil-
dung in der Demokratie so verfälscht wird, daß 
man auch im Westen nicht von Demokratie spre-
chen kann. 

(Beifall bei der SPD. — Widerspruch in 
der Mitte.) 

Wer so etwas wie das, was hier geschieht, macht, 
der zerbröckelt und zerbröselt das eigentliche Fun-
dament der Demokratie, 

(Sehr wahr! bei der SPD) 
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das darin besteht, daß der einzelne Staatsbürger 
aus seiner Erkenntnis der Zusammenhänge vor die 
Wahlurne tritt und nicht vorher durch eine Pro-
pagandawelle, die aus vielen, vielen Millionenfonds 
gespeist wind,  in seiner  politischen Willensbildung 
verdrängt und irregeführt wird. 

Zur Demokratie gehört die gleiche Chance. Das 
Wesen der Demokratie besteht darin, daß die 
Überzeugungskraft und .die Qualität der Argumen-
te den einzelnen Staatsbürger zur Abstimmung 
bringen, nicht aber  !darin, daß er unter einer Welle 
der Propaganda mit Suggestiventscheidungen vor 
die Wahlurne hintritt. Das ist Verfälschung ,der 
Demokratie. 

Diese „Staatsbürgerliche Vereinigung" macht in 
ihren Publikationen darauf aufmerksam, daß „die 
Gelder im Interesse der Erhaltung der .derzeitigen 
Regierungsverhältnisse ,der Bundesrepublik gege-
ben werden sollten", und zwar wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, daß die steuerabzugsfähige 
Summe nach der Stärke der Belegschaft der Be-
triebe bemessen werden soll. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Nun, meine Damen und Herren, finden Sie das 
in Ordnung? Finden Sie, daß ,das mit  dem Grund-
satz der Demokratie vereinbar ist? 

Es gibt ein paar andere Beispiele. Aus Hessen 
kamen die Pressemeldungen, daß dort die Förde-
rergesellschaft der hessischen Wirtschaft bei der 
Bundestagswahl 1953 6000 Mark Wahlhilfe für 
jede Eule gezahlt hat, die aus Hessen in das 
Bonner Bundes-Athen getragen werden sollte. 

(Heiterkeit.) 

Die famose Aktivität des Herrn Bach,  ides  Bundes-
schatzmeisters der  CDU, hat ja sehr oft  in  der 
Öffentlichkeit eine Rolle gespielt. Ich habe hier die 
Photokopie eines Werbebriefs, den er für ,das ja 
bereits vor ein paar Wochen hier diskutierte 
„Wirtschaftsbild" an  die Wirtschaft verschickt hat. 
Damals ging es darum, daß das Volkswagenwerk 
— übrigens mit nachheriger Billigung des Bundes-
finanzministers — jeden Monat 5000 Mark  an 

 dieses „Wirtschaftsbild" zahlt. Ich habe hier die 
Fotokopie eines solchen Briefes.  Da  heißt es: 

Das „Wirtschaftsbild" erzielt keine Überschüs-
se. Herr Professor Erhard und ich versehen 
unseren Dienstabsolut ehrenamtlich, so daß
alle Bezugsgelder restlos wieder für die Un-
terstützung der Erhardschen Marktwirtschaft 
verwandt werden können. Es kommt im Hin-
blick auf die im nächsten Jahr stattfindenden 
Bundestagswahlen ,darauf an,  daß die bisheri-
ge Wirtschaftspolitik Professor Erhards auch 
in den nächsten Jahren erfolgreich fortgesetzt 
wind. Wir müssen ihn darin unterstützen. 

(Bravo-Rufe von  der  CDU/CSU.) 
— „Bravo" sagen Sie? Wenn Sie es auf .die Tat-
sache beziehen, daß deshalb das Volkswagenwerk 
als öffentliches Bundesvermögen Ihre Kassen je-
den Monat mit 5000 Mark subsidieren muß, dann 
sind die zahlreichen Bravo-Rufe, die ich jetzt eben 
hörte, moralisch auf derselben Höhe wie jener 
Zwischenruf in  der vorhin bereits angesprochenen 
Debatte; als mein Kollege Wittrock sagte, das 

 Volkswagenwerk habe der örtlichen Parteileitung 
der CDU in  Frankfurt einen Volkswagen geschenkt, 
da rief jemand aus Ihren Reihen: „Sehr nobel!" 
Ich muß sagen, vom Standpunkt der Demokratie 

sind diese Zwischenrufe nicht sehr nobel, sondern 
sehr bedauerlich, 

(Beifall bei der SPD) 

denn sie zeigen, daß Sie das Wesen der Demokra-
tie nicht begriffen haben, wenn Sie der Meinung 
sind, daß Sie öffentliche Einrichtungen zu Beute-
institutionen einer Koalition 'machen können. 

(Erneuter Beifall bei der SPD.) 

Ich habe hier noch ein anderes Zitat, das ich 
Ihnen nicht ersparen möchte. Das Institut für die 
Niedersächsische Wirtschaft e. V. hat bald nach 
der Bundestagswahl — ich habe hier das Proto-
koll — am 14. Dezember eine Sitzung veranstaltet, 
und in dem offiziellen Protokoll heißt es, daß die 
Gründung der Institute — es sind ja in jedem Land 
solche — „eine Gemeinschaftsleistung der Berufs-
verbände und bedeutender einzelner Persönlich-
keiten der deutschen Wirtschaft sind. Die Grün-
dung ist auf Grund einer Anregung des Bundes-
kanzlers vorgenommen worden. Es sei nicht die 
Aufgabe ,des .Instituts, die Finanzierung der  poli-
tischen Parteien allein vorzunehmen; es komme 
vor allem darauf an, die Interessen der Wirtschaft 
innerhalb der Parteien zu forcieren." Präsident 
Kuhlemann unterstrich dann, „wie sehr der Bun-
deskanzler bei der letzten Zusammenkunft die 
Arbeit dieser Institute gewürdigt habe, und daß 
er 'beauftragt sei, den Dank des Bundeskanzlers 
zu übermitteln. Es habe die Absicht bestanden, die 
Institute nach dem 6. September 1953 wieder auf-
zulösen; da sich jedoch gezeigt habe,  wie wichtig 
diese Arbeit sei, glaube man nicht, in der nächsten 
Zeit 'auf diese Institute verzichten zu sollen." 

Dann komme 'ich zu einem Kapitel, das den 
Herrn Bundesverteidigungsminister betrifft. Ich 
bedaure sehr, daß der Herr Bundesv erteidigungs-
minister den Saal inzwischen verlassen hat; ich 
war vorhin sehr froh, zu sehen, daß er noch da 
war. Im „Spiegel" hat eine Erklärung gestanden, 
die durch eine Verlautbarung des Herrn Bundes-
verteidigungsministers nicht geklärt ist. Da hat 
die Publikation gestanden, daß die „Volkswirt-
schaftliche Gesellschaft" in  Bayern, deren Vor

-

sitzender der Atomminister Balke ist, dem Herrn 
Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß monat-
lich die Summe von 5000 DM anweist. Wir haben 
von dem Herrn Verteidigungsminister nur Idas 
Dementi erfahren, daß er persönlich kein 
Geld angenommen, bekommen oder überwiesen 
erhalten habe. Meine Damen und Herren, das steht 
hier nicht zur Diskussion. Niemand hat  die Be-
schuldigung erhoben — und ich würde sie auch 
für töricht halten —, daß der Herr Bundesvertei-
digungsminister von dieser Stelle eine persönliche 
Subsidie entgegengenommen hat. Das Entscheiden-
de ist, daß er als Minister, als Führer einer Partei, 
von dem anderen Minister, der der Vorsitzende 
einer industriellen Förderergesellschaft zur Unter-
stützung dieser Partei ist, monatlich 5000 DM  be-
kommt, was den zweiten Betrag 'ausmacht: in einer 
Legislaturperiode eine Viertelmillion. Dias Demen-
ti des Herrn Verteidigungsministers, daß er das 
Geld ja nicht persönlich bekommen habe, läßt doch 
die entscheidende Tatsache undementiert. Die ent-
scheidende Tatsache ist, daß ein Minister als 
Manager einer politischen Finanzierungsvereini-
gung einem anderen Minister zur Unterstützung 
einer Partei Geld gibt; der andere Minister ist 
zudem nicht nur Parteiführer, sondern er ist auch 
der Leiter eines Ressorts, an dem diese Geld spen-
denden Industriellen in seiner Eigenschaft als Auf- 
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traggeber durchaus interessiert sind. Es wird hier 
also Geld nicht nur im allgemeinen für die Unter-
stützung der Politik Adenauers gegeben, sondern 
noch im besonderen an den Minister eines Ressorts, 
an dem die Geldgeber ein besonderes Interesse 
haben. Begreifen Sie denn nicht, meine Damen und 
Herren, daß hier etwas faul ist, daß hier etwas 
demokratisch unerträglich ist, daß hier etwas ab-
geschafft werden muß im allgemeinen Interesse 
der Demokratie, das Sie genauso wahrzunehmen 
haben wie wir?! 

(Beifall bei der SPD.) 

Erkennen Sie nicht, welcher Schaden hier der De-
mokratie zugefügt wird?! 

(Zuruf von der SPD: Wollen sie gar nicht! — 
Abg. Putzig: So was stinkt nicht!) 

Ich habe noch ein anderes Zitat hier, das ich als 
letztes Zitat Ihnen mit Genehmigung des Herrn 
Präsidenten unterbreiten möchte. Es stammt von 
der Wirtschaftspolitischen Vereinigung des Groß-
und Außenhandels in Bayern. Da wird gesagt: 

Es verdient an dieser Stelle anerkannt zu 
werden, daß der jetzige Bundestag sich man-
cher Forderung des Großhandels dank der ver-
ständnisvollen Haltung der bürgerlichen Par-
teien aufgeschlossen gezeigt hat . . . Dafür 
müssen wir jetzt den kommenden Bundes-
tagswahlkampf unterstützen. 

Es  wird vorgeschlagen, daß pro 10 000 DM des 
Umsatzes 80 Pf an die Koalitionsförderungskasse 
gezahlt werden. — Meine Damen und Herren, das 

 ist der Ludergeruch der Hitlerkampfzeit; lassen 
Sie sich das einmal sagen! 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von 
der CDU/CSU.) 

Der Herr Kollege Dr. Jaeger hat neulich von 
dieser Stelle in  etwas, ich möchte sagen, pharisäi-
scher Überheblichkeit gesagt, Sie von der CDU 
hätten alle aus der Vergangenheit gelernt, wir 
hätten nichts gelernt. Offenbar ist eine Lehre, die 
bei Ihnen aus der Vergangenheit gezogen wird, die, 
es wieder genauso zu machen, wie es die Industrie 
vor 1933 gemacht hat, als ein Herr Kirdorf hinging 
und den Beschluß des Ruhrkohlensyndikats herbei-
führte, daß jeder Unternehmer, der dem Ruhr-
kohlensyndikat angehört, pro Tonne verkaufter 
Kohle 5 Pf an die Kasse der NSDAP abführen soll. 
Die industriellen Mäzene der Politik kennen wir; 
es sind die gleichen wie damals, die damals eine 
Entwicklung herbeifinanzierten, zu der Thyssen 
dann, als er sich 5 Minuten nach 12 von Hitler ab-
setzte und in die Emigration ging, sein berühmtes 
Bekenntnisbuch geschrieben hat „I pa id Hitler", 
für diejenigen, die es in klarem, brutalem Deutsch 
hören wollen: „Ich bezahlte Hitler". — Herr Kol-
lege Hellwig, bitte schön! 

Dr. Hellwig (CDU/CSU): Gestatten Sie eine 
Frage? 

Kühn (Köln) (SPD): Sehr gern! 

Dr. Hellwig (CDU/CSU): Herr Kollege Kühn, ist 
Ihnen nicht das Spruchkammerverfahren über Fritz 
Thyssen bekannt, bei dem ganz klar festgestellt 
wurde, daß dieser Titel unter Mißbrauch von Er-
zählungen des Herrn Thyssen von einem geschäfts-
tüchtigen Autor daraufgesetzt worden ist und daß 
hiermit eine Legende gestützt werden sollte, die 
das Spruchkammerverfahren ausdrücklich als un-
gerechtfertigt erwiesen hat? 

Kühn (Köln) (SPD): Das ist nicht der Fall. Es ist 
nicht ausdrücklich als ungerechtfertigt erklärt wor-
den, daß die Industrie vor 1933 Hitler finanziert 
hat, und zwar auf technisch die gleiche Art, die hier 
in Ihrem Gesetz anerkannt wird. Das ist das Ent-
scheidende. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Lenz 
[Godesberg] : Die Gleichstellung ist doch 

eine Unverschämtheit!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zusatzfrage? 

Kühn (Köln) (SPD): Bitte schön! 

Dr. Hellwig (CDU/CSU): Herr Kollege Kühn, ich 
habe Sie gefragt, ob Ihnen nicht bekannt ist, daß der 
Buchtitel „I paid Hitler", den Sie hier gewisser-
maßen als ein Programm des Herrn Fritz Thyssen 
herausgestellt haben, in einem Spruchkammerver-
fahren als ein ungerechtfertigter Mißbrauch festge-
stellt worden ist. D a s habe ich Sie gefragt! 

Kühn (Köln) (SPD): Diese Einzeltatsache war mir 
nicht bekannt. Sie ändert aber nichts daran, daß, 
wie Thyssen selbst in seinem Buch schreibt, die In-
dustrie damals Hitler finanziert hat. Diese Tatsache 
wollen Sie doch nicht bestreiten. 

(Beifall bei der  SPD.) 

Es kommt doch nicht auf die belletristische Arabeske 
an, ob ein Buchtitel vom Verleger oder vom Autor 
selbst stammt, sondern darauf, ob die Substanz hier 
stimmt, ob sich die Industrie politischer Wahlsubsi-
dien bedient hat. Diese Methode, Herr Kollege Hell-
wig und meine Damen und Herren von der CDU, ist 
das Verhängnisvolle. Diese Methode der politischen 
Willensbildung vernichtet die Demokratie. So zahl-
reich die Fehler Weimars auch gewesen sein mögen, 
ihren Todesstoß hat die Weimarer Republik durch 
diese Art der politischen Meinungsgestaltung er-
halten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Damals war nicht einmal eines der Fall, was Sie 
heute aufrechterhalten wollen und in dieses Gesetz 
gebracht haben. Sie wollen diese verhängnisvolle 
Methode auch noch steuerlich begünstigen. Das ist 
nicht eine Verbesserung, sondern eine Verschlechte-
rung gegenüber der Situation von damals. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Man darf nicht Finanzierungsgesetze zur Koalitions-
begünstigung schaffen. Wer das tut, der reicht seine 
Hand zur Zerstörung der Fundamente der Demo-
kratie. 

Wir bitten auch diejenigen unter Ihnen, die da-
mals nicht für unseren Antrag gestimmt haben —
sehr zahlreiche von Ihnen hatten dieselbe Einsicht 
wie wir und haben dem durch ihre Stimmabgabe 
damals auch Ausdruck verliehen — und die das  — 
so  will ich zugunsten einiger annehmen — nicht 
durchdacht haben, wenigstens jetzt bei dieser Revi-
sionsmöglichkeit die Sauberkeit der Demokratie zu 
garantieren. 

Die Aktivität der Parteien im allgemeinen und die 
Wahl zum Parlament im besonderen ist doch nur 
dann wahrhaft demokratisch, wenn die Parteien in 
völliger Gleichheit der Chancen gegeneinander an-
treten, allein mit ihren Argumenten, mit der Akti-
vität ihrer Mitglieder und mit der Opferbereitschaft 
ihrer Anhänger. Das sind, glaube ich, die einzigen 
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Elemente, die berechtigterweise in einem Wahl-
kampf gegeneinander aufmarschieren sollten. In 
dieser Form, in dieser Sauberkeit, in dieser Gleich-
heit der Chancen sollen die Parteien um die Gefolg-
schaft des Volkes werben, nicht aber durch hinter-
gründige Parteifinanzierungen, die mit ihrer Flut-
welle der Propaganda die Überlegungen der Men-
schen überspülen und sie einfach für eine Partei an 
die Wahlurnen schwemmen wollen. Wenn ich sage, 
daß ein Element des Kampfes die Opferbereitschaft 
der Anhänger sein soll, so ist darin auch die Finan-
zierung der Parteien enthalten. Selbstverständlich 
brauchen die Parteien Geld. Aber es muß aus der 
eigenen Tasche der Anhänger kommen und darf 
nicht durch den Griff in die Kasse der Allgemeinheit 
aufgebracht werden. 

Als gemeinsames Bekenntnis dieses Hauses zu 
den Grundsätzen der Sauberkeit im demokratischen 
Staat und der Redlichkeit des Kampfes zwischen den 
Parteien erbitten wir Ihre Zustimmung zu unserem 
Gesetzentwurf. Wir appellieren gerade an Sie, an 
die Mehrheit dieses Hauses, die damals diese Be-
stimmung gegen uns beschlossen hat, wir appellie-
ren an Sie: stellen Sie Ihr staatspolitisches Verant-
wortungsgefühl über Ihren parteipolitischen Egois-
mus. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Dr. Lindrath. 

Dr. Lindrath (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die soeben hier vorgetragene 
Begründung des Antrags der SPD hat die Dinge 
wesentlich überspitzt und dramatisiert. 

(Zuruf von der SPD: Das finden Sie!) 

Es geht nicht darum, ob durch die Änderung, die 
wir in dem Gesetz zur Neuregelung der Steuern 
im Jahre 1954 getroffen haben, die Demokratie zu 
Grabe getragen werden könnte. Die Dinge liegen 
bei weitem anders. Ich habe den Eindruck gehabt, 
daß es bei dieser Rede darum ging. eine Wahl-
agitation auf Grund unbewiesener Behauptungen 
vorzutragen. 

(Zustimmung in der Mitte. — Lebhafte 
Zurufe von der SPD.) 

Es geht doch um eine ganz nüchterne steuer-
rechtliche Angelegenheit, 

(Abg. Mellies: Glauben Sie! — Weitere 
Zurufe von der SPD) 

die in aller Sachlichkeit erörtert werden sollte. Es 
ist auch nach steuerrechtlichen Prinzipien durch-
aus begründet, was die Mehrheit dieses Hohen 
Hauses seinerzeit beschlossen hat. 

Worum geht es? Es geht darum, daß die Stellung 
der politischen Parteien im Steuerrecht derjenigen 
anderer Organisationen angeglichen wird. So kön-
nen beispielsweise die Beiträge steuerlich abge-
setzt werden, die Berufsverbänden zufließen. Da-
zu gehören die Gewerkschaften, dazu gehören die 
Arbeitgeberverbände, die Wirtschaftsverbände, die 
Bauernvereine und die Hausbesitzervereine. Die 
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger, kirchlicher 
Zwecke ist ebenfalls steuerbegünstigt. Alle Orga-
nisationen der Gesundheitspflege, der Jugend-
pflege, der Jugendfürsorge, der körperlichen Er-
tüchtigung usw. haben eine steuerliche Begünsti-
gung. 

(Zuruf von der SPD: Das wissen wir doch 
alles!) 

Lediglich die politischen Parteien, die ja auch ihre 
staatspolitische Aufgabe haben, waren steuerlich 
nicht berücksichtigt. Ein Gutachten des Bundes-
finanzhofs vom Jahre 1952 hat dies ausdrücklich 
festgestellt. Dabei haben die politischen Parteien 
gegenüber den von mir genannten Berufsverbän-
den und sonstigen Organisationen eine Sonder-
stellung. Sie sind im Grundgesetz verankert und 
haben verfassungsrechtliche Aufgaben. Es ist nicht 
einzusehen, daß sie bei höheren Aufgaben eine 
schlechtere Stellung im Steuerrecht haben sollen. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Das Prinzip der steuerlichen Gerechtigkeit und 
Gleichheit gebietet, daß die politischen Parteien 
auch steuerrechtlich entsprechend ihren Aufgaben 
behandelt werden; sie sollen nicht schlechter ge-
stellt werden als andere Organisationen, als solche 
gemeinnütziger oder mildtätiger Art. Ich muß die 
soeben aufgestellte Behauptung, daß wir die Arbeit 
der politischen Parteien mit kirchlichen und mild-
tätigen Zwecken zu verbrämen versuchten, zurück-
weisen. Die Gleichsetzung der Zwecke der politi-
schen Parteien mit religiösen Zwecken ist niemals 
beabsichtigt gewesen. 

Die politischen Parteien werden insofern sogar 
etwas schlechter gestellt, als die Aufwendungen 
für die politischen Parteien nur im beschränkten 
Maße steuerlich begünstigt sind, während die Zu-
wendungen an Berufsverbände uneingeschränkt 
begünstigt sind. 

(Zurufe von der SPD.) 

Das Hohe Haus hat in der von der Fraktion der 
SPD seinerzeit beantragten namentlichen Abstim-
mung eindeutig Stellung genommen und die Auf-
nahme dieser Bestimmungen im Steuergesetz be-
schlossen. Alle Fraktionen mit Ausnahme der 
Fraktion der SPD haben in ihrer Mehrheit den 
Antrag gutgeheißen. Es ist allerdings richtig, was 
Herr Kollege Kühn sagte, daß in allen Fraktionen 
auch Stimmen für den seinerzeitigen Antrag der 
SPD abgegeben wurden; aber das ist lediglich ein 
Beweis für das demokratische Prinzip, das in die-
sen anderen Fraktionen herrscht. In der SPD-
Fraktion scheint das Prinzip militärischen Befehls 
und Gehorsams zu herrschen. 

(Zurufe von der SPD.) 

— Ich habe mit Kollegen aus Ihrer Fraktion ge-
sprochen, die anderer Auffassung waren. als sie 
in der einheitlichen Stimmabgabe der SPD zum 
Ausdruck kam. 

(Erneute Zurufe von der SPD.) 

Wir sind der Auffassung — und diese ist von 
dieser Stelle auch von einem Vertreter der SPD 
zum Ausdruck gebracht worden —, daß es nach 
den Bestimmungen des Grundgesetzes am zweck-
mäßigsten ist, die Frage der Finanzierung der Par-
teien durch ein Parteiengesetz zu regeln. Das ist 
im Grundgesetz vorgesehen. 

(Fortgesetzte Zurufe von der SPD.) 
— Ich darf Ihnen sagen, Herr Königswarter, daß 
Sachverständige aller Gruppen — auch aus Ihrem 
Lager — sich auf Veranlassung des Bundesinnen-
ministeriums damit beschäftigten, diese Dinge in 
Ordnung zu bringen und uns einen Bericht vorzu-
legen. Die Arbeiten dieses Ausschusses stehen kurz 
vor dem Abschluß, und wir werden schon in der 
nächsten Zeit diesen Bericht bekommen. Wir müs-
sen also abwarten und dürfen diesem Bericht nicht 
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vorgreifen. Wir werden dann dem Parteiengesetz 
zustimmen, genauso wie das von Ihnen erklärt 
worden ist, und sind dankbar, daß wir die Finan-
zierung der Parteien dann auf Grund des Parteien-
gesetzes in Ordnung bringen können. 

Aber dann wollen wir ganze Arbeit machen. Der 
Gesetzentwurf, den Sie, meine Damen und Herren 
von der SPD-Fraktion, vorlegen, ist unvollständig. 
Sie wollen die staatspolitischen Zwecke aus dem 
Einkommensteuergesetz gestrichen haben, Sie wol-
len sie aber drinlassen im Körperschaftsteuer-
gesetz. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Ich habe mich gefragt: Warum denn das? Haben 
Sie ein so starkes Interesse daran, daß die Kör-
perschaften die steuerliche Begünstigung behalten? 
In § 11 Nr. 5 des Körperschaftsteuergesetzes steht 
das doch auch drin. Warum wollen Sie es dort 
nicht gestrichen haben? 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Wenn das Parteiengesetz vorliegt, dann wollen wir 
ganze Arbeit leisten. Wir wollen, daß es auch dort 
gestrichen wird und nicht nur im Einkommen-
steuergesetz. Wenn man sich fragt, warum Sie es 
dort nicht gestrichen haben wollen, kommt man 
doch auf den Gedanken, zu fragen: Haben Sie ein 
Interesse daran, etwa von Körperschaften noch Zu-
wendungen zu bekommen? Es ist doch nicht so, 
daß nur die CDU oder die anderen Fraktionen der 
Koalition. für die ich hier gleichzeitig spreche, 
irgendwelche Zuwendungen bekommen, die vorher 
steuerlich abgesetzt worden sind. Auch Ihnen flie-
ßen doch solche Mittel zu. Auch Sie werden doch 
 aus Wirtschafts- und industriellen Kreisen finan

-ziert. Das ist doch der Grundsatz der Gleichheit.-
(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 

der SPD.) 

Die Finanzierung der Partei erfolgt ja nicht 
allein durch Zuwendungen. Es gibt Druckaufträge; 
Flugzettel, Plakate usw. werden gedruckt. Daß der 
Deutsche Gewerkschaftsbund vor vier Jahren die 
Wahlzeitung „Wählt einen besseren Bundestag!" 
gedruckt hat, war doch keine Agitation für alle, 
sondern speziell für die SPD war es eine Agitation. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

So sehen die Dinge aus. Die Finanzierung ist auch 
nicht bloß aus der Opferbereitschaft der Mitglieder 
der Sozialdemokratischen Partei erfolgt. Zum 
Deutschen Gewerkschaftsbund gehören auch Män-
ner und Frauen des deutschen Volkes. die politisch 
auf einem anderen Boden stehen als Sie. 

Sie verweisen auf die Förderergesellschaften. Sie 
kennen doch die Gesellschaft für öffentliche Wirt-
schaft. Dort haben wir doch nichts zu melden. Dort 
ist doch die SPD maßgebend. In dieser Gesellschaft 
für öffentliche Wirtschaft beträgt der Mindest-
beitrag 1000 Mark. Von den öffentlichen Betrieben, 
die der Allgemeinheit gehören, wird diese Gesell-
schaft finanziert, 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

und die wirtschaftspolitische Zielsetzung dient 
einer Partei, dient Ihrer Partei. Hier gehen nicht 
nur die Steuervergünstigungen zu Lasten der All-
gemeinheit, sondern sogar die ganzen Beträge. 

(Zurufe von der SPD: Das stimmt ja gar 
nicht, was Sie da sagen!) 

— Das stimmt genauestens. Soll ich Ihnen den Vor-
stand nennen? Darin sitzen Mitglieder aus Ihren 
Reihen, Mitglieder aus diesem Hause; bestreiten 
Sie es nicht! 

(Zuruf von der SPD: Reden Sie von 
Sachen, wovon Sie etwas verstehen!) 

— Das verstehe ich schon. Es wäre besser gewesen, 
Sie hätten jemanden hergeschickt, der etwas von 
Steuern versteht und der uns gesagt hätte, warum 
Sie bei der Körperschaftsteuer diese Bestimmung 
drinlassen wollen. So kann man es doch nicht 
sagen! 

Oder das andere: die CDU/CSU mit der NSDAP 
gleichzustellen, das muß ich auf das allerschärfste 
zurückweisen. 

(Beifall und Pfui-Rufe bei der 
CDU/CSU.) 

Das ist eine Situation, die nichts, aber auch gar 
nichts mit dieser Frage, die wir sachlich erörtern 
sollten, zu tun hat. 

Auch Ihre Beziehungen zur Wirtschaft, zur Groß-
wirtschaft und zur Schwerindustrie sind doch nicht 
etwa nicht vorhanden, sondern sind doch teilweise 
sehr rege. Wir wollen aber diese Dinge hier doch 
nicht im einzelnen, in extenso erörtern, sondern 
sollten uns auf die Sachlichkeit zurückziehen. Wir 
werden die Dinge im Ausschuß sachlich erörtern, 
und wenn dann das Parteiengesetz vorliegt, wer-
den wir diesem Antrag, allerdings in der erweiter-
ten Form, ausgedehnt auch auf die Körperschaften, 
zustimmen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist eine Ver

-

schleierung! — Weitere Zurufe von der 
SPD.) 

— Das ist keine Verschleierung, meine Damen und 
Herren! Die Flugblätter zur Rentenreform und 
zum Steuersenkungsprogramm 

(Zuruf von der SPD: Das haben wir selbst 
bezahlt!) 

sind von Ihnen herausgegeben worden. Die CDU 
und die Koalitionsfraktionen haben dazu bisher 
keine Mittel zur Verfügung gehabt. 

(Lachen und Zurufe von der SPD.) 

— Meine Herren, das sind doch Märchen, was Sie 
da in die Welt setzen! 

(Anhaltende Zurufe von der SPD.) 

— Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
schauen Sie einmal in den „Neuen Vorwärts" 
hinein und sagen Sie mir dann, wer die Werbe-
annoncen dort hineinsetzt und wer sie bezahlt! 
Dann wird doch deutlich, woher auch Sie Gelder 
bekommen. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Hier kommt es darauf an, steuerrechtlich das 
Gleichheitsprinzip durchzusetzen, und das ist ge-
schehen. Die politischen Parteien sollten ebenso 
behandelt werden wie die Berufsverbände, und wir 
sollten diese Dinge nicht zu irgendwelchen agitato-
rischen Auseinandersetzungen benutzen. Herr Kol-
lege Kühn, ich bin doch der Meinung: Ihre Rede 
war etwas zu kühn. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Fortgesetzte Zurufe von der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Weitere Wort-
meldungen? — Herr Abgeordneter Hellwig! 
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Dr. Hellwig (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es handelt sich hier darum, 
eine Richtigstellung vorzunehmen. Der Herr Kol-
lege K ü h n hat in längeren Ausführungen gegen 
angebliche Ausführungen polemisiert, die ich in 
diesem Hause gemacht haben soll. Ich habe die 
Protokolle nochmals herangezogen. Herr Kollege 
Kühn, ich kann nur zu Ihren Gunsten annehmen, 
daß Sie das Opfer eines vielleicht verzeihlichen 
Irrtums geworden sind. Aber die Art und Weise, 
wie Sie dauernd meinen Namen genannt haben in 
Verbindung mit einer nicht gehaltenen Rede, läßt 
die Technik erkennen, mit der hier Falsches und 
Richtiges ständig vemengt worden ist, und ich kann 
nicht annehmen, daß das ohne Absicht geschehen 
ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Elbrächter! 

Dr. Elbrächter (DP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Der von mir persönlich 
sehr geschätzte Abgeordnete und Kollege K ü h n 
hat mich namentlich zitiert und hat mich 
dadurch hier auf diesen Platz gerufen, ob-
wohl ich eigentlich nicht die Absicht hatte, 
aus diesem Anlaß noch einmal zu sprechen. 
Ich spreche also genauso improvisiert, wie ich da-
mals, vor 2 1 '4 Jahren, gesprochen habe, und ich 
bin dem Herrn Kollegen Kühn sehr dankbar, daß 
er die Worte, die ich damals gefunden habe, hier 
zitiert hat. Denn ich muß ihm sagen: ich halte sie 
heute noch für richtig und sehe dort keine Vermen-
gung von richtigen und falschen Schlüssen. 

Nun zu dem Verhältnis von Staat und Partei! 
Herr Kollege Kühn, Sie belieben es so darzustel-
len — das ist eine alte Gewohnheit der SPD —, 
als setzten wir von der Koalition Staat und Partei 
gleich. Das ist keineswegs der Fall. Gerade ich als 
konservativer Abgeordneter bin der Meinung, daß 
der Staat als die Verkörperung der gesamten 
Staatsbürger einen anderen, einen höheren Rang 
einnimmt als etwa das Individuum oder als Zu-
sammenschlüsse von Individuen, seien es Parteien, 
seien es Vereine. Diese Unterstellung ist also nicht 
richtig. Sie werden mir doch zugeben müssen, daß 
in der Praxis einer parlamentarischen Demokratie 
die die Regierung tragenden Parteien selbstver-
ständlich ein Anrecht darauf haben, den Staat nach 
ihren Vorstellungen zu gestalten. Das ist ein durch-
aus legales Anliegen, und ich glaube, wenn Sie an 
der Macht wären — das ist ja gerade Ihr Kampf 
im Augenblick —, würden Sie es genauso hand-
haben, d. h. wenn Sie die Regierungsverantwor-
tung tragen würden, würden selbstverständlich 
auch Sie Ihre Vorstellungen vom Staat durchzu-
setzen versuchen. Ich glaube, das hat mit diesem 
Kampf gar nichts zu tun. 

Dann ist von Ihnen die alte Serie von Angriffen 
mit dem schönen Schlagwort „Demokratie zu Grabe 
tragen" wieder vorgebracht worden. Wir merken 
hieran wieder einmal, daß wir uns bedenklich am 
Ende der Legislaturperiode bewegen und daß der 
Wahlkampf bevorsteht. Ich persönlich meine, man 
sollte etwas vorsichtiger sein. Gerade unsere Par-
teien in Deutschland haben allen Grund — ich sage 
das mit tiefem Ernst —, sich nicht immer gegen-
seitig mit Dreck zu bewerfen. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien.) 

Wir diffamieren die Demokratie, wenn wir ver- 
suchen, uns gegenseitig zu diffamieren, und wenn 
jeder es so darstellt, als habe er die moralische 
Sauberkeit gepachtet. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zurufe von der SPD.) 

— Ich bin nicht der Bundeskanzler. Ich spreche 
hier jetzt meine persönliche Meinung aus. Ich bin 
aber überzeugt, daß ich die Meinung des größten 
Teils dieses Hauses zum Ausdruck bringe. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien.) 

Ich meine also, wir sollten etwas vorsichtiger mit 
solchen Schlagworten sein. Schlagworte nützen uns 
in diesem Zusammenhang gar nichts. 

Nun zu dem, warum ich überhaupt hierher ge-
kommen bin. Ich finde die Unterstellung geradezu 
unglaublich, daß es ein Griff in die Tasche der All-
gemeinheit sei, wenn Steuerzahler Parteien oder 
sonst irgendwelchen Verbänden Gelder geben. So 
hat sich Herr Kollege Kühn wörtlich ausgedrückt. 

(Zurufe von der SPD: Ist es auch!) 

— Nein, es ist nicht so. 

Zunächst ist es doch wohl das selbstverständliche 
und natürliche Recht eines jeden Menschen, der 
über Geld verfügt und Gelder verdient hat, daß er 
sie nach seinem Gutdünken ausgeben kann. Die 
Allgemeinheit hat an diesen Geldern noch lange 
kein Recht; denn wir sind Gott sei Dank in einem 
westlichen Staat und nicht in einem östlichen Staat, 
wo die Pflicht des Individuums darin bestehen 
soll, für den Staat zu arbeiten. 

(Zurufe von der SPD.) 

Jeder Einkommensempfänger hat also selbstver-
ständlich zunächst einmal das Recht, über sein 
Geld so zu verfügen, wie er es will. 

Nun zu der Frage der steuerlichen Abzugsfähig-
keit. Herr Kollege Lindrath hat mit wünschens-
werter Deutlichkeit klargemacht, daß man die Par-
teien in den gleichen Rang stellen muß wie die 
anderen begünstigten Körperschaften. 

(Zurufe des Abg. Hansen [Köln].) 

— Das werden auch Sie nicht bestreiten wollen, 
Herr Kollege Hansen, lassen Sie mich doch aus-
sprechen; Sie haben ja nachher Gelegenheit. 

(Abg. Hansen [Köln] : Sind denn Parteien 
Berufsvertretungen?) 

— Ich komme gleich darauf zurück. Ich weiß, ich 
erfreue mich, wenn ich hier stehe, Ihrer besonderen 
Wertschätzung, mit Zurufen bedacht zu werden. 
Das freut mich besonders. Aber sie dienen nicht 
immer der Sache und verlängern nur meine Aus-
führungen. 

Herr Kollege Kühn, Sie haben selber zugegeben, 
daß Parteien staatspolitisch notwendig sind. Ich 
freue mich über dieses offene Eingeständnis. 

(Abg. Hansen [Köln] : Aber keine 
Berufsvertretungen!) 

— Wir reden jetzt von Parteien. Wenn Sie von Be-
rufsvertretungen sprechen, lieber Herr Hansen, 
dann haben Sie doch kraft Ihres neuen Amtes be

-

sanders vorsichtig zu sein, weil Sie die größte Be-
rufsvertretung, nämlich den DGB, vertreten. Es ist 
eine seltsame Unterstellung von Ihnen, daß alles, 
was der DGB tut, im Rahmen einer moralischen Le- 
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galität stehe und das, was andere Berufsvertretun-
gen tun, irgendwie diffamierend sei. Das ist doch 
Ihre Unterstellung! 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Hansen [Köln] : Lenken Sie doch nicht 

ab!) 

In diesem Zusammenhang — Berufsvertretungen 
— darf ich das anführen, was hier Herr Kollege 
Kühn gesagt hat: Wes Geld ich nehme, des Lied ich 
singe! — Sehen Sie doch bitte die Beschlüsse dieses 
Hauses gerade in letzter Zeit an! Ich habe nicht den 
Eindruck, daß die dauernd steigenden Belastungen 
für soziale Aufgaben von denjenigen, die sie zah-
len müssen, nun gerade so sehr sympathisch emp-
funden werden. Wir haben hier in letzter Zeit Be-
schlüsse gefaßt, die in die Milliarden gehen zu La-
sten derjenigen, die sie erwirtschaften müssen. Ich 
habe nicht den Eindruck, als wenn die von Ihnen 
so gern zitierten Berufsverbände sich auf diesem 
Gebiet sehr erfolgreich hätten durchsetzen können. 

Nun ein Weiteres. Hier sind mal wieder die üb-
lichen Angriffe gegen die Förderverbände geführt 
worden. Ich persönlich bin der Auffassung, daß das 
eine zumindest etwas fragwürdige Angelegenheit 
ist. Ich darf nur das wiederholen, was ich dem Kol-
legen Wittrock bei anderer Gelegenheit gesagt habe. 
Gerade wer die Bedeutung der  Förderverbände 
nicht so sieht wie vielleicht andere Kollegen, son-
dern wie ich, wer also erreichen will, daß der Ein-
fluß dieser Förderverbände zurückgeht, der müßte 
sich für die steuerliche Abzugsfähigkeit der Spen-
den einzelner Einkommensempfänger einsetzen, 
weil damit solche Zuschüsse unnötig werden, weil 
damit das Geld direkt, ohne Umwege, an die Par-
teien gegeben werden kann. Denn Sie werden doch 
zugeben — Sie werden es mir  gar  nicht bestreiten 
können —, daß, wer will, sich irgendwie auch einen 
Weg sucht, um über Umwege die steuerliche Ab-
zugsfähigkeit zu erreichen. Diese Manipulationen, 
die leider infolge einer falschen Steuergesetzgebung 
üblich geworden sind, möchte ich gerade verhindert 
wissen. Das war auch der Grund, warum ich damals, 
vor 2 1 / 4  Jahren, dieses Gesetz verteidigt habe; und 
ich bin stolz darauf, daß ich es selber angeregt habe, 
wenn ich auch, als Nichtangehöriger des Finanz-
und Steuerausschusses, nachher nicht an den Aus-
schußberatungen habe mitwirken können. Aber ich 
habe hier nicht als Beauftragter der CDU gespro-
chen. Ich fühle mich hier als einer vielleicht der 
wenigen Abgeordneten, die sich völlig unabhängig 
bewegen können, unabhängig  von Parteien und un-
abhängig von Fördererverbänden. Ich wünschte, 
jeder hätte diese politische und geistige Unabhän-
gigkeit, wie ich sie für mich in Anspruch nehme. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU. — Zuruf von 
der SPD: Das wünschte ich auch!) 

Es ist in dem gleichen Zusammenhang argumen-
tiert worden, als wenn diese Finanzierung der Par-
teien moralisch i llegal wäre. Das Wort „Moral" ge-
braucht man besonders gern, wenn es sich meistens 
um moralisch zweifelhafte Angelegenheiten han-
delt. 

Ich bin also der Auffassung, daß diese Direktfi-
nanzierung der Parteien sehr viel moralischer und 
erwünschter ist, als wenn  man das  etwa über den 
Staat macht — Vorschläge, die ja selbst aus dem 
Finanzministerium gekommen sind. 

(Zuruf von der SPD.) 

— Nein, meine Damen und Herren, ich bin darin 
ganz anderer Auffassung. Ich bin der Meinung, daß 
es sehr viel korrumpierender für die einzelnen Par-
teien sein wird, wenn sie zu staatlichen Subsidien-
empfängern degradiert werden, wenn eine Partei, 
weil sie nun einmal da ist, dadurch automatisch Sub-
sidienempfänger wird, als wenn die Parteien durch 
ihre Tätigkeit ihre Legalität und ihre Notwendig-
keit zu beweisen haben. Daß ein solcher Vorschlag 
vielleicht von Ihnen, meine Herren von der SPD, 
als sympathisch empfunden wird, weil Sie zugege-
benermaßen über wahrscheinlich sehr viel mehr 
eingeschriebene Parteimitglieder verfügen, finde 
ich verständlich, aber ich finde es deshalb noch nicht 
richtig. 

Gerade die Praxis in Mitteldeutschland und in 
anderen Staaten, wo sogenannte Einheitsparteien 
vom Staat finanziert werden, sollte uns gegenüber 
solchen Methoden sehr vorsichtig machen. 

Eine andere Frage ist es, ob wir etwa zu der eng-
lischen Lösung kommen, Höchstsummen je Abge-
ordneten festzusetzen, die man im Wahlkampf aus-
geben darf. Wenn dieser Weg gefunden und einge-
halten werden könnte, wie es in England — zwei-
fellos auch durch eine große innere Disziplin, nicht 
nur staatliche Aufsicht — möglich ist, dann wäre 
ich jeden Tag dafür, einer solchen Lösung zuzustim-
men. Darin also würden wir uns vielleicht finden. 

Nun komme ich noch zu einem letzten Punkt. Es 
ist ja sehr beliebt und sehr üblich geworden, immer 
so zu tun, als wenn die böse Industrie an allem in 
diesem Deutschland schuld hätte. In diesem Zusam-
menhang hat der Kollege Kühn wieder einmal das 
alte Märchen — ich sage ausdrücklich: Märchen — 
aufgewärmt, als wenn die Industrie in toto die 
NSDAP finanziert habe. 

(Abg. Könen [Düsseldorf]: Das ist kein 
Märchen!) 

Das ist doch keinesfalls so. Ich darf daran er-
innern, — — 

(Abg. Könen [Düsseldorf]:: Sie wollen eben 
nicht, daß die Wahrheit Wahrheit bleibt!) 

— Entschuldigen Sie, mit der Wahrheit sollten Sie 
etwas vorsichtiger umgehen. 

(Abg. Könen [Düsseldorf]:: Da hätten Sie 
mal Ihren Bundesinnenminister Dr. Lehr 

fragen müssen! Der war dabei!) 

— Sind Sie fertig mit Ihren Darlegungen? Dann 
kann ich fortfahren. 

Ich darf nochmals sagen: Es ist doch keineswegs 
so, daß die Industrie die NSDAP finanziert hätte. 
Man muß zugeben — das ist eine geschichtliche Tat-
sache, die von niemandem bestritten werden 
kann —, daß einzelne, sogar große Industrielle aus 
irgendwelchen Gründen, vielleicht sogar politischer 
Sympathie, der NSDAP Geld gegeben haben. Aber 
die Industrie in toto hat das keineswegs getan. Ich 
darf mich hier auf eine Darstellung eines sozialisti-
schen Historikers berufen. Der Name ist mir  leider 
entfallen, ich habe dieses Buch in meiner Kriegs-
gefangenschaft im Jahre 1947 in Orleans gelesen, 
ich habe es aber sehr gut in Erinnerung; dieses Buch 
ist mir bei meiner Heimkehr abgenommen worden, 
so daß es nicht mehr in meinem Besitz ist, und ich 
habe den Namen leider vergessen. Dieser Histori-
ker, der, wie er selber sagt, aus sozialistischen Rei-
hen kommt, hat ganz eindeutig sachlich dargelegt, 
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daß die Industrie gar kein Interesse daran haben 
konnte, den Nationalsozialismus zu finanzieren, 

(Lachen bei der SPD. — Abg. Hansen 
[Köln]: Die haben es zu spät gemerkt!) 

und vielleicht — -- 
(Anhaltendes Lachen und Zurufe bei der 
SPD. — Abg. Hansen [Köln] : Herr Hugen

-

berg hat es zu spät gemerkt!) 

— Ja, meine Herren, ich habe Zeit. Lachen Sie ruhig 
aus! Vielleicht hören Sie mich dann einmal an, und 
zwar aus einem sehr einfachen Grunde. Sie ver-
wechseln die Industrie mit der Schwerindustrie. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Die einzige Gruppe, die wirklich ein Interesse daran 
haben konnte, über eine gewisse Aufrüstung aus 
ihrer seit Jahrzehnten andauernden Misere heraus-
zukommen, konnte nur die Schwerindustrie sein. 

(Erneutes Lachen bei der SPD.) 

Aber die Schwerindustrie nimmt ganze 8 % in unse-
rem Wirtschaftsraum ein.  Das  vergessen Sie, meine 
Damen und Herren von der SPD, immer gar zu 
gern. 

(Abg. Kühn [Köln]: Das hat für Hitler 
gereicht!) 

Ich darf daran erinnern, daß der Führer der 
chemischen Industrie, Herr Geheimrat Duisberg, 
sich ostentativ gegen die NSDAP gesetzt hat. Ich 
darf daran erinnern, daß die Führer der Elektro-
wirtschaft — AEG wie Siemens — sich ausdrücklich 
gegen die NSDAP gesetzt haben. 

(Zuruf von der SPD: Stimmt ja nicht!) 

 Ich darf daran erinnern, daß der ganze Exporthan-
del, ein nicht unbedeutender Teil unserer Wirtschaft, 
notwendigerweise gegen die NSDAP sein mußte, 
weil die NSDAP in ihrem Wirtschaftsdenken völlig 
fremde Vorstellungen von Autarkie hatte. 

(Zurufe von der SPD.) 

— Das können Sie doch alles nicht bestreiten, und 
Sie dürfen — ich darf das Herrn Kollegen Kühn 
zum Schluß mitgeben — ruhig einmal die Darstel-
lung nachlesen, die der amerikanische Journalist 
Lochner vor zwei Jahren, glaube ich, gegeben hat. 
Darin steht sehr viel Material gerade über diese 
Beziehungen. Also, wir täten doch besser, die öffent-
liche Meinung nicht dauernd mit einer Legende zu 
behelligen, die als nicht mehr gerechtfertigt erwie-
sen ,ist. Die Kontroverse mit dem Kollegen Hellwig 
zeigt ja auch, was davon zu halten ist. 

Zum Schluß, meine Herren von der SPD, eine per-
sönliche Erfahrung. Ich erinnere mich sehr genau an 
einen Vorgang, daß die Leitung der örtlichen SPD 
an uns herangetreten ist, um Geld für Wahlschulden 
zu erhalten. Sie sehen also: auch die SPD handelt in 
der Theorie etwas anders als in der Praxis. In der 
Theorie glaubt sie, sich moralisch aufs hohe Roß set-
zen zu können; in der Praxis befolgt sie die klas-
sische Weisheit des römischen Kaisers Vespasian: 
Non olet. 

(Beifall rechts und in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Kühn. 

Kühn (Köln) (SPD): Meine Damen und Herren, 
zwei Dinge vorweg! Ich scheine wirklich insoweit 
das Opfer eines Irrtums geworden zu sein, als der 

Kollege Hellwig in der Debatte nicht gesprochen 
hat, sondern daß das irgendein anderer gewesen 
ist. Ich habe es im Augenblick, da ich zuhören 
mußte, nicht überprüfen können. 

(Aha! in der Mitte. — Zuruf von der CDU/ 
CSU: Wer verleumdet?) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter, ich rüge diesen Ausdruck. Von Verleumdung 
kann in diesem Zusammenhang keine Rede sein. 

Kühn (Köln) (SPD): Ich stelle ausdrücklich fest, 
daß der Kollege Hellwig in dieser Debatte nicht 
gesprochen hat. Aber, Herr Kollege Hellwig, das 
war ja lediglich eine kleine Sache am Rande. Ich 
berichtige den Irrtum, daß nicht Sie das gesagt 
haben. Wenn ich Sie mehrfach erwähnt habe, dann 
vor allem als Spezialisten auf diesem Gebiet. Ich 
glaube, Sie werden nicht bestreiten, daß Sie über 
die Finanzierungspraktiken der Industrie im Rah-
men der politischen Aktivität wahrscheinlich bes-
ser informiert sind als ein Großteil Ihrer eigenen 
Fraktion. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist eine 
wohlgeübte Methode!) 

Nun das nächste. Hier liegt mir wirklich daran, 
etwas ganz eindeutig klarzustellen. Ich habe in 
meinen Darlegungen keineswegs die CDU mit der 
NSDAP verglichen. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

— Meine Damen und Herren, ich habe gesagt: 
Diese Methode ist dieselbe, wie sie damals von der 
Industrie angewendet worden ist. Ich habe nicht 
gesagt, die beiden Parteien seien die gleichen. Das 
wird sich bei der Lektüre des Protokolls erweisen. 
Ich habe vielmehr erklärt, daß die Methode, die 
hier von politischen Interessenten, welche über 
große Geldmittel verfügen, angewendet wird, die-
selbe ist wie damals. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Der Empfänger ist ein anderer. Der Charakter des 
Empfängers ist damit gar nicht mit dem Charakter 
des früheren Empfängers identifiziert. Aber die 
Methode ist vom Standpunkt der Demokratie ge-
nauso verhängnisvoll und verwerflich. 

(Beifall bei der SPD.) 

Sie kann die Bonner Demokratie zu Grabe tragen, 
wie sie die Weimarer zu Grabe getragen hat. 

(Zustimmung bei der SPD. — Lebhafte 
Zurufe in der Mitte.) 

Das zu sagen, lag mir am Herzen. 

Nun hatte der Kollege Elbrächter davon gespro-
chen, daß die Mehrheit das legitime Anrecht hat, 
den Staat zu gestalten. Herr Kollege Elbrächter, 
darüber gibt es zwischen uns gar keine Differen-
zen. Natürlich hat im Kampf der politischen Mei-
nungen jede Gruppe das Recht, ja, ihrer Gesinnung 
gegenüber die Pflicht, den Versuch zu machen, zu 
einer Mehrheit zu werden; und wenn sie parla-
mentarische Mehrheit geworden ist, hat sie ihrer 
Gesinnung gegenüber die Verpflichtung, den Staat 
nach Möglichkeit nach ihren Prinzipien zu gestal-
ten. Aber Herr Kollege Elbrächter, es geht doch 
in dieser Diskussion allein um die Frage: Wie wer-
den die Mehrheiten gemacht? 

(Sehr gut! bei der SPD.) 
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Und da kommt es darauf an, gesetzliche Grund-
lagen zu schaffen, die garantieren, daß beide Sei-
ten mit gleichen Chancen in Sauberkeit und Red-
lichkeit einander gegenübertreten können, daß 
nicht irgendwelche inkognito auftretenden, im Hin-
tergrund bleibenden Kräfte die politische Mei-
nungsbildung manipulieren, indem sie hinter den 
Kulissen mit Hilfe von vielstelligen Millionen-
beträgen Mehrheiten in Parlamenten bilden. Das ist 
doch entscheidend. Darum allein geht es. Da gibt 
es viele Wege, die heute nicht zur Diskussion ste-
hen. Sie haben den Weg erwähnt, den England 
beschritten hat, daß eben die aufgewendeten Mittel 
nur in einer kontrollierten und annähernd gleichen 
Höhe liegen dürfen. Es gibt eine Reihe von ande-
ren Wegen. Hier ist die Frage diskutiert worden, 
ob nicht überhaupt den Parteien gemäß ihrer Mit-
gliederzahl aus öffentlichen Mitteln Geld zur Ver-
fügung gestellt werden soll, um die grundgesetz-
liche Formel mit Leben zu erfüllen, nachdem zum 
ersten Mal in einer Verfassung die Parteien als 
Instrumente der Demokratie und bei der Mitwir-
kung in der Meinungsbildung als offizielle Instru-
mente anerkannt sind. Ein etwas problematischer 
Vorschlag, aber jedenfalls auch einer, der hundert-
fach sauberer ist als der, der heute auf der Grund-
lage der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
praktiziert wird. 

In einem Punkt, Herr Kollege Elbrächter, sind 
wir uns völlig einig. Sie haben gesagt: Wir wollen 
uns nicht gegenseitig mit Dreck bewerfen. Das 
ruft im Zusammenhang mit dem, was aus den Par-
teisubsidienfonds gemacht wird, immer ein bißchen 
die Affäre Schroth/ Scharley in unsere Erinnerung. 
Wir sind sehr damit einverstanden: man soll sich 

) nicht gegenseitig mit Dreck bewerfen. Aber wir 
diskutieren heute nicht die Frage der moralischen 
Mittel und die Frage, was mit dem Geld, das so 
in die Koalitionskassen geflossen ist, gemacht wor-
den ist. Ich habe ein bißchen das Gefühl, daß da 
manche Leute einmal mit sich zu Rate gehen müs-
sen und ihnen anzuraten ist, im kommenden Wahl-
kampf nicht nach dem Grundsatz zu verfahren, die 
Rechtfertigung der Mittel den Ergebnissen zu 
überlassen. 

Noch einmal: Es kommt also nicht darauf an, 
was mit den Mitteln gemacht wird, die hier gesam-
melt werden. Wenn man untersuchte, was aus den 
Mitteln gemacht wird, die in die Propagandatöpfe 
der Regierung hineingesteckt werden, dann würde 
ich im Rückblick auf das Jahr 1953 in Abwandlung 
eines gebräuchlichen Sprichworts sagen: Es ist 
nicht alles Gold, was braun ist. 

Nun haben Sie, Herr Kollege Lindrath, gesagt 
auch die Sozialdemokratische Partei bekomme Geld. 

(Zuruf von der SPD: Von der Industrie!) 

— „Von der Industrie", hat er sogar gesagt. Das 
war eine besonders verwegene Behauptung. 

(Zurufe von der CDU/CSU. — Abg. Brook

-

mann [Kiel] : Sicher auch!) 

— Nein. Aber da wollen wir einmal auch an das 
Jahr 1953 erinnern. Will der Herr Graf den Tanz 
wirklich wagen, bitte, dann wollen wir einmal. 
Damals hat die Sozialdemokratische Partei eine 
umfangreiche Publikation herausgebracht: „Unter-
nehmermillionen kaufen politische Macht." Haben 
Sie gegen dieses Druckwerk den gerichtlichen Weg 
beschritten und eine Korrektur beantragt? Nein, 
Sie haben hinnehmen müssen, was dort in einem 

umfangreichen Dokument an Einzelnachweisen der 
industriellen Finanzierungen für die Koalition auf-
geführt worden ist. Sie haben nicht etwa dagegen 
protestiert, weil Sie es nicht konnten. Was dort ge-
druckt schwarz auf weiß stand, haben Sie hin-
nehmen müssen. Aber Sie haben etwas anderes 
getan, was nicht sehr weit weg lag von der mora-
lischen Qualität des Falles Schroth/ Scharley, den 
damals der Herr Bundeskanzler auf sich nahm und 
den er wohl in seiner Geschichte mit sich weiter-
tragen muß. Es gab nach der Bundestagswahl einen 
Prozeß, den wir angestrengt haben, den sogenann-
ten Dokumentenprozeß Hollenberg. Da haben näm-
lich im Wahlkampf im Repertoire nahezu aller 
CDU-Redner angebliche SPD-Briefe eine Rolle ge-
spielt, Briefe von Einrichtungen, die der SPD an-
geblich Finanzhilfe zugesagt haben. Nach der Bun-
destagswahl, im Oktober 1955, wurde dann im Ge-
richtsverfahren, das wir angestrengt haben — Sie 
haben, was wir über Sie gesagt haben, hinnehmen 
müssen —, der Fabrikant dieser Briefe als Fäl-
scher zu acht Monaten Gefängnis verurteilt, und 
das Gericht hat erklärt, die Fälschungen seien zu-
dem ganz klar erkennbar gewesen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Also auch schon vor dem Wahlkampf! Das Gericht 
hat zu diesen Dokumenten, die damals von Ihrer 
Seite gegen uns verwendet worden sind, erklärt, 
daß sie politische Brunnenvergiftung übelster Art 
darstellten. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Wenn Sie aber die Behauptung zurücknehmen 
müssen und nicht aufrechterhalten können, die In-
dustrie habe die Sozialdemokratische Partei finan-
ziert, dann kommt immer wieder in halben Hin-
weisen: Ja, aber der Deutsche Gewerkschaftsbund! 
Da warte ich doch, daß endlich einmal in seiner 
Ehre getroffen ein christlicher Gewerkschafts-
kollege hier aufsteht und nach vorn geht und sich 
gegen die Beleidigung aus seiner eigenen Fraktion 
zur Wehr setzt, also dagegen, daß man ihn hier 
für einen ausgemachten Trottel und Dummkopf 
hält. 

(Beifall bei der SPD.) 

Denn es gibt keinen Gewerkschaftsvorstand, in 
dem nicht zur CDU gehörende christliche Gewerk-
schaftskollegen sitzen, die doch sehr wohl darauf 
achten werden, daß die Gewerkschaftsgelder nicht 
in die Kassen der Sozialdemokratischen Partei 
kommen. 

(Zurufe von der Mitte.) 

— Nun, dann hier Butter bei die Fische und nicht 
mit solchen Zwischenrufen! 

Meine Damen und Herren, wie sieht es in Wirk-
lichkeit um diese Mittel aus? Ich habe Ihnen so-
eben etwas von der Fördererorganisation in einem 
Lande, der Großhandelsorganisation in Bayern, 
vorgelesen. Wir haben einmal nachgerechnet: wenn 
alle dem Großhandel angeschlossenen Firmen nach 
diesem Aufruf verfahren, bedeutet das, daß allein 
aus dieser Sparte 20 Millionen DM, sogar etwas 
mehr nach der Umsatzquote je 10 000 DM 80 Pf, 
für den kommenden Wahlkampf in den Kassen der 
Koalition zusammenkommen. Und Sie werden ja 
nicht behaupten, daß Sie nur eine Großhandels-
partei sein wollen. Da gibt es ja auch noch einige 
andere Spender. Ich denke gar nicht an die auf-
gestockten Mittel aus dem Informationsfonds des 
Bundeskanzlers, sondern über den Großhandel hin-
aus gibt es ja auch noch andere finanzielle Blut- 
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' spender Ihrer Propaganda. Vielleicht kommt ein-
mal Herr Pferdmenges hierhin oder in Erinnerung 
an das Jahr 1953 der Kollege Hoogen und erzählt 
irgend etwas über die Praxis dieser Finanzierung. 

Sie wollen hier doch nicht etwa sagen, das poli-
tische Mäzenatentum sei — der Kollege Lindrath 
hat so etwas gesagt — auf dieselbe Ebene zu stel-
len wie Spenden für Kunst und Wissenschaft und 
Spenden für religiöse Zwecke. Das wollen Sie doch 
wirklich nicht aufrechterhalten. Es handelt sich 
doch hier um eine ganz andere Geschichte: Mei-
nung zu formen mit solchen Mitteln oder für reli-
giöse und wissenschaftliche Zwecke zu geben. Wer 
für politische Zwecke Geld gibt — das müssen Sie 
sich nun einmal sagen lassen —: das politische 
Mäzenatentum ist mit der Kunst höchstens in einer 
ganz speziellen Richtung zu vergleichen. Wenn 
nämlich ein Kunstmäzen Geld zahlt, um sich eine 
Künstlerin gefügig zu machen, dann haben wir 
normalerweise für einen solchen Vorgang einen 
ganz bestimmten Begriff. 

(Heiterkeit bei der SPD.) 

Wir wissen doch, daß auch in der Politik Liebe 
gelegentlich käuflich ist. 

(Sehr gut! und Heiterkeit bei der SPD. — 
Abg. Kunze [Bethel] : Werden Sie nicht 

geschmacklos!) 

In bezug auf die Industrie hat Kollege Elbrächter 
etwas gesagt, wozu ich noch ein Wort sagen möchte. 
Er hat gesagt, die Industrie habe nicht in toto 
Hitler unterstützt. Das hat auch niemand behaup-
tet. Es kommt darauf an, daß wesentliche Kräfte 
und Mächte der Industrie der NSDAP damals große 
Mittel zur Verfügung gestellt haben. Sie wissen 
alle, wie es damals, vor 1933, um die NSDAP aus-
sah.  Sie brauchen bloß die Tagebücher von Goeb-
bels zu lesen, wie er über die Ebbe in der Kasse 
klagte, wie dann die Reise Hitlers an die Ruhr 
stattfand und wie Goebbels in seinem Tagebuch 
aufatmete und feststellte, daß die Partei gerettet 
sei. 

(Zuruf von der Mitte: Das hat nichts mit 
dem Thema zu tun!) 

Mir ist völlig gleichgültig, ob das von der Indu-
strie in toto kommt. Natürlich nicht! Aber Hitler 
ist damals von entscheidenden Mächten der Indu-
strie finanziert worden. 

(Abg. Dr. Hellwig: Von einzelnen!) 

Oder glauben Sie etwa, daß die Gewerkschaften 
oder die Sozialdemokratische Partei Hitler finan-
ziert hätten, damit er nachher das gewerkschaft-
liche Vermögen ausplündern konnte? 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Es muß doch aus irgendeiner Eecke gekommen 
sein, und wenn es auch nur die S c h w er industrie 
ist, meine Damen und Herren, — dieses Geständ-
nis genügt uns vollständig. 

Nun möchte ich noch auf eine weitere Berner

-

kung des Herrn Kollegen Lindrath eingehen. Er 
sagte, alle Parteien, mit Ausnahme der Sozial-
demokratischen Partei, haben für dieses Einkom-
mensteuergesetz gestimmt. Ich habe vorhin schon 
einmal am Rande darauf hingewiesen: Herr Kol-
lege Lindrath glaubt, es sei der Beweis des demo-
kratischen Prinzips, daß außer der sozialdemo-
kratischen Fraktion die Mehrheit aus allen ande-
ren Fraktionen dafür gestimmt habe. Aber nehmen 
Sie bitte wirklich einmal die Liste der nament-

lichen Abstimmung von damals zur Hand! Die (( 
 Analyse der Namen macht deutlich, was hinter die-

ser gesetzlichen Bestimmung steckt. Ich habe so-
eben schon gesagt, die Gewerkschaftler der Mehr-
heit wie Arndgen und Albers haben mit uns ge-
stimmt. Gegen uns haben Herr Pferdmenges und 
Herr Hellwig — verzeihen Sie, daß ich Sie wieder 
zitieren muß — gestimmt. Von den christlichen Ge-
werkschaftlern haben diejenigen, die den struktur-
wandelnden Folgen des Ministeramtes unterworfen 
waren — Herr Blank und Herr Storch —, gegen 
uns gestimmt. Von der FDP haben, Herr Kollege 
Elbrächter, diejenigen, die heute die FVP dar-
stellen, und die Hospitanten der Ministerbank ge-
gen unseren Antrag gestimmt. 

Wenn Sie diese Tatsachen einmal sorgfältig ana-
lysieren, dann werden Sie sich, glaube ich, selbst 
sagen, wessen Interessen durch die gegenwärtig 
bestehende gesetzliche Bestimmung gefördert wer-
den. Wem dient diese Bestimmung? Das wird an 
kaum einer anderen Stelle so sichtbar wie bei der 
Analyse dieser Abstimmung. 

Nun hat Herr Kollege Lindrath damit begonnen, 
daß er sagte, unser Antrag sei nicht ganz durch-
dacht, und es sei von uns nicht gleichzeitig ange-
regt, im Körperschaftsteuergesetz die gleiche Ände-
rung durchzuführen. — Nun, meine Damen und 
Herren von der CDU, wenn das unsere einzige 
Differenz ist, können wir uns sehr schnell einigen. 
Stimmen Sie mit uns für das Prinzip, daß Zuwen-
dungen an Parteien nicht von der Steuer abgesetzt 
werden dürfen! Dann sind wir mit Ihnen damit 
einverstanden, daß dieses Prinzip auch bis in den 
letzten Perfektionismus hinein angewendet und 
allen in Frage kommenden Gesetzen zugrunde ge-
legt wird. Bekennen Sie sich aber mit uns zu dem 
Prinzip! Darauf kommt es an. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Raestrup. 

Raestrup (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nur eine kurze Bemerkung 
bezüglich der hier gemachten Vorwürfe, daß die 
Industrie Hitler zur Macht verholfen hätte. Es ist 
richtig, daß vielleicht ein Teil der Großindustrie 
das getan hat. 

(Zurufe von der SPD: „Vielleicht"?) 

— Lassen Sie mich doch ruhig aussprechen! Wes-
halb sind Sie denn so nervös? Ich verstehe das gar 
nicht. Immer Ruhe bei der Sache! 

(Zuruf von der SPD: Ja, ja, wir wollen 
es gleich richtigstellen, nicht „vielleicht", 

„sicher"!) 

— Was wollen Sie richtigstellen? 

(Abg. Pelster: Die jungen Leute waren da

-

mals noch nicht dabei, deshalb kennen sie 
den Hergang nicht!) 

Ich habe die Zeit vor 1933 als Politiker mitgemacht 
und habe im Wahlkampf gestanden. Ich weiß ganz 
genau, wie sich die Dinge damals abgewickelt 
haben. 

(Erneuter Zuruf von der SPD: Wir auch! 
— Abg. Pelster: Da waren Sie noch zu 

jung!) 
— Ich habe gar nichts dagegen einzuwenden, daß 
Sie hier Ihre Meinung sagen. Gestatten Sie aber 
auch mir, meine Meinung zu sagen. 
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Ich wehre mich dagegen, daß der Vorwurf in 
toto gegen „die" Industrie erhoben worden ist. Ich 
war damals Vorsitzender der Westfälischen Zen-
trumspartei und habe die drei schweren Wahl-
kämpfe vom Juli und November 1932 und vom 
März 1933 mitgemacht. Mein Freund, der frühere 
Reichskanzler Brüning, hat damals als lieber Gast 
in meinem Hause gewohnt. Wir sind jeden Abend 
hinausgefahren, um zu den Wählermassen zu spre-
chen, und haben unseren Kampf gegen Hitler er-
folgreich geführt. 

(Zurufe von der SPD.) 

— Lassen Sie mich doch aussprechen! — Das Geld, 
das die Wahlen gekostet haben — das möchte ich 
hier im Interesse der Wahrheit feststellen —, 
stammte von den Fabrikanten und Unternehmern, 
die sich damals zur Zentrumspartei bekannt haben. 
Wir haben damals von diesen Unternehmern über 
den Handels- und Industriebeirat der Deutschen 
Zentrumspartei Hunderttausende und abermals 
Hunderttausende an Wahlgeldern bekommen. Des-
halb wehre ich mich dagegen, und ich will in Wür-
digung der damaligen Ereignisse sagen, daß man 
den Vorwurf gegen die Industrie unter keinen Um-
ständen in dieser Verallgemeinerung machen darf. 

(Zuruf von der SPD: Das steht doch gar 
nicht zur Diskussion!) 

— Hören Sie doch ruhig zu! Das ist vorhin gesagt 
worden, und es ist nicht genügend widerrufen 
worden. 

(Zuruf von der SPD: Sie haben nicht zu

-

gehört!) 

Im Interesse der Unternehmer, die damals unter 
großen persönlichen Opfern den Wahlkampf gegen 
Hitler unterstützt haben, lege ich Wert darauf, daß 
sie von der — nicht nur hier, sondern auch sonst 
— allgemein immer und immer wieder erhobenen 
Anschuldigung freigestellt werden, die Industrie 
in toto — ich spreche da im Anschluß an die Aus-
führungen von meinem Kollegen Elbrächter — 
habe die Herrschaft Hitlers herbeigeführt. Ich wie-
derhole, ich wehre mich ganz entschieden dagegen, 
daß die Vorwürfe in toto gegen die Industrie er-
hoben werden, mit den Geldern der Industrie habe 
Hitler die Macht errungen. Das sind ganz andere 
Gründe gewesen, meine Damen und Herren! 

(Beifall rechts und in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Dr. Miessner hat das Wort. 

Dr. Miessner (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich glaube, daß die Debatte heute 
hier nicht hätte zu sein brauchen, wenn wir schon 
ein Parteiengesetz hätten. Die Parteien wirken ge-
mäß Art. 21 des Grundgesetzes bei der politischen 
Willensbildung des Volkes mit. Sie müssen auch 
über die Herkunft ihrer Mittel öffentlich Rechen-
schaft geben. Das Nähere dazu ist durch ein Bun-
desgesetz zu regeln. Die Freie Demokratische Par-
tei bedauert, daß es immer noch nicht zu einem 
solchen Parteiengesetz gekommen ist. Wir wissen, 
daß Entwürfe dazu seit sechs Jahren dem Innen-
ministerium vorliegen, und wir fordern den Herrn 
Bundesinnenminister hierdurch auf, das Parteien-
gesetz jetzt endlich dem Hohen Hause zur Bera-
tung und Verabschiedung vorzulegen. 

Heute handelt es sich um eine rein steuerliche  
Bestimmung, die diese Debatte ausgelöst hat. Da 
allerdings meinen wir, daß es auf jeden Fall besser 
ist, in steuerlicher Hinsicht die Dinge klar und 
offen zu regeln, als sie — wie vor Bestehen dieser 
Bestimmung — im allgemeinen Dunkel zu lassen. 

(Beifall bei der FDP. — Zustimmung in 
der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Der Antrag lautet auf 
Überweisung der Vorlage an den Ausschuß für 
Finanz- und Steuerfragen. Wer dieser Überwei-
sung zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Es ist so beschlossen. 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
a) Zweite Beratung des von den Fraktionen 

des GB/BHE und der DP eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des Bun-
deswahlgesetzes (Drucksache 3027); 

b) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 
(Drucksache 3097). 

Zunächst behandeln wir den Initiativgesetzent-
wurf des GB/BHE und der DP, Drucksache 8027. 
Eine Ausschußüberweisung hatte nicht stattgefun-
den. 

Ich rufe Art. 1 auf. Wird dazu das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Wir 
stimmen ab. Wer dem Art. 1 zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Das ist die Mehrheit; der Art. 1 ist abgelehnt. 

Art. 2. Wird das Wort gewünscht? — Das Wort O 
wird nicht gewünscht. Wer dem Art. 2 zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Art. 2 ist abgelehnt. 

Ich setze die Zustimmung des Hauses voraus, 
wenn ich zusammen aufrufe Art. 3, — 4, — Ein-
leitung und Überschrift. — Wird das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Letzteres ist die Mehr-
heit; abgelehnt. 

Damit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Le-
sung in allen Einzelteilen abgelehnt. 

Ich rufe auf den Gesetzentwurf der Fraktion der 
SPD Drucksache 3097. Art. 1. Auch hier war eine 
Überweisung an einen Ausschuß nicht erfolgt. 

Herr Abgeordneter Rasner! 

Rasner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Namens der Fraktion der CDU/ 
CSU beantrage ich, die Ziffer 1 in Art. 1 ersatzlos 
zu streichen*). 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das ist ein Än-
derungsantrag: die Ziffer 1 des Art. 1 soll ersatz-
los gestrichen werden. Wird dazu das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer diesem Änderungsantrag zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Das erste ist die Mehrheit; der Antrag ist an-
genommen. 

Herr Abgeordneter Rasner! 

*) Umdruck 959. 
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Rasner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Nachdem dieser Antrag ange-
nommen ist, beantrage ich, das Gesetz in der jetzt 
vorliegenden Fassung dem Wahlrechtsausschuß — 
federführend — sowie zur Mitberatung an den 
Außenpolitischen Ausschuß und den Ausschuß für 
gesamtdeutsche Fragen zu überweisen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick! Zunächst stimmen wir über den Art. 1 Zif-
fer 2 ab. Wird dem Art. 1 Ziffer 2 zugestimmt? 

(Abg. Rasner: Zur Geschäftsordnung, 
Herr Präsident!) 

— Bitte sehr, zur Geschäftsordnung! 

Rasner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Nach meiner Meinung geht der 
Antrag auf Ausschußüberweisung jedem anderen 
Antrag vor. Ich berufe mich außerdem auf eine 
Vereinbarung im Ältestenrat. Ich bitte infolgedes-
sen, jetzt zunächst über den Antrag auf Ausschuß-
überweisung abzustimmen und nicht in der Einzel-
abstimmung fortzufahren. 

(Abg. Altmaier: Herr Rasner rast! — 
Heiterkeit bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, ich schlage vor, daß wir uns auf fol-
gendes einigen. In der Tat kann nach § 82 der 
Geschäftsordnung, solange nicht die letzte Einzel-
abstimmung erledigt ist, die ganze oder teilweise 
Zurückverweisung an einen Ausschuß erfolgen. Ich 
nehme an, Herr Abgeordneter Rasner, daß Sie sich 
auf diesen Paragraphen beziehen wollen. 

(Abg. Rasner: Ja!) 

Ich glaube, daß sich das Haus hierauf einigen und 
insofern dem Antrag des Abgeordneten Rasner zu-
stimmen kann: Überweisung an die Ausschüsse. 

Wer der beantragten Überweisung zustimmt, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Der  Antrag ist angenommen. Dieser Gesetzentwurf 
ist mit der bei Art. 1 Ziffer 1 angenommenen Än-
derung an den Ausschuß überwiesen. 

Punkt 5 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes über die Deutsche Genossenschafts-
kasse (Drucksache 2889); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Geld und Kredit (22. Ausschuß) (Drucksache 
3098). 
(Erste Beratung: 177. Sitzung.) 

Das Wort hat der Berichterstatter Abgeordneter 
Dewald. 

Dewald (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich habe dem Ausschuß-
bericht*), der Ihnen vorliegt, materiell nichts hinzu-
zufügen. Die besonderen wirtschaftlichen Bindun-
gen des Saarlandes machen es aber notwendig, daß 
auch hier die Negativklausel eingefügt wird. Ich 
beantrage deshalb im Namen des Ausschusses, daß 
ein Art. IV mit folgendem Wortlaut eingefügt wird: 

*) Siehe Anlage 8.  

Art. IV 

Geltung im Saarland 

Dieses Gesetz gilt bis auf weiteres nicht im 
Saarland. 

Der bisher als Art. IV bezeichnete Artikel erhält 
die Ziffer V. Ich bitte, dem Gesetzentwurf mit die-
sen beiden Änderungen zuzustimmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Es handelt sich 
um einen Änderungsantrag des Ausschusses; er hat 
ihn nicht schriftlich vorgelegt, aber das kann nach-
geholt werden*). 

Meine Damen und Herren, es ist also  nach dem 
Ausschußantrag wie folgt zu ergänzen: 

Nach Art. III wird folgender Art. IV eingefügt: 

Art. IV 

Geltung im Saarland 

Dieses Gesetz gilt his auf weiteres nicht im 
Saarland. 
Der bisherige Art. IV wird Art. V. 

Ich rufe die Artikel I, — II, — III auf. Wird 
dazu das Wort gewünscht? — Das  Wort wird nicht 
gewünscht. Wer den aufgerufenen Artikeln I bis III 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Angenommen. 

Nun liegt . der Antrag ,des Ausschusses auf Ein-
fügung eines Artikels IV — „Das Gesetz gilt bis 
auf weiteres nicht im Saarland" — vor. Wer die-
sem Antrag des Ausschusses zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Angenommen. 

Artikel IV wird Artikel V. Wer dem Artikel V 
und der Einleitung und Überschrift zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Angenommen. 

Dritte Beratung. 

Allgemeine Aussprache! Wird das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer dem Gesetz zur Änderung des  Gesetzes über 
,die Deutsche Genossenschaftskasse in der durch die 
Annahme des Änderungsantrags des Ausschusses 
in der zweiten Lesung geänderten Fassung zustim-
men will, den bitte ich, sich zu erheben. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Einstimmig angenom-
men. 

Punkt 6 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung 
„Preußischer Kulturbesitz" und zur Übertra-
gung von Vermögenswerten des ehemaligen 
Landes Preußen auf die Stiftung (Druck-
sache 1670); 
Schriftlicher Bericht**) des Ausschusses für 
Kulturpolitik (11. Ausschuß) (Drucksache 
3104). 
(Erste Beratung: 103. Sitzung.) 

Die Frau Berichterstatterin, Frau Dr. Maxsein, 
verzichtet. Auch das Haus verzichtet auf mündliche 
Berichterstattung. 

Ich rufe in der zweiten Lesung auf die §§ 1, 
—2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9 entfällt, 

*) Umdruck 957. 
**) Siehe Anlage 9. 
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— 10, -- 11, -- 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 
 7, — 18, — 19, — 20, — 21, — 22, — 23, — 24, 

— 25, — 26, — 27, — ,die Einleitung und die  Über-
schrift. Wird das Wort gewünscht? — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wer den aufgerufenen Para-
graphen, der Einleitung und ,der Überschrift zu-
stimmen will, den bitte ich um  ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Angenommen. 

Dritte Beratung. 

Allgemeine Aussprache! Wird das Wort ge-
wünscht? - Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer dem Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung 
einer Stiftung „Preußischer Kulturbesitz" und zur 
Übertragung von Vermögenswerten des ehemali-
gen Landes Preußen auf die Stiftung in dritter Le-
sung zustimmen will, den bitte ich, sich zu er-
heben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ge-
gen eine Stimme angenommen. 

Punkt 7 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über die Aufhebung von Zu-
zugsbeschränkungen im Land Baden-Würt-
temberg (Drucksache 2759); 

Mündlicher Bericht des Ausschusses für An-
gelegenheiten der inneren Verwaltung (8. 
Ausschuß) (Drucksache 3094). 
(Erste Beratung : 169. Sitzung.) 

Als Berichterstatterin hat das Wort Frau Abge-
ordnete Dr. Ilk. 

Frau Dr. Ilk (FDP), Berichterstatterin: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Angelegenheiten der inneren Verwaltung hat 
in der 114. Sitzung vom 10. Januar 1957 diese Ge-
setzesvorlage beraten, die Besatzungsrecht aufhebt 
und  die  in Art. 11 Abs. 1 des Grundgesetzes garan-
tierte Freizügigkeit im ganzen Gebiet des Landes 
Baden-Württemberg einschließlich der Gebiete der 
ehemaligen französischen Besatzungszone wieder 
einführen soll. Der  Ausschuß empfiehlt dem Hohen 
Hause, die Gesetzesvorlage unverändert anzuneh-
men. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke der 
Frau Berichterstatterin. 

Ich rufe auf die §§ 1, — 2, — die Einleitung und 
die Überschrift. Wird das Wort gewünscht? — Das 
Wort  wird  ,nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Angenommen. 

Dritte Beratung. 

Allgemeine Aussprache. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer dem Entwurf eines Gesetzes über die Auf-
hebung von Zuzugsbeschränkungen im Lande Ba-
den-Württemberg zustimmen will, den bitte ich, 
sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Einstimmig angenommen. 

Punkt 8 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU, FVP, DP .einge-
brachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Flüchtlings-Notleistungs-
gesetzes (Drucksache 2928); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für An

-

gelegenheiten der inneren Verwaltung (8. 
Ausschuß) (Drucksachen 3095, zu 3095 — Um-
druck 946.) 
Berichterstatter: Abgeordneter Engell. 
(Erste Beratung: 176. Sitzung.) 

Auf mündliche Berichterstattung wird verzichtet; 
es wird auf den Schriftlichen Bericht*) verwiesen. 

Ich rufe in der zweiten Lesung den  Artikel 1 
auf. Hier liegt kein Änderungsantrag vor. Wird 
dazu das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Wer dem Artikel 1 in der Ausschuß-
fassung zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Angenommen. 

Der Art. 2 soll nach dem Ausschußantrag entfal-
len. Wer diesem Antrag des Ausschusses zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Angenommen. 

Art. 3. Wer zustimmt, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Angenommen. 

Es liegt der Änderungsantrag Umdruck 946**) 
der Abgeordneten Maier (Freiburg), Dr. Kihn, Frau 
Dr. Ilk und Genossen vor. Danach soll als Art. 3a 
eingefügt werden: „Dieses Gesetz gilt nicht im 
Saarland". Kann auf Begründung dieses Ände-
rungsantrags verzichtet werden? — Wird dazu das 
Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer diesem Änderungsantrag Umdruck 
946 zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Verzeihen Sie, meine 
Damen und Herren, ich habe nicht den Eindruck, 
daß restlose Klarheit besteht. Der Antrag lautet 
dahin, daß das Gesetz nicht im Saarland  gelten soll. 
Wer diesem Antrag zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Der Ände-
rungsantrag auf Einfügung eines Art. 3a ist ange-
nommen. 

Art. 4, — Einleitung und Überschrift! Wird dazu 
das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Angenommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ,ge-
wünscht. Wer dem Entwurf eines Zweiten Geset-
zes zur Änderung des Flüchtlings-Notleistungsge-
setzes mit  der  in  ,der zweiten Lesung angenomme-
nen Erweiterung zustimmen will, den bitte  ich,  sich 
zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Angenommen. 

Punkt 9 der Tagesordnung: 

Dritte Beratung des Entwurfs eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des 
Personenstandsgesetzes (Drucksachen 2987, 
848, zu 848) ; 

Zusammenstellung der Beschlüsse in zweiter 
Beratung (Drucksache 3190 —, Umdruck 954). 
(Erste Beratung: 52. Sitzung, zweite Bera-
tung: 191. Sitzung.) 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das +ist nicht der Fall. 

*) Siehe Anlage 10. 
**) Siehe Anlage 11. 
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Es liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der 

SPD auf Umdruck 954*) vor. Ich nehme an, daß er 
inzwischen verteilt ist. 

(Zurufe: Nein!) 

— Liegt noch nicht vor. 

Ich rufe § 67 auf; das ist Art. I Nr. 56. Hierzu 
liegt der Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
vor. Wird er erneut begründet? — Herr Abgeord-
neter Metzger. 

Metzger (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Der Änderungsantrag, 
der jetzt vorgelegt wird, hat, abgesehen von 
kleinen Modifikationen, denselben Inhalt wie der 
Antrag, den wir zu § 67 in der zweiten Lesung 
vorgelegt haben. Mit dem Antrag wird versucht, 
dem Staate zu geben, was des Staates ist, aber zu 
gleicher Zeit all den Wünschen, die aus den ver-
schiedenen Gruppen und Kreisen unseres Volkes 
kommen, so weit wie irgend möglich Rechnung zu 
tragen. 

Der Antrag hat also einen versöhnlichen Charak-
ter; wir möchten vermeiden, daß wir in eine Kul-
turkampfstimmung kommen; wir möchten damit 
erreichen, daß das gesetzlich festgelegt wird, was 
von dem ganzen Hause gebilligt wird. Es soll die 
Garantie dafür geschaffen werden, daß das, was 
man von Staats wegen .will, auch vom Staat durch-
geführt werden kann. 

Wir sind uns in der zweiten Lesung darüber 
einig gewesen — der Herr Bundesinnenminister 
hat das noch einmal betont —, daß die obligato-
rische Zivilehe völlig unantastbar bleiben soll. Der 
Herr Bundesinnenminister hat ein Bekenntnis zu 

 dieser obligatorischen Zivilehe abgelegt, ohne aller-
dings die rechtlichen und gesetzgeberischen Konse-
quenzen daraus zu ziehen. Frau Dr. Schwarzhaupt 
hat namens der CDU-Fraktion noch einmal ver-
sichert, daß die katholische Kirche ihre Bereit-
schaft zur Wahrung der Ordnung der obligatori-
schen Zivilehe und des zeitlichen Vorrangs der 
standesamtlichen Eheschließung vor der kirch-
lichen Eheschließung erklärt habe. Wir haben also 
in dieser Frage, in Erklärungen jedenfalls, eine 
gemeinsame Stellung bezogen. Trotzdem hat die 
CDU die Streichung des § 67 beantragt und in der 
zweiten Lesung durchgesetzt. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : 
Sehr richtig!) 

— Ich glaube, das ist eine Tatsache; die kann man 
nicht bestreiten. 

(Heiterkeit.) 

Wir dürfen dabei nicht übersehen, daß mit der 
Streichung des § 67 nicht nur die Strafbestim-
mung gestrichen worden ist — dazu werde ich 
noch etwas zu sagen haben —, sondern daß man 
zu gleicher Zeit die grundlegende Bestimmung, 
die das besagt, was die CDU nach ihrer Erklärung 
selbst auch will, gestrichen hat. 

Herr D r. K o p f meinte in seinen Ausführungen, 
der Vorrang der staatlichen Eheschließung vor der 
kirchlichen Trauung habe lediglich den Sinn, 
eine zeitliche Reihenfolge der beiden Akte festzu-
setzen. Es handle sich deswegen nur um die Ver-
letzung einer Ordnungsvorschrift, die keine Bestra-
fung rechtfertige; zur Bestrafung, wie gesagt, 
komme ich noch. Es ist kein Zweifel, daß in dem 

') Siehe Anlage 12.  

§ 67 nur die zeitliche Reihenfolge festgelegt war, 
und es ist kein Zweifel, daß sich das seinem We-
sensgehalt nach als eine Vorschrift dargestellt hat 
— die, wie gesagt, gestrichen worden ist —, die 
lediglich eine Ordnung des staatlichen Zusammen-
lebens geschaffen hat. 

Aber wir müssen uns doch auch fragen, was 
diese Ordnung bezweckt. Es kommt bei dieser Ord-
nung doch darauf an, daß die obligatorische Zivil-
ehe, die — ich wiederhole es — von allen bejaht 
wird, in ihrem Bestand gesichert wird. Sie will 
verhindern, daß dadurch, daß zunächst kirchlich 
getraut wird oder vielleicht überhaupt nur kirch-
lich getraut wird, die standesamtliche Trauung 
unterbleibt und damit die obligatorische Zivilehe 
in ihrem Wesen verneint und unmöglich gemacht 
wird. 

Mit diesem geordneten Verfahren wird etwas 
sehr Bedeutsames bezweckt. Die obligatorische 
Zivilehe mit ihrem Toleranz- und Friedensgedan-
ken soll gesichert werden. Ich lege Wert darauf, 
daß mit bedacht wird, daß darin ein Toleranz- und 
ein Friedensgedanke steckt. Es kommt uns darauf 
an, daß dieser Friedensgedanke verwirklicht und 
gesichert wird. 

Wir wollen doch einmal sehen, was weite Kreise 
des deutschen Volkes, etwa die evangelische Kirche, 
zur Frage der obligatorischen Zivilehe sagen. Es 
wird immer so getan, als wenn auf die katho-
lischen Mitglieder unseres Volkes da unter Um-
ständen Gewissenszwang ausgeübt werden könnte, 
weil man zuerst die standesamtliche Trauung ver-
langt. Es kann aber gar keine Rede von Gewissens-
zwang sein. Wir müssen doch auch einmal auf die 
Gewissensbedenken des anderen Volksteils hören. 
Es wäre gut, wenn gerade die Mitglieder der 
CDU, auch die evangelischen Mitglieder der CDU, 
Kenntnis davon nähmen, was denn die evange-
lische Kirche zu diesem Punkte zu sagen hat. Ich 
bedauere es, daß in einem solchen Augenblick so 
wenige da sind, um das einmal zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, also für Gesamtdeutschland — sie ist das 
oberste Organ der evangelischen Kirche — hat auf 
ihrer Tagung in Berlin-Spandau im Jahre 1954 
folgende Entschließung gefaßt: 

Die Synode befürchtet, daß die Einführung der 
fakultativen Zivilehe zu Gewissenszwang 
führt, die Rechtseinheit beeinträchtigt und 
Rechtsverwirrung stiftet, was um des Zusam-
menlebens der Menschen in unserem Volke 
willen vermieden werden muß. 

Sie haben also auch hier wieder den Friedens-
gedanken. Die evangelische Kirche sagt: Uns kann 
es nicht einerlei sein, wie das Zusammenleben der 
Menschen in unserem Volke ist, und deswegen 
weist sie auf drei sehr schwerwiegende und gar 
nicht ernst genug zu nehmende Punkte hin, näm-
lich daß Gewissenszwang ausgeübt werden kann —
wenn wir von der jetzigen Regelung abkommen —, 
daß die Rechtseinheit beeinträchtigt und daß 
Rechtsverwirrung gestiftet werden könnte. 

Ich darf mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten 
einmal vorlesen, was der Vorsitzende des Aus-
schusses „Familie", der diese Entschließung vor-
bereitet hat, dann, als er die Entschließung dem 
Plenum der Synode vorlegte, dazu ausgeführt hat. 
Ich glaube, es ist wichtig, auch das einmal zur 
Kenntnis zu nehmen. Ich will Ihnen das nur im 
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Auszug bringen; es wäre aus dem Protokoll der 
Synode, das sehr dick ist, noch sehr vieles zu zitie-
ren. Der Vorsitzende dieses Ausschusses „Familie", 
Herr Professor Reiser — ein Jurist, kein Theo-
loge —, führt u. a. aus: 

Im letzten Satz haben wir eingefügt, 
— das ist der Satz, den ich vorgelesen habe — 

daß wir von der Einführung der fakultativen 
Zivilehe — — 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen]: 
Davon ist doch gar nicht die Rede!) 

— Von was die Rede ist, darf im Augenblick ich 
bestimmen. Ich spreche zur Frage der obligatori-
schen Zivilehe, und das ist das Thema, Frau Kol-
legin! 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : 
Nein! Gar nicht!) 

Im letzten Satz haben wir eingefügt, daß wir 
von der Einführung der fakultativen Zivilehe 
nicht nur einen Schaden für die Rechtseinheit, 
sondern einfach Rechtsverwirrung befürchten. 
Man könnte fragen: Ist es überhaupt Sache der 
Evangelischen Kirche und ist es Sache der 
Synode, das Anliegen der Rechtseinheit zu dem 
ihren zu machen? Könnte man nicht sagen: 
Das braucht uns nicht zu beschäftigen, das mag 
der weltliche Gesetzgeber als sein Anliegen be-
trachten? Aber ich möchte doch meinen, daß 
es hier um mehr geht als um das ästhetische 
Bedürfnis, daß nicht verschiedenes Recht, son-
dern daß e i n Recht unter uns herrsche. Ich 
glaube, daß wir gerade in diesem Punkt uns 
in einer sehr charakteristischen Weise vom 
Standpunkt etwa der Katholischen Kirche un-
terscheiden. Die Katholische Kirche, die auch 
hier ihr kanonisches Eherecht zur Grundlage 
ihrer Überlegungen macht, ist geradezu genö-
tigt, hier zu sagen: Uns interessieren über-
haupt nur die Sakramentsehen und die katho-
lischen Christen, die in diesen Sakramentsehen 
leben; was mit allen anderen Ehen in unserem 
Volke geschieht, darum brauchen wir uns 
keine Gedanken zu machen. Das ist sehr kraß 
gesagt, aber ist jedenfalls die praktische Kon-
sequenz des katholischen Standpunktes. Wir 
dürfen so nicht sprechen, da wir, wie auf der 
ersten Seite gesagt ist, nach unserem Verständ-
nis der Heiligen Schrift einen Wesensunter-
schied zwischen Ehen von Getauften und 
Nichtgetauften, von Christen und Nichtchristen 
nicht anzuerkennen vermögen. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : 
Darum handelt es sich doch nicht im 

Personenstandsgesetz! 

— Frau Kollegin, hören Sie doch einmal zu! Ich 
glaube, das wird Ihnen dienlicher sein, als daß Sie 
sich dauernd überlegen, welche Zwischenrufe Sie 
machen, die sicher nicht zur Sache gehören. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : 
Doch, die gehören zur Sache!) 

So dürfen wir uns auch nicht auf den Stand-
punkt stellen: Uns interessieren nur die Ehen 
von evangelischen Christen; welches Recht für 
die anderen gilt, braucht uns nicht zu be-
schäftigen. Ich glaube, daß wir wirklich hier 
die Verantwortung, die ja auch die Evange-
lische Kirche in diesem Punkt für die Gestal-
tung des Rechts hat, weiter spannen müssen 
und daß wir uns aus diesem Grunde auch als 
Evangelische Kirche dafür einsetzen sollten, 

daß in diesem Punkte keine Rechtszersplitte-
rung eintritt, sondern die Rechtseinheit ge-
wahrt wird. 

Wenn die sehr verehrte Frau Kollegin Weber, 
der ich in diesem Bundestag in vielen Dingen auch 
schon habe zustimmen können, der Meinung ist, 
daß uns das nicht interessiert, 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen]: Bei 
diesem Gesetz!) 

so beweist sie doch im Grunde genommen, daß 
sie das nicht interessiert, was ein großer Teil des 
deutschen Volkes, vertreten durch die Evangelische 
Kirche, zu diesem Punkt gesagt hat. 

(Abg. Müller-Hermann: Das hat sie ja 
gar nicht gesagt! Das steht doch jetzt gar 

nicht zur Debatte! — Weitere Zurufe.) 

Ich glaube, es ist notwendig, daß der Bundestag 
einmal davon Kenntnis nimmt, welche Sorgen in 
weiten Kreisen unseres Volkes in dieser Frage be-
stehen. Diese Sorgen zwingen dazu, in dem Sinne 
wie zitiert Stellung zu nehmen und darum zu 
kämpfen, daß nicht eine Rechtszersplitterung ein-
tritt, sondern daß die Rechtseinheit geschaffen 
wird, daß auch um derentwillen, die anderer Auf-
fassung sind als die Katholische Kirche, ein Recht 
geschaffen wird, das auch von ihnen akzeptiert 
wird, daß also der Gedanke der Toleranz und der 
Gedanke des Friedens in unserem Volke dabei 
wirklich zum Ziele kommen. 

(Abg. Müller-Hermann: Aber die obliga

-

torische Zivilehe steht überhaupt nicht 
zur Diskussion!) 

— Was steht nicht zur Diskussion? 

(Abg. Müller-Hermann: Die obligatorische 
Zivilehe steht nicht zur Diskussion!) 

— Ich werde Ihnen gleich sagen, warum sie zur 
Diskussion steht. Diese Frage steht deswegen zur 
Diskussion — Herr Kollege Müller, das wissen Sie 
ganz genau —, weil man in diesem Bundestag be-
reit ist, die Bestimmung zu streichen,  die die 
obligatorische Zivilehe bejaht und sichert. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

Deshalb ist es, glaube ich, notwendig, daß dieser 
Bundestag sich einmal Gedanken macht über das 
Gewicht dieser Institution und über das Gewicht, 
das die Bestimmungen, die damit zusammen-
hängen, dadurch bekommen. 

Ich will Ihnen zeigen, daß es nicht so ist, wie 
Herr Kollege Kopf meint, daß es eine einfache 
Ordnungsvorschrift ist, wie diejenige, daß man Eis 
verkaufen oder nicht verkaufen darf, sondern es 
ist eine Ordnungsvorschrift, die an die Lebens-
fragen unseres Volkes geht. Das müssen Sie ein-
mal zur Kenntnis nehmen. Da geht es nicht, ein-
fach mit einer Handbewegung zu sagen: Das inter-
essiert uns nicht, und das hat mit dieser Sache 
nichts zu tun. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Nur weil sie 
die Mehrheit haben, gehen sie mit einer 

Handbewegung darüber hinweg!) 

Wenn man das sieht, was hier an Sorgen vor-
getragen wird, kann man nicht so leicht wie Herr 
Kollege Dr. Kopf sagen, daß die vorzeitige Vor-
nahme der kirchlichen Trauung lediglich die 
Reihenfolge der beiden Akte störe. Damit wird 
doch gesagt, daß es im Grunde genommen eine 
reine Ordnungsfrage ist, ob es so oder so behan- 
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delt wird, und daß es im Grunde genommen nicht 
so wichtig ist. Aus diesen Äußerungen können Sie 
ersehen, daß man die Frage nicht so ernst nimmt, 
wie sie eigentlich genommen werden müßte. 

Frau Kollegin Schwarzha up t hat den Stand-
punkt vertreten, daß ein Strafgesetz jetzt nicht 
mehr am Platze sei, weil diese Ordnung im deut-
schen Volk von selbst wirksam geworden sei. Da-
bei hat sie ausgeführt, daß die hisherige Reihen-
folge von kirchlicher und standesamtlicher Trau-
ung auch ohne Strafvorschrift gesichert sei. Ich 
will dabei unterstellen, daß bei Frau Kollegin 
Schwarzhaupt hier nur ein lapsus linguae vorliegt, 
wenn sie von „kirchlicher und standesamtlicher 
Trauung" spricht. Denn die Reihenfolge ist: stan-
desamtliche und kirchliche Trauung. Aber immer-
hin ist das vielleicht ganz bezeichnend dafür, daß 
man darin nicht so genau denkt. 

Frau Kollegin Schwarzhaupt meinte, die Ord-
nung, die sich auf die Reihenfolge der Trauung be-
zieht, sei auf Grund ihrer Vernünftigkeit und 
Rechtlichkeit überzeugend und zwingend; des-
wegen brauche man sie nicht mehr gesetzlich fest-
zulegen, und deswegen brauche man keine Sank-
tionen mehr. 

Wir haben dazu Stellung zu nehmen, ob diese 
Ordnung im gesamten deutschen Volk so über-
zeugend und zwingend ist, daß sie ohne weiteres 
von allen akzeptiert wird. Daß sie von dem größ-
ten Teil des deutschen Volkes einschließlich der 
katholischen Mitbürger akzeptiert wird, darüber 
gibt es keinen Zweifel. Es ist bei allen Ordnungs-
vorschriften, bei allen Geboten und Verboten so, 
daß der größte Teil der Bevölkerung sie akzeptiert. 
Wenn man trotzdem Sanktionen einführt, dann des-
wegen, weil es immer eine kleine Schar gibt, die 
sie nicht akzeptiert. Diese kleine Schar ist vor-
handen; das ergibt sich eindeutig aus dem, was 
in der zweiten Lesung gesagt worden ist. 

Zunächst einmal ist auf die Tatsache hinzu-
weisen, daß diese Ordnungsvorschrift in den letz-
ten Monaten und Jahren in mindestens acht Fäl-
len verletzt worden ist. Man kann natürlich sagen: 
Das bezieht sich auf die Onkelehen; diese Frage 
ist durch die Erklärung des Vatikans erledigt, und 
deswegen scheidet diese Frage aus. Frau Kollegin 
Weber hat beim letzten Mal den Zwischenruf ge-
macht, das seien ja nur wenige Fälle. Es werden 
in der Regel nur wenige Fälle sein, durch die 
gegen eine staatliche Anordnung verstoßen wird. 
Aber wegen dieser wenigen Fälle muß es Sank-
tionen geben. Die Tatsache, daß man gegen diese 
Anordnung verstoßen hat, beweist, daß die An-
ordnung keineswegs so zwingend und so über-
zeugend verwurzelt ist, daß sie keineswegs von 
jedem akzeptiert wird. 

Hinzu kommt, daß in der Strafverhandlung ge-
gen den Pfarrer Neun der Verteidiger Ausführun-
gen gemacht hat, die eindeutig beweisen, daß von 
einer „zwingenden" Ordnung nicht die Rede sein 
kann. Der Verteidiger des Herrn Pfarrers Neun 
hat sehr deutlich erklärt, daß er sogar der Meinung 
ist, diese Ordnung sei verfassungswidrig. Auch 
Herr Kollege Kopf hat diese Frage angeschnitten. 
Er ist allerdings als redlicher und gewissenhafter 
Jurist etwas vorsichtiger gewesen. Er hat die Frage 
aufgeworfen, ob nicht ein Verstoß gegen die Ver-
fassung, gegen den Artikel 4 Absatz 2 des Grund-
gesetzes vorliegen könne. Er hat nicht die Behaup-
tung aufgestellt, aber Herr Professor Bosch, der 
Verteidiger von Herrn Pfarrer Neun und Heraus-

geber einer bekannten Rechtszeitschrift über die  
Familie, hat die Behauptung aufgestellt, mit sehr 
aggressiven Worten, mit Worten so aggressiv, daß 
auch die Koalition und die Regierung, wenn sie 
diese Rede einmal nachlesen, nicht ihre reine 
Freude darüber haben werden. Hier ist doch die 
Frage einfach die: Wollen wir Deutsche denn im-
mer ins Extrem fallen? Einmal huldigen wir dem 
totalitären System, und dann vertreten wir einen 
Standpunkt, der beinahe an die Anarchie grenzt. 
Wenn Herr Professor Bosch z. B. in seinem Plä-
doyer erklärt hat, der Staat sei keinesfalls mehr 
die Ordnung des Lebens, so hat er damit doch 
wirklich die Grenze der Anarchie gestreift, und 
Sie können daraus ersehen, was alles gefällig ist, 
sogar von Leuten, die beruflich das Recht zu ver-
treten haben. Ich meine, auch das sollte uns doch 
zu denken geben; das sollte uns zeigen, daß wir 
längst nicht so weit sind, gewisse Ordnungen ein-
fach als selbstverständlich hinnehmen und ihre 
Verletzung ohne Sanktionen lassen zu können. 

Es ist natürlich gar kein Zweifel, daß diese Vor-
schrift, diese Ordnung nicht gegen Artikel 4 des 
Grundgesetzes verstößt. Dort ist die ungestörte 
Religionsausübung gewährleistet. Wie kann man 
sagen, daß deswegen, weil zuerst die standesamt-
liche Trauung vorgenommen werden muß, die 
Religionsausübung in irgendeiner Weise gestört 
sei! Das kann doch im Ernst niemand sagen. Aber 
wenn man es sagt, beweist man eben, wie wenig 
man diese Ordnung akzeptiert hat, wie sehr man 
gegen diese Ordnung steht und wie sehr man be-
reit ist, sie unter Umständen auch zu Fall zu brin-
gen da, wo es taktisch oder sonst irgendwie mög-
lich ist. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Sehr wahr! 
— Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : 
Wir haben ja gesagt, daß wir die Ordnung 

innehalten!) 
Wenn also schon ein so bedeutender Vertreter 
einer gewissen Richtung des Katholizismus diese 
Ordnungsvorschrift für verfassungswidrig erklärt 
oder, so wie Herr Kollege Kopf, die Frage aufwirft, 
ob sie nicht verfassungswidrig sein könnte, dann 
kann man nicht, wie Frau Schwarzhaupt es getan 
hat, behaupten, es handle sich um eine Ordnung, 
die aus sich heraus auf Grund ihrer Vernünftig-
keit und Rechtlichkeit überzeugend und zwingend 
wirke, und deshalb sei auch eine Sanktion heute 
nicht mehr nötig. 

Wir alle sind uns doch völlig darüber im klaren, 
daß der Staat das Recht und die Pflicht hat, Ehe-
voraussetzungen und Ehehindernisse zu schaffen. 
Herr Kollege Arndt hat in der zweiten Lesung mit 
Recht darauf hingewiesen, daß dieser Bundestag, 
daß Sie selber ja ein Ehehindernis geschaffen 
haben, etwa bei den Grenzpolizeibeamten; es muß 
eine gewisse Voraussetzung erfüllt sein, bevor der 
betreffende Beamte getraut werden kann, also auch 
kirchlich getraut werden kann. Damit geben Sie 
selber zu, daß von einer Verletzung der ungestör-
ten Religiosausübung gar nicht die Rede sein kann. 

Herr Kollege Kopf hat mit Recht darauf hinge-
wiesen, daß es die andere Bestimmung gibt, nach 
der jede Religionsgemeinschaft ihre Angelegen-
heiten selbständig, aber innerhalb der Schranken 
des für alle geltenden Gesetzes ordnen und ver-
walten kann. Das sind eben die Schranken, die der 
Staat aufstellen muß, wenn er eine Ordnung in 
einem Volke, das religiös und weltanschaulich ge-
spalten ist, gerade in diesen Fragen herbeiführen 
will. 
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(Metzger) 
Schließlich hat Frau Dr. Schwarzhaupt selber — 

sie hat gar nicht gemerkt, wie sie sich mit sich 
selber in Widerspruch gesetzt hat — erklärt, es 
gebe innerhalb des Katholizismus Stimmen, die 
„für die Zukunft" — wie sie so schön sagte — eine 
fakultative kirchliche Eheschließung einführen 
wollten. Wer schon darauf aus ist, demnächst, in 
der Zukunft, sobald die Gelegenheit günstig ist, 
die fakultative Ehe einzuführen — ich unterstelle, 
daß das  nur ein kleiner Teil innerhalb der katho-
lischen Kirche ist und daß das, was vom Vatikan 
in dieser Beziehung gesagt worden ist, ernst ge-
meint ist; ich habe keine Veranlassung, daran zu 
zweifeln —, 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : 
Na also!) 

der beweist doch damit, Frau Kollegin Weber — 
selbst wenn es nur eine kleine Schicht ist, die auf 
die Gelegenheit wartet, die obligatorische Zivilehe 
abzuschaffen —, wie richtig es ist, hier eine klare 
gesetzliche Regelung zu treffen. Dann aber kann 
Frau Kollegin Schwarzhaupt nicht im gleichen 
Atemzuge behaupten, diese Ordnung sei so über-
zeugend und so in das Denken und Wollen unseres 
Volkes eingegangen und so zwingend, daß man 
eine gesetzliche Regelung überhaupt nicht mehr 
nötig habe. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : 
Was sind Sie denn so bange!) 

Wir haben hier also nicht nur eine Ordnung, die von 
selbst wirksam ist, zu verteidigen, die auf Grund 
ihrer Rechtlichkeit von selbst wirkt, sondern wir 
haben durchaus Veranlassung, .dafür einzutreten, 
daß die Ordnung, die der Staat will, die dieser Bun-
destag, die alle Abgeordneten des Bundestages er-
klärtermaßen wollen, auch gesetzlich festgelegt 
wird. 

Die andere Frage ist nun, wie eine solche Ordnung 
gesichert werden soll. Wenn der Staat Verbote und 
Gebote erläßt, dann geht er davon aus, daß man da-
für auch eine Sanktion geben muß. Wenn diese 
Sanktion nicht gegeben ist, spricht der Jurist von 
einer lex imperfecta, und er bringt damit zum Aus-
druck, daß ein solches Gesetz unvollkommen ist. Wir 
haben nur wenige Fälle solcher unvollkommenen 
Gesetze, solcher Gesetze, .die keine Sanktion 
haben, wenn Gebote rund Verbote vom Staat ge-
geben werden. 

Wir haben uns überlegt, wie man dem Friedens-
gedanken in dieser Frage weithin Rechnung tragen 
kann. Wir haben das abgelehnt, was selbst die Bun-
desregierung im Laufe der ganzen Gesetzgebungs-
arbeit schon akzeptiert hatte, nämlich den Verstoß 
gegen die Ordnung, daß zunächst standesamtlich 
getraut werden muß, mit einer Geldstrafe bis zu 
500 DM zu belegen. Wir haben also diese viel weiter-
gehende Konzeption und Akzeptation der Bundes-
regierung gar nicht einmal in unsern Antrag auf-
genommen, sondern sind davon ,ausgegangen, daß 
wir den Frieden in unserem Volke und deshalb die 
Ordnung mit den wenigst scharfen Mitteln gewähr-
leistet haben wollen.  

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen]: 
Auch wir wollen den Frieden!) 

Deswegen sind wir in unserm Antrag davon aus-
gegangen, daß die Nichtbefolgung der Anordnung, 
daß zunächst standesamtlich und dann erst kirchlich 
zu trauen ist, nichts anderes als einen Verstoß gegen 
eine Ordnungsvorschrift darstellt, der nicht mit 
Strafe belegt, sondern nach unserm Gesetz nur mit 

Geldbuße geahndet wird. Wir sind der Meinung, 
daß das als Sanktion für die Verletzung einer sol-
chen Vorschrift, die geschrieben dastehen muß, aus-
reichen wird, daß damit dafür gesorgt ist, daß eine 
solche Vorschrift von denen — von den wenigen, 
wie ich annehme —, die nicht willens sind, sie zu 
akzeptieren, tauch wirklich befolgt wird. 

Ich glaube, das ist eine Forderung, die nicht mehr 
als recht und billig ist. Es kann weiß Gott niemand 
behaupten, daß wir damit übermäßige Forderungen 
stellen, daß wir damit irgendeinem Kulturkampf-
gedanken nachhängen. Wir denken gar nicht daran. 
Wir sind ganz im Gegenteil der Meinung — das ent-
spricht unserer Einstellung —, daß die freie Reli-
gionsausübung gewährleistet sein muß. Wenn ein 
Staatsbürger der Bundesrepublik glaubt, daß er 
seine Ehe sakramental schließen muß, dann soll und 
muß er die Freiheit dazu haben, und wenn irgend 
jemand in Deutschland diese Freiheit nicht zuge-
stehen wollte, dann hätte derjenige, der die Ehe sa-
kramental schließen möchte, in der Sozialdemokra-
tischen Partei seine beste Verfechterin. 

(Bravo! und Hörtl Hört! bei der CDU/CSU.) 

Wir sind der Meinung, daß der Staatsbürger nach 
seinem Gewissen, nach seiner religiösen Überzeu-
gung handeln darf und handeln soll. Es geht gar 
nicht um die Frage, ob man die sakramentale Ehe 
bejaht oder nicht bejaht, wie das in der Diskussion 
oft behauptet warden ist. Die sakramentale Ehe 
wird bejaht. Es geht nur darum, daß eine Ordnung 
geschaffen wird, in der gewährleistet ist, daß alle 
deutschen Staatsbürger die gleiche staatliche Ehe-
schließung vornehmen, die die Sicherheit dafür gibt, 
daß die Rechtseinheit in unserem Volke gewahrt 
ist. 

Es ist davon die Rede gewesen — Herr Kollege 
Kopf hat es gesagt —, daß es sich bei dieser Ord-
nungsvorschrift um ein Relikt aus dem Staatskir-
chentum handle. Auch da kann ich den Widerspruch 
in seinen Ausführungen nicht übersehen. Auf der 
einen Seite bejaht man die Ordnung. Auf der ande-
ren Seite sagt man: Wenn sie festgelegt wird, dann 
stellt das ein Relikt aus dem Staatskirchentum dar. 
Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. 

Es ist auch nicht so, wie Frau Kollegin Schwarz-
haupt behauptet hat; sie hat wörtlich gesagt: 

Schließlich ist es für den Katholiken schwer 
tragbar, daß der Staat eine geistliche Handlung 
eines katholischen Pfarrers, ein Sakrament, 
überhaupt unter Strafe stellt. 

Zunächst einmal hat Herr Kollege Kopf von der 
katholischen Theologie aus ganz richtig interpre-
tiert, daß nicht der Pfarrer das Sakrament spendet, 
sondern daß sich die beiden Eheschließenden das 
Sakrament spenden. Also kann man von einer Sa-
kramentsvornahme, die beim Pfarrer bestraft wird, 
nicht sprechen. Aber darum geht es überhaupt 
nicht, sondern es geht doch darum, daß derjenige, 
der sich nicht an diese Ordnung hält, weil er sich 
weigert, zunächst einmal die staatliche Eheschlie-
ßung vornehmen zu lassen, wegen dieser Verletzung 
der Ordnung im Wege des Bußverfahrens — da es 
sich nach unserer Meinung um eine Ordnungsvor-
schrift handeln soll — belangt werden soll. Es heißt 
doch einfach die Grundlagen verschieben, wenn 
man so tut, als ob jemand dafür bestraft wird, daß 
er ein Sakrament spendet oder eine kirchliche Hand-
lung vornimmt. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
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(Metzger) 
Dafür wird er eben nicht bestraft. Ich muß auch 
gegenüber der Legendenbildung und gegenüber 
böswilligen Behauptungen, die draußen schon wie-
der in vielen Blättern verbreitet werden, 

(Abg Frau Dr. Ilk: Sehr richtig!) 

ganz eindeutig sagen: Nicht die kirchliche Handlung 
soll bestraft werden, sondern die Tatsache, daß man 
ein staatliches Gesetz mißachtet, das vorschreibt, zu-
nächst die standesamtliche Eheschließung vorzu-
nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift soll 
entsprechend der Art, wie .das nach dem Ordnungs-
verfahren vor sich geht, geahndet werden. 

Wir haben dann noch die weitere Bestimmung 
vorgesehen, daß der Geistliche, der eine kirchliche 
Trauung vorgenommen hat, ohne die standesamt-
liche Eheschließung abgewartet zu haben, verpflich-
tet ist, diese Trauung bei der zuständigen Behörde 
anzuzeigen, und daß er auch dann, wenn er diese 
Anzeige nicht erstattet, eine Ordnungswidrigkeit 
begeht, also ebenso in ein Geldbußverfahren ge-
nommen werden kann. Ich glaube, auch das sollte 
selbstverständlich sein. Wenn man Ordnung im 
Staate will und wenn man das will, was Sie selber 
zu wollen behauptet haben, dann muß man zumin-
dest diese Bestimmung akzeptieren. Stellen Sie sich 
vor, daß kirchliche Trauungen ohne standesamtliche 
Eheschließung vorgenommen würden und daß nicht 
einmal erforderlich wäre, die Anzeige zu erstatten. 
Dann würden unter der Decke auf einmal eine 
ganze Reihe von Ehen da sein, die keine gesetzlichen 
Ehen sind. Unter Umständen würden Menschen so-
gar der Meinung sein, es seien Ehen im Rechtssinne; 
sie würden sich täuschen und erst nachher die gro-
ßen Enttäuschungen erleben. 

I) Wenn wir überhaupt noch einen Funken Ver-
ständnis für Ordnung und die Notwendigkeit der 
Aufrechterhaltung des staatlichen Lebens aufbrin-
gen, müssen wir um dieser Ordnung, um der Klar-
heit und der Sauberkeit willen zum allermindesten 
dafür sorgen, daß dann, wenn eine solche kirchliche 
Trauung ohne vorherige standesamtliche Eheschlie-
ßung vorgenommen wird — es gibt ja Fälle, in 
denen das rechtlich möglich ist; wir selbst haben sie 
in unserem § 67 mit vorgesehen, nämlich im Fall des 
sittlichen Notstandes oder für den Fall, daß unmit-
telbare Gefahr ist, einer der Eheschließenden könne 
sterben —, die Verpflichtung besteht, eine solche 
Anzeige zu erstatten. Wir müssen dafür sorgen, daß 
die Nichtbefolgung einer solchen Bestimmung auch 
einer Sanktion unterstellt wird, einer so zivilen 
Sanktion, wie sich das aus dem Ordnungsverfahren 
ergibt, nämlich einer Geldbuße. Ich glaube, auch 
da haben wir gezeigt, daß wir das Mögliche tun, um 
auf der einen Seite die staatliche Ordnung aufrecht-
zuerhalten und dafür zu sorgen, daß der Staat in 
seinen Ordnungsfunktionen leben kann, und daß 
auf der anderen Seite diese Dinge so behutsam wie 
möglich angefaßt werden. Niemand kann uns vor-
werfen, daß wir uns hier nicht bemüht hätten, so 
behutsam wie möglich zu sein. 

Ich darf noch etwas hinzufügen. Wir haben uns 
darüber hinaus sogar bemüht, mit der CDU zu einer 
Verständigung zu kommen und gemeinsam im 
staatspolitischen Interesse etwas zu erreichen, was 
uns  vom Standpunkt des Staates aus tragbar er-
scheint. Außer zu einer Unterredung von einigen 
Minuten ist es leider nicht zu einer weiteren Bespre-
chung gekommen. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Hört! Hört!)  

Wir bedauern das. Wir haben den guten Willen ge

-

habt, in dieser Frage zu einer Verständigung und 
womöglich zu einer einheitlichen Regelung zu kom-
men. Ich glaube, man kann nicht behaupten, daß 
dieser gute Wille uns sehr hoch honoriert worden 
ist. 

Bitte überlegen Sie sich, daß es hier nicht um 
eine x-beliebige Frage der äußeren Ordnung geht, 
sondern daß es sich hier um eine Ordnung handelt, 
die, ich sagte es schon, an die Lebensfragen unseres 
Volkes rührt. Deswegen kann man nicht so tun, als 
könne man die Dinge einfach beiseite schieben, als 
könne man einen Paragraphen streichen, und damit 
sei die Sache erledigt. Solche Dinge müssen geregelt 
werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Dr. h. c. Weber 
[Aachen].) 

— Frau Kollegin Weber, Sie sind ja sonst auch da-
für, daß unklare Fragen geregelt werden; wir sind 
uns oft darüber einig gewesen. Hier sind unklare 
Fragen! Bitte weichen Sie nicht aus, helfen Sie, daß 
sie geregelt werden, und helfen Sie bitte, daß auch 
die Staatsautorität gewahrt wird! Das hat gar nichts 
mit alter Staatsauffassung zu tun, — — 

(Abg. Dr. Kliesing: Erzählen Sie das mal 
Ihren Offenbacher Parteifreunden!) 

— Lassen Sie mich doch erst einmal meinen Satz zu 
Ende sprechen! Dann können Sie ja eine Zwischen

-

frage stellen. 
Es hat noch viel weniger damit etwas zu tun, daß 

etwa eine Totalität des Staates stipuliert werden 
soll. Vielmehr geht es hier darum, daß der Staat, 
der das geordnete Zusammenleben der Menschen 
garantieren soll — wie es auch in der Entschließung 
der Synode der Evangelischen Kirche heißt —, die 
Möglichkeit hat, diese Ordnungsfunktion im Zusam-
menleben der Menschen, und zwar im Interesse der 
Menschen unseres Volkes, auszuüben. Der Staat muß 
auch garantieren können, daß eine solche Bestim-
mung befolgt wird. Dazu aber muß das Mindeste 
geschehen, und das Mindeste haben wir vorgeschla-
gen. Wir sind nicht über das Notwendige hinausge-
gangen; wir haben nur das vorgeschlagen, was not-
wendig ist, um eine solche Ordnung zu garantieren 
und um die Staatsautorität zu wahren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 
wissen alle aus unserer Vergangenheit, wie schlimm 
es ist, wenn man gewisse Fragen in der Schwebe 
läßt oder wenn  man  dem Staat nicht die Möglich-
keit gibt, ein Wollen — das berechtigterweise be-
steht — oder eine Anordnung durchzusetzen, wenn 
also nicht die Sanktionsmittel gegeben sind, die 
eine Durchsetzung des staatlichen Willens möglich 
machen. Das bedeutet Schwächung der staatlichen 
Autorität, das bedeutet Schwächung des Hauses, in 
dem wir alle zusammenleben. wir und Sie auch. Sie 
erklären immer wieder. daß Sie sich staatsbejahend 
betätigen wollen, daß Sie den Staat bejahen. Ge-
legentlich werfen Sie uns vor, daß wir das nicht tun. 
Ich glaube, wir haben jetzt wieder einmal den Be-
weis dafür erbracht, daß es uns bei allen Fragen 
darauf ankommt, die Dinge so zu regeln, daß man 
in einem geordneten Staatswesen friedlich mitein-
ander leben kann. 

Ich appelliere deswegen noch einmal gerade an 
Sie, meine Damen und Herren von der CDU, und ich 
appelliere .gerade auch an meine evangelischen 
Glaubensgenossen: 

(Zurufe von der Mitte) 
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(Metzger) 
Bitte, überlegen Sie, was hier auf dem Spiele steht, 
und nehmen Sie auch einmal Kenntnis von dem, 
was von autoritativer evangelischer Seite, was von 
dem obersten Organ der evangelischen Kirche ge-
sagt worden ist. — Ich kann mir denken, daß 
manche Leute das nicht gern hören. Aber ich glaube, 
wenn wir diese Institution und die evangelische 
Kirche ernst nehmen wollen, dann müssen wir da-
von Kenntnis nehmen und  prüfen, was da vorliegt. 
Dann werden wir wohl zu dem Ergebnis kommen, 
daß wir den Weg beschreiten müssen, den wir be-
schritten haben. 

(Abg. Müller-Hermann: Wir handeln völlig 
im Einklang mit den Wünschen der Synode!) 

— Da sind Sie sehr im Irrtum, Herr Kollege Müller

-

Hermann. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage? 

Metzger (SPD): Ich bin fertig und werde auf die 
angekündigte Frage antworten. 

Dr. Kliesing (CDU/CSU): Herr Kollege Metzger, 
würden Sie Ihre fortgesetzten Appelle, die Staats-
autorität zu respektieren, beispielsweise auch ein-
mal an Ihre Offenbacher Parteifreunde richten, die 
diese Autorität keineswegs respektieren, vielmehr 
die Besetzung der Musterungsausschüsse nach dem 
Wehrpflichtgesetz sabotieren? 

(Zurufe von der SPD. — Gegenrufe von 
der CDU/CSU.) 

Metzger (SPD): Herr Kollege Kliesing, Sie wis-
sen genau, daß das ein Appell ist, der ins Leere 
trifft. Sie wissen genau, daß wir von der SPD er-
klärt haben: Wir lehnen gewisse Gesetze ab, aber 
wenn sie verfassungsmäßig zustande gekommen 
sind, werden wir sie nicht zerreißen. Wir werden 
uns dieser Erklärung entsprechend verhalten. Sie 
sollten sich an das halten, was auch da von zustän-
diger Stelle gesagt worden ist. Das haben Sie ge-
hört, und Sie können nicht so tun, als ob das nicht 
in der Welt wäre. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Mellies: Seien 
Sie sehr vorsichtig da, Herr Kliesing, da 

haben Ihre Freunde auch allerlei 
angerichtet!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
Frau Abgeordnete Dr. Schwarzhaupt. 

Frau Dr. Schwarzhaupt (CDU/CSU): Meine Da-
men und Herren! Herr Kollege Metzger  hat 

 sehr ausführlich und sehr temperamentvoll die 
Notwendigkeit und die Begründetheit der  obliga-
torischen Zivilehe in unserem Volk dargelegt. Er 
hat sich mit Recht auf eine Reihe autoritativer 
evangelischer Äußerungen dazu berufen. Ich könn-
te Ihnen aus meiner Mitarbeit in Gremien der 
Evangelischen Kirche noch eine gründlicher vor-
bereitete Stellungnahme als die vor einigen Jahren 
ziemlich schnell zustandegekommene Erklärung 
der Synode bekanntgeben, nämlich die der Ehe-
rechtskommission. Die letzte Äußerung ist eine 
Äußerung des Rates der EKD vom Februar dieses 
Jahres, in der der Rat nach wie vor — wie die 
Synode in Spandau erneut festgestellt hat — für 
die obligatorische Zivilehe eintritt. Es heißt weiter, 
daß der Rat seine Geistlichen auf die Innehaltung 
dieses Grundsatzes hinweisen werde. 

Aber handelt es sich denn heute wirklich um 
diese Frage? 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 
Es  handelt  sich um eine ganz andere, und zwar 
um die sehr viel bescheidenere Frage, die Sie in 
Ihrem Änderungsantrag aufwerfen, ob nämlich die 
Vornahme einer kirchlichen Trauung vor der stan-
desamtlichen Eheschließung, wie sie das Ehegesetz 
vorschreibt, als Ordnungswidrigkeit strafbar sein 
soll. Das bedeutet jedoch immerhin, daß eine Geld-
strafe von 1000 DM ¡ausgesprochen werden kann. 
Nun dreht es sich darum, ob eine solche Bestra-
fung heute noch notwendig und sinnvoll ist. 

Auch zu ,der Frage, in welcher Weise diese  Ord-
nung durchzusetzen ist,  hat  sich der Rat der Evan-
gelischen Kirche geäußert. Er sagt: 

Die  Durchsetzung des Vorrangs der standes-
amtlichen Eheschließung vor der kirchlichen 
Trauung ist nach dem Urteil des Rates allein 
die Zuständigkeit der für die Gesetzgebung 
verantwortlichen Organe des Staates. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 
Das heißt, er überläßt die Entscheidung darüber, 
ob dies heute notwendig ist oder nicht, dem Parla-
ment. Ergibt keinen Rat dazu, Herr Metzger, ob 
eine Strafvorschrift oder eine Erklärung als Ord-
nungswidrigkeit notwendig oder zweckmäßig ist, 
sondern er sagt: das müßt ihr euch heute im Par-
lament überlegen, ob eine solche Sanktion notwen-
d ig ist. Und darum handelt es sich heute: Ist eine 
Sanktion notwendig? 

Sie berufen sich nun erstens einmal auf die acht 
Fälle, die vor zwei Jahren vorgekommen sind. Zu 
diesen acht Fällen hat der Vatikan eine verbind-
liche Erklärung abgegeben. Er hat — und wir 
müssen bei der hierarchischen Struktur der Katho-
lischen Kirche durchaus annehmen, daß dies zu 
einer Durchführung dieser Weisungen führt — 
erklärt, daß kirchliche Trauungen in den Fällen 
der Onkelehen — d. h. wenn nur wirtschaftliche 
Gründe gegen eine standesamtliche Eheschließung 
sprechen und wenn eine standesamtliche Ehe-
schließung überhaupt nicht beabsichtigt ist — nicht 
stattfinden dürfen. Außer diesen acht Fällen sind 
in den über achtzig Jahren, in denen die Ord-
nung der obligatorischen Zivilehe in ganz Deutsch-
land  gilt —in  manchen Teilen gilt sie schon viel 
länger —, so gut wie keine Verstöße vorgekom-
men, abgesehen von den Fällen des „Dritten Rei-
ches", die Sie ja sicher ebensowenig wie ich als 
Grund für eine Sanktionsvorschrift anführen 
wollen. 

(Sehr richtig! in  der  Mitte.) 
Ich glaube, eine Ordnung, die seit so langer Zeit 

existiert, ohne daß dagegen verstoßen worden ist, 
bedarf doch nicht unbedingt einer strafrechtlichen 
Sanktionsdrohung. Unsere Frage ist nämlich die: 
wohin gehört Strafrecht und wohin nicht? Wohin 
gehört eine Strafe — und sei es auch nur eine 
Strafe von 1000 Mark wegen Ordnungswidrigkeit 
— und wohin nicht? In anderen Fällen, in denen 
sehr viel stärkere Verstöße vorlagen — ich er-
innere etwa an  die  Vorschriften des Vierten und 
Fünften Strafrechtsänderungsgesetzes, in denen 
wir eine Strafe für zweckmäßig hielten —, haben 
gerade Sie sich zum Verteidiger derjenigen ge-
macht, die sagen: der Staat muß mit Strafvor-
schriften zurückhaltend sein. Es läßt sich nicht 
alles durch Strafe erzwingen. Ich glaube, auf einem 
so heiklen Gebiet wie dem des Eherechts sollte 
dies allerdings in besonderem Maße gelten. 
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) Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Abgeord-
nete, gestatten Sie eine Frage? 

Metzger (SPD): Frau Kollegin Schwarzhaupt, ist 
Ihnen entgangen — Sie  sprechen dauernd von 
„Strafe" und „Strafrechtsverfahren" — , daß wir 
keine Strafe fordern, sondern daß wir von einer 
Verwaltungsanordnung sprechen, die, wenn gegen 
sie verstoßen wird, im Geldbußeverfahren zu 
sichern ist? Ist Ihnen der Unterschied zwischen 
Strafverfahren und Geldbußeverfahren in bezug 
auf eine Verwaltungsanordnung nicht geläufig? 

Frau Dr. Schwarzhaupt (CDU/CSU): Also eine 
Ordnungswidrigkeit ist eine Handlung, die mit 
Geldstrafe bedroht ist. 

(Widerspruch bei der SPD. — Abg. Dr. 
Arndt: Sie wissen genau, daß das nicht 
stimmt! — Zuruf links: Sie sind doch 

Juristin!) 

— Also mit der Verpflichtung, einen Geldbetrag 
von bis zu 1000 DM zu zahlen. Es wird doch für 
den Bürger praktisch das gleiche sein, ob er diese 
1000 DM als Buße oder unter dem Namen „Strafe" 
bezahlen muß. 

(Beifall rechts. — Zuruf von der SPD: Sie 
wissen genau, daß das ein großer Unter

-

schied ist!) 

Das, worum es sich handelt, ist, daß hier eine 
Handlung unter dem Zwang zur Zahlung von 
1000 DM gestellt wird. — Wenn ich das Wort 
„Strafe" statt „Buße" unrichtig gebraucht haben 
sollte, halten Sie das bitte der Tatsache zugute, daß 
ich frei spreche und es mir nicht vorher notieren 

 konnte. — Das Entscheidende ist, daß es sich um 
die Zahlung von 1000 DM handelt, wenn eine be-
stimmte Handlung begangen worden ist. 

Sie berufen sich weiter darauf, daß bestimmte 
katholische Kreise — Sie haben den Professor 
Bosch genannt — für eine Änderung des Eheschlie-
ßungsrechts eintreten. Ist das ein Grund, in einer 
Ordnung, die heute unbestritten geltendes Recht 
ist, eine Handlung unter eine Buße zu stellen? Es 
gibt Kreise, die eine Änderung des geltenden 
Rechts in sehr vielen Rechtsgebieten wollen. Aber 
diese Änderung kann ja nur auf parlamentarischem 
Wege zustande kommen, indem sich eine Mehrheit 
im Parlament für eine Änderung des § 13 des Ehe-
gesetzes findet. Dieser § 13 — er ist ja die Bestim-
mung, die die obligatorische Zivilehe sichert — ist 
geltendes Recht. Wollen Sie denn ohne weiteres 
jedem, der der Meinung ist, daß ein Gesetz geän-
dert werden muß, unterstellen, daß er bereit ist, 
gegen die bestehende Ordnung zu verstoßen? Der 
Vatikan hat, wie ich das vorige Mal vorgelesen 
habe, ausdrücklich erklärt, daß diese Ordnung zu 
wahren ist. Wie können Sie davon ausgehen, die 
Bußbestimmung sei deshalb erforderlich, weil es 
bestimmte gar nicht so sehr große Kreise gibt, die 
sich um eine Änderung des geltenden Rechts be-
mühen? 

Ich glaube, Herr Metzger, Sie werden darin mit 
mir einig sein, daß es um eine Staatsautorität, für 
die Sie so leidenschaftlich eintreten, schlecht be-
stellt wäre, wenn sie in allen Dingen und zumal in 
solchen diffizilen Einzelfragen wie denen des Ehe-
schließungsrechts auf Strafvorschriften oder Geld-
bußvorschriften angewiesen sein sollte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Worum handelt es sich bei dieser leidenschaft-
lichen Auseinandersetzung um die Bußvorschrift 
wirklich? Handelt es sich wirklich um die Auf-
rechterhaltung der obligatorischen Zivilehe, die in 
ganz anderen gesetzlichen Bestimmungen, nämlich 
im Ehegesetz, verankert ist? Einen kleinen Hin-
weis darauf, worum es sich dabei handelt, gibt eine 
Notiz im „Parlamentarisch-Politischen Presse-
dienst", der von der Sozialdemokratischen Partei 
herausgegeben wird, vom 20. Februar. Dort wird 
ein Vorgang der zweiten Lesung dargestellt. Bei 
der zweiten Lesung dieses Gestzentwurfs wurde 
ja, nachdem unser Streichungsantrag durchgegan-
gen war, von der sozialdemokratischen Fraktion 
spontan der Antrag gestellt, die dritte Lesung 
zu verschieben. In dem kleinen Aufsatz des 
sozialdemokratischen Pressedienstes steht nun, daß 
evangelische Kreise und auch Stellen in der CDU 
Widerstand gegenüber dieser Streichung leisten. 
Und der letzte Satz lautet: 

Die Zurückstellung der dritten Lesung geht 
auf den Wunsch evangelischer Kreise in der 
CDU zurück, die der SPD-Lösung geneigt sind. 

(Lachen bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, geht diese Notiz und 
geht vielleicht auch die Leidenschaft, mit der diese 
Debatte geführt wird, nicht etwa auf den Wunsch 
sozialdemokratischer Kreise zurück, die CDU möge 
in dieser Frage gespalten werden? 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zuruf von 
der SPD: Blödsinn! — Weitere Zurufe 

links.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Metzger. 

Metzger (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nur einige Worte zur Erwiderung! 

Zunächst einmal: Als Frau Kollegin Schwarz-
haupt jetzt von der Stellung des Rates der Evan-
gelischen Kirche Deutschlands sprach, habe ich von 
Ihnen, Frau Kollegin Weber, keine Zwischenrufe 
gehört; dabei handelte es sich um genau das glei-
che Thema. Das, was die Frau Kollegin Schwarz-
haupt hier ganz richtig als Äußerung des Rates 
zitiert hat, stimmt durchaus mit dem überein, was 
in der Synode gesagt worden ist. Auch in der Sy-
node hat man sich damit beschäftigt, ob man zur 
Frage der Sanktion der Strafbarkeit oder der Ord-
nungswidrigkeit Stellung nehmen sollte. Die Sy-
node hat den meines Erachtens richtigen Stand-
punkt vertreten, daß man die Lösung der Frage, 
wie man so etwas durchsetzt, den staatlichen und 
insbesondere den parlamentarischen Organen über-
lassen sollte. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : Hört! 
Hört!) 

Wenn Frau Kollegin Schwarzhaupt aber genau 
gelesen hätte, dann hätte sie darauf geachtet, daß 
der Rat der Evangelischen Kirche genauso wie die 
Synode gesagt hat, die Durchsetzung der Ordnung 
solle dem Staate überlassen werden. In diesem 
Satz wird erstens vorausgesetzt, daß eine Ordnung 
da ist, und zweitens wird darin gesagt, daß diese 
Ordnung durchgesetzt werden soll. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Dabei ist die Frage, wie durchgesetzt wird, offen

-

gelassen worden. Die mindeste Durchsetzungsmög- 
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(Metzger) 
lichkeit ist eben die, daß man eine solche Ordnung 
als Verwaltungsordnung ansieht und Verstöße 
gegen sie mit Geldbußen ahndet. 

Wenn die Frau Kollegin Schwarzhaupt als Juri-
stin so tut, als ob eine Bestrafung und eine Geld-
buße eigentlich beinahe dasselbe seien, so macht 
sie damit ihrem juristischen Ruf keine Ehre. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Seidl [Dor

-

fen] : Das hat sie gar nicht gesagt, sie hat 
sich doch nur versprochen!) 

Frau Kollegin Schwarzhaupt, Sie wissen ganz ge-
nau, daß eine Bestrafung die Eintragung ins Vor-
strafenregister mit allen Folgen nach sich zieht 
und daß eine Geldbuße diese Folge nicht hat, von 
allem anderen ganz abgesehen. Das ist Ihnen als 
Juristin genauso bekannt wie mir. Man sollte sich 
nicht vor das Plenum stellen und so tun, als ob 
beides beinahe das gleiche sei. Als damals über die 
Geldbuße gesprochen wurde, ist ausdrücklich fest-
gelegt worden, daß es sich dabei eben nicht um ein 
Strafverfahren handelt und daß sie nicht mit all 
den ehrenrührigen Folgen behaftet sein soll, wie 
sie eine kriminelle Bestrafung im Gefolge hat. 
Deswegen sollte man sauber unterscheiden. Man 
kann die Gleichsetzung für die Propaganda ja gut 
gebrauchen, indem man sagt: die SPD verlangt Be-
strafung. Aber wenn man der Wahrheit die Ehre 
gibt, dann muß man sagen, die SPD will gerade 
diese ehrenrührigen Folgen nicht, die SPD will das 
geringste Mittel, um die Ordnung durchsetzen zu 
können, die auch vom Rat und der Synode der 
Evangelischen Kirche gewollt ist. Die sozialdemo-
kratische Fraktion verlangt nicht mehr, als daß 
ein Verstoß durch Geldbuße geahndet wird. 

Dann glaubt Frau Kollegin Schwarzhaupt, daß 
man Änderungen, also auch Änderungen in bezug 
auf die obligatorische Zivilehe, nur auf gesetzlichem 
Wege vornehmen könne, und deshalb sei hier 
nichts Gefährliches. Auch da haben Sie die Dis-
kussionsgrundlage verschoben, Frau Dr. Schwarz-
haupt. Sie haben die Behauptung aufgestellt, diese 
Ordnung sei so zwingend und so eindeutig im 
deutschen Volke, daß von Widerspruch überhaupt 
nicht die Rede sein könne. Ich habe gesagt, wenn 
es im deutschen Volke Kreise gibt, die eine Ände-
rung anstreben, dann ist die Ordnung nicht so 
zwingend. Das ist meine Argumentation gewesen. 
Auf diese Argumentation sind Sie wohlweislich 
nicht eingegangen; dagegen ist nämlich auch nichts 
zu sagen. Ich habe darauf hingewiesen, daß es be-
deutende Rechtslehrer und Richter gibt, die sich auf 
den Standpunkt stellen, daß die ganze Ordnung 
der obligatorischen Zivilehe verfassungswidrig sei. 
In der Zeitschrift des Herrn Professors Bosch, der 
so außerordentlich temperamentvoll in Passau ge-
redet hat — Sie wollen mir mein Temperament 
vorwerfen; ich glaube, sehr zu Unrecht —, hat ge-
rade in der letzten Nummer ein Oberverwaltungs-
gerichtsrat Hans-Joachim Becker versucht, in einer 
sehr gewundenen Weise nachzuweisen, daß die 
obligatorische Zivilehe gegen unser Grundgesetz 
verstoße. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : Freie 
Wissenschaft!) 

Wer will da noch behaupten, diese Ordnung sei in 
unserem Volke so selbstverständlich, daß sie kei-
ner gesetzlichen Kodifizierung mehr bedürfe? Ich 
glaube, das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil es 
so ist, brauchen wir die gesetzliche Kodifizierung. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Frau Dr. Schwarzhaupt (CDU/CSU): Herr Kollege 
Metzger, glauben Sie, daß wir die Frage, ob die 
obligatorische Zivilehe mit dem Grundgesetz ver-
einbar ist oder nicht, dadurch lösen können, daß 
wir jetzt ein einfaches Gesetz machen, das sie noch 
einmal bestätigt? 

Metzger (SPD): Frau Kollegin Schwarzhaupt, 
Sie verschieben schon wieder die Verhandlungs-
grundlage. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Wir sind uns hier  in  diesem Hause darüber einig, 
daß die obligatorische Zivilehe nicht gegen die 
Verfassung verstößt. Der Verfassungsminister hat 
selber erklärt, daß es für ihn unabdingbar sei, zur 
obligatorischen Zivilehe zu stehen. 

(Zuruf von der Mitte: Na also!) 

Ich habe hier nicht behauptet. daß die Regierung 
das bestreitet, sondern ich habe Ihre Behauptung 
— ich glaube, mit guten Gründen — widerlegt, 
diese Ordnung sei in unserem deutschen Volke so 
verankert, daß sie zwingend, daß sie für jeder-
mann selbstverständlich sei. Das ist sie eben nicht. 
Darum geht es. Wenn diese Behauptung nicht 
richtig ist, wenn also eine Ordnung nicht selbst-
verständlich ist, dann fällt damit Ihre Begründung, 
daß man ausnahmsweise hier einmal eine Ord-
nung nicht zu kodifizieren brauche, weg. Denn, 
wenn man eine Ordnung nicht kodifiziert — — 

(Zuruf von der Mitte.) 

— Nein, Sie haben den 5  67 gestrichen, und Siel 
wollen ihn wieder streichen; da steht es drin. Viel

-

leicht haben Sie das übersehen, Herr Kollege 
Seidl, 

(Abg. Seidl [Dorfeng: Die Ordnung ist 
doch da!) 

daß Sie mit § 67 nicht nur die Strafvorschrift, 
sondern auch die  grundlegende  Bestimmung ge-
strichen haben. Das müssen Sie sich einmal klar 
machen, und  das  muß auch draußen einmal ver-
standen werden. Es geht nicht um die Strafvor-
schrift, sondern es geht darum, daß Sie die grund-
legende Bestimmung gestrichen haben. daß Sie er-
klärten: ,.Hier ist eine Ordnung, die bejahen wir, 
und wir bejahen damit natürlich auch ihre Ver-
fassungsmäßigkeit. Aber wir sind der Meinung, sie 
ist so fest, daß wir sie nicht mehr zu kodifizieren 
brauchen." Daß sie so fest ist, ist nicht richtig. Das 
ist eindeutig widerlegt. Dann ergibt sich daraus 
die logische Schlußfolgerung, daß man eine Ord-
nung, die nicht selbstverständlich ist, von Staats 
wegen kodifizieren muß und daß man die Möglich-
keit schaffen muß, sie zu verwirklichen. Davon 
reden wir. 

Ich beantrage namentliche Abstimmung, und 
zwar getrennt für den  § 67 und den § 67 a unserer 
Vorlage. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Es ist nament-
liche Abstimmung beantragt. Der Antrag ist aus-
reichend unterstützt. 

Das Wort hat Frau Dr. Ilk. 
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Frau Dr. Ilk (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich war, als wir die zweite Beratung 
dieses Gesetzes hatten, ehrlich gesagt, erschrocken 
über die sehr langen und eindringlichen Vorlesun-
gen, die über dieses Thema gehalten wurden. Wir 
hatten ja die Frage in diesem Hohen Hause bereits 
vor anderthalb Jahren erörtert, so daß ich glaubte, 
es sei eigentlich nicht mehr erforderlich, sie jetzt 
so zu vertiefen. Daß die Diskussion heute noch 
einmal so intensiv aufflammte, ist Ihre Schuld, 
meine Damen und Herren von der CDU. 

(Widerspruch in der Mitte.) 
— Ereifern Sie sich ,doch nicht so, Herr Kollege 
Kliesing! Wir wollen doch ein bißchen ruhig dar-
über sprechen, nicht? Sie haben die Schuld, denn 
von Ihrer Seite sind die Dinge so vertieft worden. 

(Abg. Dr. Kliesing: Gott sei Dank!) 

Dadurch haben Sie  uns  erst wieder darauf hinge-
wiesen, daß doch ein tieferer Sinn dahinter steht, 
als man ursprünglich vielleicht annahm. 

(Zuruf von der SPD: Das kann man wohl 
sagen! — Gegenrufe von der Mitte.) 

Deshalb ist die Sache nicht so einfach zu erledigen, 
wie Sie es jetzt in der dritten Lesung meinen. 

(Zuruf: Es ist ja namentliche Abstim

-

mung beantragt!) 

— Sehr richtig, Herr Kollege, es ist namentliche 
Abstimmung beantragt. Ich glaube, daß das auch 
gut so ist. 

(Zuruf von der Mitte: Da müssen alle 
Farbe bekennen!) 

In der damaligen Beratung ist von Ihnen immer 
wieder auf die Kirchen Bezug genommen. Ich muß 
Ihnen sagen, daß ich persönlich bedauere, daß man 
die kirchlichen Gremien immer wieder in Fragen 
hineinzieht, die die weltliche Ordnung angehen. 
Hier geht es tatsächlich nur um eine weltliche 
Ordnung, nämlich um die Ordnung des Personen-
standes durch dieses Gesetz. Die Evangelische 
Kirche hat durchaus mit Recht eine Verantwor-
tung nach dieser Richtung abgelehnt und hat sich 
aus dem Streit herausgehalten. 

Nachdem wir diese Frage jetzt noch einmal so 
ausführlich behandeln, darf ich Sie bitten, folgen-
des zur Kenntnis zu nehmen. Wir stellen den An-
trag, den wir in der zweiten Lesung gebracht 
haben, jetzt nicht wieder. Da vom Heiligen Stuhl 
die Erklärung abgegeben wurde, daß das Gesetz, 
das wir hier machen, zu achten sei, erscheint es 
uns nicht zweckmäßig, daß eine Strafe angedroht 
wird. Wir werden uns aber dem Antrag der SPD 
anschließen, den Verstoß als eine Ordnungs-
widrigkeit zu behandeln. Denn wenn auch die 
kirchlichen Kreise einen Geistlichen wegen eines 
solchen Verstoßes zur Rechenschaft ziehen, so ist 
der Geistliche damit noch keineswegs aus der Ver-
antwortlichkeit gegenüber dem weltlichen Gesetz 
entlassen. 

Frau Schwarzhaupt, ich muß mit allem Nach-
druck eines sagen. Sie haben damals erklärt, wir 
würden unsere katholischen Mitbürger verletzen, 
wenn wir einen Geistlichen unter Strafe stellten, 
weil er das Sakrament gespendet habe. Selbstver-
ständlich ist das keineswegs beabsichtigt. Der 
Geistliche soll nicht bestraft werden, weil er das 
Sakrament gespendet hat, sondern weil er, wie 
Herr Kollege Metzger ganz richtig sagte, ein welt-

liches Gesetz übertreten hat. Wir müssen doch die 
geistliche Welt und die Welt unseres Staates von-
einander trennen. Beides sind völlig verschiedene 
Sphären. Wir müssen die Dinge aus der weltlichen 
Sicht betrachten. Nachdem wir wissen, daß weite 
Kreise hinter dieser Gesetzesbestimmung mehr 
sehen, als hier ausgeführt wurde, müssen wir auf 
Grund unserer Erfahrungen einen Schutz für 
unsere weltliche Ordnung einbauen, und wenn wir 
einen Verstoß nicht als Vergehen, sondern als 
Ordnungswidrigkeit betrachten, ist das doch wohl 
der geringste Schutz für unsere weltliche Ordnung. 
Ich glaube, daß sich die Damen und Herren der 
CDU dann auf diesem Gebiet mit uns treffen 
können. 

Ich bedauere es übrigens,' daß ich mich nirgends 
mit der Forderung durchsetzen konnte, auch eine 
Bestimmung für die Brautleute einzubauen, die 
sich trauen lassen wollen und einen Geistlichen 
dazu bestimmen. Dann hätten wir nämlich diese 
ganze Diskussion, die jetzt nur um die Geistlichen 
geht, auf eine ganz andere Ebene gebracht. Wir 
hätten ganz klar dokumentiert: Hier geht es uns 
keineswegs darum, den Geistlichen zur Rechen-
schaft zu ziehen, sondern hier geht es uns um 
einen Schutz  des  Gesetzes, das wir gemacht haben. 

Bei den acht Fällen — es sind sicherlich noch 
mehr; ich erinnere mich an einen Fall, den  uns 

 Herr Kollege Bucher seinerzeit hier vorgetragen 
hat — handelte es sich nicht nur um Onkelehen. 
Es waren auch ander Fälle dabei. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : 
Meist Onkelehen!) 

— Ja, aber, verehrte Frau Kollegin, „meist Onkel-
ehen" heißt noch nicht: Es waren alles Onkelehen. 
Die Erklärung des Heiligen Stuhls bezieht sich nur 
auf die Onkelehen. Auch die anderen Fälle, die 
dagewesen sind, sind Fälle, bei denen sich der 
Heilige Stuhlheute wahrscheinlich auch nicht mehr 
auf das Konkordat beziehen könnte; er erwähnt 
sie auch nicht. 

Wir haben auch in den Einführungsbestimmun-
gen zum Bürgerlichen Gesetzbuch alle möglichen 
Sicherheiten für Notfälle. Wir als Gesetzgeber 
sollten wirklich nicht klassifizieren, sondern sollten 
sagen: Jeder, der unser Gesetz übertritt, muß im 
Interesse des Staates in irgendeiner Weise zur 
Rechenschaft gezogen werden. Da können wir doch 
keine Ausnahmen machen, Frau Kollegin. Wo 
kommen wir denn da hin! Dann würden irgend-
welche anderen Personenkreise, vielleicht sogar die 
gleichen Personenkreise, bei irgendeinem anderen 
Anlaß eine besondere Rechtsstellung gegenüber der 
weltlichen Ordnung verlangen. Ich glaube, das ist 
auch nicht im Sinne der Kirche, im Sinne keiner 
Kirche und keines Glaubens. Da verweise ich noch 
einmal auf das, was ich bei früheren Beratungen 
gesagt habe: 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen]: 
Das begreifen Sie nicht!) 

Unsere christliche Lehre schreibt uns ja ausdrück-
lich vor, und zwar an mehreren Stellen, daß 
wir die weltlichen Gesetze zu beachten haben. Ich 
wiederhole das, was ich damals gesagt habe: Mir 
erscheint es christlich-sittliches Gebot, die Gesetze 
zu achten. Wir, als Gesetzgeber, haben die Gesetze 
so zu gestalten, daß ihnen auch ein Rechtsschutz 
gewährleistet ist. 

(Beifall bei der FDP und SPD.) 



2. Deutscher Bundestag - 193. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 21. Februar 1957 	11009 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Beantragt ist namentliche Abstimmung, 
und zwar getrennt für die Nummern 56 und 56 a 
des Umdrucks 954*), Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD. Ich lasse zunächst abstimmen über  die 

 Nr. 56. Ich bitte die  Damen und Herren Schrift-
führer, die Stimmkarten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Ich frage, ob alle Stimmkarten abgegeben sind. 
— Hat jedes Mitglied des Hauses seine Stimmkarte 
abgegeben? — 

Die  Abstimmung ist geschlossen. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vorläu-
fige Ergebnis**) der namentlichen Abstimmung be-
kannt. Mit Ja haben gestimmt 200 stimmberechtigte 
Mitglieder des Hauses und  11 Berliner Abgeord-
nete. Mit Nein haben gestimmt 194 Mitglieder des 
Hauses und 3 Berliner Abgeordnete. Enthalten ha-
ben sich 2 stimmberechtigte Mitglieder des Hauses 
und 1 Berliner Abgeordneter. 

Damit ist der Änderungsantrag Umdruck 954 zu 
Nr. 56 angenommen. 

Das Wort wird nicht mehr gewünscht. Wir kom-
men zu der zweiten namentlichen Abstimmung, zu 
der namentlichen Abstimmung über den  Ände-
rungsantrag Umdruck 954 zu Nr. 56a. 

Ich bitte die Damen und Herren Schriftführer, 
die Abstimmungskarten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

(Vizepräsident Dr. Jaeger übernimmt den 
Vorsitz.) 

(Zuruf von der SPD: Herr Präsident, ist 
die Abstimmung geschlossen?) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Noch nicht. 

(Zuruf von der SPD: Warum denn nicht? 
— Abg. Schoettle: Ist denn das jemals ge

-

wesen, daß wir eine halbe Stunde abge

-

stimmt haben? — Abg. Metzger: Wird noch 
Verstärkung geholt?) 

— Würden Sie vielleicht zu mir heraufkommen, 
Herr Metzger? 

(Abg. Metzger: Ich kann es Ihnen auch auf 
die Entfernung sagen! Herr Präsident, ich 

bin der Meinung, daß die Abstimmung 
längst hätte geschlossen werden müssen!) 

— Meine Damen und Herren, bei Übernahme des 
Präsidiums hat mich Herr Präsident Dr. Gersten-
maier ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, 
daß die Abstimmung noch nicht geschlossen wer-
den soll. Wir schließen sie immer erst, wenn uns 
mitgeteilt wird, daß man mit der Auszählung am 
Ende ist. 

Meine Damen und Herren, sind noch Abgeord-
nete im Saal, die ihre Stimme noch nicht abgege-
ben haben? — Das ist nicht der Fall; ich schließe 
die Abstimmung. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

*) Siehe Anlage 12. 
**) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 11045. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vorläu-
fige Ergebnis*) dieser namentlichen Abstimmung 
bekannt. Mit Ja haben gestimmt 206 Mitglieder, 
die stimmberechtigt sind, und 11 Berliner, mit Nein 
185 und 3 Berliner; enthalten haben sich 5 und 1 
Berliner. Der Antrag ist damit angenommen; der 
§ 67a ist eingefügt. 

Weitere Änderungsanträge liegen nicht mehr vor. 
Wir kommen zur Schlußabstimmung. 

Das Wort zu einer Erklärung hat der Abgeord-
nete Dr. Kopf. 

Dr. Kopf (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Namens der CDU/CSU-Fraktion 
gebe ich folgende Erklärung ab. 

Meine Fraktion bedauert es, daß durch die vor-
ausgegangenen beiden namentlichen Abstimmun-
gen in diesem Gesetz eine Bestimmung, wenn auch 
in einer etwas geänderten Form, aufrechterhalten 
warden ist, die wir als obsolet, als antiquiert, als 
überflüssig, als nicht mehr zeitgemäß und als dem 
wahren Verhältnis zwischen Kirche und Staat 
nicht mehr Rechnung tragend empfinden müssen 
und deren ersatzlose Streichung wir daher bean-
tragt haben. Ich möchte nicht das wiederholen, was 
in der vorhergegangenen zweiten Lesung gesagt 
worden ist; ich möchte aber erklären, daß wir die 
Aufrechterhaltung dieser Bestimmung, auch wenn 
es sich nur noch um eine Ordnungswidrigkeit han-
delt, für sehr bedauerlich halten. Wir sind der Mei-
nung, daß die Ordnung, die der Staat aufgestellt 
hat, ausreichend gesichert ist, gesichert durch die 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts, gesichert aber 
auch im Verhältnis zur katholischen Kirche durch 
die Abmachungen des Konkordats und durch den 
Notenwechsel, der anschließend erfolgt ist,  gesichert 
schließlich durch die internen Dienstanweisungen 
der evangelischen Kirche. A lle diese Bestimmun-
gen enthalten zusammen einen umfassenden Ord-
nungskomplex. 

Wenn gesagt worden ist, die Ordnung des Staates 
bedürfe der Durchsetzung, so möchte ich darauf 
sagen, daß sich diese Ordnung durchgesetzt hat ,  ja, 
daß die Strafbestimmung seinerzeit im Jahre 1870 
und 1875 eingeführt worden ist, um einer solchen 
neuartigen Regelung zur Durchsetzung zu verhel-
fen. Dieser Durchsetzungsprozeß ist lange abge-
schlossen. Heute bedarf es hierzu nicht mehr der 
Erziehungsmaßnahme. weder einer Strafe noch 
einer Buße wegen Ordnungswidrigkeit. Der Unter-
schied zwischen diesen beiden Maßnahmen ist einer 
so ausgezeichneten Juristin wir Frau Schwarzhaupt 
genauso bekannt wie allen Juristen, ja wie allen 
Mitgliedern dieses Hauses. Aber das Gemeinsame 
dieser beiden Bestimmungen scheint mir doch dar-
in  zu bestehen, daß in beiden Fällen Opfer aufer-
legt werden, Opfer deshalb, weil eine bestimmte 
Person, ein sogenannter Täter, eine Tat begangen 
hat, die im Widerspruch zu der Ordnung des Staa-
tes steht. sei es im einen Fall als kriminelle Hand-
lungsweise, sei es im anderen Falle als Ordnungs-
widrigkeit. Das ist das Gemeinsame. Es ist daran 
zu erinnern, daß diese Bestimmung nichts anderes 
ist als ein Relikt aus einer vergangenen Auffassung 
des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche. 

(Zuruf von der SPD: Ist das noch eine 
Erklärung zur Abstimmung?) 

Wir haben heute zwar erkannt, daß Staat und 
Kirche nebeneinanderstehen, aber Eingriffe in 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 11045. 
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(Dr. Kopf) 
den inneren Raum der Kirche und des kirchlichen 
Lebens sollen nicht erfolgen. Denn das Grundgesetz 
sichert die freie Ausübung der Religionsbetätigung, 
und dazu gehört auch die Sakramentenspendung. 
Darum empfinden wir es als unglücklich, wenn nun 
durch die Aufrechterhaltung einer Ordnungswi-
drigkeit der Staat erneut versucht, durch derartige 
Regelungen in den internen Bereich der Kirche, in 
die Spendung von Sakramenten einzugreifen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zuruf von 
der SPD: Unerhört!) 

Wir haben bei der zweiten Lesung auch auf die 
außerordentlich aufschlußreichen Gedankengänge 
des österreichischen Bundesverfassungsgerichts hin-
gewiesen, eines Gerichts, das immerhin das  höchste 
über die Verfassung wachende Gericht des Lan-
des Österreich ist. Wir haben darauf hingewiesen, 
daß diesem Gericht nicht nur ähnliche, sondern 
genau dieselben Tatbestände, ja, genau dieselben 
Rechtsnormen zur Entscheidung vorlagen und daß 
dieses Gericht die  Verfassungsmäßigkeit des gleich

-

lautenden § 67 des österreichischen Personenstands-
gesetzes verneint hat. 

Ich möchte diese Frage hier nicht weiter vertie-
fen. Ich möchte aber sagen, man sollte vorsichtig 
sein, wenn man Normen setzt, die möglicherweise 
mit bindenden Normen des Verfassungsrechts 
nicht in Einklang stehen. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß diese 
Aufrechterhaltung 'der Strafbarkeit sich auf Maß-
nahmen der Betätigung der Religionsgesellschaften 
bezieht und man für diese Maßnahmen nicht ein für 
alle geltendes, sondern ein nur für einen ganz be-
stimmten Personenstand, nämlich den Geistlichen, 
geltendes Gesetz setzt. Daß das bedenklich ist, kann 
man im Urteil des österreichischen Gerichts nach-
lesen. 

Meine Damen und Herren, wir bedauern, daß 
diese Maßnahme eingeführt worden  ist.  Wir emp-
finden sie nicht als zeitgemäß und nicht als einem 
guten Verhältnis zwischen Kirche und Staat ent-
sprechend. Wir werden daran das Gesetz nicht 
scheitern lassen. Wir legen aber Wert darauf, daß 
diese starken, in die Tiefe gehenden Bedenken 
nicht unausgesprochen bleiben, daß sie nicht eine 
reservatio mentalis darstellen. Daher haben wir es 
für notwendig gehalten, in dem Augenblick, in dem 
wir dem Gesetz unsere Zustimmung geben, darauf 
hinzuweisen, daß dieses  Gesetz mit dieser Rege-
lung, die eine unglückliche und die keine gute Lö-
sung  darstellt, beschwert ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort zur Abgabe 
einer Erklärung hat der Abgeordnete Metzger. 

Metzger (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich darf mit Befriedigung feststellen, 
daß dos seitherige Gesetz eine wesentliche Ände-
rung  erfahren hat bzw. mit der Abstimmung, die 
jetzt stattfinden wird, erfahren wird. Denn nach 
dem bisherigen Gesetz sind die widerrechtlichen 
Maßnahmen, die in Zuknuft mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden, mit Gefängnis- und Geldstrafe be-
droht gewesen. Ich glaube, daran kann man  erken-
nen, daß gegenüber der Zeit der Schaffung des Ge-
setzes nicht nur eine neue Atmosphäre da ist, son-
dern daß dieser neuen Atmosphäre auch Rechnung 
getragen warden ist. 

(Zuruf von der Mitte: Aber nicht 
fortschrittlich!) 

Ich möchte noch einmal mit allem Nachdruck be-
tonen, daß wir von der Sozialdemokratischen Par-
tei willens sind, auf diesem Gebiete nicht nur den 
Frieden zu wahren, sondern zu helfen, daß in un-
serem Volke die  religiöse Verkündung frei erfolgen 
kann. 

(Abg. Dr. Czaja: Siehe Antrag!) 

— Was sollen denn diese Zwischenrufe über Dinge, 
die Sie offenbar ja doch nicht richtig verstanden 
haben? Sonst könnten Sie nicht so dazwischenrufen. 

(Beifall bei der SPD. — Zuruf von der 
Mitte: Es ist doch nicht verboten!) 

— Natürlich ist es nicht verboten; aber es wäre 
im Interesse des Zwischenrufers selbst, wenn er 
vernünftige Zwischenrufe machte. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Der Herr Kollege Dr. Kopf erklärt, daß durch 
diese Anordnung, die Sie ja selbst annehmen wol-
len, Eingriffe in den inneren Raum der Kirche vor-
genommen würden. Das ist einfach nicht im Ein-
klang mit den Tatsachen. Wenn das so wäre, Herr 
Kollege Kopf, würden Sie diesem Gesetz niemals 
zustimmen, Auch wir würden diesem Gesetz nicht 
zustimmen. Die Trauhandlung — einerlei, ob es bei 
der evangelischen oder bei der katholischen Kirche 
ist — wird genauso vorgenommen wie vorher auch. 
Keine staatliche Instanz denkt daran, da irgendwie 
hineinzureden. Beide Kirchen haben da völlige 
Freiheit, und es ist einfach nicht wahr — ich stelle 
das noch einmal ausdrücklich fest —, daß irgend 
jemand daran gedacht hat, einen Eingriff in den 
inneren Raum der Kirche vorzunehmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wie gesagt, wenn das wahr wäre, würden Sie die-
sen Eingriff in den inneren Raum der Kirche mit 
vornehmen, und Sie werden sich selber ja diesen 
Vorwurf nicht machen wollen. 

Im übrigen hat der Herr Kollege Kopf wieder-
um, obwohl er doch genau wie die Frau Kollegin 
Schwarzhaupt ein ausgezeichneter Jurist ist, von 
der Aufrechterhaltung der Strafbarkeit gesprochen. 
Ich stelle noch einmal fest, daß das juristisch ein-
fach falsch ist. Mehr brauche, ich dazu nicht zu 
sagen. 

Im übrigen wird wieder die alte Behauptung 
aufgestellt, daß man hier Maßnahmen gegen einen 
bestimmten Personenstand, gegen die Geistlichen, 
ins Auge gefaßt habe. Ich darf darauf hinweisen 
— Herr Kollege Bucher hat 'das, glaube ich, schon 
in der ersten Lesung erklärt — , daß, wenn der 
Rechtsanwaltstand für gewisse Handlungen, die er 
nicht begehen soll, mit Strafe oder mit disziplinä-
ren Maßnahmen bedroht ist, kein Mensch daran 
denkt, daß damit einem gewissen Stand etwas Be-
sonderes, Unehrenhaftes oder etwas Außergewöhn-
liches angetan wird. 

Wenn hier eine Ordnung erfordert, daß nun zu-
fälligerweise einmal die Geistlichen — es könnten 
ja auch andere sein — sich nach dem Vorrang der 
staatlichen Eheschließung richten müssen, betrifft 
das halt die Personen, die zufällig mit dieser Frage 
zu tun haben. In anderen Fällen haben andere Per-
sonenkreise mit irgendeiner Materie zu tun, und 
falls es dabei Sünder gibt, die gegen die Bestim-
mungen verstoßen, werden sie entsprechend ver-
folgt, sei es im Wege des Strafverfahrens, sei es 
im Wege des Disziplinarverfahrens oder wie hier 
in der milden Form der Geldbuße. 
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(Metzger) 
Es kann einfach nicht mit Recht geltend gemacht 

werden, daß etwa die Absicht bestanden habe oder 
daß jetzt die Wirkung eintrete, daß ein bestimmter 
Stand in einer besonderen Weise verfolgt oder 
unter Ausnahmerecht gestellt werde.  Die  Geist-
lichen werden genauso behandelt wie jeder andere 
Stand auch, für den Bestimmungen gelten, die er 
in einer besonderen Weise befolgen muß. 

(Beifall bei der SPD und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort zu einer 
Erklärung hat Frau Abgeordnete Dr.  Ilk. 

Frau Dr. Ilk (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich hatte eigentlich nicht die Absicht, 
noch eine Erklärung abzugeben. Nachdem aber 
einige Kollegen dieses Hohen Hauses sich bemüßigt 
gefühlt haben, in der Zwischenzeit zu behaupten, 
daß die Liberalen durch die Annahme dieses Para-
graphen die Spendung eines Sakraments unter 
Strafe stellen wollten, möchte ich doch ausdrücklich 
und zum wiederholten Male feststellen, 

(Zuruf von der Mitte: „Freiheit, die ich 
meine"!) 

daß es sich bei dieser Bestimmung keineswegs dar-
um handelt, die Spendung eines Sakraments unter 
Strafe zu stellen. Es geht vielmehr um den Schutz 
eines weltlichen Gesetzes. Ein Geistlicher ist jeder-
zeit in der Lage, ein Sakrament zu spenden, und 
es fällt uns  Liberalen nicht im Traume ein, irgend-
wie daran zu deuteln oder nur irgendwie Kritik zu 
üben. Wir wollen nur unsere weltlichen Gesetze 
vor Übertretung schützen. 

Ferner möchte ist feststellen, daß wir es als erste 
waren, die im Ausschuß für innere Verwaltung den 
Antrag gestellt haben, die scharfe Strafbestimmung 
des „Dritten Reiches" zu mildern. Ihre Freunde 
hatten im Ausschuß durch ihr Verhalten diese Be-
stimmung aufrechterhalten. Ich bitte das Hohe 
Haus also ausdrücklich, das zur Kenntnis zu neh-
men, und insbesondere die Kollegen, die  das aus 
der Diskussion heraus nicht verstanden haben — 
ich will nicht sagen, daß sie es bösartig verbreitet 
haben,  aber  die es wohl nicht richtig verstanden 
haben —, diese Tatsache nunmehr zur Kenntnis zu 
nehmen. 

(Beifall bei der FDP und der  SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort zur Abgabe 
einer Erklärung hat der Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Der Gegen-
stand, der gerade in dritter Beratung verabschie-
det worden ist, schließt sich an eine Vorlage der 
Bundesregierung an, die die Streichung des § 67 
vorgeschlagen hat. Daß diese Vorlage der Bundes-
regierung vielfach mißdeutet worden ist, kann ich 
hier als bekannt voraussetzen. Ich möchte aber fol-
gendes in Erinnerung rufen. Ich habe schon am 
6. März 1954, d. h. gleich nach Bekanntwerden der 
Vorlage der Bundesregierung, zusammen mit dem 
Herrn Bundesminister der Justiz betont, daß weder 
der Wegfall der Strafvorschrift noch irgendeine 
andere Bestimmung der Novelle zum Personen-
standsgesetz den Status der obligatorischen Zivil-
ehe berührt. Dieselben Erklärungen habe ich 
namens der Bundesregierung in der 52. Sitzung 
des Deutschen Bundestages am 22. Oktober 1954 
bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs, in der 
111. Bundestagssitzung am 10. November 1955, bei  

der Behandlung der Großen Anfrage der Fraktion 
der SPD über Verstöße gegen das Personenstands-
gesetz und schließlich am 7. Februar 1957 in der 
191. Plenarsitzung bei der zweiten Beratung der 
Novelle zum Personenstandsgesetz abgegeben. 

Ich darf an die Erklärung anknüpfen, die ich in 
der zweiten Beratung abgegeben habe. Ich habe 
damals gesagt, daß das Bekenntnis der Bundes

-

regierung zur obligatorischen Zivilehe unverändert 
gilt und daß der Wegfall der Strafvorschrift, für 
den sich ein großer Teil des Hauses eingesetzt hat, 
in keiner Weise den Status der obligatorischen 
Zivilehe berührt, um so weniger, als gewisse Vor-
kommnisse in der Zwischenzeit durch in diesem 
Punkt befriedigende Verhandlungen zwischen der 
Bundesregierung und dem Heiligen Stuhl ihre Er-
ledigung gefunden haben. Ich möchte vermeiden, 
daß im Anschluß an die heutige Auseinander-
setzung im Lande falsche Betrachtungen angestellt 
werden. Deswegen halte ich es für notwendig, daß 
die Dinge in die richtige Relation zueinander ge-
bracht werden. Ein Wegfall der Strafvorschrift, 
den, wie gesagt, die Bundesregierung vorgeschla-
gen hatte, ist niemals gedacht oder beabsichtigt 
gewesen als ein Eingriff in die Institution der 
obligatorischen Zivilehe. Das muß man wissen, 
wenn man in Zukunft über diese Frage diskutieren 
will. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort zur Abgabe 
von Erklärungen wird nicht mehr gewünscht. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung*). Wer dem 
Gesetzentwurf als Ganzem zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich sich zu erheben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das erste war 
die Mehrheit; der Gesetzentwurf ist angenommen. 

Meine Damen und Herren, durch die Dauer der 
Beratungen verkürzt sich die Mittagspause. Ich 
unterbreche hiermit die Sitzung bis 15 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung: 13 Uhr 
54 Minuten.) 

Die Sitzung wird um 15 Uhr 3 Minuten durch 
den Vizepräsidenten Dr. Jaeger wieder eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung wird fort-
gesetzt. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Bericht der Bundesregierung über die Lage 
der Landwirtschaft gemäß §§ 4 und 5 des 
Landwirtschaftsgesetzes (Drucksachen 3200, 
zu 3200). 

Das Wort hat der Herr Bundesminister für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Dr. h. c. Lübke, Bundesminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten: Sehr verehrter Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe 
die Absicht, uns bei dem zweiten Grünen Be-
richt, den ich heute vor dem Bundestag abzugeben 
habe, die Dinge etwas bequemer zu gestalten als 
das letzte Mal. Ich habe mich deshalb entschlossen, 
Ihnen außer der Drucksache 3200, die Sie bereits 
haben, noch eine Stellungnahme der Regierung 
vorzulegen. Es ist eine zusammenfassende Darstel-
lung der Verhältnisse, die sich im wesentlichen an 
den Grünen Bericht anlehnt und daraus einige 

*) Siehe Anlagen 13 und 14. 



11012 	2. Deutscher Bundestag — 193. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 21. Februar 1957 

(Bundesminister Dr. h. c. Lübke) 
Schlußfolgerungen zieht. Ich habe weiterhin eine 
Drucksache über die Entwicklung der agrarpoliti-
schen Verhältnisse im Ausland hier, die die Dar-
stellung fortsetzt, die Sie voriges Jahr bekommen 
haben. Dann habe ich weiter zu dem Bericht über 
die Lage der Landwirtschaft noch eine Darstellung 
der im letzten Jahr getroffenen agrarpolitischen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der 
Landwirtschaft und der neugeplanten Maßnahmen 
(Drucksache zu 3200), die ich Ihnen dann im einzel-
nen vortragen werde. 

Ich darf jetzt zunächst das Wort zu einigen Aus-
führungen nehmen, die die Gesamtsituation der 
Landwirtschaft etwas beleuchten sollen, und will 
mich dabei nicht wörtlich an die Regierungserklä-
rung halten. Wir wollen uns zunächst über die 
Lebensverhältnisse in der Landwirtschaft, über die 
gesamte volkswirtschaftliche Leistung der Land-
wirtschaft, den Lebensstandard, die Lohnverhält-
nisse und die Ernteverhältnisse während der letz-
ten drei Jahre unterhalten. Ich glaube, durch das 
Hervorheben von bestimmten Einzelheiten aus dem 
Bericht wird manches klarer werden, zumal vielen 
Mitgliedern nicht genügend Zeit zu Gebote steht, 
die Drucksachen durchzuarbeiten. 

Zunächst möchte ich Ihnen über die volkswirt-
schaftliche Leistung der Landwirtschaft berichten. 
Die Nahrungsmittelproduktion beträgt rund 18 Mil-
liarden DM. Wenn Sie die Forstwirtschaft hinzu-
rechnen, kommen Sie auf eine Gesamtsumme von 
19,7 Milliarden DM. Der Produktionswert von 
Kohle, Stahl und Eisen beträgt insgesamt 17,9 Mil-
liarden DM. Wenn wir die Urerzeugung auf der 
gewerblichen Seite und auf der landwirtschaft-
lichen Seite miteinander vergleichen, erkennen 
wir, daß sie in der Landwirtschaft um einige Mil

-liarden höher ist als bei Kohle, Stahl und Roheisen. 

Der Umsatz in der Ernährungsindustrie und im 
Ernährungshandwerk — es handelt sich dabei um 
die Verarbeitung der Lebensmittel — beträgt ins-
gesamt rund 30 Milliarden DM. Der Umsatz der 
Verbrauchsgüterindustrie ist dagegen 33 Milliar-
den DM. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe 
von industriellen Sparten, deren Gesamterzeugung 
wesentlich höher ist als die der Landwirtschaft. 
Aber wenn ich die landwirtschaftliche Erzeugung 
in etwa vergleichbare Daten eingliedere, erkennen 
Sie, wie stark der Ernährungs- und Landwirt-
schaftssektor in der Gesamtvolkswirtschaft ist. 

Ich darf nun etwas über die Lebensverhältnisse 
auf dem Lande sagen. Der prozentuale Anteil der 
Bevölkerung auf dem Lande geht ständig zurück. 
Er ist von etwa 40 % noch vor 80 Jahren heute 
auf etwa 14 % — genau sind es 13,9 % — zurück-
gegangen; absolut vermindert sich die Landbevöl-
kerung aber wenig, es sind heute noch rund 7 Mil-
lionen Menschen. 

Seit etwa sechs Jahren hat sich die Zahl der Be-
schäftigten in der Landwirtschaft um rund 700 000 
bis 800 000 verringert. Die Abwanderung ständiger 
Landarbeiterfamilien bedeutet natürlich einen 
Schwund der Landbevölkerung. 

Noch ein Wort zur Kinderzahl. Sie ist allgemein 
in ständigem Abnehmen. Doch der Prozentsatz der 
Familien mit mehr als drei Kindern beträgt bei 
der Landbevölkerung immer noch 12,9 % gegen-
über 7,8 % in der Stadt. Die auch auf dem Lande 
zurückgehende Kinderzahl ist zweifellos auf die 
späte Eheschließung zurückzuführen, die bei den 

Hoferben allmählich Sitte wird. In Hessen ist z. B. 
bei der Untersuchung in Dörfern festgestellt wor-
den, daß 70 % sämtlicher Hoferben in einem Alter 
von 30 Jahren noch nicht verheiratet waren, wäh-
rend in den anderen Berufsschichten die 30jährigen 
im Durchschnitt zu 50 % verheiratet sind. Ich darf 
hier einen kleinen Ausflug zu der viel umstritte-
nen Frage der landwirtschaftlichen Altersversor-
gung machen. Hier liegt ein wesentlicher Ansatz-
punkt zur Gesundung der bevölkerungspolitischen 
Verhältnisse auf dem Land aus einer vernünftigen 
Altersversorgung heraus. 

In den Lebensverhältnissen der landwirtschaft-
lichen Bevölkerung kommt das Sozialgefälle zwi-
schen Stadt und Land deutlich zum Ausdruck. Sie 
können sich ja denken, daß die Einnahmen in der 
einzelnen Familie wesentlich dafür sind: was kann 
sich die Familie leisten, und wie kann sie ihren 
ganzen Lebensstandard gestalten? Auf Seite 48 der 
Drucksache 3200 finden Sie die Angaben für das 
Berichtsjahr, das Wirtschaftsjahr vom 1. Juli 1955 
bis zum 30. Juni 1956. 

Im Wirtschaftsjahr 1955/56 betrug die Mehr-
erzeugung rund 1,1 Milliarden DM. Davon standen 
etwa 600 Millionen DM mehr als im Vorjahr für 
die Entlohnung der eigenen Familienkräfte, für 
private Ausgaben und zur Bestreitung der persön-
lichen Steuern zur Verfügung. Ich bitte Sie, sich 
den Betrag anzusehen, der nach der Entlohnung 
der Fremdarbeiter, nach der Zahlung der persön-
lichen Steuern für ungefähr 2,2 Millionen mitarbei-
tende Familienangehörige in den landwirtschaft-
lichen Betrieben übrigbleibt. Die Division dieser 
Zahlen ergibt, daß ein Barbetrag — daneben wird 
in der Familie ja auch Kost und Wohnung gestellt 
— von durchschnittlich 830 DM jährlich je Fami-
lienarbeitskraft übrig bleibt. Diese Zahl kennzeich-
net den Lebensstandard der bäuerlichen Bevölke-
rung, auch hinsichtlich der Bezahlung der eigenen 
Arbeitskräfte. Es ist selbstverständlich, daß diese 
Zahlen, wenn die Einnahmen der Betriebe höher 
bzw. die Ausgaben niedriger wären, absolut er-
heblich höher stehen würden. Die Differenz zwi-
schen Verkaufserlösen und Ausgaben beträgt bei 
Nichtberücksichtigung der persönlichen Steuern 
und der Lastenausgleichsabgabe, die zusammen 
381 Millionen DM ausmachen, etwa 3,4 Milliarden 
DM. Außer den persönlichen Steuern von 381 Mil-
lionen DM werden allein an Grundsteuer noch etwa 
360 Millionen DM gezahlt. Von den sonstigen 
Steuern will ich ganz absehen. 

Ich will nun kurz auf die Leistungen der Land-
wirtschaft eingehen. Ich sagte bereits, daß die Pro-
duktionsleistung in dem einen Jahre, über das ich 
berichte, um 1100 Millionen DM gestiegen ist. Diese 
Steigerung ist mit einem Mindereinsatz an Arbeits-
kräften von 4 % erreicht worden. Die Zahl der Ar-
beitskräfte — darauf habe ich auch schon hinge-
wiesen — hat seit 1950 um rund 700 000 bis 800 000 
abgenommen. Die Ausgaben für Barlöhne haben 
seitdem aber um rund 400 Millionen DM zugenom-
men. Obwohl jedes Jahr die Zahl der Lohnarbeits-
kräfte zurückgeht, haben die Lohnausgaben stetig 
zugenommen. Die letzte Lohnsteigerung vom April 
oder Mai vorigen Jahres, die 12 % betrug, ist dabei 
nicht berücksichtigt. 

Nun bitte ich daraus nicht etwa zu schließen, daß 
die Landarbeiter in den landwirtschaftlichen Be-
trieben im Gegensatz zu den familieneigenen Ar-
beitskräften einen besonders hohen Lohn bekämen. 
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Das ist bei der Rentabilität der Landwirtschaft 
natürlich gar nicht möglich. Trotzdem, wenn ich die 
Landarbeiterlöhne vor dem Krieg gleich 100 setze, 
dann stehen wir heute, nach der letzten Lohnerhö-
hung vom Mai vorigen Jahres, bei 316. Das ist eine 
schnellere Steigerung, als in anderen Wirtschafts-
bereichen. Aber sie geht von einer anderen Grund-
lage aus. Die Landarbeiterlöhne waren immer 
niedriger als die gewerblichen Löhne. Wenn also 
die Steigerungen jetzt auch sehr viel schneller er-
folgen als die Steigerung der Erzeugerpreise, so 
konnte man damit dem Landarbeiter doch immer 
noch nicht voll gerecht werden. Wie Sie wissen, 
sind die Tarife wieder gekündigt, und Sie werden 
in diesem Frühjahr erneute Verhandlungen zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erleben. 
Worauf sich die beiden Partner einigen werden, 
kann ich nicht übersehen; ich möchte es durch Er-
klärungen von meiner Seite auch in keiner Weise 
beeinflussen. 

Die Betriebsmittelausgaben haben sich um rund 
700 Millionen erhöht, wenn man die Düngemittel-
verbilligung nicht berücksichtigt. Diese 700 Mil-
lionen sind aber, wie Sie nach einem Studium der 
Drucksache 3200 feststellen werden, nicht in vollem 
Umfang zum Zuge gekommen. Etwas mehr als 
200 Millionen konnten durch den ersten Grünen 
Plan des Vorjahrs gespart werden. Dieser Plan 
wurde aber erst im letzten Quartal dieses  Wirt-
schaftsjahrs wirksam, nämlich für die Zeit vom 
1. April 1956 bis zum 30. Juni 1956. 

Um nochmals auf die Lohndifferenz zurückzu-
kommen: Wir hatten im vorigen Jahr zwischen 
Landarbeiter- und Vergleichslohn eine Differenz 
von 32 Pf, im Mai 1956 hatten wir trotz der Er-
höhung der Landarbeiterlöhne, eine Differenz von 
41 Pf. Würden wir also vom heutigen Lohn aus-
gehen, dann wäre die Differenz schon wieder we-
sentlich größer. 

Ich darf dann Ihre Aufmerksamkeit nochmals 
auf die Drucksache 3200 lenken. Dort ist auf 
Seite 90 das Fazit der Situation in der Landwirt-
schaft gezogen, allein vom materiellen Standpunkt 
aus. In der Vergleichsrechnung ist als Vergleichs-
aufwand angesetzt: Sachaufwand, Kostensteuern, 
Verzinsung des vorhandenen Betriebskapitals mit 
3 1 /3 %, Betriebsleiterzuschlag 40 Mark pro Hektar 
und ein vergleichbarer Lohn. Als vergleichbarer 
Lohn liegt in diesem Bericht ein Lohn zugrunde, 
wie er in denjenigen Bereichen gezahlt wird, die 
dem Dorf, dem Bauern nahe sind, ein Lohn, wie 
er in Betrieben gezahlt wird, in die auch die Lan-
arbeiter oder die abwandernden familieneigenen 
Arbeitskräfte streben. Es ist also hier kein Groß-
stadtlohn zugrunde gelegt, sondern ein Lohn, der 
in gewerblichen Betrieben in der Nähe der Dörfer 
gezahlt wird, aus denen diese Erhebungen stam-
men. 

Der gesamte Vergleichsaufwand ist voll gedeckt 
bei den rheinischen Zuckerrübenbaubetrieben aller 
Größenklassen, also auch in den kleinen, und bei den 
niedersächsischen Kartoffelbaubetrieben über 50 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche. 

Voriges Jahr war im ersten Grünen Bericht auch 
das niedersächsische Zuckerrübenbaugebiet dabei. 
Damit will ich darauf hinweisen — ich komme 
nachher darauf zurück —, daß wir praktisch drei 
schwere Jahre hinter uns haben, in denen dreimal 
die Erntebergung ungeheure Kosten verursacht 
hat und teilweise auch noch die Ernten niedriger 
waren. 

Zweitens. Der Vergleichsaufwand ist annähernd 
gedeckt — 80 bis 100 v. H. — in allen restlichen 
Hackfruchtbaubetrieben über 10 ha sowie in Hack-
frucht-Getreidebau-, Getreide-Futterbau und Ge-
treide-Hackfruchtbaubetrieben in Nordwestdeutsch-
land mit einem Einheitswert über 800 DM  je  ha 
und einer Betriebsgröße von mehr als 50 ha land-
wirtschaftlicher Nutzfläche sowie in den nord-
rhein-westfälischen Futterbaubetrieben über 50 ha. 

Drittens. Der Vergleichsaufwand wurde nur zum 
Teil gedeckt — 70 bis 80 v. H. — in allen Hack-
frucht-Getreidebaubetrieben unter 50 ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche mit über 800 DM Einheits-
wert je ha, in den Getreide-Hackfrucht- und Ge-
treide-Futterbaubetrieben in Nordwestdeutschland 
unter 50 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche und in 
den nordrhein-westfälischen Futterbaubetrieben 
unter 50 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. Dies 
sind die Betriebe, die praktisch nur 70 bis 80 % der 
vergleichbaren Löhne, der Verzinsung usw. erreicht 
haben. 

Auf dem gelb-rot-braunen Blatt neben Seite 91 
mit den beiden Teilen „Deckung des Vergleichs-
lohnansatzes" und „Verzinsung des Betriebskapi-
tals" sehen Sie oben einen ganz dünnen Streifen, 
der nicht einmal 5 % der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche umfaßt. Hier sind 100 % des Vergleichs-
lohnansatzes erreicht und auch eine Verzinsung, die 
über 3,3 % liegt. 

Bei der gesamten roten Fläche darunter ist zwar 
der Lohnansatz erreicht, aber die Verzinsung von 
3,3 % nur in einem einzigen Falle mit 3,2 %. Alle 
übrigen Betriebstypen — es werden etwa 70 % 
sein — haben dieses Ergebnis nicht erreicht. Das 
ist mit dürren Worten das Ergebnis des Berichts 
Drucksache 3200. 

Wenn unter diesen Umständen die Stimmung auf 
dem Lande mit und ohne Grünen Plan nicht sehr 
rosig ist, muß ich dafür um Verständnis bitten. 
Auch der Grüne Plan kann an den Verlusten, die 
die Ernten bringen, nicht Wesentliches bessern. Er 
kann auch nichts daran ändern, daß der vergleich-
bare gewerbliche Lohn vor dem Landarbeiterlohn 
und vor dem, was man den eigenen Familienkräf-
ten bieten kann, weit, weit vorwegläuft. Das ist 
eine Crux, die nicht nur die Landwirtschaft trifft, 
sondern die auch andere mittelständische Gruppen 
und alle diejenigen trifft, die nicht in der Lage 
sind, auf Grund einer besonders gestiegenen Pro-
duktivität bessere Einkommensverhältnisse für sich 
zu schaffen. 

Im vorigen Jahr waren die Kleinbetriebe die be-
sondere Sorge des Bundestages. Sämtliche Parteien 
haben sich mit diesem Thema in der Diskussion 
auseinandergesetzt. Bei allen war der gleiche Wille 
vorhanden, die Kleinbetriebe besonders zu fördern. 

Wenn Sie sich einmal dieses Elaborat von unge-
fähr 230 Druckseiten ansehen und die Einnahmen 
und die Ausgaben der verschiedenen Betriebsgrö-
ßenklassen und Betriebssysteme miteinander ver-
gleichen, werden Sie feststellen, daß in den inten-
siven Bezirken des Rheinlandes, Westfalens, Nie-
dersachsens, insbesondere aber Hessens, auch in 
Teilen von Rheinland-Pfalz Kleinbetriebe bis 10 ha 
und von 10 bis 20 ha den großen und mittleren 
bäuerlichen Betrieben in der Intensität nicht nach-
stehen. Es gibt keine Betriebsgrößenklasse, die ein 
besonderes natürliches Übergewicht hätte. Sie 
können zahlreiche solcher Übersichten einsehen; 
aus ihnen geht das klar und deutlich hervor. Sie 
können bei den Intensivbetrieben — unabhängig 
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von der Betriebsgröße —, wie ich schon sagte, die 
gleiche Leistung beobachten. Bei den Extensiv-
betrieben, besonders den süddeutschen Futterbau-
betrieben z. B., sehen Sie, daß im allgemeinen die 
Einnahmen in den Kleinbetrieben höher sind als 
in den mittleren und größeren Betrieben. Dabei 
muß man aber sagen, daß in allen Betriebsgrößen-
klassen der Futterbaubetriebe gewisse Möglichkei-
ten zur Ertragssteigerung durch höhere Intensivie-
rung bestehen. 

Die Kleinbetriebe sind aber mit den Mitteln der 
Ertragssteigerung allein kaum vorwärtszubringen, 
wenn die Betriebsfläche nicht ausreicht, den Fa-
milienmitgliedern eine lohnende Beschäftigung zu 
gewährleisten, und wenn das Kapital nicht vor-
handen ist, die notwendige Rationalisierung und 
Mechanisierung durchzusetzen. Diesen Betrieben 
muß man mit den Maßnahmen zur Verbesserung 
der Agrarstruktur helfen. Die Kleinbetriebe haben 
im vergangenen Jahr und werden auch in den 
kommenden Jahren gerade von der Agrarstruktur-
verbesserung her die beste Hilfe erhalten. 

Mit vermindertem Arbeitskräftebesatz ist vor 
allen Dingen in den Betrieben bis zu 10 Hektar 
ein ungewöhnlich hoher Ertrag je Flächeneinheit 
erwirtschaftet worden. Besonders in den Gruppen 
der Zuckerrüben-, Hackfrucht-, Getreidebau- und 
Futterbaubetriebe in Nordrhein-Westfalen und 
Hessen sind die Familienbetriebe führend. Wenn 
Sie sich, wie ich schon sagte, die Einnahmen und 
Ausgaben in Drucksache 3200 ansehen, werden Sie 
sehen, daß die Kleinbetriebe durchaus nicht zu-
rückstehen. 

Wir haben in diesem Jahre statt rund 5000 Buch-
führungsunterlagen 7200 ausgewertet, die dieser 
Übersicht Über die  Lage der Landwirtschaft zu-
grunde liegen. 

Die hohe Kaufkraft der Bevölkerung hat natür-
lich in gewissem Umfange auch der  Landwirtschaft 
gedient. Sie hat aber nicht zu einer entsprechenden 
Nachfrage nach Lebensmitteln geführt. Wir haben 
nun einmal das Gesetz, daß auf die Dauer keiner 
mehr essen kann als zum Sattwerden. Zwar sind 
die wertvolleren tierischen Produkte mehr ver-
langt worden; aber das konnte nicht den Ausgleich 
bringen. Betrachten wir, wie die Landwirtschaft 
gegenüber den gutbezahlten Arbeitnehmergruppen 
in  den Bezirken mit  hoher Produktivität steht, so 
müssen wir, das glaube ich sagen zu können, mit 
Sorge in  die Zukunft blicken. Wenn bei steigender 
Produktivität in einzelnen ,Berufszweigen das Weg-
laufen der Löhne auf die Dauer zu einer sozu-
sagen „selbstverständlichen" oder „natürlichen" 
Erscheinung wird, wird es nicht möglich sein, eine 
befriedigende soziale Gesamtsituation zu schaffen. 
Das letztere wäre aber vielleicht dadurch möglich, 
daß die Wirtschaftszweige mit der hohen Produk-
tivität diese nicht lediglich zur Steigerung von 
Löhnen, sondern einen Teil davon zur Verbilligung 
der Erzeugnisse verwenden. Dann wäre nämlich 
ein Ausgleich für alle diejenigen geschaffen, die 
keine so hohe Produktivitätsteigerung erreichen 
können. Es ist meines Erachtens unmöglich, das 
Lohnniveau nach der höchsten Produktivität im 
gesamten Bereich der Volkswirtschaft auszurich-
ten. Wenn es Gruppen möglich ist, dabei für sich 
ein höheres Einkommen zu erringen, wird die 
Disparität gegen alle übrigen nur stärker. Ein 
Ausgleich ist nur dadurch zu erreichen, daß eine 
entsprechende Produktenpreisverminderung ein-
tritt. 

Andernfalls bleibt nichts ,anderes übrig, als das

-

selbe zu tun, was wir z. B. beim Kohlenbergbau 
getan haben. Der Kohlenbergbau ist in ähnlicher 
Situation wie die Landwirtschaft. Er kann seine 
Produktivität nicht beliebig steigern. Man hat ihm 
also einfach par ordre de mufti die Möglichkeit 
gegeben, seine Löhne zu steigern, zunächst teil-
weise auf Kosten der öffentlichen Hand, durch Er-
mäßigung von Steuern usw., wie das in der Land-
wirtschaft auch der Fall ist, und nachher durch 
Preiserhöhungen. Da  man  auf die Landwirtschaft 
ebensowenig verzichten kann wie z. B. auf den 
Kohlenbergbau, wird es, wenn der andere Vor-
schlag nichtdurchgesetzt werden könnte, nur mög-
lich sein, der Landwirtschaft durch Preiserhöhun-
gen zu helfen; denn man wird auf die Dauer auch 
mit dem Grünen Plan das Vorauseilen der ver-
schiedenen Einkommensgruppen sonst nicht aus-
gleichen können. 

Nun komme ich zu der Drucksache, die  Ihnen 
die Zusammenfassung der  geplanten Maßnahmen 
der Bundesregierung übermitteln soll. Sie wissen, 
daß z. B.  die  Ermäßigung der Umsatzsteuer im 
ersten Jahr, wo sie nur für das letzte Vierteljahr 
zur Anwendung kam, 43 Millionen DM betragen 
hat. Im laufenden Betriebsjahr würde sie 205 Mil-
lionen DM betragen. Wir haben durch die Über-
gangsmaßnahmen zum ersten Grünen Plan zur 
Dieselkraftstoffverbilligung erreicht, daß die  Steu-
ern und Zölle durch Gesetz beseitigt worden sind 
bzw., soweit  sie nicht haben beseitigt werden kön-
nen, die Ausgaben dafür im normalen Etat stehen. 
Sie erscheinen also  hier in den Ausgaben, die ich 
Ihnen gleich vortragen werde, nicht mehr. Es han-
delt sich allein bei der Umsatzsteuer und beim 
Dieselkraftstoff zusammen schon um rund 330 Mil-
lionen DM, die im neuen Grünen Plan gar nicht 
erscheinen, die aber in das laufende Jahr und in 
die weiteren Jahre hineinwirken, so daß damit ein 
guter Anfang gemacht worden ist. Wenn wir von 
den Summen sprechen, die  hier im Grünen Plan 
enthalten sind, müssen wir also auch diese Ver-
billigungsmaßnahmen berücksichtigen. 

Wir haben für die Verbesserung der Agrar-
struktur im vorigen Jahre 80 Millionen DM im 
Plan gehabt. Wir haben in diesem Jahre 165 Mil-
lionen DM. Von Kennern der Materie wird mir 
vorgeworfen, daß ich mit diesen 165 Millionen DM 
den  Ansprüchen der Praxis nicht genüge. Gegen- 
über dem Vorjahre handelt  es  sich aber um mehr 
als eine Verdoppelung. Allerdings belaufen sich 
die Anforderungen auf 210 Millionen DM. Das ist 
darauf zurückzuführen, daß wir im vergangenen 
Jahre das sogenannte außerbehördliche Verfahren 
für die Verbesserung der Agrarstruktur, sowohl 
für 'die Flurbereinigung wie für die Vergrößerung 
der Kleinbetriebe wie auch für die Aussiedlung, 
eingeführt haben. Die Einführung dieses außer

-

behördlichen Verfahrens hat dazu geführt, daß im 
ersten halben Jahr bereits über 3000 Anträge ge-
stellt sind. Sie sehen also, daß dieses neue Verfah-
ren in der Landwirtschaft eine erhebliche Aktivi-
tät ausgelöst hat.  Erfreulicherweise unterstützen 
die Länder die Vorhaben durch Erlaß der Urkun-
densteuer, der Grunderwerbsteuer usw., die beim 
Kauf, Verkauf und Tausch von Land an sich ge-
zahlt werden müßten. 

Ungefähr die gleiche hohe Anforderung haben 
wir bei den ,wasserwirtschaftlichen Maßnahmen, 
den  sogenannten landeskulturellen Maßnahmen. 
Die Freunde aus Bayern, aus Niedersachsen und 
aus Schleswig-Holstein werden wissen, daß das 
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sehr wichtige Agrarstrukturverbesserungen sind. 
Wer dort z. B. im Gebiet der Nordseeküste in 
Niedersachsen wohnt und wirtschaften muß, weiß 
ein Lied davon zu singen und weiß, was es bedeu-
tet, in einem solchen Bezirk arbeiten zu müssen. 
Wenn dort die Bestellung gemacht ist, die Saat 
sprießt und das Wetter danach ist,  werden die 
Schleusen des Himmels geöffnet, und auf weiten 
Strecken von zigtausend Hektar steht das Wasser 
vielleicht wochenlang und hinterläßt einen völlig 
verunkrauteten Grund und Boden. Für die hier 
notwendigen Maßnahmen sind statt 124,5 Millio-
nen DM 190 Millionen DM eingesetzt, und zwar für 
Wasserwirtschaft, Wirtschaftswege und Wasser-
versorgung. Für die Elektrifizierung steht der 
gleiche Betrag wie im vorigen Jahr zur Verfügung. 
Zur Förderung der Seßhaftmachung von verhei-
rateten Landarbeitern stehen 10 Millionen neu im 
Plan. 

Nun ein Wort zur Altersversorgung und Alters-
sicherung. Ich habe vorhin schon gesagt, daß die 
Alterssicherung nicht bloß aus sozialen, sondern 
auch aus wirtschaftspolitischen Gründen erfolgt, 
auch wegen der nachteiligen bevölkerungspoliti-
schen Folgen, die eintreten, wenn der Wirtschafts-
führer des Hofes noch mit 60, 70 oder 80 Jahren den 
Stab  in  der Hand behält. Daraus ergibt sich das Bild 
aus Hessen, das soeben von mir gezeichnet wurde, 
wo 70 % der Hoferben mit 30 Jahren noch nicht ver-
heiratet sind und vielfach erst mit 40, 45 oder 50 
Jahren in die Leitung hineinwachsen. Weil der alte 
Herr zwei Geldentwertungen miterlebt hat, möchte 
er den Geldbeutel in der Hand behalten. Er hat aber 
nicht mehr die körperliche Kraft und vielfach auch 
nicht die notwendige Ausbildung, um den Hof so zu 
bewirtschaften, wie es der Jüngere tun könnte. Des-
halb ergibt sich hier ein wirtschaftlicher, ein bevöl-
kerungspolitischer und gleichzeitig ein sozialer 
Nachteil. Denen, die sich so lange in dieser schweren 
Arbeit gequält haben, wäre es zu gönnen, daß sie 
in ihrem Alter Ruhe haben und auch eine gewisse 
Rente, die der Betrieb aufzubringen hätte, be-
kommen. 

Ich hatte die Alterssicherung zunächst in den Grü-
nen Plan aufgenommen. Da aber bereits ein Antrag 
der CDU/CSU vorliegt, hat die Regierung davon 
abgesehen, hierfür Beträge in den Grünen Plan ein-
zusetzen. Die Regierung ist jedoch bereit, dafür zu 
sorgen, daß gleichzeitig mit der Einziehung der 
Prämie auch die Auszahlung des Altersgeldes erfol-
gen kann. 

Dann kommt die nächste Position: Verbilligung 
des Handelsdüngers. Wir hatten dafür im vorigen 
Jahr 226 Millionen DM. Denjenigen, die meinen, der 
Grüne Plan habe nichts bewirkt — man hört ja 
solche Stimmen draußen —, möchte ich ins Gedächt-
nis zurückrufen, daß die Landwirtschaft im vorigen 
Jahre nicht nur eine Entlastung durch den Wegfall 
der Umsatzsteuer und  die  Verbilligung des  Diesel-
kraftstoffes gehabt hat, die ich soeben aufführte, 
sondern darüber hinaus eine zweimalige Verbilli-
gung von Kunstdünger, nämlich zweimal 226 Mil-
lionen DM. Die zweite Verbilligung ist aber heute 
noch nicht voll ausgezahlt — sie beträgt praktisch 
bis jetzt erst 160 Millionen DM —; das war auch 
nicht möglich, weil die Frühjahrsbezüge noch gar 
nicht unterwegs sind. Wir haben, weil der Kunst-
düngerverbrauch, wie ich das vorausgesagt habe, 
entsprechend gewachsen ist, statt 226 Millionen DM 
260 Millionen DM eingesetzt. Wenn wir damit nicht 
auskommen, ist das ein Zeichen für eine weitere  

wesentliche Verbesserung auf dem Gebiete der  An-
wendung von Handelsdünger. Das  können unsere 
Böden zweifellos vertragen, und zwar nicht nur, 
wenn wir Vergleiche im eigenen Land anstellen, 
sondern auch nach den Vergleichen mit dem Aus-
land. Wir haben in den Monaten April bis Dezem-
ber 1956 — ich kann nur ,diese Monate mit den Mo-
naten April bis Dezember 1955 vergleichen — ein 
Mehr an Stickstoffverbrauch von 10,6 % gehabt. Da-
bei liegt aber die Mehranwendung in Schleswig-
Holstein bei 20,3 % und in Bayern bei 16,5 %. Die 
Mehranwendung von Phosphaten beträgt im Durch-
schnitt dieser neun Monate 18,6 %, in Schleswig-
Holstein jedoch 34 % und in Bayern 23,7 %. Die 
Mehranwendung von Kali beträgt im Durchschnitt 
9,1 %, in  Schleswig-Holstein  18,1 % und in Bayern 
14 %. Bei Kalk ist die Anwendung rückläufig, und 
zwar minus 7,8 %. 

Ich glaube, es ist eine der erfreulichsten Erschei-
nungen des Grünen Plans, daß man so genau ver-
folgen kann, wie die einzelnen Maßnahmen sich 
auswirken. Denn je klarer das ganze Bild wird, je 
transparenter die  Verhältnisse in  der  Landwirt-
schaft werden, um so klarer treten die besonders 
schwierigen Punkte hervor, die Stellen, wo etwas 
krank ist, und um so besser können die richtigen 
Maßnahmen auf Grund des Grünen Planes getrof-
fen werden. 

Erfreulicherweise hat die Thomasphosphatindu-
strie, die erst im vorigen Jahr auf unsere Anregung 
eine Verbilligung um 2 1 /2 % vorgenommen hatte, 
eine weitere Verbilligung von 1 1/2 % durchgeführt. 
Diese Verbilligung um 4 °/o, die die Thomasphos-
phatindustrie zusätzlich zu der Verbilligung um 
20 % gibt, die sich durch Anwendung unserer 
Maßnahmen ergibt, führt dazu, daß dem Bauern 
noch weitere 6 Millionen DM Verbilligung zukom-
men. Wir sind der Thomasphosphatindustrie sehr zu 
Dank dafür verpflichtet, daß sie im Gegensatz zu 
anderen Sparten der Düngerindustrie an niedrigen 
Preisen festgehalten hat. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Auch die Kaliindustrie hat nicht die Absicht, ihre 
Preise zu erhöhen. Bei der Superphosphatindustrie 
und bei der Stickstoffindustrie sieht es anders aus. 
Das ist Ihnen ja bekannt. Deshalb wird es unsere 
Richtschnur sein müssen, diejenigen, die ihre Preise 
erhöhen, nicht auch noch besonders zu bevorzugen. 

Für die Verbilligung von ausgesuchtem Kartof-
felpflanzgut und zur Rationalisierung im Obst- und 
Gartenbau hatten wir im vorigen Jahr 13 Millionen 
DM zur Verfügung, während wir in diesem Jahre 
11 Millionen DM eingesetzt haben. Die Verminde-
rung ergibt sich daraus, daß der Wechsel von Ge-
treidehochzuchtsaatgut nicht mehr bezuschußt wird. 

Bei Maschinen und technischen Anlagen, beson-
ders in Futterbaubetrieben, denken wir an gemein-
schaftlich benutzte Maschinen, aber in Futterbau-
betrieben neben dem Silobau auch an die Unter-
dachtrocknungsanlagen. Es wird den meisten von 
Ihnen bekannt sein, daß diese Anlagen sich in 
Bayern ausgezeichnet bewährt haben. Für diese Ge-
meinschaftsmaschinen und für die technischen An-
lagen in Futterbaubetrieben sind gegenüber dem 
Vorjahre 14 Millionen DM mehr vorgesehen. 

Jetzt komme ich zur Milch. Für die gesamte Milch-
wirtschaft sind statt wie im Vorjahr 42 Millionen 
DM jetzt 450 Millionen DM vorgesehen. 

(Bravo! in der Mitte.) 
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Der größte Posten davon betrifft die Verbesserung 
der Milchauszahlung, die im Schnitt etwa bei 4 Pf 
je Kilogramm mehr liegen wird. Natürlich werden 
wir, wie Sie das ja wohl auch erwartet haben, be-
stimmte Qualitätsansprüche stellen. 

Die Milch wird in unseren Molkereien nach drei 
verschiedenen Qualitätsstufen bezahlt. Derjenige, 
der die zweite Stufe nicht erreicht, also nur Quali-
tätsstufe 3 bringt, kann die erhöhte Auszahlung 
nicht bekommen. Es ist ein verhältnismäßig kleiner 
Prozentsatz, der davon betroffen ist; aber auch die-
sem kleinen Prozentsatz muß klargemacht werden, 
daß er dieselben Möglichkeiten wie die übrigen hat 
und daß er auch dieselben Opfer zur Verbesserung 
seiner Erzeugung bringen muß. 

Diejenigen, die ihre Tierbestände seuchenfrei 
haben, fallen selbstverständlich darunter, aber auch 
diejenigen, die sich dem Verfahren zur Seuchenfrei-
machung anschließen. Die Möglichkeit hierzu hat 
jeder. Es ist unmöglich, daß der eine sagt: Ich werde 
mich nicht bemühen, meine Tierbestände seuchen-
frei zu machen. Wer so handelt, kann die Verbesse-
rung der Milchauszahlung nicht bekommen. Ich 
glaube, das ließe sich in gar keiner Weise rechtfer-
tigen. Wenn von der öffentlichen Hand Anregungen 
und Anreize zur Erzeugung gegeben werden, sollen 
dies auch gleichzeitig Anreize zur Verbesserung 
sein. 

Weiter sind, wie bisher, Beträge für die Seuchen-
bekämpfung, die Anschaffung von Kühl- und Melk-
einrichtungen, die Miichleistungsprüfungen, die 
Rationalisierung der Molkereiwirtschaft und die 
Schulmilchspeisungen eingesetzt. Dabei darf ich 
darauf hinweisen, daß die Schulmilchspeisung viel-
leicht auch bei vielen meiner Kolleginnen und Kol-
legen mehr Aufmerksamkeit verdient, als sie im 
vergangenen Jahre gefunden hat.  Wenn jeder in 
seinem Bereich darauf hinwirkte, in jeder Ge-
meinde den Willen zur Schulmilchspeisung zu 
wecken, hätten wir wahrscheinlich bessere Verhält-
nisse draußen, als es jetzt der Fall ist. Wir müssen 
uns immer von anderen Ländern vorführen lassen, 
wie es dort gemacht wird. Leider Gottes ist es in 
Deutschland immer besonders schwer, etwas Ähn-
liches durchzuführen. 

Ich darf besonders darauf hinweisen, daß gerade 
die Milchleistungsprüfungen — die wir voriges 
Jahr mit 4 Millionen DM dotiert hatten — zu einer 
erheblichen Verbesserung der Milchqualität ge-
führt haben. Ein großer Teil der mittleren und klei-
neren Betriebe hat an diesen Milchleistungsprüfun-
gen teilgenommen. Gerade das Ergebnis des Jahres 
1954 war für mich ein Anreiz, jene Summe zu for-
dern. Damals lieferten die Kühe, die unter Milch-
leistungskontrolle stehen, einen durchschnittlichen 
Mehrertrag an Milch von 1340 1 im Jahr. Insgesamt 
standen wir damals noch unter 3000 1 Jahres-
leistung. Heute haben wir den Sprung auf 3000 1 
— pro Kuh im Durchschnitt der ganzen Bundes-
republik — hinter uns gebracht. 

Wenn ich vorhin von den Leistungen der Land-
wirtschaft sprach, dann darf ich dieses Über-
schreiten der Dreitausendergrenze als eine der 
Hauptleistungen herausstellen, dies besonders des-
halb, weil in Süddeutschland ein Teil des Höhen-
viehs, das unter 3000 1 liefert, mehr Fett in der 
Milch hat als die Kühe in den norddeutschen Be-
zirken. Es muß jedoch betont werden, daß die 
Milchleistung je Kuh auch in Süddeutschland er-
heblich gestiegen ist. Gerade die Kontrollvereine,  

die freiwillige Einrichtungen sind — deren Kosten 
aber so hoch sind, daß wir etwas zur Verbilligung 
tun mußten —, haben zu dieser Steigerung der 
Leistung mit beigetragen. Wir haben gegenüber 
der Friedensleistung eine Erhöhung der Milch-
leistung um 520 kg pro Kuh jährlich. Das ent-
spricht einer Steigerung der Produktion von 23 % 
gegenüber der Vorkriegszeit. Die Steigerung der 
Fleischleistung beträgt bei Rindvieh pro Tier 11 % 
und bei Schweinen 18 %. Diese Verbesserungen 
gehen von Jahr zu Jahr weiter, und ich darf sagen, 
daß die deutsche Landwirtschaft auf diesem Ge-
biet ausgezeichnet mitzieht. 

Ich hätte beinahe vergessen, von einer wichtigen 
Entwicklung Mitteilung zu machen. Ich darf Ihnen 
eine besonders erfreuliche Nachricht übermitteln, 
die aus der milchwirtschaftlichen Forschung 
stammt. Ein Wissenschaftler hat bei einer Unter-
suchung darüber, wie schwer die Fremdstoffe in 
der Milch sind — ein sehr einfacher Gedanke, der 
nachgeprüft werden mußte — festgestellt, daß alle 
Fremdstoffe in der Milch spezifisch schwerer sind 
als die Milch. Daraus ergibt sich, daß ich alle diese 
Schwerstoffe mit einer Zentrifuge herausschleu-
dern kann, bis zu einem Rest, der nicht größer ist 
als der, der bei guter Pasteurisierung erreicht 
wird. Es kann also eine Milch gewonnen werden, 
die als Rohmilch ohne Pasteurisierung an den Ab-
nehmer gelangen kann und die mindestens auf 
denselben Grad von Keimfreiheit gebracht ist, wie 
ihn die pasteurisierte Milch hat. Die ersten An-
lagen dieser Art laufen, sie schaffen in der Stunde 
bis zu 4000 1. Es sind sehr diffizile Anlagen, die 
uns aber nicht vor neuen großen und teuren In-
vestitionen bange zu machen brauchen. Denn die 
Leistung ist gut, und wir werden die Anlagen ja 
nicht mit einem Male einführen, sondern langsam, 
so wie es die Industrie und die Investitionskraft 
der Landwirtschaft zulassen. Jedenfalls bedeutet 
es für den Verbraucher eine ungeheure Verbesse-
rung, eine völlig saubere, keimfreie Milch zu haben, 
die als Rohmilch, ohne daß irgendwelche Wirk-
stoffe darin vernichtet sind, an den Verbraucher 
gelangt. Daß ich dem betreffenden Wissenschaft-
ler die Anerkennung der Bundesregierung ausge-
sprochen habe, dürfte Ihnen verständlich sein. 

Eine Bemerkung über die Förderung von Quali-
tät und Absatz anderer landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse, also von Obst, Gemüse, Kartoffeln, die 
Verbesserung der Sortierung, der Leistungsfähig-
keit von Süßmostbetrieben, die Anlage von Kar-
toffellagerhallen in Verbrauchergebieten, Trock-
nungs- und Lagereinrichtungen für Gemüse und 
Obst, Absatz- und Verwertungseinrichtungen für 
Schlachtgeflügel usw. Dafür hatten wir im vorigen 
Jahre 17 Millionen DM, jetzt 30 Millionen DM. 

Zur Frage der Konsolidierung kurzfristiger Ver-
bindlichkeiten und zu den sonstigen finanzpoliti-
schen Maßnahmen! Wir haben aus dem Vorjahre 
noch einen Restbetrag von 25 Millionen DM zur 
Verfügung. Für die Konsolidierung und für die 
Zinsverbilligung von Krediten für Neu- und Um-
bauten werden zusätzlich 10 Millionen DM ein-
gesetzt, und wir haben deshalb in dieser Position 
35 Millionen DM verfügbar. 

Dann haben wir bei der Position „Förderung von 
Forschung, Ausbildung, Beratung und Aufklärung" 
5 Millionen DM mehr als im vorigen Jahr; insge-
samt 15 Millionen DM. 

Alles zusammengenommen, kommen wir im 
Grünen Plan 1957 auf eine Gesamtsumme von 
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1212 Millionen DM. Das Mehr über die 615,5 Mil-
lionen hinaus, die Herr Kollege Schäffer schon im 
Haushalt hatte, beträgt 596,5 Millionen DM, Die 
Gesamtsumme ist also: 1212 Millionen DM. Dazu 
können Sie die schon angesprochenen Verbilligun-
gen rechnen, die aus dem Grünen Plan 1956 wei-
terwirken. 

Beim Grünen Plan 1956, der damals 896 Millio-
nen DM ausmachte, haben wir bis zum 30. Novem-
ber 1956 130 Millionen DM von den Ländern dazu-
bekommen. Ich nehme an, daß bis zum Ablauf des 
alten Grünen Plans am 31. März dieses Jahres noch 
etwa 20 Millionen DM hinzukommen. Für das Jahr 
1957 wird mit einem höheren Betrage zu rechnen 
sein. Ich rechne mit rund 180 Millionen DM von 
seiten der Länder. Wenn Sie diese 180 Millionen 
DM sowie die aus dem Grünen Plan 1956 fortwir-
kenden 300 Millionen DM dazurechnen, kommen 
Sie auf weit über 1,5 Milliarden DM. 

Aus den für 1957 vorgesehenen Maßnahmen und 
den gegenüber dem Vorjahr erhöhten Mitteln wol-
len Sie ersehen, wie sehr es der Bundesregierung 
darum geht, der Landwirtschaft aus den enormen 
Schwierigkeiten zu helfen, mit denen sie zu kämpfen 
hat. Von diesen Schwierigkeiten habe ich erwähnt: 
die schwierigen Ernteverhältnisse in drei aufein-
ander folgenden Jahren, das Fortlaufen der ver-
gleichbaren Löhne, die Schwierigkeit, Kapital auf 
dem Kapitalmarkt zu bekommen, und bei den 
mittleren und größeren Betrieben neben dem Feh-
len von Kapital auch noch der Mangel an Arbeits-
kräften. Wenn man diese Schwierigkeiten in Be-
tracht zieht, wird man von jedem volles Verständ-
nis für die Stimmung in der Landwirtschaft er-
warten können. Jeder dürfte Verständnis auch da-
für haben, daß die Witterungsschäden, z. B. in den 
Zuckerrübenanbaugebieten im Süden Niedersach-
sens, aber auch in anderen Teilen der Bundesrepu-
blik, caer im Weinbau, von den Ländern und vom 
Bund in gleicher Weise entsprechend abzudecken 
sind. Die Feststellungen über die Höhe der Schä-
den im Weinbau durch die Länder sind noch nicht 
beendet. Also kann ich vom Bund aus nach dieser 
Richtung noch nichts vorsehen. Ich habe aber Vor-
sorge getroffen, daß der Bund sich an der Abdek-
kung dieser Schäden sowohl im Weinbau als auch 
bei anderen Intensivkulturen beteiligen kann. 

Wenn man die Stimmung in der Landwirtschaft 
beobachtet, kann man manchmal vermuten, das, 
was im Grünen Bericht steht, könne diese Stim-
mung nicht maßgeblich beeinflussen. Ich bitte Sie, 
dabei zu beachten, daß ein sehr großer Teil der 
Landwirtschaft sich in erheblichem Ausmaß an der 
Intensivierung seiner Wirtschaft beteiligt und 
durch neue Investitionen die Möglichkeiten wahr-
genommen hat, die der Grüne Plan bietet. Wenn 
ich in den Versammlungen manchmal nur Klagen 
höre, dann tröste ich mich mit dem Gedanken an 
die große Masse derjenigen, die mir durch die Tat 
beweisen, daß sie mitarbeiten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich sehe keinen Anlaß, irgendwie abzugehen von 
der Art, wie die öffentliche Hand die landwirt-
schaftliche Arbeit unterstützt und der Landwirt-
schaft die Möglichkeit zur Selbsthilfe eröffnet. 

In diesem Sinne betrachten Sie bitte auch die 
Feststellungen in der Drucksache 3200 in bezug auf 
Kosten, Einnahmen, Erträge usw. Sie werden dar-
aus die Gewißheit schöpfen, daß die im Grünen 

Plan vorgesehenen Maßnahmen dazu dienen, die 
Landwirtschaft vorwärtszuentwickeln und ihre Er-
tragsfähigkeit zu steigern, so daß sie auch im Ge-
meinsamen Markt in Europa keinen Schaden er-
leidet. Sie werden mit mir darin einig sein, daß 
das ein Beginnen ist, das auf jeden Fall förde-
rungswürdig und fortsetzungswürdig ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Hohe Haus hat 
die Erklärung der Bundesregierung entgegenge-
nommen. Die Aussprache findet in einer späteren 
Sitzung statt. Der Punkt ist damit für heute ab-
geschlossen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über die Ausübung der Kranken- und 
Kinderkrankenpflege (Krankenpflegegesetz) 
(Drucksache 3107). 

Auf Begründung und Aussprache wird verzich-
tet. Ich schlage Ihnen Überweisung an den Aus-
schuß für Fragen des Gesundheitswesens vor. — 
Widerspruch erfolgt nicht; es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarz-
arbeit (Drucksache 1111); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ar-
beit (27. Ausschuß) (Drucksache 3100, Um-
druck 945). 
(Erste Beratung: 78. Sitzung.) 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Becker (Pir-
masens); es liegt ein schriftlicher Bericht*) vor. 

Wir treten in die Beratung in zweiter Lesung 
ein. Ich rufe auf die §§ 1, — 2, — 3. — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wer den aufgerufenen Be-
stimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das erste war die Mehrheit; die aufge-
rufenen Bestimmungen sind angenommen. 

Ich rufe den Änderungsantrag Umdruck 945**) 
auf Einfügung eines § 3 a auf. Wird zur Begrün-
dung das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Wer dem Antrag des Abgeordneten Sabel auf 
Umdruck 945 auf Einfügung eines § 3 a — „Dieses 
Gesetz gilt nicht im Saarland" — zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Das erste war die 
Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe § 4, die Einleitung und die Überschrift 
auf. — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um ein Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das erste 
war die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die allgemeine Aussprache. 

Wer dem Gesetzentwurf als Ganzem in der 
Schlußabstimmung zuzustimmen wünscht, den bitte 

*) Siehe Anlage 15. 
**) Siehe Anlage 16. 
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ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Ohne Gegenstimmen. Enthaltungen? — 
Ohne Enthaltungen einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über den Beitritt der Bundesrepublik 
Deutschland zum Abkommen über die Vor-
rechte und Befreiungen der Sonderorganisa-
tionen der Vereinten Nationen vom 21. No-
vember 1947 und über die Gewährung von 
Vorrechten und Befreiungen an andere zwi-
schenstaatliche Organisationen (Drucksache 
2397); 

Mündlicher Bericht des Ausschusses für aus-
wärtige Angelegenheiten (4. Ausschuß) 
(Drucksache 3152, Umdruck 951). 
(Erste Beratung: 154. Sitzung.) 

Als Berichterstatter hat das Wort der Abgeord-
nete Dr. Prinz zu Löwenstein. 

(Zurufe.) 

— Das Hohe Haus verzichtet auf den Bericht. 

Wir kommen zur Einzelberatung. Ich rufe Arti-
kel 1 und Artikel 2 auf. — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das erste war die Mehrheit; angenom-
men. 

Ich rufe den Antrag Umdruck 951*) auf Ein-
fügung eines Artikels 2 a auf. — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Das erste war die Mehrheit. 

Ich rufe Artikel 3, die Einleitung und die Über-
schrift auf. — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
erste war die Mehrheit. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die allgemeine Aussprache. 

Wer dem Gesetzentwurf als Ganzem zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Ohne Gegenstimmen. 
Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 12 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über Sicherheitskinefilme 
(Sicherheitsfilmgesetz) (Drucksache 2631); 

Mündlicher Bericht des Ausschusses für An-
gelegenheiten der inneren Verwaltung (8. 
Ausschuß) (Drucksache 3093). 
(Erste Beratung: 162. Sitzung.) 

Das Wort als Berichterstatter hat der Abgeordnete 
Huth. 

(Abg. Huth: Ich verzichte!) 

— Verzichtet auch das Hohe Haus? — Es verzichtet. 

*) Siehe Anlage 17. 

 
Ich rufe in zweiter Beratung auf § 1, — § 2. 

Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe § 3 auf. 
Das Wort hat der Abgeordnete Schmitt (Vocken-

hausen). 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich spreche nur, damit 
eine solche Sache nicht ganz untergeht. 

Wir sind uns, Herr Kollege Huth, im Ausschuß 
darüber einig gewesen: wir haben hier den typi-
schen Fall, wie im Laufe der Gesetzesberatung ein 
neuer Instanzenzug geschaffen wird. Der Bundesrat 
hat kritisiert, daß die Bundesanstalt für Material-
prüfung weder nach Art. 87 Abs. 1 des Grundge-
setzes errichtet noch nach Art. 130 des Grundgeset-
zes auf den Bund übergeführt worden sei. Die Bun-
desregierung ist der Sache ,aus dem Wege gegangen. 
In Zukunft sollen die Dinge zwar in Bonn entschie-
den, aber in Braunschweig vorgeprüft werden; es 
wird dann ein reger Schriftwechsel hin und her ge-
führt werden. 

Wir haben im Ausschuß ein derartiges Verfahren 
beanstandet, und ich möchte im Namen aller Aus-
schußmitglieder noch einmal dringend bitten, d ie 

 Bundesregierung möge dafür sorgen, daß die Ver-
waltungsvereinfachung nicht durch ein solches Vor-
gehen zur Farce wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird weiter das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wer § 3 zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Das ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Einleitung 
und Überschrift auf. Wird das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Wer den aufgerufenen Be-
stimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; es ist 
so beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die allgemeine Aussprache. Wer dem Ge-
setzentwurf als Ganzem zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die Ge-
genprobe. — Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? 
— Keine Enthaltungen; einstimmig angenommen. 

Wir kommen nunmehr zu Punkt 15 der Tages-
ordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über den Beitritt der Bundesrepublik 
Deutschland zum Allgemeinen Abkommen 
vom 2. September 1949 über die Vorrechte 
und Befreiungen des Europarates (Druck-
sache 2398); 

Mündlicher Bericht des Ausschusses für aus-
wärtige Angelegenheiten (4. Ausschuß) 
(Drucksache 3153, Umdruck 952). 
(Erste Sitzung: 154. Sitzung.) 

Das Wort als Berichterstatterin hat die Abgeord-
nete Gräfin Finckenstein. 
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Gräfin Finckenstein (CDU/CSU), Berichterstatte-
rin: Herr Präsident! Meine Herren und Damen! Bei 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes über den Beitritt der Bundesrepublik 
Deutschland zum Allgemeinen Abkommen vom 
2. September 1949 über die Vorrechte und Befreiun-
gen des Europarates handelt es sich darum, einen 
Vorbehalt zurückzuziehen, der hinsichtlich der Frei-
stellung von den Beschränkungen der Devisen-
bewirtschaftung festgelegt worden war. 

Der Auswärtige Ausschuß hat einstimmig be-
schlossen, dem Hohen Hause die Annahme des Ge-
setzentwurfs nach der Vorlage Drucksache 2398 
vorzuschlagen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke der Frau 
Berichterstatterin. 

Ich rufe in zweiter Beratung Art. 1 und Art. 2 
auf. — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer den 
aufgerufenen Bestimmungen zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um  das Handzeichen. — Das ist die 
Mehrheit: es ist so beschlossen. 

Ich rufe den Antrag Umdruck 952*) auf Einfü-
gung eines Art. 2a auf. — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; 
es ist so beschlossen. 

Ich rufe Art. 3, Einleitung und Überschrift auf. 
— Das Wort wird nicht gewünscht. Wer den aufge-
rufenen Bestimmungen zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die Mehr-
heit: es ist so beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die allgemeine Aussprache. Wer dem Ge-
setzentwurf in der Schlußabstimmung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Keine Gegenstimmen. Ent-
haltungen? — Keine Enthaltungen. Einstimmig an-
genommen. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über den Beitritt der Bundes-
republik Deutschland zu dem Abkommen 
vom 22. November 1950 über die Einfuhr von 
Gegenständen erzieherischen, wissenschaft-
lichen oder kulturellen Charakters (Druck-
sache 2769); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Kulturpolitik (11. Ausschuß) (Drucksache 
3136). 
(Erste Beratung: 169. Sitzung.) 

Es liegt ein Schriftlicher Bericht**) des Abgeordne-
ten Gontrum vor. 

Wir kommen zur Einzelberatung der zweiten 
Lesung. Ich rufe auf Art. 1, — 2, — 3, — Einleitung 
und Überschrift. — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer den aufgerufenen Bestimmungen zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Das ist die Mehrheit; es ist so be-
schlossen. 

*) Siehe Anlage 18. 
**) Siehe Anlage 19. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die Aussprache. Wer dem Gesetzentwurf 
in der Schlußabstimmung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Keine Gegenstimmen. Enthaltun-
gen ? — Ohne Enthaltungen. Einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Ta-
baksteuergesetzes (Drucksachen 2895, 2910 
[neu)); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Fi-
nanz- und Steuerfragen (19. Ausschuß) 
(Drucksachen 3176, zu 3176). 

(Erste Beratung: 177. Sitzung.) 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Peters. Er hat 
einen Schriftlichen Bericht**) gegeben. 

Wir kommen zur Einzelberatung. Ich rufe auf 
Art. 1 mit sämtlichen Ziffern, — Art. 2, — 3, — 4, 
— 5, — Einleitung und Überschrift. — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wer den aufgerufenen Be-
stimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das erste war die Mehrheit; es ist so be-
schlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die allgemeine Aussprache. Wer dem Ge-
setzentwurf in der Schlußabstimmung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Gegen die Stimme des 
Abgeordneten Bausch — wieviel Enthaltungen? — 
ohne Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über  das  Abkommen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und Kanada 
vom 4. Juni 1956 zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung bei den Steuern vom Ein-
kommen (Drucksache 2946); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Fi-
nanz- und Steuerfragen (19. Ausschuß) 
(Drucksachen 3150, zu 3150). 

(Erste Beratung: 183. Sitzung.) 

Der Berichterstatter, Abgeordneter Corterier, hat 
einen Schriftlichen Bericht***) gegeben. 

Wir kommen zur Einzelberatung. Ich rufe auf 
Art. 1, — 2. — 2 a, — 3, — Einleitung und Über-
schrift. — Das  Wort  wird  nicht gewünscht. Wer den 
aufgerufenen Bestimmungen zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die 
Mehrheit; es  ist so beschlossen. 

**) Siehe Anlage 20. 
***) Siehe Anlage 21. 
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Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Ich schließe die  allge-
meine Aussprache. Wer dem Gesetzentwurf in der 
Schlußabstimmung zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? — 
Keine Enthaltungen. Einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung des von der Fraktion der 
FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Beförderungsteuergesetzes 
und ,des von den Abgeordneten Müller-Her-
mann, Raestrup und Genossen eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Beförderungsteuergesetzes (Drucksachen 
2566, 2593); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Fi-
nanz- und Steuerfragen (19. Ausschuß) 
(Drucksachen 3024, zu 3024). 
(Erste Beratung: 160. Sitzung.) 

Der Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Gülich, 
hat einen Schriftlichen Bericht*) gegeben. 

Wir kommen zur Einzelberatung. Ich rufe den 
Art. 1 mit dem Änderungsantrag Umdruck 956**) 
auf. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Wer dem Änderungsantrag der Fraktion der 
FDP Umdruck 956 zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Ge-
genprobe. — Enthaltungen? — Mit großer Mehr-
belt  abgelehnt. 

Wer dem Art. 1 in der Ausschußfassung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte um das Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das erste 
war die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Art. 2, — Einleitung und Überschrift. 
— Das Wort wird nicht gewünscht. Wer den auf-
gerufenen Bestimmungen zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Keine Gegenstimmen. Enthal-
tungen? — Keine Enthaltungen. Es ist so be-
schlossen. 

Hier ist nur eine zweite Beratung vorgesehen. 

(Abg. Rasner: Weshalb?) 

— Keine dritte Beratung! 

(Abg. Rasner: Warum denn? — Abg. Dr. 
Gülich: Seit wann, Herr Präsident?) 

— Es steht so auf der Tagesordnung. 

(Zuruf von der Mitte:  Der  Minister meldet 
sich!) 

Der Herr Bundesminister für Verkehr! 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
muß gestehen, daß ich von dem Fortgang dieser 
Sache sehr merkwürdig berührt bin. Nach dem 
Mündlichen Bericht des Ausschusses heißt es doch: 
Der Bundestag wolle beschließen, 1. den Antrag 
der Fraktion der FDP auf Gesetzesänderung abzu-
lehnen, 2. den von den Abgeordneten Müller-Her-
mann und Genossen eingebrachten Entwurf eines 

*) Siehe Anlage 22. 
**) Siehe Anlage 23. 

Gesetzes abzulehnen und 3. eine Entschließung zu 
fassen. Es ist aber vorhin in zweiter Lesung über 
den Gesetzesantrag abgestimmt worden, und ich 
muß sagen, das steht gar nicht im Zusammenhang 
mit dem Antrag des Ausschusses, der überhaupt 
nicht behandelt worden ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Bundesminister! 
Es ist hier Übung, daß, wenn ein Ausschußbericht 
die Ablehnung eines Gesetzes vorsieht, nicht über 
den Ausschußbericht, sondern immer über den Ge-
setzentwurf abgestimmt wird. Wenn die Mehrheit 
dem Ausschußbericht entsprechen will, muß sie den 
Gesetzentwurf ablehnen. Das ist immer so üblich. 
Vielleicht war der Mehrheit nicht gegenwärtig, 
worum die Abstimmung ging, weil nur ein Schrift-
licher Bericht vorliegt. 

(Zuruf von der Mitte: So war es!) 

— Ist das die einmütige Überzeugung? 

(Zustimmung. — Zuruf von der Mitte: Das 
kann man ja nicht anders machen!) 

Wir könnten jetzt eine dritte Beratung machen und 
in der dritten Beratung ablehnen. Sind Sie damit 
einverstanden, daß wir sofort in die dritte Be-
ratung eintreten? 

(Zustimmung.) 

— Es erfolgt kein Widerspruch. Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Zur allgemeinen Aussprache wird das Wort 
nicht gewünscht. Wir kommen zur Schlußabstim-
mung. Ich bitte Sie, zu bedenken: der Ausschuß 
hat Ihnen die Ablehnung vorgeschlagen. Wenn Sie 
gemäß dem Ausschußbericht stimmen wollen, bitte 
ich Sie also, abzulehnen. 

Wer dem Gesetzentwurf als Ganzem zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Das 
ist niemand. 

Wer den Gesetzentwurf ablehnen will, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Danke. Wer sich enthalten 
will? — Einstimmig abgelehnt. Das ist der umge-
kehrte einstimmige Beschluß! 

Wir kommen nunmehr zu dem Gesetzentwurf 
der Abgeordneten Müller-Hermann, Raestrup und 
Genossen, Drucksache 2593. Ich rufe zur zweiten 
Beratung auf Art. 1, — Art. 2, — Einleitung und 
Überschrift. Auch hier ist der Ausschuß für Ab-
lehnung. Wer den aufgerufenen Bestimmungen zu-
zustimmen wünscht — ich wiederhole: der Aus-
schuß ist für Ablehnung —, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Wer die aufgerufenen Bestimmun-
gen abzulehnen wünscht, den bitte ich jetzt um das 
Handzeichen. — Enthaltungen? — Die Bestimmun-
gen sind abgelehnt. Der Herr Abgeordnete Müller- 
Hermann hat sich enthalten. — Das war die zweite 
Beratung. 

Der dritte Punkt des Antrags des Ausschusses 
geht dahin, folgende Entschließung zu fassen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, 
bis zum 31. Dezember 1957 einen Bericht über 
die Auswirkungen des Verkehrsfinanzgesetzes 
1955, insbesondere auf den Werkfernverkehr, 
vorzulegen. 

Das Wort hierzu wird nicht gewünscht. Wer der 
Entschließung zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? Einstimmig beschlossen. 
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Ich komme nunmehr zu Punkt 20 der Tages-

ordnung: 

Zweite und dritte Beratung des vom Bun-
desrat eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung des Güterkraftverkehrs-
gesetzes (GüKG) (Drucksachen 2626, 1336); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Verkehrswesen (30. Ausschuß) (Drucksache 
3057, Umdrucke 948, 949, 950, 953, 955, 958). 
(Erste Beratung: 164. Sitzung.) 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Spörl. Er 
wünscht den Schriftlichen Bericht zu ergänzen. Ab-
geordneter Spörl hat das Wort. 

Spörl (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Der Schriftliche 
Bericht Drucksache 3057*) liegt Ihnen vor. Ich darf 
zu der schwierigen und umstrittenen Materie der 
Erweiterung der Nahzone für den gewerblichen 
Güterverkehr einige Ausführungen machen. 

Das Änderungsgesetz, das Ihnen zur Beschluß-
fassung vorliegt, nimmt nur einige Punkte einer 
umfassenden Novelle zum Güterkraftverkehrs-
gesetz vorweg. Im Vordergrund steht die Nah-
zonenregelung für das Zonenrandgebiet und das 
Saarrandgebiet. Das Güterkraftverkehrsgesetz vom 
17. Oktober 1952 legt in § 2 Abs. 4 fest: 

Für grenznahe Gebiete kann der Bundesmini-
ster für Verkehr durch Rechtsverordnung Aus-
nahmen von Absatz 2 zulassen. 

Absatz 2 bestimmt: 
Die Nahzone ist das Gebiet innerhalb eines 
Umkreises von fünfzig Kilometern, gerechnet 
in der Luftlinie vom Mittelpunkt des eigenen 
Standorts des Kraftfahrzeugs (Ortsmittelpunkt) 
aus. 

Wie vom Bundesministerium für Verkehr in den 
Ausschußberatungen mitgeteilt wurde, wäre zu 
dieser Rechtsverordnung die Zustimmung des Bun-
desrates erforderlich gewesen. Dies soll angeblich 
Schwierigkeiten gemacht haben. 

Die Initiatoren des Antrags Drucksache 1336 er-
strebten angenommene Standorte für die Nahzone 
des gesamten Kraftverkehrs in allen grenznahen 
und Küstengebieten, also überall entlang den Gren-
zen des Bundesgebiets. 

Lassen Sie mich kurz die Gründe zusammen-
fassen, die dazu geführt haben, daß die Mehrheit 
des Ausschusses für Verkehrswesen es nicht für 
richtig hielt, die Ausnahmevorschrift für das Zonen-
randgebiet und das Saarrandgebiet auch für die 
übrigen Grenzen und Küsten des Gebiets der Bun-
desrepublik auszudehnen. Eine solche Erweiterung 
der Nahzone würde besonders wegen der schmalen 
und langgestreckten Form unseres Bundesgebiets, 
das durchschnittlich nur 250 km breit ist, zu erheb-
lichen Rückwirkungen auf die Grundlagen der 
Ordnung im Straßenverkehr führen. Würde man 
an allen Grenzen und Küsten die Nahzone so er-
weitern, wie der Entwurf dies für das Zonenrand-
gebiet vorsieht, so bliebe in der Mitte des Bundes-
gebiets nur ein schmaler Streifen übrig, der nicht 
von der Grenze her im Nahverkehr zu erreichen 
ist. Die Erweiterung der Nahzone würde niemals 
auf Kosten der Allgemeinheit, sondern stets auf 
Kosten des Nachbargebiets erfolgen, in das hinein 
die Nahzone erweitert würde. Eine derartige Nah- 

*) Siehe Anlage 24.  

zonenerweiterung würde das Verhältnis zwischen 
dem Güterverkehr auf der Straße und demjenigen 
der Schiene zuungunsten der Schiene, der Bahn 
verschieben, weil sie zur Abwanderung von Gütern 
von der Bahn auf die Straße führen müßte, was 
auch nicht der verkehrspolitischen Konzeption der 
Mehrheit des Verkehrsausschusses entspräche. 

Der Einwand, daß jedes Kraftfahrzeug auch in-
nerhalb der Nahzone sich nur in einem Durch-
messer eines Luftlinienkreises von 90 km bewegen 
müßte und niemals nach Norden oder Süden aus-
brechen kann, entkräftet die von mir vorgetrage-
nen Argumente in keiner Weise. 

Wenn an der Reichsgrenze von 1919 oder gar an 
der Küste ein Unternehmen des Straßengüterver-
kehrs seinen Betrieb eröffnete, so wußte dieses 
Unternehmen von vornherein, daß Grenze und 
Küste sein Betätigungsfeld einseitig in einer Rich-
tung abdrängen. Der Umstand, daß auch an diesen 
Grenzen 1919 Gebietsverluste eingetreten sind, 
kann nicht entscheidend ins Gewicht fallen, weil 
sich der motorisierte Straßenverkehr erst nach 
1919 entwickelt hat. 

Demgegenüber ist die unnatürliche Zonen- und 
Saargrenze erst 1945 gezogen worden und hat enge 
wirtschaftliche und verkehrsmäßige Beziehungen 
zerrissen. Das ist zu einer Zeit geschehen, als be-
reits ein entwickelter Straßengüterverkehr vor-
handen war, der nun nachträglich gezwungen 
wurde. für das verlorene Betätigungsfeld jenseits 
der Grenze einen Ausgleich in Richtung auf das 
Bundesgebiet zu suchen. An diesen Grenzen hat 
jeder Nahgüterverkehr so gut wie aufgehört. 

Zur sowjetischen Besatzungszone gibt es über-
haupt nur vier Übergangsstellen. Im Grenzgebiet 
zur Tschechoslowakei, das bekanntlich auch zum 
Zonenrandgebiet gehört, liegen die Verhältnisse 
noch schlechter. 

An  all  en übrigen Grenzen besteht dagegen ein 
reger kleiner Grenzverkehr, der völlig frei ist. 

Darüber hinaus haben die Unternehmer des ge-
werblichen Güternahverkehrs der anderen Grenz-
gebiete auf Grund der mit unseren nördlichen, 
südlichen und westlichen Nachbarn bestehenden 
Verwaltungsabkommen die Möglichkeit, sich im 
grenzüberschreitenden Verkehr zu betätigen. Diese 
Möglichkeiten sind den Verkehrsunternehmen im 
Zonenrandgebiet abgeschnitten, so  daß hier vor-
dringlich Abhilfe geschaffen werden muß. 

Ich möchte mich auf diese kurzen einführenden 
Darlegungen beschränken und bitte Sie namens 
des Ausschusses für Verkehrswesen, dem von ihm 
erarbeiteten Gesetzestext zuzustimmen und den 
Antrag des Ausschusses anzunehmen. 

Den Artikel 3 bitte ich in Artikel 4 umzubenen-
nen. Als Artikel 3 bitte ich in die Vorlage ein-
zufügen: 

Dieses Gesetz gilt nicht im Saarland. 
(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. — Der zuletzt genannte Antrag 
müßte hier noch schriftlich abgegeben werden. 

Das Wort zur Geschäftsordnung hat der Abge-
ordnete Müller-Hermann. 

Müller-Hermann (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Zu dem Bericht des 
Verkehrsausschusses — Drucksache 3057 — sind 
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inzwischen, wenn ich richtig unterrichtet bin, fünf 
Änderungsanträge gestellt worden: Umdrucke 949, 
950, 953, 955 und 958. Da es sich hier um eine recht 
komplizierte Materie handelt, beantrage ich im 
Namen der CDU/CSU-Fraktion, der FDP-Fraktion, 
der FVP-Fraktion und der DP-Fraktion eine Rück-
überweisung der Bundestagsdrucksache 3057 und 
der dazu eingebrachten Änderungsanträge an den 
Verkehrsausschuß mit der Auflage, daß dieser mit 
möglichster Beschleunigung — möglichst innerhalb 
von drei Wochen — dem Bundestag einen abschlie-
ßenden Bericht vorlegt, auf Grund dessen dann 
hier eine endgültige Entscheidung getroffen wer-
den kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort zur Ge-
schäftsordnung hat der Abgeordnete Dr. Bleiß. 

Dr. Bleiß (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Wir widersprechen dem 
Antrag auf Rücküberweisung an den Ausschuß. 
Zur Begründung darf ich kurz folgendes ausfüh-
ren. 

Der Verkehrsausschuß hat sich mit der Rechts-
materie der Drucksache 3057 in vielen Sitzungen 
sehr ausführlich beschäftigt. In der Prinzipien-
frage, nämlich in der Frage, ob die Erweiterung 
der Nahverkehrszone des Güterkraftverkehrs auch 
auf die Grenz- und Küstengebiete ausgedehnt wer-
den soll, hat sich der Ausschuß eindeutig dahin 
entschieden, daß eine so weitgehende Ausdehnung 
der erweiterten Nahverkehrszone abzulehnen sei, 
weil diese Ausdehnung zu einer erheblichen Stö-
rung der bestehenden Verkehrsordnung führen 
würde. Er hat diese Ausdehnung abgelehnt, weil 
dadurch eine erhebliche Verlagerung des Verkehrs

-volumens von der Schiene auf die Straße eintreten 
würde, und er hat sie in seiner überwiegenden 
Mehrheit abgelehnt, weil eine solche Ausdehnung 
der Nahverkehrszone auch die Ordnung innerhalb 
der gewerblichen Güterkraftverkehrswirtschaft 
erheblich gefährden würde. An dieser Prinzipien-
frage hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert. 
Es ist für uns also kein ersichtlicher Grund vor-
handen, warum die ganze Materie im Ausschuß 
noch einmal behandelt werden sollte. 

Noch ein zweites Argument. Der Gesetzentwurf 
bezweckt eine wirtschaftliche Hilfsmaßnahme für 
die Zonenrandgebiete und für den Saargrenzgürtel. 
Er soll besonders den Nahverkehrsunternehmun-
gen am Eisernen Vorhang gewisse Erleichterungen 
bringen. Diese Erleichterungen müssen schnell kom-
men, weil sich die Verkehrsbetriebe gerade in den 
Zonenrandgebieten in einer sehr schwierigen 
Situation befinden. Ich bin der Meinung, daß eine 
weitere Verzögerung eine Vielzahl von mittelstän-
dischen Betrieben der Zonenrandgebiete in ihrer 
Existenz gefährden würde. Diese absolute Dring-
lichkeit sollte uns doch alle veranlassen, von einer 
Rücküberweisung an den Ausschuß abzusehen. Eine 
solche nochmalige Beratung, Herr Kollege Müller-
Hermann, würde nicht drei Wochen, sondern wahr-
scheinlich zwei bis drei Monate in Anspruch neh-
men. 

(Abg. Müller-Hermann: Warum denn?) 

Mit Rücksicht auf die Verkehrsverhältnisse in den 
Zonenrandgebieten ist eine solche Verzögerung 
nicht mehr tragbar. 

Das sind die Gründe, die uns bewegen, einer 
Rücküberweisung zu widersprechen und den An-
trag abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das  Wort zur Ge-
schäftsordnung hat der Abgeordnete Stegner. 

Stegner (GB/BHE): Namens der Fraktion des 
GB/BHE möchte ich gleichfalls erklären, daß wir 
uns einer Rücküberweisung an den Verkehrsaus-
schuß widersetzen. Meine Damen und Herren, 
sehen Sie sich bitte einmal die Drucksache, die den 
Bundesratsentwurf zum Gegenstand hat, daraufhin 
an, wie lange es gedauert hat, bis dieser Entwurf 
endlich zur Verhandlung gekommen ist. Nicht um-
sonst ist gerade der niedersächsische Minister für 
Wirtschaft und Verkehr, um ja mit den Schwierig-
keiten im Zonenrandgebiet schneller und besser 
fertig zu werden, einer der Initiatoren des Gesetz-
entwurfs gewesen. Es ist nach Lage der Dinge 
unter keinen Umständen zu verantworten, daß eine 
klare Entscheidung über dieses Gesetz hinausgezö-
gert wird. 

Als einziger Einwand könnte nur noch die 
Grenze längs des tschechischen Staatsgebiets heran-
gezogen werden. Über diese Frage könnte man sich 
aber hier im Plenum sehr schnell einig werden. 
Alle anderen Anträge sind, glaube ich, so speziell, 
daß sie auch vom Verkehrsausschuß voraussicht-
lich nicht berücksichtigt werden können. Aus die-
sen Gründen möchte ich bitten, den Gesetzentwurf 
jetzt hier zu behandeln und nicht an den Ausschuß 
zurückzuverweisen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich schließe die Geschäftsordnungsdebatte. 

Ich lasse .abstimmen. Wer dem Antrag des Abge-
ordneten Müller-Hermann auf Rücküberweisung an 
den Verkehrsausschuß zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das erste war die 
Mehrheit; der Antrag auf Rücküberweisung ist an-
genommen. 

Ich rufe auf Punkt 21 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Verkehrswesen (30. Ausschuß) 
über den Antrag der Abgeordneten Müller-
Hermann, Raestrup und Genossen betreffend 
Eindämmung des unechten Werkverkehrs 
(Drucksachen 3163, 2573). 

Es liegt ein Schriftlicher Bericht*) vor. 

Ich eröffne die Aussprache. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich schließe die 
Aussprache. 

Ich lasse abstimmen. Wer dem Antrag des Aus-
schusses  für Verkehrswesen auf Drucksache 3163 
bzw. dem Antrag Drucksache 2573 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Keine Gegenstimme. 
Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 22 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Verkehrswesen (30. Ausschuß) 
über den Antrag der Abgeordneten Dr. Bleiß 
und Genossen betreffend Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (StVZO) (Drucksachen 
3121, 2420). 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Rümmele. 
Er hat einen Schriftlichen Bericht**) erstattet. Ich 
danke hierfür. 

*) Siehe Anlage 25. 
**) Siehe Anlage 26. 
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Wir treten in die Aussprache ein. Wird das Wort 

gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich schließe 
die Aussprache. 

Wer dem Antrag des Verkehrsausschusses auf 
Drucksache 3121 Ziffern 1 und 2 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Keine Gegenstimme. 
Enthaltungen? — Keine Enthaltungen. Einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 23 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zum Abkommen vom 21. Mai 
1954 über die Arbeitsbedingungen der Rhein-
schiffer (Drucksache 2875); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ar-
beit (27. Ausschuß) (Drucksache 3128). 
(Erste Beratung: 177. Sitzung.) 

Der Berichterstatter, Herr Abgeordneter Fran-
zen, hat einen Schriftlichen Bericht***) vorgelegt. 

Ich rufe in Einzelberatung der  zweiten Lesung 
auf die Artikel 1, — 2, — 3, — Einleitung und Über-
schrift. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

Wer den aufgerufenen Bestimmungen zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. —
Das ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich komme zur 

dritten Beratung 

und eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die allgemeine Aussprache. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Keine Gegen-
stimmen. Enthaltungen? — Keine Enthaltungen. 
Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 24 der Tagesordnung: 

Beratung der Entschließungen der 45. Jah-
reskonferenz der Interparlamentarischen 
Union (Drucksache 3112). 

Auf Begründung und Aussprache wird verzichtet. 
Ich schlage Überweisung an den Ausschuß für Aus-
wärtige Angelegenheiten vor. — Widerspruch er-
folgt nicht; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 25 der Tagesordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für Verteidigung (6. Ausschuß) über 
den Antrag ,der Fraktion der SPD betr. Lage 
von Militärflugplätzen und anderen militäri-
schen Einrichtungen (Drucksachen 3130, 2767). 

Das Wort als Berichterstatter hat der Abgeordnete 
Schneider (Bremerhaven). 

(Zurufe: Verzichtet!) 

— Das Hohe Haus verzichtet auf Berichterstattung. 

Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Mommer. 

Dr. Mommer (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich bin nicht Mitglied des Vertei-
digungsausschusses und möchte deswegen die Ge- 

***) Siehe Anlage 27.  

legenheit wahrnehmen, hier einige wenige Bemer-
kungen zu dem Antrag zu machen. Der Antrag des 
Ausschusses ist ein Verfahrensantrag, der die Bun-
desregierung bittet, die Richtlinien bekanntzugeben, 
von denen sie sich bei der  Anlage von Militärflug-
plätzen und anderen lärmentwickelnden und ge-
fährlichen Einrichtungen leiten läßt. Es wird wei-
ter beantragt, daß die Gesamtplanung über die Er-
richtung von solchen Flugplätzen etc. dem Aus-
schuß bekanntgegeben werden möge. 

Ich bin sehr erfreut darüber, daß in dem Antrag 
mittelbar auch schon eine Stellungnahme zur Sache 
enthalten ist; denn der Satz unter Ziffer 1 besagt 
eben, daß die betreffenden Militärflugplätze und 
anderen militärischen Einrichtungen wegen der 
Lärmeinwirkung oder der besonderen Gefahr im 
Kriegsfall nicht in lichtbesiedelten Gebieten erstellt 
werden sollten. 

Ich erlebe in meinem Wahlkreis ein Beispiel da-
für, daß solche Sachen vom Bundesverteidigungs-
ministerium ein wenig zu bürokratisch und ein 
wenig gedankenlos behandelt werden. Dort befin-
det sich in Großsachsenheim, mitten  in  einem dicht

-

besiedelten Gebiet zwischen den Städten Pforzheim, 
Heilbronn und Ludwigsburg, ein Gelände, das dem 
Bund gehört und das schon einmal als Flugplatz ge-
nutzt worden ist. Damals aber gab es noch keine 
lärmentwickelnden Düsenjäger, und damals gab es 
auch noch keine Atom- und Wasserstoffbomben. 
Damals konnte es sinnvoll sein, an dieser Stelle 
einen Jagdflugplatz zu errichten. Heute unter den 
gewandelten Verhältnissen ist das ganz sicher nicht 
nur nicht sinnvoll, sondern es ist gefährlich und 
nicht zu verantworten. Deshalb hat sich auch der 
Bevölkerung in diesem Kreis eine große Erregung 
bemächtigt, 'als das Projekt bekannt wurde. Die 
örtlichen Behörden, die Landesregierung und alle 
Parteien sind sich darüber einig, daß es nicht zur 
Durchführung des Projekts kommen darf. 

Ich freue mich deshalb, daß sich der Verteidi-
gungsausschuß in dem Nebensatz zu dem Grund

-

gedanken des sozialdemokratischen Antrags be-
kannt hat und  wir hoffen dürfen, daß die Bundes-
regierung auch vom Bundestag den Auftrag erhält, 
in der Anlage solcher militärischer Objekte mehr 
Weisheit walten zu lassen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Schneider (Bremerhaven). 

Schneider (Bremerhaven) (DP): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich werde mich kurz 
fassen. Ich bedauere an sich, daß der Kollege Mom-
mer überhaupt ,das Wort dazu genommen hat, da 
wir doch vereinbart hatten, die Angelegenheit hier 
im Augenblick nicht weiter zu beraten. Ich glaube, 
daß das Haus sich in seiner Gesamtheit darüber 
einig ist und daß die Sorge auf 'allen Seiten dieses 
Hauses die gleiche ist, daß nämlich angesichts der 

großen Beunruhigung und starken Belastung spe-
ziell durch Lärm und andere Geräusche auf der 
einen Seite und des starken Ruhebedürfnisses in 
dem heutigen hektischen Getriebe auf der anderen 
Seite auf militärischem Gebiet alles getan werden 
muß, um eine weitere Belastung der Bevölkerung 
zu vermeiden. 

Trotzdem wird es natürlich nicht ganz ohne 
Belastungen abgehen können. Die militärischen 
Erfordernisse müssen zwar grundsätzlich im Vor-
dergrund stehen, man wird aber in jedem Fall be-
müht sein, einen brauchbaren Kompromiß zwischen 
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den militärischen Erfordernissen und den Belan-
gen der Bevölkerung zu finden. Dabei ist es selbst-
verständlich, daß speziell auf dicht bevölkerte 
Wohn- und Siedlungsgebiete eine besondere Rück-
sicht genommen werden muß. Andererseits darf 
nicht verkannt werden, daß wir uns in der Bundes-
republik Deutschland insofern in einer besonders 
schwierigen Lage befinden, als die Raumnot in 
unserem Land ganz erheblich ist. Ich brauche dazu 
keine weiteren Ausführungen zu machen. Gerade 
diese Raumnot zwingt das Verteidigungsministe-
rium und die anderen dafür zuständigen Stellen, 
so weit wie möglich auf ehemalige militärische 
Anlagen zurückzugreifen. Ich glaube, in manchen 
Fällen ist es den betreffenden Gemeinden oder 
Ländern sogar nicht einmal unerwünscht. 

Was speziell die Fliegerhorste betrifft, so müssen 
wir uns auch an  die Gesamtplanungen halten, die 
im Rahmen der NATO bestehen, und können nicht 
ohne weiteres nach eigenem Ermessen die Flieger-
horste aussuchen. Daß gerade auf dem Sektor 
Fliegerhorste in Zukunft eine besondere Belastung 
der  in der Nähe wohnenden Bevölkerung zu er-
warten ist, ist eine im Augenblick nicht zu leug-
nende Tatsache, und wir alle können nur hoffen 
und wünschen, Herr Kollege Mommer, daß die 
Forschung und die Wissenschaft entsprechende 
Mittel finden, um bei weiterem Anstieg des Lärms 
durch die modernen Motoren beispielsweise ent-
sprechende Vorkehrungen treffen zu können. 

(Abg. Dr. Mommer: Und die Politik 
Mittel, um sie überflüssig zu machen!) 

— Das wäre das allerbeste. Ich glaube, Herr Kol-
lege Mommer, daß das ganze Haus sich darin 
einig ist und daß es hier keinen Unterschied in  den 
Fraktionen gibt, daß es am besten ist, diese Dinge 
überflüssig zu machen. Aber wir wollen hier keine 
außenpolitische Debatte und auch keine wehr-
politische Aussprache eröffnen. Das würde, glaube 
ich, in diesem Rahmen zu ,weit führen. 

Daß der Bund sich darüber hinaus bei der 
Schaffund von militärischen Anlagen allgemeiner 
Art mit den Ländern abstimmen muß, liegt in  der 
Tatsache begründet, daß wir nun einmal die Län-
der haben und daß die Länder in vielen Fällen 
das Hoheitsrecht über die betreffenden Gelände, 
Anlagen usw. besitzen. Ich brauche in diesem Zu-
sammenhang wohl nicht besonders darauf hinzu-
weisen, daß besonders gefährliche Anlagen, wie 
Munitionslager, Treibstofflager usw., unter keinen 
Umständen in die Nähe dicht besiedelter Gebiete 
gelegt werden. Im großen und ganzen kann man 
jedenfalls sagen, daß unter Berücksichtigung von 
militärischen Belangen auf der einen Seite und von 
Belangen der ruhebedürftigen Bevölkerung auf 
der anderen Seite von seiten der Regierung darauf 
geachtet werden wird, daß speziell die  Landbe-
schaffung möglichst in einer Art und Weise erfolgt, 
die Kompromisse erlaubt. Dabei will der Bund 
seinerseits — das hat die Regierung versichert — 
großzügig sein und gegebenenfalls auch mit den 
Ländern entsprechende Tauschgeschäfte machen. 

Abschließend darf ich sagen, daß — obwohl 
grundsätzlich festgestellt wurde, daß man weitest-
gehend Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nehmen 

will — doch hier keine ins Detail gehenden ge-
nauen Richtlinien bekanntgegeben werden können, 
weil die militärischen Erfordernisse hier und dort 
wechseln und weil auch der Zustand oder die ganze 
geographische Lage der ehemaligen Anlagen es 
oftmals erforderlich machen, daß man auf andere 

Plätze ausweicht. Ich glaube aber versichern zu 
können, daß die Fraktionen der Regierungspar-
teien — und damit kann ich es vielleicht gleichzei-
tig für die Regierung ausdrücken — auf jeden Fall 

(Lachen und Zurufe bei der SPD) 

— na ja, warum nicht, Herr Kollege Ritzel? — 
auf die Belange der Zivilbevölkerung Bedacht neh-
men werden, die vom rein menschlichen Stand-
punkt aus selbstverständilch und vom militärischen 
Standpunkt aus vertretbar sind. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort wird weiter 
nicht gewünscht. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Aus-
schußantrag auf Drucksache 3130 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Ohne Gegenstimmen. 
Enthaltungen? — Keine Enthaltungen; einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Haus-
haltsausschusses (18. Ausschuß) über den 
Antrag des Bundesministers der Finanzen 
betreffend Nachträgliche Genehmigung der 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben für 
das Rechnungsjahr 1953 (Drucksachen 3149, 
1828). 

Das Wort als Berichterstatter hat der Abgeord-
nete Ohlig. — Verzichtet das Hohe Haus auf den 
Bericht? — Das ist der Fall. Ich eröffne die Aus-
sprache. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Ich schließe die Aussprache. 

Wer dem Antrag des Haushaltsausschusses auf 
Drucksache 3149 zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Ge-
genprobe. — Eine Gegenstimme des Abgeordneten 
Ritzel. Enthaltungen? — Keine Enthaltungen. Ge-
gen eine Stimme angenommen. 

Ich rufe Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Haus-
haltsausschuses (18. Ausschuß) über den An-
trag der Abgeordneten Dr. Conring, Dr. Vogel, 
Giencke, Glüsing und Genossen betreffend 
Bundesmittel für den Insel- und Küsten-
schutz sowie für wasserwirtschaftliche Maß-
nahmen im Küstengebiet im Haushaltsjahr 
1957 (Drucksachen 3148, 2995). 

Als Berichterstatter hat der Abgeordnete Hei-
land das Wort. — Das Hohe Haus verzichtet auf 
den Bericht? — Das ist der Fall. 

Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort wird 
nicht gewünscht. Ich schließe die Aussprache. Wer 
dem Antrag des Haushaltsausschusses auf Druck-
sache 3148 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Keine Gegenstimme. Enthaltungen? — Keine 
Enthaltungen. Einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 28 der Tagesordnung auf: 

a) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Höcherl, Wacher (Hof), Frau Geisendörfer, 
Unertl, Frau Dr. h. c. Weber (Aachen), Hüb-
ner, Schneider (Bremerhaven) und Genossen 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über den Laden-
schluß (Drucksache 3137); 
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b) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Böhm (Frankfurt), Dr. Dresbach, Kühl-
thau und Genossen eingebrachten Entwurfs 
eines Zweiten Gesetzes über den Ladenschluß 
(Drucksache 3213). 

Auf Begründung und Aussprache wird verzich-
tet. Ich schlage Ihnen vor, beide Entwürfe an den 
Ausschuß für Arbeit als federführenden Ausschuß 
und an den Ausschuß für Wirtschaftspolitik als 
mitberatenden Ausschuß zu überweisen. 

(Zustimmung.) 

Hierzu hat der Abgeordnete Rasner das Wort. 

Rasner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich bitte, diese Vorlagen auch an 
den Ausschuß für Mittelstandsfragen als mitbera-
tenden Ausschuß zu überweisen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Weiterhin wird bean-
tragt, beide Entwürfe außer an den Ausschuß für 
Wirtschaftspolitik auch an den Ausschuß für Mit-
telstandsfragen als mitberatenden Ausschuß zu 
überweisen. - Widerspruch erfolgt nicht; es ist so 
beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte noch einen 
Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin auf 
eine Unstimmigkeit hingewiesen worden, die hin-
sichtlich des vom Deutschen Bundestag in seiner 
187. Sitzung am 21. Januar 1957 verabschiede-
ten Angestelltenversicherungsneuregelungsgesetzes 
nach der Beschlußfassung durch Bundestag und 
Bundesrat im Zuge der Vorbereitung der Verkün-
dung festgestellt worden ist. In der Anlage 4 zu 
Art. 2 § 32 des Gesetzes muß es in der Spalte „Ge-
burtsjahr 1895 - Rentenbeginn 1931" anstatt 
„10,9" richtig heißen „10,0". Die Unstimmigkeit ist 
heute im Redaktionskomitee im Beisein von Ver-
tretern des Bundesarbeitsministeriums und auch 
des Bundesrats geprüft und einhellig als einfacher 
Druckfehler bestätigt worden. Es wird gebeten, 
heute dazu Stellung zu nehmen, damit morgen der 
Bundesrat dieselbe Stellung einnehmen kann. Ich 
nehme an, daß das Haus mit der Richtigstellung 
einverstanden ist. - Widerspruch erfolgt nicht; es 
ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich berufe die nächste, 
die 194. Sitzung des Deutschen Bundestages auf 
morgen, Freitag, den 22. Februar, 9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 16 Uhr 51 Minuten.) 

Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

a) Beurlaubungen 
Frau Ackermann 16. 3. 
Bals 4. 3. 
Dr. Bucerius 22. 2. 
Cillien 2. 3. 
Dr. Dehler 28. 2. 
Demmelmeier 22. 2. 
Eberhard 28. 2. 
Engell 21. 2 
Erler 22. 2. 
Etzenbach 21. 2. 
Gerns 22. 2. 
Gockeln 2. 3. 
Frau Heise 21. 2. 
Hepp 2. 3. 
Höfler 2. 3. 
Hoogen 22. 2. 
Kalbitzer 22. 2. 
Frau Kalinke 22. 2. 
Dr. Köhler 2. 3. 
Frau Korspeter 2. 3. 
Frau Dr. Dr. h. c. Lüders 22. 2. 
Marx 21. 2. 
Meyer-Ronnenberg 23. 2. 
Neumayer 16. 3. 
Odenthal 25. 2. 
Dr. Oesterle 21. 2. 
Dr. Dr. h. c. Pünder 21. 2. 
Frau Renger 21. 2. 
Dr. Rinke 1. 3. 
Ruland 21. 2. 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Schloß 21. 2. 
Dr. Schmid (Frankfurt) 2. 3. 
Frau Schroeder (Berlin) 31. 5. 
Seiboth 22. 2. 
Dr. Strosche 22. 2. 
Stümer 23. 2. 
Wacher (Hof) 21. 2. 
Dr. Weber (Koblenz) 23. 2. 
Wehking 22. 2. 
Dr. Welskop 21. 2. 

b) Urlaubsanträge 

bis einschließlich 

Albers 3. 3. 
Dr. Bartram 27 2. 
Dr. Becker (Hersfeld) 16 3. 
Behrisch 2. 3. 
Brese 9. 3. 
Dr. Czaja 6. 3. 
Frau Finselberger 1. 3. 
Hilbert 24. 2. 
Dr. Höck 28. 2. 
Jacobi 6. 3. 
Kiesinger 9. 3. 
Lücke 6. 3. 
Morgenthaler 30. 4. 

Ollenhauer 27. 2. 
Rademacher 1. 3. 
Schmücker 16. 3. 
Schneider (Hamburg) 2. 3. 
Stücklen 6. 3. 
Wehr 6. 3. 
Wolf 	(Stuttgart) 4. 3. 
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Anlage 2 	 Umdruck 935 
(zweiter Teil) 

(Vgl. S. 10974 C, 10977 C, 10980 C) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs einer Wehrdiszipli-
narordnung (WDO) (Drucksachen 3126, 2181). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

15. In § 42 Abs. 4 sind die Worte „bei Soldaten, die 
nicht Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit 
sind," zu streichen. 

16. § 43 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 

(1) Disziplinarstrafen in disziplinargericht-
lichen Verfahren sind 

1. Arrest, 
2. Gehaltskürzung, 
3. Versagung des Aufsteigens im Gehalt, 
4. Einstufung in eine niedrigere Dienstalters-

stufe, 
5. Dienstgradherabsetzung, 
6. Entfernung aus dem Dienstverhältnis, 
7. Kürzung des Ruhegehalts, 

8. Aberkennung des Ruhegehalts. 

17. Es wird folgender § 43 a eingefügt: 

§ 43 a 

Arrest 

(1) Der Arrest besteht in einfacher Frei-
heitsentziehung. Er kann für die ganze Dauer 
oder einen Teil durch hartes Lager verschärft 
werden (verschärfter Arrest). 

(2) Der Arrest dauert mindestens drei Tage 
und höchstens drei Wochen. 

18. § 86 erhält folgende Fassung: 

§ 86 

Öffentlichkeit der Hauptverhandlung 

Die Hauptverhandlung ist öffentlich. Die 
Öffentlichkeit kann nach Maßgabe der §§ 172 
bis 174 des Gerichtsverfassungsgesetzes aus-
geschlossen werden. Ist der Beschuldigte Her-
anwachsender im Sinne des § 1 Abs. 2 des 
Jugendgerichtsgesetzes, so kann die Öffent-
lichkeit ausgeschlossen werden, wenn dies im 
Interesse der Erziehung des Beschuldigten ge-
boten ist. 

Bonn, den 5. Februar 1957 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 3 	 Umdruck 936 
(Vgl. S. 10976 B, 10977 A) 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs einer Wehr-
disziplinarordnung (WDO) (Drucksachen 3126, 2181). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 52 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister der Justiz" 
gestrichen. 

Bonn, den 5. Februar 1957 

Dr. Krone und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 937 (neu) ( 
(zweiter Teil) 

(Vgl. S. 10974 C, 10975 D) 

Änderungsantrag des Abgeordneten Lotze zur 
zweiten Beratung des Entwurfs einer Wehrdiszi-
plinarordnung (WDO) (Drucksachen 3126, 2181). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

2. a) § 43 Abs. 1 Nr. 4 wird gestrichen. 
b) § 47 wird gestrichen. 
c) In § 48 Abs. 2 wird Satz 2 gestrichen. 

3. In § 49 Abs. 1 werden die Worte „ , die Dienst-
gradherabsetzung" gestrichen. 

Bonn, den 5. Februar 1957 
Lotze 

Anlage 5 	 Umdruck 947 
(Vgl. S. 10981 B, D) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Jaeger, 
Berendsen, Dr. Götz und Genossen zur dritten Be-
ratung des Entwurfs einer Wehrdisziplinarordnung 
(WDO) (Drucksachen 3126, 2181). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. § 15 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Der Arrest besteht in einfacher Freiheits-
entziehung. Bei der Strafverhängung kann ange-
ordnet werden, daß der Bestrafte am Dienst teil-
nimmt. 

2. § 38 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Die Arreststrafe wird in einem Arrestraum 
verbüßt, der unter Verschluß zu halten ist. Täg-
lich ist eine Stunde im Freien zu verbringen. 
Selbstbeschäftigung kann gestattet werden. 
Nimmt der Bestrafte am Dienst teil, so be-
schränkt sich die Einschließung auf die Freizeit. 

Bonn, den 7. Februar 1957 

Dr. Jaeger 
Berendsen 
Dr. Götz 
Dr. Bürkel 
Engelbrecht-Greve 
Haasler 
Heye 
Huth 
Kortmann 
Leonhard 
Dr. Löhr 
Dr. Moerchel 
Dr. Seffrin 
Siebel 
Wacker (Buchen) 

Anlage 6 	 Drucksache 3034 
(Vgl. S. 10982 B, 10983 B) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (26. Ausschuß) über den Entwurf eines 
Gesetzes über das Abkommen vom 3. Juni 1955 zu 
dem am 6. Mai 1882 im Haag unterzeichneten 
Internationalen Vertrag betreffend die polizeiliche 
Regelung der Fischerei in der Nordsee (Druck-
sache 2667). 



2. Deutscher Bundestag — 193. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 21. Februar 1957 	1 102 

Berichterstatter: Abgeordneter Struve 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll das 
Abkommen vom 3. Juni 1955 ratifiziert werden. 
Das Abkommen wurde abgeschlossen, um der Bun-
desregierung die Möglichkeit zu geben, die Ausfüh-
rung des Internationalen Vertrages betreffend die 
polizeiliche Regelung der Fischerei in der Nordsee 
vom 6. Mai 1882 (Reichsgesetzbl. 1884 S. 25/48) den 
dem Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten unterstehenden Fischereischutz

-

booten nunmehr auch offiziell zu übertragen. 
Neben ihren Hauptaufgaben — ärztliche und tech-
nische Hilfeleistung sowie Wetterberatung für die 
Seefischerei, Beobachtung der  Fanggebiete, Über-
wachung der Bestimmungen der Nordsee-Über-
fischungskonvention von 1946, der deutschen See-
kabel usw. — hat den Fischereischutzbooten mit 
Zustimmung der Signatarmächte auch bisher schon 
die Ausführung des Internationalen Vertrages vom 
6. Mai 1882 obgelegen. Die Kapitäne und Besatzun-
gen ,der Fischereischutzboote stehen in ständiger 
enger Verbindung mit der Seefischerei und ver-
fügen über langjährige Erfahrungen. 

Die Mehrheit des Ausschusses für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten hat deshalb der Vor-
lage der Bundesregierung zugestimmt und emp-
fiehlt dem Plenum die Annahme des Gesetzent-
wurfs zur Inkraftsetzung des Abkommens vom 
3. Juni 1955. 

Eine Minderheit des Ausschusses beantragte, daß 
die Übertragung der  Aufgaben aus dem Internatio-
nalen Vertrag von 1882 auf die Fischereischutz

-

boote auch noch im Ratifikationsgesetz selbst fest-
gelegt wird, wie schon der Bundesrat vorgeschlagen 
hatte. Da das Abkommen vom 3. Juni 1955 aber 
zu dem Zweck abgeschlossen wurde, die sich auf 
den Internationalen Vertrag von 1882 beziehende 
Tätigkeit der Fischereischutzboote zu sanktionie-
ren, war die Mehrheit des Ausschusses der Auf-
fassung, daß dies nicht erforderlich sei. 

Bonn, den 14. Dezember 1956 
Struve 

Berichterstatter 

Anlage 7 	 Umdruck 927 
(Vgl. S. 10982 B, 10984 C) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über das Abkommen vom 3. Juni 1955 zu dem am 
6. Mai 1882 im Haag unterzeichneten Internatio-
nalen Vertrag betreffend die polizeiliche Regelung 
der Fischerei in der Nordsee (Drucksachen 2667, 
3034). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

Artikel 1 
Dem im Haag am 3. Juni 1955 unterzeich-

neten Abkommen zu dem am 6. Mai 1882 im 
Haag unterzeichneten Internationalen Vertrag 
betreffend die polizeiliche Regelung der 
Fischerei in der Nordsee wird mit der Maß-
gabe zugestimmt, daß die in Artikel 1 des 
Abkommens bezeichnete Tätigkeit von Staats-
schiffen der zivilen Verwaltung ausgeübt wird. 
Das Abkommen wird nachstehend veröffent-
licht. 

Bonn, den 30. Januar 1957 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 8 	 Drucksache 3098 
(Vgl. S. 10998 B) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Geld und Kredit (22. Aus-
schuß) über den Entwurf eines Dritten Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes über die Deutsche Ge-
nossenschaftskasse (Drucksache 2889). 

Berichterstatter: Abgeordneter Dewald 

Der Ausschuß für Geld und Kredit hat in seiner 
Sitzung am 10. Januar 1957 den ihm am 6. Dezember 
1956 überwiesenen Entwurf eines Dritten Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes über die Deutsche Ge-
nossenschaftskasse — Drucksache 2889 — beraten. 
Ihm lag bei der Beratung das Ergebnis der Bera-
tung des mitbeteiligten Ausschusses für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten vor, der dem Gesetz 
unverändert nach dem Regierungsentwurf zuge-
stimmt hat. 

Der Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes über die Deutsche Genossen-
schaftskasse selbst sieht eine Änderung des Ge-
setzes in zwei wesentlichen Punkten vor: 

1. die Verleihung eines eigenen Emissionsrechts an 
die Deutsche Genossenschaftskasse und 

2. die Ermöglichung des Direktgeschäftes für die 
Deutsche Genossenschaftskasse. 

Die Verleihung des Emissionsrechts wird als ein 
geeignetes Mittel zur notwendigen Verbesserung 
der Versorgung des Mittelstandes mit Investitions-
krediten angesehen, da durch die Verleihung die 
Deutsche Genossenschaftskasse — das Spitzen-
institut der Genossenschaften — einen unmittel-
baren Zugang zum Kapitalmarkt zwecks Beschaf-
fung mittelfristiger Kapitalmittel durch die Aus-
gabe von mittelfristigen Schuldverschreibungen 
mit einer Laufzeit von höchstens 10 Jahren für 
Zwecke des landwirtschaftlichen und gewerblichen 
Mittelstandes, soweit er genossenschaftlich organi-
siert ist, erhält. 

Zugleich soll der Deutschen Genossenschaftskasse 
die Möglichkeit gegeben werden, den Erlös der von 
ihr zu begebenden Schuldverschreibungen im Be-
darfsfall auch unmittelbar an Mitglieder von Kre-
ditgenossenschaften auszuleihen, wenn und soweit 
die betreffenden Kreditgenossenschaften und ihre 
zuständige genossenschaftliche Zentralkasse dies 
wünschen. 

Die übrigen Bestimmungen des Entwurfs be-
zwecken in erster Linie die Sicherstellung der In-
haber der von der Deutschen Genossenschaftskasse 
zu begebenden Schuldverschreibungen. 

Der Ausschuß für Geld und Kredit hat in seiner 
Beratung der Verleihung des Emissionsrechts zu-
gestimmt (§ 3 Nr. 4 des Gesetzentwurfs in Ar-
tikel I Nr. 1); nicht dagegen hat er die Ermög-
lichung des Direktgeschäftes gebilligt (§ 3 Nr. 1 
Buchstabe d in Artikel I Nr. 1). Er hat hierzu die 
Auffassung vertreten, daß für das vorgesehene Ge-
schäft des mittleren und kleineren Kredits das 
Direktgeschäft nicht notwendig und im Hinblick 
auf die im Direktgeschäft ausfallende Haftung der 
Kreditgenossenschaften bzw. der Zentralkassen 
auch bedenklich ist. Für etwa die Möglichkeiten 
der einzelnen Kreditgenossenschaften überstei-
gende Fälle hat er auf Konsortialgeschäfte und die 
Refinanzierung hingewiesen. 
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(Dewald) 
Die Sicherheitsvorschriften in dem in das Gesetz 

neu einzufügenden § 3 a Abs. 1 und 2 (Artikel I 
Nr. 2) schienen dem Ausschuß für Geld und Kredit 
nicht präzise genug und damit nicht unbedenklich. 
Er hat die aus der nachstehenden Zusammenstel-
lung ersichtliche Fassung der Absätze 1 und 2 in 
§ 3 a für besser gehalten und eine entsprechende 
Änderung beschlossen. Im übrigen hat er dem Ge-
setzentwurf in der Fassung der Regierungsvorlage 
zugestimmt. 

In der Frage der Zustimmungsbedürftigkeit hat 
der Ausschuß — wie die Bundesregierung — die 
Auffassung vertreten, daß das Gesetz nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Antrag des Aus-
schusses für Geld und Kredit zuzustimmen. 

Bonn, den 14. Januar 1957 

Dewald 
Berichterstatter 

Anlage 9 	 Drucksache 3104 
(Vgl. S. 10998 D) 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Kulturpolitik (11. Ausschuß) 
über den Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung 
einer Stiftung „Preußischer Kulturbesitz" und zur 
Übertragung von Vermögenswerten des ehemali-
gen Landes Preußen auf die Stiftung (Drucksache 
1670). 

Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Dr. Maxsein 

I. 

Der vorliegende Gesetzentwurf befaßt sich mit 
der Regelung der rechtlichen und organisatorischen 
Verhältnisse des Kulturbesitzes des ehemaligen 
Landes Preußen. 

Der erste Referentenentwurf wurde bereits im 
Jahre 1950 von dem federführenden Bundes-
ministerium der Finanzen fertiggestellt und sah die 
Überführung des Eigentums am preußischen Kul-
turbesitz auf den Bund vor. Dieser Grundgedanke 
des Entwurfs wurde von dem Unterausschuß 
„Kunst" des Ausschusses für Kulturpolitik am 
13. April 1951 abgelehnt, da nach seiner Auffassung 
die Probleme des preußischen Kulturbesitzes durch 
seine Einbringung in eine Stiftung gelöst werden 
müßten, an der Bund und Länder zu gleichen Tei-
len zu beteiligen seien. 

Da auch die Ständige Konferenz der Kultus-
minister der Länder seinerzeit eine solche Lösung 
befürwortete, wurde im Bundesministerium der 
Finanzen ein entsprechender neuer Entwurf aus-
gearbeitet. Die Verhandlungen mit den Ländern 
über diesen Entwurf zogen sich jedoch bis in den 
Herbst des Jahres 1952 hin, so daß die Vorlage des 
Gesetzentwurfs mit Rücksicht auf den bevorstehen-
den Ablauf der Legislaturperiode zurückgestellt 
wurde. 

In weiteren Verhandlungen kamen die Länder 
zu der Auffassung, daß eine Vereinbarung über die 
Verwaltung des preußischen Kulturbesitzes einer 
gesetzlichen Regelung durch den Bund vorzuziehen 
sei, während sich die Überzeugung der beteiligten 
Bundesressorts, die Probleme des preußischen Kul-
turbesitzes könnten nur im Wege der Bundes-
gesetzgebung befriedigend gelöst werden, festigte. 

Der im 2. Bundestag eingebrachte Antrag der 
Fraktion der DP betr. Zusammenführung des Kul-
turgutes der ehemaligen Staatlichen Museen Ber-
lins — Drucksache 839 —, der dem Ausschuß für 
Kulturpolitik am 22. Oktober 1954 zur Bearbeitung 
überwiesen wurde, sah eine Regelung des Rechts-
verhältnisses ähnlich dem jetzigen Gesetzentwurf 
vor. Die Länder setzten sich in den Beratungen für 
eine vorläufige Regelung entsprechend der jetzigen 
Verwaltungsvereinbarung ein. Die Behandlung des 
Antrages Drucksache 839 führte zu dem Antrag des 
Ausschusses für Kulturpolitik im Mündlichen Be-
richt — Drucksache 1066 —, dessen Forderungen vom 
Plenum einstimmig angenommen wurden. Damit 
bekannte sich der Deutsche Bundestag zu der Auf-
fassung, daß der gesetzlichen Regelung vor einer 
Verwaltungsvereinbarung der Vorzug zu geben sei. 

Am 27. Januar 1955 forderte der Bundestag in 
einer einstimmig gefaßten Entschließung die als-
baldige Vorlage eines entsprechenden Gesetz-
entwurfs. Die Bundesregierung hat diesen Gesetz-
entwurf — Drucksache 1670 — am 14. April 1955 dem 
Bundesrat zugeleitet, der in seiner 140. Sitzung am 
6. Mai 1955 gemäß Artikel 76 Abs. 2 GG beschloß, 
dazu wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Der Bundesrat vermag den Gesetzentwurf aus 
verfassungsrechtlichen Gründen nicht zu billigen. 
Die vorgesehene Bildung einer Verwaltungs-
einrichtung des Bundes auf dem Gebiete der 
Kulturverwaltung findet im Grundgesetz keine 
Rechtsgrundlage. Unabhängig davon besteht auch 
keine Notwendigkeit für eine bundesgesetzliche 
Regelung. 

Zur Begründung der verfassungsrechtlichen Be-
denken wird auf Nr. 1 der Anlage verwiesen. 

2. Der Bundesrat ist der Ansicht, daß die beteilig-
ten Länder in rechtlich zulässiger Weise ein Ab-
kommen über die gemeinsame Verwaltung des 
verlagerten preußischen Kunstbesitzes treffen 
können. Hierzu laufen bereits Verhandlungen 
zwischen den Ländern über eine Verwaltungs-
vereinbarung, die von den Finanz- und Kultus-
ministern ausgearbeitet worden ist und über die 
weitgehende Übereinstimmung erzielt wurde. 
Gegenstand dieses Abkommens wird es in erster 
Linie sein, eine einheitliche Verwaltung des ver-
lagerten preußischen Kulturgutes und die ge-
meinsame Finanzierung dieser Verwaltung sicher-
zustellen. 

Es wird ein gemeinsames Verwaltungsorgan ge-
bildet werden, in dem alle beteiligten Länder 
vertreten sind. Dieses Verwaltungsorgan soll 
auch über den Standort der Kunstschätze und 
der anderen Kulturgüter entscheiden, wobei die 
Wünsche Berlins zu berücksichtigen sind. Die 
Länder werden dem Bund eine Beteiligung an 
der Verwaltung vorschlagen. 

Das Abkommen soll klarstellen, daß es sich nur 
um eine provisorische Regelung handelt. Eine 
abschließende Eigentumsregelung für den preu-
ßischen Kulturbesitz empfiehlt sich im gesamt-
deutschen Interesse erst dann, wenn die ehemals 
preußischen Gebietsteile außerhalb des Gebiets 
der Bundesrepublik hierbei mitwirken können. 

3. Der Bundesrat ist im übrigen der Ansicht, daß 
der Gesetzentwurf gemäß Artikel 84 Abs. 1, 105 
Abs. 3 und 135 Abs. 5 seiner Zustimmung bedarf. 

Die „Vereinbarung über die vorläufige Regelung 
der Verwaltung des Kulturbesitzes des ehemaligen 
Landes Preußen" wurde am 7. Juli 1955 von den 
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Ländern Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und Schleswig-Holstein als Nachfolgeländer des 
ehemaligen Landes Preußen getroffen, die die ge-
meinsame Aufgabe der Verwaltung und Erhaltung 
des preußischen Kulturbesitzes zugleich für die-
jenigen Teile des ehemaligen Landes Preußen 
wahrzunehmen gedachten, deren Beteiligung zur 
Zeit nicht möglich ist. 

Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf am 
15. September 1955 dem Bundestag zugeleitet, der 
ihn in seiner 103. Sitzung am 29. September 1955 
dem Ausschuß für Kulturpolitik (federführend) und 
dem Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungs-
recht sowie dem Ausschuß für Gesamtdeutsche und 
Berliner Fragen zur weiteren Bearbeitung über-
wiesen hat. 

Der Gesetzentwurf sieht im wesentlichen vor 
1. die Regelung der Eigentumsfrage, die die Län-

dervereinbarung offenläßt, 
2. die Sicherung einer finanziellen Grundlage und 
3. die Verwaltung durch fachlich geschulte, von 

Bund und Ländern unabhängige Kräfte. 

Nach Auffassung der Bundesregierung kann eine 
endgültige Regelung erst nach Wiederherstellung 
der Einheit Deutschlands erfolgen. Alle zuvor ge-
troffenen Regelungen durch Gesetz und durch Län-
dervereinbarung können daher nur vorläufigen 
Charakter tragen. Einer bundesgesetzlichen Rege-
lung sei im Hinblick auf die ihr innewohnende 
größere Stabilität im Vergleich zu einer Länder-
vereinbarung der Vorzug zu geben. Dem Gesetz-
entwurf liegt eine Rechtsauffassung zugrunde, wo-
nach der preußische Kulturbesitz unter die Vor-
schriften des Artikels 135 Abs. 1 bis 3 GG falle. 
Daher ist auch Artikel 135 Abs. 4 GG anwendbar, 
der eine von den Absätzen 1 bis 3 abweichende 
Regelung durch einfaches Bundesgesetz zuläßt, 
wenn ein überwiegendes Interesse des Bundes oder 
das besondere Interesse eines Gebietes dies er-
fordere. Dieses überwiegende Interesse des Bundes 
ergibt sich daraus, daß es sich bei der Neuordnung 
der Rechtsverhältnisse dieses Kulturbesitzes um 
eine gesamtdeutsche Frage handelt. Nach dem 
Grundgesetz hat der Bund auch die Interessen der 
abgetrennten Gebiete zu vertreten. Analog den 
Bestrebungen zur Wiedervereinigung der getrenn-
ten Teile Deutschlands ist die Wiederherstellung 
der Einheit des ehemaligen preußischen Kultur-
besitzes als ein besonderes Ziel der deutschen Kul-
turpolitik zu betrachten. Der Bestand der ehemali-
gen Museen hatte sich seinerzeit zu einer alle Kul-
turen umfassenden Repräsentanz vereinigt. Diese 
Repräsentanz wieder herzustellen, erfordert die 
Rück- und Zusammenführung der verlagerten Be-
stände, verbunden mit deren Ergänzung, und den 
Ausbau des Neuerwerbs aus dem Kunstschaffen. 

Die Auffassung des Verwaltungsausschusses der 
Ländervereinbarung stützt sich auf die Tatsache, 
daß wesentliche Teile des ehemaligen preußischen 
Gebiets an einer Gesamtregelung nicht beteiligt 
werden können. Die zerstreut verlagerten Kunst-
güter sind inzwischen zusammengeführt, die Mehr-
zahl dieser Kunstgüter schon nach Berlin zurück-
geführt, so daß zwei Forderungen bereits weit-
gehend erfüllt sind. Es ist ein Ausschuß zur Be-
ratung bei der Durchführung etwa der Verleihung 
und des Erwerbs von Kunstgütern geschaffen. Mit 
Billigung der Kultusminister der Nachfolgeländer 
ist ein erster Haushaltsplan mit insgesamt 3,5 Mio 
DM aus Ländermitteln zur fachgerechten und sach-

gemäßen Behandlung der Kulturgüter aufgestellt 
worden. 

Der Bundesminister der Finanzen ist der Auf-
forderung, der Verwaltungsvereinbarung beizutre-
ten, nicht gefolgt, da der Bundestag durch einstim-
migen Beschluß die Bundesregierung mit dem Ent-
wurf eines Gesetzes beauftragte. 

II. 

Der mitberatende Ausschuß für Gesamtdeutsche 
und Berliner Fragen empfahl dem federführenden 
Ausschuß für Kulturpolitik am 20. März 1956, dem 
Gesetzentwurf beizupflichten, sofern a) die ver-
fassungsrechtlichen Fragen zugunsten der Geset-
zesvorlage geklärt werden könnten, b) die Erklä-
rung des Bundesministers der Finanzen vom 
15. März 1956 Berücksichtigung finde, wonach die 
beteiligten Ressorts keine grundsätzlichen Beden-
ken erheben gegen die Aufnahme einer ergänzen-
den Bestimmung im Gesetzestext, nach der Berlin 
zum Sitz der Stiftung und zum Standort der aus 
Berlin verlagerten preußischen Kulturgüter be-
stimmt wird, c) die Stellung Berlins als Standort 
der Kulturgüter bei der Zusammensetzung des 
Stiftungsrates in stärkerem Maße Ausdruck finde, 
als bisher in der Gesetzesvorlage vorgesehen. 

Der mitberatende Ausschuß für Rechtswesen 
und Verfassungsrecht stellte am 1. Oktober 1956 
fest, das Artikel 135 Abs. 2 und 4 GG eine Kompe-
tenz des Bundes zum Erlaß dieses Gesetzes biete. 
Damit hat dieser Ausschuß außerdem festgestellt, 
daß das Gesetz nicht zustimmungsbedürftig ist. 

Der Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungs-
recht empfahl neben einer redaktionellen Ände-
rung in § 12 Abs. 1 und der Verbesserung eines 
drucktechnischen Fehlers in § 27 eines Teils der 
Druckauflage in § 1 durch Einfügung der Worte 
„mit Sitz in Berlin" den Sitz der Stiftung gesetz-
lich festzulegen und dementsprechend § 9 zu 
streichen. Außerdem empfahl der Ausschuß, in § 3 
die vorläufige Regelung durch die Stiftung zu un-
terstreichen mit Einfügung der Worte „bis zu einer 
Neuregelung nach der Wiedervereinigung". 

Der federführende Ausschuß für Kulturpolitik 
hat sich, wie auch die beteiligten Ausschüsse, in 
Berlin vom Stand der Rückführung des ehemaligen 
preußischen Kulturbesitzes und von den im Hin-
blick auf den geplanten Ausbau der Gebäude be-
friedigenden Unterbringungsmöglichkeiten unter-
richtet. Im Rahmen der Beratungen hat sich der 
Ausschuß einstimmig für eine Regelung der Pro-
bleme des preußischen Kulturbesitzes durch Bun-
desgesetz ausgesprochen und dem vorliegenden 
Gesetzentwurf in der Abschlußberatung am 14. No-
vember 1956 in der überwiegenden Zahl seiner 
Paragraphen ohne Änderungswünsche zugestimmt. 
Abgesehen von der Richtigstellung drucktech-
nischer Fehler im § 2 Abs. 2 Nr. 5 und § 27 unter-
stützen die Änderungen und Einschaltungen, die 
der Ausschuß für Kulturpolitik vornahm, vor allem 
das Anliegen, Berlin zum Sitz der Stiftung und 
zum Standort der Kulturgüter zu machen (durch 
Einschaltung der Worte „mit Sitz in Berlin" in § 1 
und durch Einfügung eines Absatzes 1 a in § 3 „Die 
Stiftung ist verpflichtet, die auf sie übergegange-
nen, aus kriegsbedingten Gründen aus Berlin ver-
lagerten Kulturgüter alsbald zurückzuführen"), und 
das gesamtdeutsche Interesse (durch Einschaltung 
der Worte „bis zu einer Neuregelung nach der Wie-
dervereinigung" in § 3). In § 2 hat der Ausschuß 
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für Kulturpolitik aus sprachlichen Gründen die 
Bezeichnung „Belegenheitsland" abgeändert. Im 
§ 12 wurden, einem Vorschlag des Rechtsausschus-
ses folgend, die Worte „Haushaltsvoranschlag" in 
Satz 1 und „Voranschlag" in Satz 3 jeweils durch 
das Wort „Haushaltsplan" ersetzt. In § 14 wurde 
der Nebensatz des letzten Satzes von Absatz 2 ab 
„jedoch" gestrichen. Die Beschlüsse zu den einzel-
nen Paragraphen wurden einstimmig gefaßt, und 
die Abstimmung über den Gesetzentwurf im Gan-
zen ergab die Annahme bei einer Enthaltung. 

Bonn, den 18. Januar 1957 

Frau Dr. Maxsein 
Berichterstatterin 

Anlage 10 	 zu Drucksache 3095 
(Vgl. S. 10999 C) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Angelegenheiten der inneren 
Verwaltung (8. Ausschuß) über den von den 
Fraktionen der CDU/CSU, FVP, DP eingebrachten 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Flüchtlings-Notleistungsgesetzes (Drucksache 
2928). 

Berichterstatter: Abgeordneter Engell 

I. Allgemeines 

Der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung des Flüchtlings-Notleistungsgesetzes ist von 
dem Ausschuß für Angelegenheiten der inneren 

3) Verwaltung in seiner Sitzung vom 10. Januar 1957 
beraten worden. Der Entwurf beinhaltet die Aus-
dehnung des Flüchtlings-Notleistungsgesetzes vom 
9. März 1953 (BGB1. I S. 45) in  der Fassung des 
Gesetzes zur Änderung des Flüchtlings-Notlei-
stungsgesetzes vom 6. Juni 1955 (BGBl I S. 265) auf 
die Ungarn-Flüchtlinge. 

II. Im einzelnen 

Artikel 1 Nr. 1 
Der Ausschuß hat sich der von dem mitberaten-

den Ausschuß für Heimatvertriebene vorgeschlage-
nen Neufassung angeschlossen, um möglichwer-
dende Bedenken, die sich aus dem Begriff „Flücht-
linge" ergeben, auszuräumen. Um das Gesetz nicht 
auf ein Land zu beschränken, ist die Fassung „Per-
sonen, die als ausländische Flüchtlinge anerkannt 
worden sind" gewählt worden. 

Artikel 1 Nr. 2 
Der Ausschuß war der Meinung, daß es zweck-

mäßig sei,  das Flüchtlings-Notleistungsgesetz auf 
zwei Jahre zu begrenzen, um den Gesetzgeber zu 
veranlassen, die Entbehrlichkeit des Gesetzes in 
Zeitabständen zu überprüfen. 

Artikel 2 wurde gestrichen. Nachdem in § 43 die 
zeitliche Begrenzung des Gesetzes aufrechterhalten 
ist, bedarf es der in Artikel 2 vorgesehenen Neu-
redaktion nicht. 

Artikel 3 und 4 blieben unverändert. 

Bonn, den 6. Februar 1957 
Engell 

Berichterstatter 

Anlage 11 	 Umdruck 946 
(Vgl. S. 10999 C) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Maier 
(Freiburg), Dr. Kihn, Frau Dr. Ilk, Engell, Dr. 
Schranz zur zweiten Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU, FVP, DP eingebrachten Ent-
wurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Flüchtlingsnotleistungsgesetzes (Drucksachen 2928, 
3095). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Nach Artikel 3 wird folgender Artikel 3 a ein-
gefügt: 

Artikel 3 a 

Dieses Gesetz gilt nicht im Saarland. 

Bonn, den 7. Februar 1957 

Maier (Freiburg) 
Dr. Kihn 
Frau Dr. Ilk 
Engell 
Dr. Schranz 

Anlage 12 	 Umdruck 954 
(Vgl. S. 11000 A, 11009 A, 11041) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
dritten Beratung des Entwurfs eines Zweiten Ge-
setzes zur Änderung und Ergänzung des Personen-
standsgesetzes (Drucksachen 3190, 2987, 848, zu 848). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel I erhält Nr. 56 folgende Fassung und 
wird folgende neue Nr. 56 a eingefügt: 

56. § 67 erhält folgende Fassung: 

§ 67 

Wer eine kirchliche Trauung oder die reli-
giösen Feierlichkeiten einer Eheschließung vor-
nimmt, ohne daß zuvor die Verlobten vor dem 
Standesamt erklärt haben, die Ehe miteinander 
eingehen zu wollen, begeht eine Ordnungswidrig-
keit, es sei denn, daß einer der Verlobten lebens-
gefährlich erkrankt und ein Aufschub nicht 
möglich ist oder daß ein auf andere Weise nicht 
zu behebender schwerer sittlicher Notstand vor-
liegt, dessen Vorhandensein durch die zuständige 
Stelle der religiösen Körperschaft des öffent-
lichen Rechts bestätigt ist. 

56 a. Folgender neuer § 67 a wird eingefügt: 

§ 67 a 

Wer eine kirchliche Trauung oder die religiöse 
Feierlichkeit einer Eheschließung vorgenommen 
hat, ohne daß zuvor die Verlobten vor dem 
Standesamt erklärt hatten, die Ehe miteinander 
eingehen zu wollen, begeht eine Ordnungswidrig-
keit, wenn er dem Standesamt nicht unverzüg-
lich schriftlich Anzeige erstattet. 

Bonn, den 21. Februar 1957 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 13 
(Vgl. S. 11011 C) 

Schriftliche Erklärung des Abgeordneten Spies 
(Emmenhausen) (CDU/CSU) zur Schlußabstim- 
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(Spies [Emmenhausen]) 
mung über den Entwurf eines Zweiten Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung des Personenstands-
gesetzes: 

Ich gebe zu Protokoll, daß ich das Gesetz in der 
Schlußabstimmung ablehne, weil das Gesetz in den 
inneren Raum des Lebens der Kirche, insbesondere 
der Spendung der Sakramente, eingreift. 

Bonn, den 21. Februar 1957 

Josef Spies (Emmenhausen) 

Anlage 14 
(Vgl. S. 11011 C) 

Schriftliche Erklärung des Abgeordneten Dr. Graf 
Henckel (CDU/CSU) zur Schlußabstimmung über 
den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Ände

-

rung und Ergänzung des Personenstandsgesetzes: 

Ich bitte, im Protokoll zur Schlußabstimmung 
der dritten Beratung des Entwurfs eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Per-
sonenstandsgesetzes zu vermerken, daß ich wegen 
Annahme der §§ 67 und 67 a zu dem genannten 
Gesetz gegen die Annahme des Gesetzes gestimmt 
habe. 

Bonn, den 21. Februar 1957 

Dr. Graf Henckel 

Anlage 15 	 Drucksache 3100 
(Vgl. S. 11017 D) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Arbeit (27. Ausschuß) über 
den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit (Drucksache 1111). 

Berichterstatter: Abgeordneter Becker (Pirmasens) 

Der 1. Deutsche Bundestag hat durch Beschluß 
in seiner Sitzung am 11. September 1952 die Bun-
desregierung ersucht, ein Gesetz zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit vorzulegen, in dem auch dem 
Auftraggeber die Vergebung von Aufträgen an 
Schwarzarbeiter untersagt werden soll. Die Bun-
desregierung kam diesem Ersuchen durch Vorlage 
eines solchen Entwurfs am 31. Dezember 1954 — 
Drucksache 1111 — nach. 

Der Bundesrat stimmte mit folgenden Änderun-
gen dem Regierungsentwurf zu: 

1. In § 1 Abs. 1 sollten die Worte „sechs Monate" 
durch die Worte „drei Monate" ersetzt werden. 

2. In § 2 Abs. 1 sollten die Worte „Gefängnis bis zu 
sechs Monaten" sowie die Worte „oder mit einer 
dieser Strafen" gestrichen werden. 

3. In § 2 Abs. 2 sollte der Anfang wie folgt gefaßt 
werden: 

„(2) Ebenso wird bestraft, wer aus Gewinn-
sucht unter Verstoß 	" . 

Die Bundesregierung stimmte den Vorschlägen 
des Bundesrates auf Abänderung des § 1 Abs. 1 
und des § 2 Abs. 1 nicht zu, erklärte sich jedoch 
mit der Änderung des § 2 Abs. 2 einverstanden. 

Nach der 1. Lesung im Bundestag wurde die Vor-
lage an folgende Bundestagsausschüsse überwiesen:  

dem Ausschuß für Arbeit — federführend —, den 
Ausschüssen für Wirtschaftspolitik, für Rechts-
wesen und Verfassungsrecht und für Sonderfragen 
des Mittelstandes zur Mitberatung. 

Während der Ausschuß für Rechtswesen und 
Verfassungsrecht gewisse rechtspolitische Beden-
ken geltend machte, stimmten mit einigen Abände-
rungswünschen der Ausschuß für Sonderfragen des 
Mittelstandes und der Ausschuß für Wirtschafts-
politik der Regierungsvorlage zu. Die Wünsche die-
ser Ausschüsse gingen vor allen Dingen darauf 
hinaus, die Gefängnisstrafe, die in der Regierungs-
vorlage vorgesehen war, fallenzulassen. 

Der Ausschuß für Arbeit hat sich in mehreren 
Sitzungen mit der Regierungsvorlage befaßt. Er 
erkannte die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes 
an, da durch die immer mehr um sich greifende 
Schwarzarbeit nicht nur eine erhebliche Schädigung 
ganzer Berufsstände, sondern auch eine Benachtei-
ligung des Staates und der Sozialversicherungsträ-
ger eintritt. Der Ausschuß war auch der Auffas-
sung, daß eine verstärkte Strafe angebracht sei, 
zumal da die Regierungsvorlage bewußt nur die 
schweren Fälle der Schwarzarbeit, in denen die 
Tatbestandsmerkmale der „Gewinnsucht" und des 
„erheblichen Umfanges" erfüllt sind, erfaßt sehen 
will. 

Die leichteren Fälle der Schwarzarbeit sollen 
nach der Begründung zum Entwurf der Bundes-
regierung nach den bisherigen Bestimmungen ge-
ahndet werden. Der Ausschuß für Arbeit kam je-
doch in Übereinstimmung mit den Vorschlägen der 
mitberatenden Ausschüsse zu der Überzeugung, 
daß eine Gefängnisstrafe nicht angebracht sei. Er 
glaubte, daß selbst in den schwersten Fällen eine 
hohe Geldstrafe ausreichend ist. 

Der Ausschuß erkannte vor allem die Notwen-
digkeit der Bestrafung der Auftraggeber an. Er 
befand sich hier im wesentlichen in Übereinstim-
mung mit den in den Ausschüssen für Sonderfra-
gen des Mittelstandes und Wirtschaftspolitik ver-
tretenen Auffassungen. Es ist nicht zu verkennen, 
daß die vielfach wirtschaftlich stärkeren Auf-
traggeber häufig die wirtschaftlich schwächeren 
Schwarzarbeiter ausnutzen, und daß dieser Tat-
sache in der Vergangenheit nicht genügend Rech-
nung getragen worden ist. Insofern ist der Kon-
zeption der Regierungsvorlage in vollem Umfange 
beizutreten. 

Die übrige Abänderung des Regierungsentwurfs 
in § 1 Abs. 1 Nr. 1 und die Ergänzung in § 1 Abs. 2 
ergeben sich aus der Novelle zum AVAVG und 
dem Zweiten Wohnungsbaugesetz. Die Streichung 
des § 2 Abs. 2 glaubte der Ausschuß nach einge-
hender Beratung ebenfalls verantworten zu können, 
da dieser Absatz für das Gesetz als unwesentlich 
angesehen wurde. 

Bonn, den 17. Januar 1957 

Becker (Pirmasens) 
Berichterstatter 

Anlage 16 	 Umdruck 945 
(Vgl. S. 11017 D) 

Änderungantrag des Abgeordneten Sabel zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit (Drucksachen 3100, 
1111). 
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(Sabel) 
Der Bundestag wolle beschließen: 

Nach § 3 wird ein § 3 a mit folgendem Wortlaut 
eingefügt: 

§ 3a 

Dieses Gesetz gilt nicht im Saarland. 

Bonn, den 7. Februar 1957 
Sabel 

Anlage 17 	 Umdruck 951 
(Vgl. S. 11018 B) 

Änderungsantrag des Abgeordneten Dr. Dr. h. c. 
Prinz zu Löwenstein zur zweiten Beratung des 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Geset-
zes über den Beitritt der Bundesrepublik Deutsch-
land zum Abkommen über die Vorrechte und Be-
freiungen der Sonderorganisationen der Vereinten 
Nationen vom 21. November 1947 und über die Ge-
währung von Vorrechten und Befreiungen an 
andere zwischenstaatliche Organisationen (Druck

-

sachen 2397, 3152). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Nach Artikel 2 wird folgender Artikel 2 a einge-
fügt: 

Artikel 2 a 

Dieses Gesetz gilt im Saarland erst vom Ende 
der Übergangszeit nach Artikel 3 des Vertrages 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Französischen Republik zur Regelung der 
Saarfrage (Saar-Vertrag) vom 27. Oktober 1956 
(Bundesgesetzbl. II S. 1587) an. 

Bonn, den 21. Februar 1957 

Dr. Dr. Prinz zu Löwenstein 

Anlage 18 	 Umdruck 952 
(Vgl. S. 11019 A) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Gräfin 
Finckenstein zur zweiten Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den 
Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zum All-
gemeinen Abkommen vom 2. September 1949 über 
die Vorrechte und Befreiungen des Europarates 
(Drucksachen 2398, 3153). 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Nach Artikel 2 wird folgender Artikel 2 a einge-
fügt: 

Artikel 2 a 

Dieses Gesetz gilt im Saarland erst vom Ende 
der Übergangszeit nach Artikel 3 des Vertrages 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Französischen Republik zur Regelung der 
Saarfrage (Saar-Vertrag) vom 27. Oktober 1956 
(Bundesgesetzbl. II S. 1587) an. 

Bonn, den 21. Februar 1957 

Gräfin Finckenstein 

Anlage 19 	 Drucksache 3136 
(Vgl. S. 11019 B) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Kulturpolitik (11. Ausschuß) 
über den Entwurf eines Gesetzes über den Beitritt 

der Bundesrepublik Deutschland zu dem Abkom-
men vom 22. November 1950 über die Einfuhr von 
Gegenständen erzieherischen, wissenschaftlichen 
oder kulturellen Charakters (Drucksache 2769). 

Berichterstatter: Abgeordneter Gontrum 

Der Gesetzentwurf über den Beitritt der Bundes-
republik Deutschland zu dem Abkommen vom 
22. November 1950 über die Einfuhr von Gegen-
ständen erzieherischen, wissenschaftlichen oder 
kulturellen Charakters — Drucksache 2769 — wurde 
vom Kulturpolitischen Ausschuß des Deutschen 
Bundestages in einer Sitzung am 22. Novem-
ber 1956 eingehend beraten. Der Entwurf wurde 
gutgeheißen und einstimmig angenommen. Fiska-
lische Bedeutung hat die Auswirkung des Gesetzes 
in zolltechnischer Hinsicht nicht, da die seitherigen 
Gegebenheiten nicht verändert werden. 

Im Interesse der Förderung eines echten Gedan-
kenaustausches zwischen den Staaten und ihren 
Völkern im erzieherischen, wissenschaftlichen und 
kulturellen Bereich hat der Gesetzentwurf beach-
tenswerte positive Bedeutung und kann nur be-
grüßt werden. 

Da alle Sicherungen gegen einen Mißbrauch zu 
kommerziellen Transaktionen und auch gegen 
politische oder kulturpolitische Schwierigkeiten ge-
geben sind, hat der Ausschuß keinerlei Bedenken 
und keinerlei Einwendungen erhoben. 

Bonn, den 28. Januar 1957 

Gontrum 
Berichterstatter 

Anlage 20 	 zu Drucksache 3176 
(Vgl. S. 11019 C) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen 
(19. Ausschuß) über den von den Abgeordneten 
Dr. Eckhardt, Goldhagen, Dr. Wellhausen, Dr. 
Miessner, Eickhoff und Genossen eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tabak-
steuergesetzes (Drucksache 2895) und den von den 
Fraktionen der FDP, CDU/CSU, SPD, GB/BHE, 
FVP, DP eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Tabaksteuergesetzes (Drucksache 
2910 [neu]). 

Berichterstatter: Abgeordneter Peters 

I. Allgemeines 

Der Ausschuß hat die initiativ eingebrachten An-
träge auf Änderung des Tabaksteuergesetzes 
(Drucksache 2895 — Zigarette, Drucksache 2910 
(neu) — Rauchtabak) in mehreren Sitzungen be-
raten. 

Der Antrag in der Drucksache 2895 sah neben 
dem Wegfall der nicht sinnvollen Kontingentierung 
der Zigarette mit mindestens 50 v. H. Inlandstabak 
im wesentlichen eine Senkung der Steuersätze und 
den Übergang zur Gruppenbesteuerung vor. Da-
bei sollte über die allgemeine Senkung hinaus für 
Zigaretten mit Filter im Hinblick auf die gegen-
über den anderen Zigaretten höheren Fertigungs-
kosten der Steuersatz in sämtlichen Preislagen um 
1 DM für 1000 Stück ermäßigt werden. Der Aus-
schuß hielt wegen der seit der letzten Festsetzung 
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(Peters) 
der Steuersätze im Jahr 1953 eingetretenen Kosten-
steigerungen (insbesondere bei Rohtabak, Karto-
nagen und Löhnen) eine geringfügige Senkung der 
Tabaksteuer für Zigaretten für erforderlich. Er 
konnte sich jedoch nicht entschließen, die beantrag-
te besondere Steuerermäßigung für Zigaretten mit 
Filter zu befürworten. Aus Gründen der Verein-
fachung war der Ausschuß ,der Auffassung, daß die 
Steuersätze in den Preislagen, in denen Filter-
zigaretten hauptsächlich versteuert werden, zu-
sätzlich geringfügig herabgesetzt werden sollten. 

Der Ausschuß hielt auch die  Auflockerung der 
Kleinverkaufspreise durch Einführung einer Grup-
pensteuer für zweckdienlich. Die Gruppensteuer 
gibt den  Herstellern größere Freiheit in der Preis-
bildung. Die Kalkulation wird erleichtert. Die Re-
gelung liegt in der Linie, die der Bundestag in 
seiner Entschließung auf Änderung des Tabak-
steuergesetzes im Jahr 1955 aufgezeigt hat. 

Der Antrag in  der  Drucksache 2910 (neu) sah im 
Zusammenhang mit einer Preissenkung eine Sen-
kung der Tabaksteuer 

für Feinschnitt von 22,4 bis 63,9 v. H., 
für Pfeifentabak von 53,7 bis 88,8 v. H. 

der seitherigen Steuersätze vor. Er würde zu 
einem Minderaufkommen an Tabaksteuer von 
etwa 62 Mio DM im Jahr geführt haben. Der Aus-
schuß konnte in seiner Mehrheit dem Antrag in 
der vorgesehenen Form wegen des hohen Steuer-
ausfalls und im Hinblick darauf, daß die bean-
tragte Neuregelung die beabsichtigte Änderung 
des Besteuerungssystems erschweren oder unmög-
lich machen würde, nicht folgen. 

Der Ausschuß hat sich über die Lage der Tabak-
pflanzer und der Rauchtabakindustrie durch An-
hören von Sachverständigen unterrichtet. Er hielt 
beim Feinschnitt mit Beimischung von mindestens 
50 v. H. Inlandstabak eine Preissenkung für erfor-
derlich, um dem Absatzrückgang zu begegnen und 
den weniger bemittelten Rauchern einen preis-
günstigeren Einkauf zu ermöglichen. Er ließ sich 
dabei auch von dem Gesichtspunkt leiten, daß die 
dadurch zu erwartende Umsatzsteigerung den 
Tabakpflanzern bessere Absatzmöglichkeiten 
schafft. Zur Verbesserung der Ertragslage der 
Rauchtabakindustrie hielt der Ausschuß eine im 
Rahmen des Haushaltsansatzes vertretbare Steuer-
senkung bei gleichzeitiger Einführung der Grup-
pensteuer für erforderlich. Dagegen konnte er sich 
nicht entschließen, die Herabsetzung des Beimi-
schungssatzes zu befürworten. 

Bei Erörterung der Frage einer Steuersenkung 
für Kau- und Schnupftabak kam der Ausschuß zu 
der Auffassung, daß bei diesen Erzeugnissen aus 
Gründen der Vereinfachung auf die  Besteuerung 
des zur Herstellung verwendeten Rohtabaks über-
gegangen werden sollte. Der Entwurf eines Vier-
ten Gesetzes zur Änderung des Tabaksteuerge-
setzes, der die Anträge in den Drucksachen 2895 
und 2910 (neu) nach den Beschlüssen des Aus-
schusses zusammenfaßt, sieht daher für Kautabak 
und Schnupftabak die Einführung der Rohtabak-
steuer vor. 

Schließlich sieht der Entwurf außer einigen 
kleineren Änderungen, die sich bei Anwendung 
des Tabaksteuergesetzes als notwendig erwiesen 
haben, die Einführung des Begriffs „Erhebungs-
gebiet" auch für die Tabaksteuer vor und paßt da-
mit das Tabaksteuerrecht dem Rechtszustand an,  

der auf dem Gebiet einiger Verbrauchsteuern be-
reits besteht und bei den anderen Verbrauch-
steuern noch herbeigeführt wird. 

II. Im einzelnen 

Zu Artikel 1 

Nr. 1: Die Ergänzung des § 1 ist durch die Um-
stellung der Besteuerung von der Fabrikatsteuer 
zur Rohtabaksteuer bei Kautabak und Schnupf-
tabak erforderlich geworden. 

Nr. 2 a): Die Neufassung ist durch die Einführung 
des Begriffs „Erhebungsgebiet" im Tabaksteuer-
recht bedingt. 

Nr. 2 b): Infolge des Übergangs zur Rohtabakbe-
steuerung können Kautabak und Schnupftabak 
nicht mehr als Tabakerzeugnisse im Sinne des 
Tabaksteuergesetzes behandelt werden. Die Er-
gänzung stellt dies klar. 

Nr. 3 a) enthält die auf Preisgruppen abgestellten 
neuen Steuersätze für Zigaretten. Die Steuersen-
kung beträgt in den Gruppen 2 und 3 rd. 2 v. H. 
der bisherigen Steuersätze und steigt in den höhe-
ren Gruppen weiter an, um den Absatz der in den 
höheren Preislagen bisher schwer kalkulierbaren 
Zigaretten zu fördern. 

Der neue Steuersatz für Zigaretten mit min-
destens 50 v. H. Inlandstabak hat seinen Grund in 
der Aufhebung der Kontingentierung dieser Zi-
garetten durch Änderung des § 4 Abs. 1 des Ge-
setzes — Artikel 1 Nr. 4 a). Der Steuersatz berück-
sichtigt einerseits die bei unbeschränkter Produk-
tion und Versteuerung sich ergebende bessere 
Kalkulationsmöglichkeit, andererseits ist er so fest-
gelegt worden, daß ein Anreiz für eine übermäßige 
Ausweitung der Herstellung und Versteuerung 
dieser Zigaretten nicht gegeben ist. 
Nr. 3 b): Die Neuregelung sieht wie bei der Ziga-
rette auch beim Rauchtabak bis auf die sogenannte 
„Vorschaltsteuerklasse" (Steuerklasse 1 des § 3 
Abs. 1 Abteilung C des Gesetzes), den Kau-Fein-
schnitt und den Feinschnitt zu 40 DM/kg die Ein-
führung der Gruppensteuer vor. Neben einer 
Preissenkung beim Feinschnitt mit mindestens 
50 v. H. Inlandstabak der untersten Steuerklasse 
und einer Preissenkung im Rahmen der beiden 
darüber liegenden Preisgruppen ist die Steuer 
beim Feinschnitt allgemein gesenkt worden. Die 
Steuersenkung bewegt sich zwischen 11,3 bis 47,7 
v. H. der seitherigen Steuersätze. Eine Steuersen-
kung hat auch der Pfeifentabak erfahren. Hier 
liegt die Senkung zwischen 8,3 bis 37,5 v. H. der 
bisherigen Steuersätze. 

Nr. 3 c): Die Streichung ist durch die Einführung 
der Rohtabaksteuer bei Kautabak und Schnupf-
tabak erforderlich geworden. 

Nr. 4 a): Durch die Änderung des § 4 Abs. 1 wird 
die Kontingentierung der Zigarette mit 50 v. H. 
Inlandstabak aufgehoben. Dadurch werden vor 
allem wirtschaftlich nicht sinnvolle Verhältnisse 
beseitigt; gleichzeitig bringt ,die Aufhebung den 
Tabakpflanzern eine Hilfe. Der neugefaßte § 4 
Abs. 1 gewährt für eine beschränkte Menge Ziga-
retten mit 50 v. H. Inlandstabak, die im Kalender-
monat versteuert werden, eine Steuerermäßigung. 
Sie ermöglicht es, im Rahmen der Mischkalkulation 
auch darüber hinaus zu dem normalen Steuersatz 
versteuerte Zigaretten kalkulieren zu können. 
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(Peters) 
§ 4 Abs. 2 Satz 1 ist redaktionell geändert wor-

den. Satz 2 stellt aus Gründen der Vereinfachung 
die Überwachung der Versteuerung der zulässigen 
Menge auf den Bezug der Steuerzeichen ab. 

Die Neufassung des Absatzes 3 soll jedem be-
rechtigten Hersteller gestatten, im Kalendermonat 
bis zu 500 kg Feinschnitt in der untersten Steuer-
klasse zu versteuern, auch wenn er nach der bis-
herigen Regelung das Recht nur für eine geringere 
Menge hatte. Dadurch wird es ermöglicht, von der 
Berechtigung in einer wirtschaftlich sinnvollen 
Weise Gebrauch zu machen. 
Nr. 4 b): Die Ermächtigung des § 4 Abs. 4 ist prak-
tisch gegenstandslos geworden und kann gestrichen 
werden. 
Nr. 4 d) Ziffern 1 und 2: Satz 1 und der letzte Satz 
des § 4 Abs. 4 (neu) sind auf die Hersteller von 
Zigaretten mit 50 v. H. Inlandstabak ausgedehnt 
worden. Damit sind die Vorschriften an die für 
Hersteller von Zigaretten der Steuerklasse 2 des 
§ 3 Abs. 1 Abteilung B oder von Feinschnitt der 
Steuerklasse 1 des § 3 Abs. 1 Abteilung C geltende 
1 egeiung angepaßt worden. 

Nr. 4 e): Die Änderung ist eine Folge der Neufas-
sung des § 3 Abs. 1 Abteilung C. 

Nr. 5 a): Die Ergänzung ergibt sich aus der Neu-
fassung des § 2 Abs. 1. 

Nr. 5 b): Die Streichung ergibt sich aus der Ein-
fügung der Nr. 6 in § 46 — siehe Nr. 12 b). 

Nr. 6 a): Durch die Einführung der Gruppensteuer 
können sich Packungspreise ergeben, die einen 
Verkauf der Tabakerzeugnisse aus Automaten zu 
dem Packungspreis technisch nicht mehr zulassen. 
Die Ausnahme von dem Beipackverbot soll in 
diesen Fällen den Verkauf aus Automaten ermög-
lichen. 

Nr. 6 b), 7 a) und b), 8, 11,12 a), 13, 15 a),16, 21 und 27: 
Die Änderungen sind eine Folge der Umstellung 
der Besteuerung bei Kautabak und Schnupftabak. 

Nr. 9: Die Neufassung des § 14 ergibt sich aus der 
Änderung des § 2 Abs. 1. Im übrigen sind die Vor-
schriften redaktionell geändert worden. 

Nr. 10 a) und b): Die Änderungen sind durch Ein-
führung der Gruppensteuer für Zigaretten und für 
Rauchtabak erforderlich geworden. 

Nr. 12 b): Die Einfügung der Nr. 6 ergibt sich aus 
der Umstellung der Besteuerung bei Kautabak und 
Schnupftabak. Die Einfügung der Nr. 7 entspricht 
einem Bedürfnis der Praxis. 

Nr. 14, 15 b), 17 und 18: Die Änderungen sind eine 
Folge der Änderung des § 2 Abs. 1. 

Nr. 19: Die Ergänzung entspricht einem Bedürfnis 
der Praxis. 

Nr. 20: Der neu eingefügte § 76 a schafft die 
Rechtsgrundlage für die Besteuerung von Roh-
tabak, der zur Herstellung von Kautabak und 
Schnupftabak verwendet wird. Der Steuersatz von 
1 DM je Kilogramm Rohtabak wirkt sich gegen- 
über der bisher auf den Fertigerzeugnissen liegen-
den Steuer in einer erheblichen Minderbelastung 
des Kautabaks und des Schnupftabaks aus. Die 
Ermächtigungen sollen die durch die Besteuerung 
des Rohtabaks weiter notwendig werdenden Än-
derungen ermöglichen. 
Nr. 22 b): Die Vorschrift soll die mißbräuchliche — 
nicht dem Sinn und Zweck entsprechende — Inan-
spruchnahme der Steuererleichterung verhindern. 

Nr. 22 c): Diese Regelung soll Mißbräuche ausschlie-
ßen, die sich bei Durchführung der Verordnung 
über einmalige zusätzliche Steuererleichterungen 
zur Bereinigung der Tabakindustrie vom 4. Juni 
1956 gezeigt haben. 

Nr. 23 bis 26: Es handelt sich um eine Anpassung 
der Vomhundertsätze und der Grenzen der Steuer-
erleichterung an  die neuen Steuersätze für Rauch-
tabak. 

Nr. 28: Die Ermächtigung gibt dem Bundesminister 
der  Finanzen die Möglichkeit, bei Fortbestehen der 
Gründe, die zur Festlegung der verlängerten Zah-
lungsfrist geführt haben, die Frist des § 101 Abs. 2 
zu verlängern. 

Nr. 29: Die Änderung ergibt sich aus der Neufas-
sung des § 3 Abs. 1 Abteilung D Buchstaben a und 
b. 

Nr. 30: Durch die Änderung wird der Steuersatz 
für die nur für Berlin zugelassene Feinschnitt-
steuerklasse von 20 DM/kg dem gesenkten Steuer-
satz für Feinschnitt mit mindestens 50 v. H. In-
landstabak angepaßt. 

Zu Artikel 2 

Die Ermächtigung soll es ermöglichen, den Her-
stellern von Zigaretten mit mindestens 50 v. H. In-
landstabak die  Umstellung auf die geänderte neue 
Rechtslage zu erleichtern. 

Zu Artikel 4 
Diese Bestimmung entspricht der im Artikel 15 

des Saarvertrages getroffenen Regelung. 

Zu Artikel 5 
Das Inkrafttreten des neuen Gesetzes ist, soweit 

es sich um Rauchtabak handelt, erst für den 28. 
April 1957 vorgesehen, da die neuen Steuerzeichen 
für Rauchtabak aus technischen Gründen vor die-
sem Zeitpunkt nicht fertiggestellt werden können. 
Zu dem gleichen Zeitpunkt sollen auch die Vor-
schriften des Gesetzes, soweit es sich um Kautabak 
und um Schnupftabak handelt, in Kraft treten, da 
die Umstellung der Besteuerung längere Zeit in 
Anspruch nimmt. 

Bonn, den 19. Februar 1957 

Peters 
Berichterstatter 

Anlage 21 	 zu Drucksache 3150 
(Vgl. S. 11019 D) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen 
(19. Ausschuß) über den Entwurf eines Gesetzes 
über das Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Kanada vom 4. Juni 1956 zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Ver-
hinderung der Steuerverkürzung bei den Steuern 
vom Einkommen (Drucksache 2946). 

Berichterstatter: Abgeordneter Corterier 
Der Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen be-

grüßt das zur Ratifizierung anstehende Doppel-
besteuerungsabkommen mit Kanada als einen 
weiteren Fortschritt bei der Gestaltung der 
zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen. Das 
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(Corterier) 
vorliegende Abkommen, das das erste Doppelbe-
steuerungsabkommen mit Kanada ist, lehnt sich 
in seinem Aufbau an das deutsch-englische Doppel-
besteuerungsabkommen von 1954 an; die materielle 
Regelung jedoch weist einige Unterschiede auf, die 
sich aus den besonderen Wünschen Kanadas er-
geben. Der Ausschuß unterstützt die Bemühungen 
der Bundesregierung, auch mit anderen Staaten 
zu solchen Abkommen zu gelangen, aufs wärmste. 

Der Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen 
empfiehlt dem Hohen Hause, dem vorgelegten Ge-
setzentwurf seine Zustimmung zu geben. 

Bonn, den 19. Februar 1957 

Corterier 
Berichterstatter 

Anlage 22 	 zu Drucksache 3024 
(Vgl. S. 11020 A) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen 
(19. Ausschuß) über den von der Fraktion der FDP 
eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Beförderungsteuergesetzes (Drucksache 
2566) und den von den Abgeordneten Müller-Her-
mann, Raestrup und Genossen eingebrachten Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Beförde-
rungsteuergesetzes (Drucksache 2593). 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Gülich 

1. 

Der Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen hat 
die Anträge der FDP und der Abgeordneten Mül-
ler-Hermann, Raestrup und Genossen in den 
Drucksachen 2566 und 2593 betreffend den Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Beförderung-
steuergesetzes am 5. und 12. Dezember 1956 be-
raten. 

Den beiden gleichlautenden Anträgen liegt fol-
gender Sachverhalt zugrunde: 

Nach dem Verkehrsfinanzgesetz 1955 beträgt die 
Beförderungsteuer für die Güterbeförderung im 
Werkfernverkehr (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 des Beförde-
rungsteuergesetzes [BefStG] 1955, BGBl. I S. 366) 
bis zum 30. September 1956 drei Pfennig je Ton-
nenkilometer, vom 1. Oktober 1956 bis 31. März 
1957 vier Pfennig je Tonnenkilometer und ab 
1. April 1958 fünf Pfennig je Tonnenkilometer. Die 
Steuer ermäßigt sich (§ 11 Abs. 2 BefStG 1955) bei 
der Beförderung von Milch und Milcherzeugnissen, 
Frischfischen, inländischem Obst und Gemüsen und 
Obstsäften aus inländischem Obst sowie Mineral-
brunnen, ferner beim Rücktransport von gebrauch-
ten Packmitteln auf einen Pfennig je Tonnenkilo-
meter. Außerdem sind noch das Zonenrandgebiet, 
die Frachthilfegebiete und das Saarrandgebiet so-
wie der Verkehr mit Berlin begünstigt, und zwar 
durch eine 50%ige Steuerermäßigung. 

Die FDP und die Abgeordneten Müller-Hermann, 
Raestrup und Genossen haben beantragt, den 
Steuersatz für den Werkfernverkehr generell auf 
drei Pfennig je Tonnenkilometer zu begrenzen, 
also auf die im Verkehrsfinanzgesetz 1955 vorge-
sehenen Steuersätze von vier und fünf Pfennig zu 
verzichten. 

2. 
Dem Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen hat 

die Stellungnahme des Ausschusses für Verkehrs-
wesen vorgelegen. Dieser Ausschuß hat  mit  15 
gegen 5 Stimmen beschlossen dem federführenden 
Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen zu emp-
fehlen, die beiden Anträge abzulehnen. Er hat sei-
nen Beschluß im wesentlichen damit begründet, 
daß das mit dem Verkehrsfinanzgesetz angestrebte 
Ziel, eine Ordnung im Verkehr zu erreichen, unter 
allen Umständen weiter verfolgt werden sollte. 
Hierzu gehöre es  u. a. auch, den Werkfernverkehr 
auf ein volkswirtschaftlich und verkehrspolitisch 
vertretbares Maß zu reduzieren. Dieses Ziel könnte 
bei Annahme der beiden Anträge nicht erreicht 
werden. 

3. 
Der Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen hat 

in seiner Sitzung am 5. Dezember 1956 von der 
Empfehlung des Ausschusses für Verkehrswesen 
Kenntnis genommen, die von diesem vorgebrachten 
Argumente gewürdigt und sich grundsätzlich eben-
falls gegen die Annahme der beiden Anträge aus-
gesprochen. 

4. 
In der Sitzung vom 12. Dezember 1956 hat der 

Ausschuß dann insbesondere die Frage geprüft, ob 
es sich empfehle, den Steuersatz für einige be-
stimmte Gütergruppen auf drei Pfennig je Tonnen-
kilometer zu begrenzen. 

a) Eine Anregung, die Beförderungsteuer im 
Werkfernverkehr mit schweren Massengütern, 
also mit Steinen und Erden, Bindemitteln und 
Schutt, auf drei Pfennig festzulegen, hat der 
Ausschuß nicht weiter verfolgt. 

b) Eingehend hat  er jedoch den Antrag erörtert, 
den Steuersatz für Lebensmittel auf drei Pfen-
nig je Tonnenkilometer zu begrenzen. Für die-
sen Antrag ist vor allem geltend gemacht wor-
den, daß die Handelsspanne bei Lebensmitteln 
im Durchschnitt gering sei und der Transport in 
verkehrsmäßig wenig aufgeschlossenen Gebie-
ten nicht auf die Bundesbahn verlagert werden 
könnte; damit sei das Preisproblem aufgewor-
fen. 

Der Ausschuß hat in diesem Zusammenhang 
von einem gemeinsamen schriftlichen Bericht 
des Bundesministers der Finanzen und des Bun-
desministers für Verkehr sowie von einer 
Druckschrift des Bundesministers für Verkehr 
über „die Entwicklung des Werkfernverkehrs 
seit Inkrafttreten des Verkehrsfinanzgesetzes" 
(Schriftenreihe des BMV, Heft 13) Kenntnis ge-
nommen. Aus diesem Material und den ergän-
zenden Ausführungen der Ressortvertreter hat 
der Ausschuß entnommen, daß die Beförderung-
steuer für den Werkfernverkehr keine Er-
höhung der Lebensmittelpreise verursacht haben 
kann. Der überwiegende Teil der Lebensmittel 
wird nicht im Werkfernverkehr befördert, son-
dern vom gewerblichen Güterfernverkehr auf 
der Straße, mit der Eisenbahn oder dem Kraft-
wagen in der Nahzone (50 km im Umkreis vom 
Standort des Fahrzeuges). Es sei also keine 
Preisermäßigung zu erwarten, wenn man hier 
den seit dem 1. Oktober 1956 gültigen Steuer-
satz von vier Pfennig je Tonnenkilometer auf 
drei Pfennig je Tonnenkilometer herabsetzen 
würde. 
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(Dr. Gülich) 
Nach eingehender Beratung hat die Mehrheit 
des Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen 
die Auffassung vertreten, daß die bisherigen 
Erfahrungen mit dem Verkehrsfinanzgesetz 
noch nicht ausreichen, um entscheiden zu kön-
nen, ob weitere Ausnahmen gerechtfertigt seien, 
die über die im Gesetz vorgesehenen, bereits 
gegebenen Steuervergünstigungen hinausgehen. 
Überdies würde jede neu zu beschließende Aus-
nahme das ohnehin bereits sehr differenzierte 
Beförderungsteuerrecht weiter komplizieren 
und damit die Finanzverwaltung erschweren. 
Aus diesen Gründen hat der Ausschuß den An-
trag abgelehnt, den Steuersatz im Werkfern-
verkehr mit Lebensmitteln auf drei Pfennig je 
Tonnenkilometer zu begrenzen. 

5. 
Die Diskussion über diese Frage hat gleichzeitig 

Gelegenheit gegeben, grundsätzlich noch einmal 
Zweck und Ziel der Besteuerung des Werkfernver-
kehrs zu erörtern. Nach Ansicht der Mehrheit des 
Ausschusses liegen keine ausreichenden Gründe 
vor, um das Verkehrsfinanzgesetz 1955, das seiner-
zeit eingehend und sorgfältig beraten und vom 
Bundestag mit großer Mehrheit verabschiedet wor-
den ist, bereits jetzt in einem wesentlichen Punkte 
abzuändern, anstatt die Entwicklung im nächsten 
Jahre weiter zu beobachten. 

Bonn, den 15. Januar 1956 
Dr. Gülich 

Berichterstatter 

Anlage 23 	 Umdruck 956 
(Vgl. S. 11020 A) 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des von der Fraktion der FDP 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Beförderungsteuergesetzes (Drucksachen 
3024, 2566). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

Artikel 1 

Das Beförderungsteuergesetz in der Fassung vom 
13. Juni 1955 — BefStG 1955 — (Bundesgesetzbl. 
I S. 366) wird wie folgt geändert: 

In § 11 erhält Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b fol-
gende Fassung: 

„b) in allen anderen Fällen 

für die Zeit bis 30. September 1956 3 Pfen-
nig je  Tonnenkilometer, 

für die Zeit vom 1. Oktober 1956 bis 31. März 
1957 4 Pfennig  je  Tonnenkilometer, 

ab 1. April 1957 3 Pfennig  je  Tonnenkilome-
ter." 

Bonn, den 21. Februar 1957 

Lenz (Trossingen) und Fraktion 

Anlage 24 	 Drucksache 3057 
(Vgl. S. 11021 A) 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Verkehrswesen (30. Aus-
schuß) über den vom Bundesrat eingebrachten 

Entwurf eines Gesetzes zur Ä nderung des Güter-
kraftverkehrsgesetzes (GüKG) (Drucksache 2626) 
und den Antrag der Abgeordneten Müller-Her-
mann, Dr. Dollinger, Friese, Rümmele, Frau Dr. 
h. c. Weber (Aachen), Barlage und Genossen be-
treffend Kraftverkehr in den grenznahen und 
Küstengebieten (Drucksache 1336). 

Berichterstatter: Abgeordneter Spörl 

1. Im allgemeinen 

Der Antrag — Drucksache 1336 — wurde in der 
85. Plenarsitzung des Deutschen Bundestages am 

8. Juni 1955 an den Ausschuß für Verkehrswesen 
— federführend — und zur Mitberatung an die 
Ausschüsse für Wirtschaftspolitik, für Gesamt-
deutsche und Berliner Fragen sowie für Grenz-
landfragen überwiesen. 

Der Gesetzentwurf — Drucksache 2626 — wurde 
in der 164. Plenarsitzung des Deutschen Bundes-
tages am 11. Oktober 1956 an den Ausschuß für 
Verkehrswesen überwiesen. 

Der Ausschuß für Verkehrswesen bat den Bun-
desminister für Verkehr bereits mit Schreiben vom 
3. Juni 1955, mit der Vorbereitung einer Stellung-
nahme zu Drucksache 1336 zu beginnen. 

Mit Schreiben vom 29. Juli 1955 (StV 3 — 6119 
B/55 — h. v. 6032 Ry 55 — 6039 R/55) legte der 
Bundesminister für Verkehr folgende schriftliche 
Stellungnahme und eine Karte vor: 
„1. Auf meine Stellungnahme zur Großen An-

frage der Fraktion der FDP —Drucksache 392 
—in der 38. Plenarsitzung des Deutschen Bun-

destages vom 9. Juli 1954 nehme ich Bezug. 
2. Eine allgemeine Erweiterung der 

Nahverkehrszone des Güterkraftverkehrs in 
allen grenznahen und Küstenge-
bieten kann aus verkehrspoliti-
schen Gründ en  nicht in Betracht kom-
men. Die anliegende Karte macht dies augen-
scheinlich. 

3. § 2 Abs. 4 des Güterkraftverkehrsgesetzes vom 
17. Oktober 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 697) gibt 
dem Bundesminister für Verkehr nur die Mög-
lichkeit, für die grenznahen Gebiete, nicht aber 
für die Küstengebiete durch Rechtsverord-
nung Ausnahmen zu machen. Von dieser Er-
mächtigung habe ich bisher keinen Gebrauch 
machen können. Ich bedarf hierzu der Zustim-
mung des Bundesrates; mit den Länder n 
konnte jedoch kein Einverneh-
men darüber erzielt werden. 
welche grenznahen Gebiete be-
günstigt werden sollen. 

4. Der Bundesrat hat bei seiner Zustimmung 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung des 
Straßenverkehrs durch Entlastung der Straßen 
(Straßenentlastungsgesetz)—Drucksache 574 — 
angeregt, S  2 Abs. 4 GüKG im Rahmen die-
ses Gesetzes zu ändern; für die Obersten Lan-
desverkehrsbehörden soll danach die Er

-

mächtigung vorgesehen werden, durch 
Zulassung angenommener (fiktiver) 
Standorte im Zonen- und Saar-
randgebiet die Nahverkehrszone 
zu erweitern. Die Bundesregierung hat 
diesem Vorschlag des Bundesrates mit der 
Maßgabe zugestimmt, daß § 2 Abs. 4 GüKG 
in seiner jetzigen Fassung aufgehoben wird. 

5. Der Entwurf des Straßenentlastungsgesetzes 
mit den Änderungsvorschlägen des Bundes- 
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(Spörl) 
rates und der Stellungnahme der Bundes-
regierung liegt dem Deutschen Bundestag seit 
Juli 1954 vor. Ich darf anheimstellen, über die-
jenigen Bestimmungen des Entwurfs des Stra-
ßenentlastungsgesetzes, die den in Nr. 3 ge-
nannten Fragenbereich behandeln, vorab zu 
beraten und Beschluß zu fassen." 

Mit Schreiben vom 29. Juni 1955 fragte der 
Vorsitzende des Ausschusses für Verkehrswesen 
an, ob beim Bundesministerium für Verkehr eine 
Novelle zum Güterkraftverkehrsgesetz in Vorbe-
reitung sei. Der Bundesminister für Verkehr ant-
wortete mit Schreiben vom 6. September 1955 
(StV 3 — 6135 B/55): 

„ 	 Die Vorbereitungen für den Entwurf 
eines umfassenden Gesetzes zur Änderung und 
Ergänzung des Güterkraftverkehrsgesetzes 
werden in meinem Haus fortgesetzt. Ich darf 
mich auch auf mein Schreiben beziehen, das 
ich auf den Antrag der Fraktion der FDP betr. 
Änderung des Güterkraftverkehrsgesetzes 
— Drucksache 678—am 16. August 1954 an den 
Ausschuß für Verkehrswesen gerichtet habe. 
Einige der an den Vorarbeiten beteiligten Be-
hörden und Verbände haben ihre Vorschläge 
noch nicht übersandt. Die Besprechungen mit 
den Beteiligten sollen im Spätherbst fortgesetzt 
werden. Bei dem großen Umfang des bisher 
vorliegenden Materials ist damit zu rechnen, 
daß die Besprechungen mit den Verbänden, 
Ländern und Bundesressorts längere Zeit be-
anspruchen werden. Ich glaube daher nicht, 
daß ein kabinettsreifer Entwurf vor 
dem Frühjahr 1956 vorliegen wird." 

Mit Schreiben vom 22. März 1956 fragte der Vor-
sitzende des Ausschusses für Verkehrswesen den 
Bundesminister für Verkehr, wann mit dem kabi-
nettsreifen Entwurf einer Novelle zum GüKG nun-
mehr gerechnet werden könne. 

Der Bundesminister für Verkehr antwortete 
darauf mit Schreiben vom 4. Mai 1956 (StV 3 —
6190 B/55 II): 

„Die Vorbereitungen für die Novelle zum Gü-
terkraftverkehrsgesetz, nach deren Stand Sie 
in Ihrem Schreiben vom 22. März 1956 fragen, 
sind zeitraubender, als ursprünglich vorgese-
hen. Es fehlen noch immer die Vorschläge von 
verschiedenen Organisationen. Schon jetzt läßt 
sich aber übersehen, daß die  Novelle  recht 
umfangreich werden wird. Es ist deshalb nicht 
damit zu rechnen, daß sie v o r An  fang 1957 
vorgelegt werden kann. Ob man den Deut-
schen Bundestag in dieser Wahlperiode dann 
noch mit einem so umfangreichen Vorhaben 
belasten kann, bleibt abzuwarten ...". 

Inzwischen hatten die niedersächsischen Mitglie-
der im Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Güterkraftverkehrsgesetzes einge-
bracht. Der Initiativgesetzentwurf des Bundesrates 
hat die Änderungsvorschläge der Bundesregierung 
zum Güterkraftverkehrsgesetz aus dem Entwurf 
eines Straßenentlastungsgesetzes im wesentlichen 
wörtlich übernommen (Drucksache 2626). 

2. Im einzelnen 

Im Ausschuß für Verkehrswesen wurde der  An
-trag — Drucksache 1336 — erstmalig am 26. Okto-

ber 1955 behandelt. Seinerzeit herrschte Einmütig-
keit, ihn zusammen mit der beim Bundesmini-
sterium für Verkehr in Arbeit befindlichen großen 

Novelle zur Änderung des GüKG zu beraten. In 
der Sitzung des Ausschusses für Verkehrswesen 
vom 14. Dezember 1955 wurde die Drucksache 1336 
zum ersten Male eingehend beraten. Dabei stellte 
der Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr 
folgende wichtige Gesichtspunkte zur Frage der 
Erweiterung der Nahverkehrszone in den 
Grenzgebieten heraus: 

1. könnten Ausnahmen nur für den gewerb-
lichen Güternahverkehr, jedoch nicht 
für den Werknahverkehr gewährt werden. 
Der Werknahverkehr sei an der Erweiterung der 
Nahzone nur in steuerlicher Hinsicht interessiert. 
In steuerlicher Hinsicht habe jedoch der Werk-
verkehr des Zonen- und Saar-Randgebiets be-
reits Erleichterungen durch das Verkehrsfinanz-
gesetz 1955 und durch die dazu ergangene Durch-
führungsverordnung erhalten. 

2. seien mit den meisten anliegenden Staaten im 
Westen internationale Abkommen ge-
schlossen worden, in denen Erleichterungen für 
den grenzüberschreitenden Verkehr vorgesehen 
seien. Solche Erleichterungen hätten aus erklär-
lichen Gründen für die Unternehmen des Zonen- 
und Saar-Randgebiets nicht getroffen werden 
können. 

3. hätten die Unternehmer an  den alten 
Grenzen im Westen ihren Betrieb von vorn-
herein auf das innerdeutsche Gebiet und nicht auf 
das Gebiet jenseits der Grenze ausgerichtet. Die 
Unternehmer im Zonenrandgebiet längs 
des Eisernen Vorhangs hätten dagegen ihren Be-
trieb ursprünglich auch auf die Gebiete jenseits 
des Eisernen Vorhangs eingestellt; nur sie be-
dürften daher einer Hilfe durch die vorgesehene 
Sonderregelung. 
Der Ausschuß für Verkehrswesen beschloß, 

die abschließende Beratung erst dann vorzuneh-
men, wenn die Stellungnahmen der an der Bera-
tung des Antrags — Drucksache 1336 — beteiligten 
Ausschüsse für Wirtschaftspolitik, für Gesamt-
deutsche und Berliner Fragen sowie für Grenz-
landfragen vorliegen. Der Vorsitzende des Aus-
schusses für Verkehrswesen bat mit Schreiben vom 
14. Dezember 1955, 21. Januar und 22. März 1956 
die mitberatenden Ausschüsse um baldmögliche 
Vorlage einer schriftlichen Stellungnahme. 

a) Der Ausschuß für Gesamtdeutsche und Berliner 
Fragen legte folgende Stellungnahme vor: 
Schreiben vom 11. Januar 1956: 
„Der Ausschuß für Gesamtdeutsche und Ber-
liner Fragen hat in seiner heutigen Sitzung 
den Antrag der Abgeordneten Müller-Her-
mann, Dr. Dollinger, Friese, Rümmele, Frau 
Dr. h. c. Weber (Aachen), Barlage und Ge-
nossen betr. Kraftverkehr in den grenznahen 
und Küstengebieten — Drucksache 1336 — 
beraten und beschlossen, dem federführen-
den Ausschuß für Verkehrswesen zu empfeh-
len, den Antrag in folgender Fassung anzu-
nehmen: 

,Die Bundesregierung wird ersucht, 
durch Rechtsverordnung im Sinn des § 2 
des Güterkraftverkehrsgesetzes vom 17. Ok-
tober 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 697) über 
die Festsetzung fiktiver Standorte für die 
Nahzone dem Kraftverkehr in den grenz-
nahen und Küstengebieten baldmöglich die 
Voraussetzung für eine normale wirtschaft-
liche Betätigung zu verschaffen.' 
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Der Ausschuß hält sich bei der Beurteilung 
dieses Antrags nur soweit für zuständig, als 
die Lage im Zonenrandgebiet und im Saar-
grenzgebiet hiervon betroffen wird." 

Schreiben vom 14. Januar 1956: 

„Eine Rückfrage aus dem Bundesministerium 
für Verkehr veranlaßt mich, zu meinem 
Schreiben vom 11. Januar 1956 nochmals aus-
drücklich festzustellen, daß der Ausschuß für 
Gesamtdeutsche und Berliner Fragen mit dem 
vorliegenden Antrag sich nur soweit befaßt 
hat, als die Lage im Zonenrandgebiet und im 
Saargrenzgebiet hiervon betroffen wird, sich 
jedoch in diesem Rahmen dafür aussprach, 
daß durch Rechtsverordnung im Sinn des § 2 
des Güterkraftverkehrsgesetzes vom 17. Ok-
tober 1952 über die Festsetzung fiktiver 
Standorte für die Nahzone baldmöglich die 
Voraussetzung für eine normale wirtschaft-
liche Betätigung des Kraftverkehrs geschaffen 
wird." 

b) Der Ausschuß für Grenzlandfragen beschloß in 
seiner Sitzung vom 8. Februar 1956, dem feder-
führenden Ausschuß für Verkehrswesen zu 
empfehlen, den § 4 des Entwurfs eines Straßen-
entlastungsgesetzes, der den im Antrag ange-
sprochenen Fragenbereich behandelt, vorzuzie-
hen und als Initiativgesetz dem Plenum vorzu-
legen. 

c) Der Ausschuß für Wirtschaftspolitik nahm mit 
Schreiben vom 12. April 1956 wie folgt Stellung: 

„Der Ausschuß für Wirtschaftspolitik . . . . 
stimmt dem Anliegen des Antrags — Druck-
sache 1336 — insoweit zu, als es sich um die 
Zonenrandgebiete, die tschechische Grenze 
und den Saargrenzgürtel handelt ...". 

In seiner Sitzung vom 7. November 1956 be-
endete der Ausschuß für Verkehrswesen seine Be-
ratungen über die Vorlagen — Drucksachen 1336 
und 2626 — und kam zu folgenden Ergebnissen: 

Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1) 

beschloß der Ausschuß für Verkehrswesen ein-
stimmig mit Zustimmung der Vertreter der Bun-
desregierung, den § 1 zu streichen. Die Begriffs-
bestimmung des „Hoheitsverkehrs" soll im Rahmen 
der beim Bundesminister für Verkehr in Vorberei-
tung befindlichen großen Novelle zum Güterkraft-
verkehrsgesetz noch einmal in Zusammenarbeit 
mit den Obersten Landesverkehrsbehörden über-
prüft werden. 

Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 2 Abs. 4) 

Diese Vorschrift war mehrfach Gegenstand aus-
führlicher Beratungen. Zu diesem umstrittenen 
Fragenkomplex lagen dem Ausschuß für Verkehrs-
wesen folgende Anträge vor: 

1. A) Die Abgeordneten Brück und Günther stell-
ten den Antrag, den Satz 2 des Entwurfs zu 
§ 2 Abs. 4 GüKG durch folgende Sätze zu 
ersetzen: 

„Für Kraftfahrzeuge von Unternehmen in 
Gemeinden des übrigen Bundesgebietes, die 
in der Luftlinie nicht mehr als zwanzig 
Kilometer von der Grenze der Bundes-
republik Deutschland entfernt liegen, kön-
nen die Obersten Landesverkehrsbehörden 
auf Antrag angenommene (fiktive) Stand-
orte bestimmen. 

Der Bundesminister für Verkehr bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die Richtlinien, nach denen 
die angenommenen (fiktiven) Standorte 
festzulegen sind." 

Für diesen Antrag war im Ausschuß für Ver-
kehrswesen eine Mehrheit nicht zu erreichen. 
Daraufhin erklärten sich die Antragsteller 
damit einverstanden, die Worte „zwanzig 
Kilometer" durch die Worte „fünfzehn 
Ki1ometer" zu ersetzen. Auch dafür war 
im Ausschuß eine Mehrheit nicht zu erreichen. 
Schließlich legten die Abgeordneten Brück 
und Günther folgenden Antrag vor: 

„Der Bundestag wolle beschließen: 

§ 2 Abs. 4 des Güterkraftverkehrsgesetzes 
vom 17. Oktober 1952 erhält folgende 
Fassung: 

(4) 
a) Für Kraftfahrzeuge von Unternehmen 

des gewerblichen Güternahverkehrs in 
Gemeinden, die in dem von der Bundes-
regierung anerkannten Zonenrandgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland liegen, 
können die Obersten Landesverkehrs-
behörden zugunsten von Unternehmen, 
die bereits am 1. April 1954 ihren Sitz 
in dem Zonenrandgebiet hatten, ange-
nommene (fiktive) Standorte bestimmen, 
die nicht mehr als 40 km in der Luft-
linie von dem Zonenrand der Bundes-
republik Deutschland und vom tatsäch-
lichen Standort liegen dürfen. 

b) Für Kraftfahrzeuge von Unternehmen 
in Gemeinden des übrigen Gebietes der 
Bundesrepublik Deutschland, die in der 
Luftlinie nicht mehr als 15 km von der 
Grenze der Bundesrepublik Deutschland 
entfernt liegen, können die Obersten 
Landesverkehrsbehörden auf Antrag 
angenommene (fiktive) Standorte be-
stimmen. 

c) Entsprechendes gilt für die Kraftfahr-
zeuge von Unternehmen, die ihren Sitz 
in Gemeinden haben, die nicht weiter 
als 20 km in der Luftlinie vom Saarge-
biet — bis zu dessen wirtschaftlicher 
Angliederung — entfernt liegen. 

d) Der Bundesminister für Verkehr be-
stimmt durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die Richt-
linien, nach denen die angenommenen 
(fiktiven) Standorte festzulegen sind." 

(Durch die nachstehende Grundsatzentschei-
dung erübrigt sich eine Abstimmung über 
diesen Antrag.) 

B) Der Abgeordnete Glüsing stellte den Antrag, 
in die vorgesehene Regelung für den Güter-
nahverkehr auch die Westküste Schleswig-
Holsteins einzubeziehen. 

Dieser Antrag erreichte im Ausschuß keine 
Mehrheit. 

C) Der Abgeordnete Schlick beantragte, in dem 
Entwurf zu § 2 Abs. 4 Satz 2 letzter Halbsatz 
GüKG (Saarrandgebiet) die Worte „20 km" 
durch die Worte „40 km" zu ersetzen. 

Der Ausschuß für Verkehrswesen beschloß, 
die Erweiterung der Nahverkehrszone im 
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Saarrandgebiet für alle Gemeinden vorzu-
sehen, die nicht weiter als 40 km in der Luft-
linie vom Saarrandgebiet entfernt liegen. 

2. Der Abgeordnete Bock beantragte, die vorgese-
hene Nahzonenregelung für grenznahe Gebiete 
auch auf den Werkverkehr auszudehnen. 

Der Antragsteller zog seinen Antrag später zu-
rück. 

In einer Grundsatzabstimmung beschloß der Aus-
schuß für Verkehrswesen mit Mehrheit, eine Er-
weiterung der Nahverkehrszone nur für den ge-
werblichen Güternahverkehr im Zonen- und Saar-
randgebiet vorzusehen. 

Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 9 Abs. 2 Satz 2) 

stellte der Abgeordnete Bock den Antrag, den Ent-
wurf dahingehend zu ergänzen, daß die Gebrech-
lichkeit des Unternehmers amtsärztlich festgestellt 
sein muß. Der Ausschuß für Verkehrswesen 
stimmte diesem Antrag zu. 

Zu Artikel 1 Nr. 3 a (§ 19 Abs. 1) 
Auch diese Vorschrift beruht auf einem Antrag 
des Abgeordneten Bock; sie soll sicherstellen, daß 
der Unternehmer, wenn er das Unternehmen ge-
erbt hat, es innerhalb einer bestimmten Frist auf 
einen Dritten gleichfalls mit der Wirkung über-
tragen kann, daß der Dritte außerhalb des Kontin-
gents eine Genehmigung erhalten kann. Insoweit 
ist der Katalog der Ausnahmen nach Artikel 1 
Nr. 3 des Entwurfs (§ 9 Abs. 2 Satz 2 GüKG) er-
weitert. 

I) Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 48 Abs. 3) 

Der Ausschuß stimmte der Vorlage des Bundes-
rates zu. 

Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 99) 

Im Hinblick darauf, daß der Ausschuß für Ver-
kehrswesen beschlossen hatte, den Artikel 1 Nr. 1 
zu streichen, mußte auch der Artikel 1 Nr. 5 ge-
strichen werden; diese Vorschrift sollte einen Ver-
stoß gegen § 1 mit Bußgeld bedrohen. 

Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 106 Abs. 2) 
Diese Vorschrift hat der Ausschuß für Verkehrs-
wesen in den Entwurf eingefügt. Die Formulierung 
dient der Klarstellung gegenüber in der Recht-
sprechung gelegentlich gehegten Zweifeln an der 
Rechtsgültigkeit des Reichskraftwagentarifs. 

Zu Artikel 2 
Dieser Artikel entspricht der üblichen Fassung der 
Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 3 
Um den Behörden die Möglichkeit zu geben, die 
Durchführung des Artikels 1 Nr. 2 hinreichend 
vorzubereiten, soll diese Vorschrift erst einen 
Monat nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft 
treten. 

Bonn, den 7. November 1956 

Spörl 
Berichterstatter 

Anlage 25 	 Drucksache 3163 
(Vgl. S. 11022 D) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Verkehrswesen (30. Ausschuß) 
über den Antrag der Abgeordneten Müller-Her-
mann, Raestrup und Genossen betreffend Eindäm-
mung des unechten Werkverkehrs (Drucksache 
2573). 

Berichterstatter: Abgeordneter Scheuren 
Der Antrag Drucksache 2573 wurde in der 

164. Plenarsitzung des Deutschen Bundestages am 
11. Oktober federführend an den Ausschuß für 
Verkehrswesen und mitberatend an den Ausschuß 
für Wirtschaftspolitik überwiesen. 

Mit Schreiben vom 6. Juli 1956 wurde der Bun-
desminister für Verkehr um baldmögliche schrift-
liche Stellungnahme gebeten. 

Mit Schreiben vom 25. September 1956 legte der 
Bundesminister für Verkehr folgende Stellung-
nahme vor: 

„Soweit der ,unechte Werkverkehr nach gelten-
dem Recht ungenehmigter Güterfernverkehr ist, 
stellt er eine Ordnungswidrigkeit nach § 99 Nr. 1 
des Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) dar. Die 
Landesbehörden ahnden sie bereits jetzt mit Geld-
bußen. Darüber hinaus prüfe ich, ob es zweckmäßig 
und möglich ist, den Werkverkehrsbegriff des § 48 
GüKG im Rahmen der Novelle zum Güterkraftver-
kehrsgesetz einzuengen. Die Untersuchungen sind 
noch nicht abgeschlossen. Ich habe insbesondere 
auch den wissenschaftlichen Beirat meines Hauses 
gebeten, sich gutachtlich zu äußern." 

Der Ausschuß für Verkehrswesen hat sich in 
seiner Sitzung am 28. November 1956 mit der 
Drucksache 2573 eingehend beschäftigt und be-
schlossen, dem Antrag unverändert zuzustimmen. 

Der Ausschuß für Wirtschaftspolitik hat sich in 
seiner  Sitzung am 1. Februar 1957 dem Beschluß 
des Ausschusses für Verkehrswesen, die Druck-
sache 2573 dem Plenum unverändert zur Annahme 
zu empfehlen, angeschlossen. 

Bonn, den 2. Februar 1957 

Scheuren 
Berichterstatter 

Anlage 26 	 Drucksache 3121 
(Vgl. S. 11022 D) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Verkehrswesen (30. Ausschuß) 
über den Antrag der Abgeordneten Dr. Bleiß und 
Genossen betreffend Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) (Drucksache 2420). 

Berichterstatter: Abgeordneter Rümmele 
Die Drucksache 2420 wurde in der 147. Plenar-

sitzung des Deutschen Bundestages am 6. Juni 1956 
an den Ausschuß für Verkehrswesen — federfüh-
rend — und zur Mitberatung an den Ausschuß für 
Kommunalpolitik überwiesen. 

Der Ausschuß für Verkehrswesen hat in seiner 
Sitzung vom 12. September 1956 die Drucksache 2420 
eingehend beraten und dem Antrag im Grundsatz 
zugestimmt. Die Vertreter der Bundesregierung 
verwiesen darauf, daß in der Zwischenzeit ein dem 
Inhalt des Antrags entsprechender Entwurf einer 
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Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung dem Bundesrat zugeleitet 
worden sei, in dem in § 72 Abs. 5 die Worte „§ 42 
Abs. 3 am 1. Mai 1957" durch folgende Worte er-
setzt werden sollen: 

„§ 42 Abs. 3 am 1. Januar 1957, wenn die hinter 
Lastkraftwagen mitgeführten Anhänger ab 1. Ja-
nuar 1957 erstmals in den Verkehr kommen, am 
1. Juli 1960 in allen anderen Fällen." 

Der Ausschuß für Kommunalpolitik vertrat in 
seiner Sitzung vom 14. Januar 1957 ebenfalls die 
Auffassung, daß der Antrag — Drucksache 2420 — 
für erledigt zu erklären sei. Er war sich aber be-
wußt, daß entsprechend der Eingabe der Bundes-
vereinigung der Kommunalen Spitzenverbände in 
Köln-Marienburg vom 5. September 1956 gegen 
eine Regelung, wie sie die Antragsteller beabsich-
tigen und wie sie die Rechtsverordnung des Bun-
desministers für Verkehr beinhaltet, schwerwie-
gende Bedenken erhoben werden können. 

In der Zwischenzeit hat der Bundesminister für 
Verkehr die der Drucksache 2420 entsprechende 
Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung vom 16. Oktober 1956 (Bun-
desgesetzbl. I S. 814), die mit Wirkung vom 1. No-
vember 1956 in Kraft getreten ist, erlassen. 

Bonn, den 15. Januar 1957 

Rümmele 
Berichterstatter 

Anlage 27 	 Drucksache 3128 
(Vgl. S. 11023 A) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Arbeit (27. Ausschuß) über 
den Entwurf eines Gesetzes zum Abkommen vom 
21. Mai 1954 über die Arbeitsbedingungen der 
Rheinschiffer (Drucksache 2875). 

Berichterstatter: Abgeordneter Franzen 
In seiner 177. Sitzung am 6. Dezember 1956 hat 

der Deutsche Bundestag den Gesetzentwurf zum 
Abkommen vom 21. Mai 1954 über die Arbeits-
bedingungen der Rheinschiffer — Drucksache 2875 
— in erster Lesung ohne Begründung und ohne 
Aussprache an den Ausschuß für Arbeit über-
wiesen. 

Der Ausschuß für Arbeit behandelte den Gesetz-
entwurf am 10. Januar 1957 in seiner 116. Sitzung. 

Das Abkommen über die Arbeitsbedingungen der 
Rheinschiffer war bereits im 1. Deutschen Bundes-
tag im Zusammenhang mit dem Abkommen vom 
27. Juli 1950 über die soziale Sicherheit der Rhein-
schiffer behandelt worden. Durch Gesetz vom 
20. Dezember 1951 hatte der Bundestag dem Ab-
kommen zugestimmt. Das Abkommen über soziale 
Sicherheit der Rheinschiffer wurde von allen betei-
ligten Staaten ratifiziert und ist inzwischen in 
Kraft getreten, wogegen das jetzt erneut zur 
Ratifikation vorliegende Abkommen über die Ar-
beitsbedingungen der Rheinschiffer nicht in Kraft 
treten konnte, weil die Schweiz der ersten Über-
einkunft ihre Zustimmung versagte und daraufhin 
auch die anderen beteiligten Staaten nicht ratifi-
zierten. 

In erneuten Verhandlungen zwischen den betei-
ligten Regierungen und den Sozialpartnern Anfang 
des Jahres 1954 beim Internationalen Arbeitsamt 
wurde nach Abänderung der strittigen Bestimmun-
gen Übereinkunft bei allen beteiligten Staaten er-
zielt. Insbesondere wurden die Vorschriften über 
die nächtliche Ruhezeit auf Wunsch der Schweiz 
so elastisch gestaltet, daß es jetzt möglich ist, die-
selben durch Tarifvertrag oder durch die nationale 
Gesetzgebung innerhalb bestimmter Grenzen zu 
verschieben. Die in dem alten Abkommen vorge-
sehene Erleichterung für Familienbetriebe in der 
sogenannten Partikulierschiffahrt, die dann gelten 
sollte, wenn sich die Partikulierschiffer der Fracht-
akquisition enthielten, wurde wegen der Schwie-
rigkeit in Auslegung und Durchführung nicht mehr 
aufgenommen. Im neuen Abkommen wurde dann 
auch der 1. Mai als Feiertag aufgeführt und die 
Wartezeit für den Urlaubsanspruch von 12 auf 6 
Monate herabgesetzt. Die Schweiz und die Nieder-
lande haben dem Abkommen bereits zugestimmt. 
Die Ratifikation durch Frankreich steht bevor. 

Das Abkommen über die Arbeitsbedingungen der 
Rheinschiffer schafft einheitliche Mindestbestim-
mungen für eine Reihe wichtiger Arbeitszeitbe-
dingungen der Rheinschiffer aller beteiligten Staa-
ten. Es regelt im wesentlichen die Nachtruhe wäh-
rend der Fahrt, die Arbeitszeit im Hafen, die 
wöchentlichen Ruhezeiten, den Urlaub und die 
Überstunden. Ferner sind die Feiertage in einem 
Katalog aufgezählt. 

Für die Arbeitszeiten im Hafen gelten jeweils 
die örtlichen Arbeitszeitregelungen, wobei jedoch 
die regelmäßige Arbeitszeit — vorbehaltlich der 
durch die örtliche Regelung vorgesehenen Abwei-
chungen — 48 Stunden wöchentlich und 8 Stunden 
täglich nicht überschreiten darf. 

Die Arbeitszeit an Bord wird durch die vorge-
schriebenen nächtlichen Ruhezeiten begrenzt, die 
während der Monate November, Dezember, Januar 
und Februar mindestens 12 Stunden und während 
der übrigen Monate mindestens 10 Stunden betra-
gen müssen. 

Durch nationalen Gesamtarbeitsvertrag (Tarif-
vertrag) oder durch die nationale Gesetzgebung 
kann festgelegt werden, daß an Stelle der vorge-
schriebenen Nachtruhe eine tägliche Ruhezeit von 
gleicher Dauer tritt, wobei jedoch mindestens sie-
ben aufeinander folgende Stunden in die Zeit von 
20 bis 6 Uhr fallen müssen. 

Jedem Rheinschiffer steht im Durchschnitt auf 
je sechs Arbeitstage ein Ruhetag zu, der innerhalb 
einer Zeitspanne von höchstens drei Monaten ge-
währt werden muß, wobei soweit wie möglich 
26 Ruhetage des Jahres auf einen Sonntag fallen 
müssen. 

Nach einer Dienstzeit von 6 Monaten hat jeder 
Rheinschiffer Anspruch auf einen bezahlten Jahres-
urlaub bis zu 12 Werktagen. Bei der Urlaubs-
gewährung ist darauf zu achten, daß mindestens 
6 Urlaubstage zusammenhängend gewährt werden. 

Die Bundesregierung und die Sozialpartner sind 
mit der jetzigen Fassung einverstanden. 

Bonn, den 22. Januar 1957 

Franzen 
Berichterstatter 
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Namentliche Abstimmungen 
zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung und Ergänzung 
des Personenstandsgesetzes (Drucksachen 3190, 2987): 

1. über § 67 unter Nr. 56 des Art. I in der Fassung des Änderungs-
antrags der Fraktion der SPD (Umdruck 954) (vgl. S. 11009 A, 
11030 C) 

2. über § 67 a unter Nr. 56 a des Art. I in der Fassung des Ände-
rungsantrags der Fraktion der SPD (Umdruck 954) (vgl. S.11009 A, 
C, 11030 C) 

Name  
Ab

-stimmung 
1 

Ab

-stimmung 
2 

CDU/CSU 
Frau Ackermann . . . . beurlaubt beurlaubt 
Dr. Adenauer 	. 	. 	. 	. 	. — — 
Albers 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. ,beurlaubt beurlaubt 
Albrecht (Hamburg) 	. 	 Nein Nein 
Arndgen 	 Nein Nein 
Baier (Buchen) 	 Nein Nein 
Barlage 	  Nein Nein 
Dr. Bartram 	 beurlaubt beurlaubt 
Bauer (Wasserburg) 	. 	 Nein Nein 
Bauereisen 	 Nein Nein 
Bauknecht 	 Nein Nein 
Bausch 	  Nein — 

Becker (Pirmasens) 	. 	 Nein Nein 
Bender 	  — — 
Berendsen 	 Nein Nein 
Dr. Bergmeyer 	 Nein Nein 
Fürst von Bismarck . . . * * 
Blank (Dortmund) 	. . . Nein Nein 
Frau Dr. Bleyler 

(Freiburg) 	 Nein Nein 
Blöcker 	  Nein Nein 
Bock 	  Nein Nein 
von Bodelschwingh . . . Nein Nein 
Dr. Böhm (Frankfurt) 	. Nein Nein 
Brand (Remscheid) . . . Nein Nein 
Frau Brauksiepe . 	. . . Nein Nein 
Dr. von Brentano . . 	. 	. — — 
Brese 	  beurlaubt beurlaubt 
Frau Dr. Brökelschen . . Nein Nein 
Dr. Brönner 	 Nein Nein 
Brookmann (Kiel) 	. . 	 Nein Nein 
Brück 	  Nein Nein 
Dr. Bucerius 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. von Buchka 	. 	. . . enthalten enthalten 
Dr. Bürkel 	 Nein Nein 
Burgemeister 	 Nein Nein 
Caspers 	  Nein Nein 
Cillien 	  beurlaubt beurlaubt 
Dr. Conring 	 Nein Nein 
Dr. Czaja 	 beurlaubt beurlaubt 
Demmelmeier 	 beurlaubt beurlaubt 
Diedrichsen 	 Nein Nein 
Frau Dietz 	 Nein Nein 
Dr. Dittrich 	 Nein Nein 
Dr. Dollinger 	 — * 
Donhauser 	 Nein Nein 
Dr. Dresbach 	 Nein Nein 
Dr. Eckhardt 	 Nein Nein 
Eckstein 	 * * 
Ehren 	  Nein Nein 
Engelbrecht-Greve . 	. . Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Erhard . 	. 	. — — 
Etzenbach 	 beurlaubt beurlaubt 
Even 	  Nein Nein 

Name  
Ab

-
stimmung 

1 

Ab

-
stimmung 

2 

Feldmann . 	 Nein Nein 
Gräfin Finckenstein 	. 	 Nein Nein 
Finckh 	  -- — 
Dr.  Franz 	 Nein Nein 
Franzen 	 Nein Nein 
Friese 	  Nein Nein 
Fuchs 	  Nein Nein 
Funk 	  — * 
Dr. Furler 	 Nein Nein 
Frau Ganswindt . 	. 	. 	. Nein Nein 
Frau Dr. Gantenberg . 	 beurlaubt beurlaubt 
Gedat 	  Nein Nein 
Geiger (München) 	. . . Nein Nein 
Frau Geisendörfer . . . Nein Nein 
Gengler . 	 Nein Nein 
Gerns 	  beurlaubt beurlaubt 
D. Dr. Gerstenmaier . 	 enthalten Nein 
Gibbert 	  Nein Nein 
Giencke . 	 Nein Nein 
Dr. Glasmeyer 	 Nein Nein 
Dr. Gleissner (München) Nein Nein 
Glüsing 	  Nein Nein 
Gockeln . 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. Götz 	 Nein Nein 
Goldhagen 	 Nein Nein 
Gontrum 	 Nein enthalten 
Günther 	  Nein Nein 
Haasler 	  Nein Nein 
Häussler 	 Nein Nein 
Hahn 	  * Nein 
Harnischfeger 	 Nein Nein 
Heix 	  Nein Nein 
Dr. Hellwig 	 Nein Nein 
Dr. Graf Henckel 	. . . Nein Nein 
Dr. Hesberg 	 Nein Nein 
Heye 	  * * 
Hilbert 	  beurlaubt beurlaubt 
Höcherl 	  Nein Nein 
Dr. Höck 	 beurlaubt beurlaubt 
Höfler 	  beurlaubt beurlaubt 
Holla 	  Nein Nein 
Hoogen 	  beurlaubt beurlaubt 
Dr. Horlacher 	 Nein Nein 
Horn 	  Nein Nein 
Huth 	  Nein Nein 
Illerhaus 	 Nein Nein 
Dr. Jaeger 	 Nein Nein 
Jahn (Stuttgart) . 	. 	. 	. Nein Nein 
Frau Dr. Jochmus . . 	 Nein Ja 
Josten 	  Nein Nein 
Kahn 	  Nein Nein 
Kaiser (Bonn) 	 — — 
Frau Kaiser 

(Schwäbisch-Gmünd) . Nein Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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-
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1 

Ab
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Karpf 	  * * 
Kemmer (Bamberg) 	. . * * 
Kemper (Trier) 	. 	. 	. 	 Nein Nein 
Kiesinger 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. Kihn (Würzburg) . 	 Nein Nein 
Kirchhoff 	 Nein enthalten 
Klausner 	 Nein Nein 
Dr. Kleindinst 	 Nein Nein 
Dr. Kliesing 	 Nein Nein 
Knapp  	. Nein enthalten 
Knobloch 	 — Nein 
Dr. Köhler 	 beurlaubt beurlaubt 
Koops 	  Nein Nein 
Dr. Kopf 	 Nein — 
Kortmann 	. 	 Nein Nein 
Kraft 	  Nein Nein 
Kramel 	  Nein Nein 
Krammig 	 Nein Nein 
Kratz 	  Nein Nein 
Kroll 	  Nein Nein 
Frau Dr. Kuchtner . . 	 Nein Nein 
Kühlthau 	 * * 
Kuntscher 	. 	. 	. 	. 	. 	 Nein Nein 
Kunze (Bethel) 	 Nein Nein 
Lang (München) . . 	. 	. Nein Nein 
Leibing 	  Nein Nein 
Dr. Leiske 	_  Nein Nein 
Lenz (Brühl) 	 Nein Nein 
Dr. Lenz (Godesberg) . 	. Nein Nein 
Lenze (Attendorn) 	. 	. 	 * * 
Leonhard 	 Nein Nein 
Lermer 	  Nein Nein 
Leukert 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. Nein Nein 
Dr. Leverkuehn 	. 	. 	. 	. — — 

) Dr. Lindenberg 	. 	. 	. 	. — — 
Dr.  Lindrath 	 Nein Nein 
Dr. Löhr 	 Nein Nein 
Lotze  Nein Ja 
Dr. h. c. Lübke 	. 	. 	. 	, Nein — 
Lücke 	  beurlaubt beurlaubt 
Lücker (München) 	 — — 
Lulay 	  * * 
Maier (Mannheim) . . 	 Nein Nein 
Majonica 	 Nein Nein 
Dr. Baron Manteuffel- 

Szoege 	 Nein Nein 
Massoth 	 Nein Nein 
Mayer (Birkenfeld) 	. 	. — Nein 
Menke 	  Nein Nein 
Mensing 	  Nein Nein 
Meyer (Oppertshofen) 	. Nein Nein 
Meyer-Ronnenberg . . 	 beurlaubt beurlaubt 
Miller 	  Nein Nein 
Dr. Moerchel 	 * Nein 
Morgenthaler 	 beurlaubt beurlaubt 
Muckermann 	 Nein Nein 
Mühlenberg 	 — _— 

Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) Nein Nein 
Müller-Hermann . 	. 	. 	. Nein Nein 
Müser 	  Nein Nein 
Nellen 	  Nein Nein 
Neuburger 	 — 
Niederalt 	 Nein Nein 
Frau Niggemeyer 	. 	. 	. Nein Nein 
Dr. Dr. Oberländer 	. 	. — — 
Dr. Oesterle 	 beurlaubt beurlaubt 
Oetzel 	  Nein Ja 
Pelster 	  Nein Nein 
Dr. Pferdmenges . 	. 	. 	. Nein Nein 

Name 
Ab

-

stimmung 
1 

Ab

-

stimmung 
2 

Frau mPitz 	. 	. 	• 	. 	. 	. Nein Nein 
Dr. Fohle (Düseldorf) 	. — — 
Frau Praetorius 		. 	. 	. Nein Nein 
Frau Dr- . Probst . 	. 	. 	. Nein Nein 

Dr. Dr. h. c. Pünder 	. 	  beurlaubt beurlaubt 
Raestrup 	  Nein Nein 

Rasner 	  Nein Nein 
Frau Dr.  Rehling . 	. 	. 	 Nein Nein 
Richarts 	  Nein Nein 
Frhr. Riederer von Paar Nein Nein 
Dr. Rinke 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. Röder 	 Nein Nein 
Frau Rösch 	 Nein Nein 
Rösing 	  Nein Nein 
Rümmele 	 Nein Nein 
Ruf 	  Nein Nein 
Sabaß 	  Nein Nein 
Sabel 	  Nein Nein 
Samwer 	  Nein Nein 
Dr. Schaefer (Saarbr.) 	 Nein Nein 
Schiffer 	  — — 
Scharnberg 	 Nein Nein 
Schenpmann 	 Nein Nein 
Schill (Freiburg) 	. 	. 	. 	 Nein Nein 
Schlick 	  Nein Nein 
Schmücker 	 beurlaubt beurlaubt 
Schneider (Hamburg) . 	 beurlaubt beurlaubt 

Schrader 	  Nein Nein 
Dr. Schröder (Düsseldorf) Nein Nein 
Dr.-Ing. E. h. Schuberth Nein Nein 

Shüttler  Nein Nein 
Schü tz . 	. 	. 	. 	. 	. Nein Nein 
Schulze-Pellengahr . 	. 	. Nein Nein 
Schwarz 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. Nein Nein 
Frau Dr. Schwarzhaupt Nein enthalten 
Dr. Seffrin 	 Nein Nein 
Seidl (Dorfen) 	 Nein Nein 
Dr. Serres 	 Nein Nein 
Siebel  	. 	. 	. Nein Nein 
Dr. siemer 	 Nein Nein 
Solle 	  Nein Nein 
Spies (Brücken) 	. 	. 	. 	. -- — 

pies (Emmenhausen) 	. Nein Nein 
Spörl  Nein Nein 

Stauch 	  Nein Nein 
Frau Dr. Steinbiß 	. 	. 	 Nein Nein 
Stiller 	  Nein Nein 
Storch 	  Nein Nein 
Dr. Storm 	 Nein Nein 
Dr. Strauß 	 — — 

Struve 	  Nein Nein 
Stücklen 	  beurlaubt beurlaubt 
Teriete 	  Nein Nein 
Thies 	  Ja Ja 
Unertl 	  — Nein 
Varelmann . 	. 	. 	. 	. 	.. 	 Nein Nein 
Frau Vietje 	 Nein Nein 
Dr. Vogel 	 Nein Nein 
Voß 	  Nein Nein 
Werber (Hof) 	 beurlaubt beurlaubt 
Wacker (Buchen) 			• Nein Nein 
Dr. Wahl 	. 		. 	. 	.. 	. Nein Nein 
Walz 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	• Nein Ne i n 
Frau Dr. h. c. Weber 

(Aachen) 	 Nein Nein 
Dr. Weber (Koblenz) 	. 	 beurlaubt beurlaubt 

Wehking 	  beurlaubt beurlaubt 
Dr. Wellhausen 	. 	. 	. 	. Nein Nein 
Dr. Welskop 	. 	. 	_ 	. 	. 	. beurlaubt beurlaubt 

*) fur Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Frau Welter (Aachen) . Nein Nein 
Dr. Werber 	 Nein Nein 
Wiedeck 	 Nein Nein 
Wieninger 	 Nein Nein 
Dr. Willeke 	 Nein Nein 
WinkIheide 	 Nein Nein 
Dr. Winter 	 Nein Nein 
Wit tmann 	 Nein Nein 
Wolf (Stuttgart) . 	. 	. 	• beurlaubt beurlaubt 
Dr. Wuermeling 	. 	. 	. 	. — — 
Wullenhaupt . . 	. 	. 	 Nein Nein 

SPD 

Frau Albertz 	 Ja Ja 
Frau Albrecht (Mittenw.) J a Ja 
Altmaier 	 Ja Ja 
Dr. Arndt 	 Ja J a 
Arnholz 	  — — 
Dr.  Baade 	 — — 
Dr.  Bärsch 	 Ja Ja 
Bals 	  beurlaubt beurlaubt 
Banse 	  Ja Ja 
Bauer (Würzburg) 	. . . Ja Ja 
Baur (Augsburg) . . 	. 	 Ja Ja 
Bazille 	 Ja Ja 
Behrisch 	 beurlaubt beurlaubt 
Frau Bennemann . . . 	 Ja Ja 
Bergmann 	 Ja Ja 
Berlin 	  Ja Ja 
Bettgenhäuser 	 Ja Ja 
Frau Beyer (Frankfurt) Ja Ja 
Birkelbach 	 — — 
Blachstein 	 Ja Ja 
Dr. Bleiß 	 Ja Ja 
Böhm (Düsseldorf) . 	. 	 Ja Ja 
Bruse 	  Ja Ja 
Corterier 	 Ja Ja 
Dannebom 	 Ja Ja 
Daum 	  Ja Ja 
Dr. Deist 	 Ja Ja 
Dewald 	  Ja Ja 
Diekmann 	 — — 
Diel 	  Ja Ja 
Frau Döhring 	 Ja Ja 
Dopatka 	  Ja Ja 
Erler 	  beurlaubt beurlaubt 
Eschmann 	 Ja Ja 
Faller 	  Ja Ja 
Franke 	  Ja Ja 
Frehsee 	  Ja Ja 
Freidhof 	  Ja Ja 
Frenzel 	  Ja Ja 
Gefeller 	  Ja Ja 
Geiger (Aalen) 	 Ja Ja 
Geritzmann 	 Ja Ja 
Gleisner (Unna) 	. 	. 	. Ja Ja 
Dr. Greve 	 Ja Ja 
Dr. Gülich 	 Ja Ja 
Hansen (Köln) 	 Ja Ja 
Hansing (Bremen) 	. 	. 	 Ja Ja 
Hauffe 	 Ja Ja 
Heide 	  Ja Ja 
Heiland 	  Ja Ja 
Heinrich 	 Ja Ja 
Hellenbrock 	 Ja Ja 
Frau Herklotz 	 Ja Ja 
Hermsdorf 	 Ja Ja 
Herold 	 Ja Ja 

Name 
Ab

-

stimmung 
1 

Ab

-

stimmung 
2 

Höcker 	  Ja Ja 
Höhne 	  Ja Ja 
Hörauf 	  Ja Ja 
Frau Dr. Hubert . . 	. 	 Ja Ja 
Hufnagel 	 Ja Ja 
Jacobi 	  Ja Ja 
Jacobs 	  Ja Ja 
Jahn (Frankfurt) . 	. 	. 	 Ja Ja 
Jaksch 	 Ja Ja 
Kahn-Ackermann 	. . 	 Ja Ja 
Kalbitzer 	 beurlaubt beurlaubt 
Frau Keilhack 	 Ja Ja 
Frau Kettig 	 Ja Ja 
Keuning 	 Ja Ja 
Kinat 	  Ja Ja 
Frau Kipp-Kaule 	. . . Ja Ja 
Könen (Düsseldorf) 	. . Ja Ja 
Koenen (Lippstadt) 	 Ja Ja 
Frau Korspeter 	. 	. 	. 	. beurlaubt beurlaubt 
Dr. Kreyssig 	 Ja Ja 
Kriedemann 	 Ja Ja 
Kühn (Köln) 	 Ja Ja 
Kurlbaum 	 Ja Ja 
Ladebeck 	 Ja Ja 
Lange (Essen) 	 Ja Ja 
Leitow 	  Ja Ja 
Frau Lockmann . . . 	 Ja Ja 
Ludwig 	  Ja Ja 
Maier (Freiburg) 		• 	• 	• Ja Ja 
Marx 	  Ja Ja 
Matzner 	  Ja Ja 
Meitmann 	 Ja Ja 
Mellies 	  Ja Ja 
Dr. Menzel 	 Ja Ja 
Merten 	  Ja Ja 
Metzger 	  Ja Ja 
Frau Meyer (Dortmund) Ja Ja 
Meyer (Wanne-Eickel) 	. Ja Ja 
Frau Meyer-Laule . . 	 Ja Ja 
Mißmahl 	 Ja Ja 
Moll 	  — — 
Dr.  Mommer 	 Ja Ja 
Müller (Erbendorf) . 	. 	. Ja Ja 
Müller (Worms) 	. 	. 	. 	 Ja Ja 
Frau Nadig 	 Ja Ja 
Odenthal 	 beurlaubt beurlaubt 
Ohlig 	  Ja Ja 
011enhauer 	 beurlaubt beurlaubt 
Op den Orth 	 — — 
Paul 	  Ja Ja 
Peters 	  Ja Ja 
Pöhler 	  Ja Ja 
Pohle (Eckernförde) 	. 	. Ja Ja 
Dr. Preller 	 Ja Ja 
Prennel 	  Ja Ja 
Priebe 	  Ja Ja 
Pusch 	  Ja Ja 
Putzig 	 Ja Ja 
Rasch 	  Ja Ja 
Dr. Ratzel 	 Ja Ja 
Regling 	  Ja Ja 
Rehs 	  Ja Ja 
Reitz 	  Ja Ja 
Reitzner 	  Ja Ja 
Frau Renger 	 beurlaubt beurlaubt 
Richter 	  Ja Ja 
Ritzel 	  Ja Ja 
Frau Rudoll 	 Ja Ja 
Ruhnke 	  Ja Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Runge 	  Ja Ja 
Frau Schanzenbach . . 	 Ja Ja 
Scheuren 	 Ja Ja 
Dr. Schmid (Frankfurt) . beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schmidt (Gellersen) . Ja Ja 
Schmidt (Hamburg) 	. . Ja Ja 
Schmitt (Vockenhausen) . Ja Ja 
Dr. Schöne 	 Ja Ja 
Schoettle 	 Ja Ja 
Schreiner 	 Ja Ja 
Seidel (Fürth) 	 Ja Ja 
Seither 	 Ja Ja 
Seuffert 	  Ja Ja 
Stierle 	  Ja Ja 
Sträter 	  Ja Ja 
Frau Strobel 	 Ja Ja 
Stümer 	  Ja Ja 
Thieme 	 Ja Ja 
Wagner (Deggenau) 	. 	 Ja Ja 
Wagner (Ludwigshafen) Ja Ja 
Wehner 	  Ja Ja 
Wehr 	  beurlaubt beurlaubt 
Welke 	  Ja Ja 
Weltner (Rinteln) 	. 	. 	. Ja Ja 
Dr. Dr. Wenzel 	. 	. 	. 	. Ja Ja 
Wienand 	 Ja Ja 
Dr. Will (Saarbrücken) 	 Ja Ja 
Wittrock 	  Ja Ja 
Zühlke 	  Ja Ja 

FDP 
Dr. Atzenroth 	. 	. 	. 	. 	. Ja Ja 
Dr. Becker (Hersfeld) . . beurlaubt beurlaubt 
Dr. Bucher 	 Ja Ja 
Dr. Czermak 	 * * 
Dr. Dehler 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr.-Ing. Drechsel 	. . 	 Ja Ja 
Eberhard 	 beurlaubt beurlaubt 
Frau Friese-Korn 	. . 	 Ja * 
Frühwald 	 Ja Ja 
Gaul 	  Ja Ja 
Dr. von Golitscheck 	. . 	 Ja Ja 
Graaff (Elie) 	 Ja Ja 
Dr. Hammer 	 Ja Ja 
Held 	  Ja Ja 
Dr. Hoffmann 	 Ja Ja 
Frau Hütter . 	 Ja Ja 
Frau Dr. Ilk 	 Ja Ja 
Dr. Jentzsch 	 * * 
Kühn (Bonn) 	 Ja Ja 
Lenz (Trossingen) 	. 	. . Ja Ja 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu Lö- 

wenstein 	 Nein Nein 
Margulies 	 Ja Ja 
Mauk 	  Ja Ja 
Dr. Mende 	 * * 
Dr. Miessner 	 Ja Ja 
Onnen 	  — — 
Rademacher 	 beurlaubt beurlaubt 
Scheel 	  Ja Ja 
Schloß 	 beurlaubt beurlaubt 
Schwann 	 Ja Ja 
Stahl 	  Ja Ja 
Dr. Stammberger 	 * * 
Dr. Starke 	 Ja Ja 
Weber (Untersontheim) . Ja Ja 

Name 
Ab

-s

timmung 
1 

Ab

-

stimmung 
2 

Hospitanten bei der FDP 
Dr. Schneider 

(Saarbrücken) 	. 	. 	. 	 Ja Ja 
Schwertner 	 Ja Ja 
Wedel 	  Ja Ja 

GB/BHE 
Elsner 	  Ja Ja 
Engell 	  Ja Ja 
Feller 	  Ja Ja 
Frau Finselberger 	. . . beurlaubt beurlaubt 
Gemein 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. Ja Ja 
Dr. Gille 	 Ja Ja 
Dr. Kather 	 Ja Ja 
Dr. Keller 	 Ja Ja 
Dr. Klötzer 	. 	. 	. 	- Ja Ja 
Kunz (Schwalbach) 	. 	 Ja Ja 
Kutschera 	 Ja Ja 
Dr. Mocker 	 Ja Ja 
Petersen 	  Ja Ja 
Dr. Reichstein 	 Ja Ja 
Seiboth 	  beurlaubt beurlaubt 
Dr. Sornik 	 Ja Ja 
Srock Ja Ja 
Stegner 	  Ja Ja 
Dr. Strosche 	 beurlaubt beurlaubt 

DP 
Becker (Hamburg) 	. . . Nein Ja 
Dr. Brühler 	 Ja Ja 
Eickhoff 	  Nein Ja 
Dr. Elbrächter 	 Nein Nein 
Fassbender 	 Ja Ja 
Frau Kalinke 	 beurlaubt beurlaubt 
Matthes 	  Ja Ja 
Dr. von Merkatz . . . 	. — — 
Müller (Wehdel) 	. . . 	 Ja Ja 
Platner 	  Ja Ja 
Dr. Schild (Düsseldorf) . — — 
Schneider (Bremerhaven) Ja Ja 
Dr. Schranz 	 Ja Ja 
Dr.-Ing. Seebohm 	. . . -- — 
Walter 	  Ja Ja 
Wittenburg 	 Ja Ja 
Dr. Zimmermann 	. . . Ja Ja 

FVP 
Dr. Berg 	  Ja Ja 
Dr. Blank (Oberhausen) Ja Ja 
Dr. h. c. Blücher 	. 	. 	. 	. — — 
Euler 	  — — 
Dr. Graf (München) 	. 	 Nein Ja 
Gumrum 	 Nein Ja 
Hepp 	  beurlaubt beurlaubt 
Körner 	 Ja Ja 
Lahr 	  Ja Ja 
von Manteuffel (Neuß) 	 Ja Ja 
Neumayer 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. Preiß 	 Ja Ja 
Dr. Preusker 	 — — 
Dr. Schäfer (Hamburg) . Ja Ja 
Dr. Schneider (Lollar) 	. Ja Ja 

Fraktionslos 
Brockmann (Rinkerode) * * 
Ruland 	. 	. 	. 	. 	. 	. beurlaubt beurlaubt 
Schneider (Brotdorf) . 	. Nein Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Zusammenstellung der Abstimmungen 

Ab

-

stimmung 
1 

Ab

-

stimmung 
2 

Abgegebene Stimmen 	 393 394 

Davon: 

Ja 198 205 

Nein 	 193 184 

Stimmenthaltung 	. 2 5 

Zusammen wie oben 	. . 393 394 

Berliner Abgeordnete 

Name 
Ab

-

stimmung 
1 

Ab

-

stimmung 
2 

CDU/CSU 

Dr. Friedensburg 	. . 	 enthalten enthalten 
Grantze 	  Nein Nein 
Dr. Krone 	 Nein Nein 
Lemmer 	 -- — 
Frau Dr. Maxsein 	. . . — — 
Stingl Nein Nein 

SPD 

Brandt (Berlin) 	. 	. 	. 	. — — 
Frau Heise 	 beurlaubt beurlaubt 
Klingelhöfer Ja Ja 
Dr. Königswarter 	 Ja Ja 

Name  
Ab

-

stimmung 
1 

Ab

-

stimmung 
2 

Mattick  	. 	. 	. Ja Ja 
Neubauer 	 Ja Ja 
Neumann 	 * 
Dr. Schellenberg 	. Ja Ja 
Frau Schroeder (Berlin) . beurlaubt beurlaubt 
Schröter (Wilmersdorf) . Ja Ja 
Frau Wolff (Berlin) 	 Ja Ja 

FDP 
Frau Dr. Dr. h. c. Lüders beurlaubt beurlaubt 
Dr. Reif 	  Ja Ja 
Dr. Will (Berlin) 	. 	. 	. 	. Ja Ja 

FVP 
Dr.  Heim 	 Ja Ja 
Hübner 	  Ja Ja 

Zusammenstellung der Abstimmungen der Berliner Abgeordneten 

Ab

-

stimmung 
1 

Ab

-

stimmung 
2 

Abgegebene Stimmen 	 15 15 

Davon: 

Ja 11 11 

Nein 	 3 3 

Stimmenthaltung 	. 1 1 

Zusammen wie oben 	. . 15 15 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 




	193. Sitzung
	Bonn, Donnerstag, den 21. Februar 1957
	Inhalt
	Redetext
	Anlagen zum Stenographischen Bericht
	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3
	Anlage 4
	Anlage 5
	Anlage 6
	Anlage 7
	Anlage 8
	Anlage 9
	Anlage 10
	Anlage 11
	Anlage 12
	Anlage 13
	Anlage 14
	Anlage 15
	Anlage 16
	Anlage 17
	Anlage 18
	Anlage 19
	Anlage 20
	Anlage 21
	Anlage 22
	Anlage 23
	Anlage 24
	Anlage 25
	Anlage 26
	Anlage 27




